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1 Einleitung 

1.1 Auswahl des Forschungsproblems 

Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sorgte mit dem 

Ergebnis ihrer im Jahr 2007 veröffentlichten Studie, dass in Deutschland die gesetzliche 

Rente in den kommenden Jahrzehnten nicht ausreichend gegen die Altersarmut gesi-

chert sein wird, für großes Aufsehen . Geringfügig Beschäftigte Mini-Jobber, Berufstä-

tige mit längeren Unterbrechungen, Langzeitarbeitslose oder Menschen, die sich nur mit 

Zeitverträgen von Job zu Job hangeln, also alle die, die heute entweder sehr wenig ver-

dienen oder längere Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiographie haben, werden hinter-

her eine Rente erhalten, die entweder nur sehr knapp über dem Sozialhilfeniveau liegen 

wird oder sogar darunter. Der internationale Vergleich zeigt, dass nicht alle Länder in 

gleichem Maße von der Altersarmut betroffen sein werden. Dies führt zu der Frage, wie 

es dazu kommen kann, dass sie gerade in Deutschland zu einem Problem werden kann. 

 

Aus meiner langjährigen Tätigkeit in der Rentensachbearbeitung bei der Deutschen 

Rentenversicherung Baden-Württemberg sind mir die Rentenpolitik und deren Auswir-

kungen auf die Verwaltungspraxis bestens bekannt. Mich mit einer solchen Fragestel-

lung in diesem Politikfeld zu beschäftigen gibt mir die Möglichkeit, eine erweiterte 

Sichtweise der Dinge zu entwickeln und damit das Verstehen zu erleichtern. 

1.1.1 Forschungsfrage 

Von der OECD wurde untersucht, wie sich die im Verlauf des letzten Jahrzehnts von 

einigen Ländern
1
 unternommenen Rentenreformen auf die künftigen Rentenansprüche 

auswirken werden. Anhand eines mikroökonomischen Vergleichs wurde zum einen der 

Rentenanspruch unter den gesetzlichen Bestimmungen vor den Reformmaßnahmen mit 

dem Rentenanspruch nach den Reformen verglichen
2
. Dieser Vergleich wurde sowohl 

                                                 
1
 Die untersuchten Länder sind: Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, 

Korea, Mexiko, Neuseeland, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Schweden, Türkei, Vereinigtes 

Königreich. 
2
 Es wurde eine hypothetische Berechnung der Rente einer Arbeitskraft vorgenommen die 2004 in den 

Arbeitsmarkt eingetreten wäre und für ihre gesamte Erwerbslaufbahn dieselben Rentenversicherungspa-

rameter und –regeln galten (zum einen die vor den Reformen und zum anderen die nach den Reformen). 
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für Durchschnittsverdiener als auch für Geringverdiener durchgeführt
3
. Auffallend bei 

der Untersuchung sind die Ergebnisse von Deutschland und dem Vereinigten König-

reich
4
 im Bereich der Geringverdiener. Das relative Nettorentenniveau eines Geringver-

dieners vor den Reformen betrug im Vereinigten Königreich mit 29,4% des Durch-

schnittsverdiensts den niedrigsten Wert der untersuchten Länder überhaupt. Im Ver-

gleich zu Deutschland, wo das Nettorentenniveau vor den Reformen bei 39,7% des 

Durchschnittsverdiensts lag, ist der Wert vom Vereinigten Königreich also noch um 

10,3% geringer. Nach den Reformen erhöhte sich die Rente der untersten Einkommens-

gruppe im Vereinigten Königreich allerdings um 6,6% auf 36% des Durchschnittsver-

diensts, wohingegen sie in Deutschland auf 32,6% absank. Damit liegt Deutschland 

nach den Reformen von den 16 untersuchten Ländern vor Japan und Mexiko auf dem 

drittletzten Platz.  

 

Nach der Klassifizierung Esping-Andersen´s „drei Welten“ des Wohlfahrtskapitalismus 

zählt Großbritannien zum liberalen Wohlfahrtsstaat, in dem der freie Markt die zentrale 

Rolle spielt und Deutschland zum konservativen Typus, der im Vergleich zum Libera-

len mehr interveniert und leistet
5
. Entsprechend dieser Einteilung verwundert das Er-

gebnis der OECD–Studie noch mehr und es stellt sich die Frage, wie es dazu kommen 

konnte, dass das relative Nettorentenniveau in Deutschland nach den Reformen unter 

dem Niveau des Vereinigten Königreichs liegt, das ja dafür bekannt ist, dass es lediglich 

eine auf Armutsvermeidung angelegte Rentenpolitik betreibt. Die OECD sieht für 

Deutschland sogar die Gefahr, dass es in wenigen Jahrzehnten zu einer Altersarmut 

komme, von der besonders die Geringverdiener betroffen sein werden. Die unteren Ein-

kommensgruppen sind vor einem Rentenrückgang durch die Reformen nicht geschützt, 

da es in Deutschland kein explizites Mindestrentensystem gibt
6
. Offensichtlich besteht 

ein Zusammenhang zwischen dem Reformprozess der letzten Jahrzehnte und der zu 

befürchtenden Altersarmut. 

                                                 
Bei den Rentenreformen wurden alle berücksichtigt die im Jahr 2004 in Kraft waren, einschließlich der 

zu diesem Zeitpunkt bereits verabschiedeten Änderungen. 
3
 OECD, 2007: Renten auf einen Blick. Staatliche Politik im OECD-Ländervergleich. Paris: OECD. S. 68 

4
 Die OECD-Studie bezieht sich auf das Vereinigte Königreich als Ganzes. Im Folgenden erfolgt jedoch 

eine Einschränkung auf Großbritannien, da sie dem Anwendungsbereich der wichtigsten sozialrechtli-

chen Vorschriften entspricht. 
5
 Esping–Andersen, Gosta, 1990: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. S. 

26, 27 
6
 OECD, 2007: Renten auf einen Blick. Staatliche Politik im OECD-Ländervergleich. Paris: OECD. S. 

70, 71, 78 
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In Großbritannien ist der Sozialstaats nicht wie in Deutschland aus der Arbeiterbewe-

gung heraus entstanden, sondern aus der Bewältigung des Problems der Massenarmut7. 

Somit hat dort der Umgang mit Armut bereits aus der geschichtlichen Entwicklung eine 

stärkere Bedeutung als für Deutschland. Großbritannien ist ebenfalls ein demokratisches 

europäisches Land mit ca. 63,7 Millionen Einwohnern. Wirtschaftlich folgt es Deutsch-

land und Frankreich auf den dritten Platz in Europa, gemessen am Bruttoinlandspro-

dukt. Auch die Staatsverschuldung steigt wie in Deutschland kontinuierlich an. Im Jahr 

2012 betrug die Verschuldungsquote 88,8% des Bruttoinlandsprodukts. In Großbritan-

nien wächst der Anteil der 65jährigen und Älteren an der Gesamtbevölkerung ebenfalls 

an. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird von 19% im Jahr 2000 auf 30% im Jahr 

2050 ansteigen. In Deutschland wird ein Anstieg von 19% im Jahr 2000 auf 33% im 

Jahr 2050 erwartet8. Damit liegen auf ökonomischer und demographischer Hinsicht bei 

beiden Ländern vergleichbare Ausgangssituationen vor. 

 

Dass Rentenreformen erforderlich waren und sind, steht außer Frage. Interessant zu 

wissen ist jedoch, warum nimmt die Politik die Altersarmut in Kauf? Welche Ziele 

wurden mit den Rentenreformen verfolgt? Wurde das Problem der Altersarmut unter-

schätzt oder stand es in Konkurrenz zu anderen Zielen, die als wichtiger erachtet wur-

den? Wenn die Geringverdiener in Zukunft ihren Lebensunterhalt vom gesetzlichen 

Rentenanspruch nicht mehr bestreiten können und vermehrt auf bedarfsabhängige Leis-

tungen wie die Grundsicherung angewiesen sind, dann stellt sich für diesen Personen-

kreis die Frage nach der Legitimation des staatlichen Rentensystems. Kann es gewollt 

sein, dass sie, die entsprechend dem Äquivalenzprinzip während ihrer Erwerbsphase 

Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt haben, im Alter auf Grundsi-

cherungsleistungen angewiesen sind? 

 

Seit der Rentenreform von 1957 wurde in Deutschland das Ziel der Lebensstandardsi-

cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung verfolgt. Die gesetzliche Rente sollte 

nicht mehr länger nur ein „Zuschuss“ zur Finanzierung des Lebensunterhalts im Alter 

                                                 
7
 Ritter, Gerhard, A., 1983: Sozialversicherung in Deutschland und England - Entstehung und Grundzüge 

im Vergleich. München: C.H.Beck. S. 76 
8
 Ginn, Jay, Fachinger, Uwe, Schmähl, Winfried, 2007: Reformen der Alterssicherung und der sozioöko-

nomische Status Älterer in Großbritannien und Deutschland. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik. S. 12 
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sein, sondern „Lohnersatz“. Durch die Dynamisierung der laufenden Zahlung über die 

jährliche Rentenanpassung sollte vermieden werden, dass die Rente während der Zeit 

des Rentenbezugs hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung zurückblieb. Mit 

dieser Reform, welche einen Paradigmenwechsel in der deutschen Rentenpolitik bedeu-

tete, wurde die vormals vorhandene Altersarmut weitestgehend
9
 beseitigt. Die Reform 

zeigte außerdem, dass sich die Vorstellung des Staates gewandelt hatte, welche Rolle er 

in der Alterssicherungspolitik spielen wolle
10

. 

 

Diese klare Rollenzuweisung ist derzeit in der Rentenpolitik nicht mehr erkennbar. 

Durch den erneuten Paradigmenwechsel mit der Rentenreform 2001 und dem Einstieg 

in die staatlich geförderte private Alterssicherung wurde das Ziel der Lebensstandardsi-

cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Leitvorstellung der Alterssi-

cherung auf drei Säulen ersetzt
11

. Der Lebensstandard kann in Zukunft nicht mehr aus-

schließlich aus der gesetzlichen Rente gesichert werden. Die Frage ist nun, welche Rol-

le der Staat im Zusammenspiel dieser drei Säulen spielt und was die gesetzliche Ren-

tenversicherung in Zukunft leisten kann und muss? 

 

Aus politikwissenschaftlicher Sicht erfüllen der Sozialstaat und die Sozialpolitik eine 

Reihe von nützlichen Funktionen. Neben dem Schutz des Individuums vor den Wech-

selfällen des Lebens ist er auch gesellschaftlich bedeutsam. Er wirkt pazifizierend und 

sorgt für stabile politische Verhältnisse, trägt aus kultureller Sicht zur gesellschaftlichen 

Integration bei und dient somit insgesamt dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aus 

ökonomischer Sicht sorgt er für die Verstetigung der Massenkaufkraft
12

. Nach Ansicht 

von Butterwegge trägt er außerdem dazu bei, dass sich die Gesellschaft nicht in Arm 

und Reich spaltet, mit den daraus erwachsenden Problemen wie z.B. Kriminalität, Ver-

wahrlosung, Sittenverfall oder dem Steigen der Suizidquote
13

. 

 

                                                 
9
 Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es insbesondere die Kriegswitwen, die unter Altersarmut litten. 

10
 Schmähl, Winfried, 2007: Die Einführung der „dynamischen Rente“ 1957. Gründe, Ziele und Maß-

nahmen – Versuch einer Bilanz -. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik. S. 6, 9, 17 
11

 Die Altersvorsorge stützt sich seit der Rentenreform 2001 auf drei Säulen: die gesetzliche Rente, die 

betriebliche Altersversorgung und die private Vorsorge. Dieses System wird Drei – Säulen - Modell ge-

nannt. 
12

 Kaufmann, Franz-Xaver, 1997: Herausforderungen des Sozialstaates. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 

14 
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Wenn das Rentenniveau von Geringverdienern unter das Niveau des Grundsicherungs-

anspruchs fällt ist fraglich, ob diese genannten Sicherungsziele der Sozialversicherung 

in Zukunft aufrechterhalten werden können. In diesem Promotionsvorhaben wird des-

halb versucht die Frage zu analysieren, weshalb von der Politik bei den Rentenreformen 

der letzten Jahrzehnte in Kauf genommen wurde, dass die Altersarmut in Deutschland 

zurückkehren wird. Eine Antwort auf diese Frage soll anhand eines Vergleichs mit dem 

Reformprozess der in Großbritannien erfolgte gefunden werden. Dort hat, wie die Er-

gebnisse der OECD-Studie zeigen, ein Umdenken im Reformprozess stattgefunden. 

Paul Bridgen und Traute Meyer behaupten sogar, dass sich Großbritannien durch die 

Rentenreformen in Richtung eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats gewandelt 

hat und in Deutschland die Bewegung in die liberale Richtung ging
14

. Wie es zu diesem 

Sinneswandel kommen konnte, gilt es zu ergründen. 

1.1.2 Forschungsstand 

Zwischenzeitlich ist durch mehrere Studien bestätigt, dass in Deutschland die Altersar-

mut zurückkehrt. Eine der Ersten, die auf die Problematik aufmerksam machten sind 

außer der OECD–Studie Barbara Riedmüller und Michaela Willert, die in der von Paul 

Bridgen, Traute Meyer und Barbara Riedmüller herausgebrachten Europastudie die 

Analysen für Deutschland durchführten. Sie stellten sich die Frage, wie sich der in vie-

len Ländern Europas abzeichnende Wandel in der Alterssicherungspolitik, hin zu einem 

System aus drei Säulen bestehend und einer verstärkt kapitalfundierten privaten Alters-

vorsorge auf den Schutz von Durchschnitts- und Geringverdienern auswirkt. Sie wollten 

wissen, ob die private Alterssicherung sogenannte „Risikogruppen“ vor sozialer Aus-

grenzung schützt und welches Zusammenwirken zwischen Staat und Markt am besten 

zur sozialen Integration beiträgt
15

. Um diese Frage zu beantworten verwenden sie die 

                                                 
13

 Butterwegge, Christoph, 2005: Krise und Zukunft des Sozialstaates. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften. S. 20 
14

 Meyer, Traute, Bridgen, Paul, 2011: Towards German liberalism and British social democracy: the 

evolution of two public occupational pension regimes from 1945 to 2009. S. 157-179 in: Jochen Clasen 

(Hrsg.), Converging Worlds of Welfare? British and German Social Policy in the 21
st
 Century. New 

York: Oxford University Press. S. 178  
15

 Bridgen, Paul, Meyer, Traute, 2007: Private pensions versus social inclusion? Citizens at risk and the 

new pensions ortho doxy. S. 3–43 in: Traute Meyer/Paul Bridgen/Barbara Riedmüller (Hrsg.), Private 

Pensions versus Social Inclusion? Non – State Provision for Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, 

Northampton: Edward Elgar.  

S. 4, 27 
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Methode des Vergleichs von sechs bewusst ausgewählten Ländern
16

. Nach dem Rechts-

stand des Jahres 2003 werden mikrofundierte Simulationen für fiktiv aufgestellte Bio-

grafien durchgeführt, deren Erwerbsleben im Jahr 2003 begann. Die Ergebnisse für das 

britische Rentensystem zeigen, dass für Risikogruppen ein hohes Armutsrisiko besteht, 

sowohl durch die unzureichende Höhe der staatlichen Rentenleistung bedingt, als auch 

durch die selektive Struktur des Betriebsrentensystems verursacht
17

. In Deutschland 

führt der gesetzliche Rentenanspruch zwar dazu, dass fast alle Biografien über der Ar-

mutsgrenze liegen, aber keiner Biographie gelingt es, ausschließlich mit dem gesetzli-

chen Rentenanspruch über die soziale Integrationslinie von 40% des Durchschnittsver-

dienstes zu kommen. Deshalb ist der Rentenanspruch aus der zweiten und dritten Säule 

der Altersvorsorge in Zukunft von entscheidender Bedeutung
18

. In Großbritannien ha-

ben sich die Rentenansprüche durch die Reformen erstaunlich erhöht
19

. Für Deutschland 

sieht die Situation anders aus. Hier haben die Reformen zur Folge, dass sich die Ren-

tenansprüche für alle Versicherten verschlechtern. Der Anspruch des Geringverdieners 

fällt unter 28 Prozent der sozialen Integrationslinie und liegt damit 10 Prozent unter 

dem Wert der britischen Vergleichsbiographie. Die Rentenansprüche der Frauen liegen 

alle unter der sozialen Integrationslinie. Auch der Bezieher des durchschnittlichen Ein-

kommens ist von einem sozialen Abstieg gefährdet
20

. Als Gründe für dieses schlechte 

Ergebnis werden die Kürzungen im staatlichen System und das Festhalten am Äquiva-

lenzprinzip genannt, das untere Einkommensgruppen nicht vor sozialer Ausgrenzung 

schützt. Außerdem sorgen die Änderungen bei den Betriebsrenten und die Einführung 

                                                 
16

 Diese sind zum einen die Niederlande, Schweiz und United Kingdom als Länder mit einer staatlichen 

Basisrente auf niedrigem Niveau und einem reifen Betriebsrentensystem als zweite Säule und Deutsch-

land, Italien und Polen als drei klassische Bismarck–Länder mit einem starken Sozialversicherungsprin-

zip, die erst in den jüngsten Reformen zu einem mehr kapitalfundierten drei – Säulensystem übergegan-

gen sind. 
17 Bridgen, Paul, Meyer, Traute, 2007: The British pension system and social inclusion. S. 47–78 in: Traute Mey-

er/Paul Bridgen/Barbara Riedmüller (Hrsg.), Private Pensions versus Social Inclusion? Non – State Provision for 

Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. S. 55 - 59 
18

 Riedmüller, Barbara, Willert, Michaela, 2007: The German pension system and social inclusion. S. 139 

– 167 in: T. Meyer/P. Bridgen/B. Riedmüller (Hrsg.), Private Pensions versus Social Inclusion? Non-

State Provision for Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. S. 148, 154, 

155 
19

 Bridgen, Paul, Meyer, Traute, 2007: Private pensions versus social inclusion? Citizens at risk and the new pensions 

ortho doxy. S. 3 – 43 in: T. Meyer/P. Bridgen/B. Riedmüller (Hrsg.), Private Pensions versus Social In-

clusion? Non – State Provision for Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, Northampton: Edward El-

gar. S. 10 
20

 Bridgen, Paul, Meyer, Traute, 2007: Private pensions versus social inclusion? Citizens at risk and the new pensions 

ortho doxy. S. 3 – 43 in: T. Meyer/P. Bridgen/B. Riedmüller (Hrsg.), Private Pensions versus Social In-

clusion? Non-State Provision for Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.  

S. 18, 21 
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der Riester–Rente nicht für einen adäquaten Ausgleich der Kürzungen im staatlichen 

System, da sie nicht verpflichtend sind und die Leistungshöhe zu gering ist
21

. 

 

- Europäische Union 

Vom Social Protection Committee der Europäischen Union wird eine theoretische Er-

satzrate
22

 ermittelt, die zukünftigen Rentnern Anhaltspunkte zur Planung ihrer Alters-

vorsorge geben soll. Die Berechnungen werden anhand der Mitte des Jahres 2005 gel-

tenden Rentengesetze sowie der bereits verabschiedeten, aber noch nicht umgesetzten 

Gesetzesänderungen vorgenommen. Es wird von einem Basisfall, dem sogenannten 

Eckrentner ausgegangen, der vierzig Jahre Durchschnittsverdienst aus einer Vollzeiter-

werbstätigkeit zurückgelegt hat. Dessen Rentenanspruch aus der ersten und zweiten 

Säule der Rentenversicherung sowie ergänzender einkommensabhängiger Ansprüche 

wird ermittelt, wenn er mit 65 Jahren in Rente geht. Als zusammenfassendes Ergebnis 

der Untersuchung wird festgestellt, dass die Reformen im System der gesetzlichen Ren-

tenversicherung oft dazu führten, dass die Ersatzrate abnimmt
23

. In Deutschland sinkt 

die Ersatzrate um neun Prozentpunkte. Der Anspruch aus der ersten Säule sinkt von 

43% im Jahr 2004 auf 34% im Jahr 2050. Bei den unvollständigen Erwerbsbiographien 

fällt die Kürzung des gesetzlichen Rentenanspruchs geringer aus. Dies wird auf die ver-

besserten Kindererziehungsleistungen zurückgeführt
24

. Es wird angenommen, dass die 

Kürzung im staatlichen System durch die Betriebsrenten und die privat geförderte Ries-

terrente ausgeglichen wird
25

. Eine Ersatzrate von 33,8% bedeutet, dass allein mit der 

                                                 
21

 Bridgen, Paul, Meyer, Traute, 2007: Private pensions versus social inclusion? Citizens at risk and the 

new pensions ortho doxy. S. 3 – 43 in: T. Meyer/P. Bridgen/B. Riedmüller (Hrsg.), Private Pensions 

versus Social Inclusion? Non–State Provision for Citizens at Risk in Europe, Cheltenham, Northamp-

ton: Edward Elgar.  

S. 24 
22

 Ersatzraten geben den prozentualen Anteil an, den die spätere Rente im Vergleich zum jetzigen Lohn 

haben wird. 
23

 Social Protection Committee, 2006: current and prospective theoretical pension replacement rates, 

Report by the Indicators Sub - Group (ISG), 19. May 2006, 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/isg_repl_rates_en.pdf (Zugriff am  4.6. 

2011)  

S. 7 – 10, 131, 132 
24

 Social Protection Committee, 2006: current and prospective theoretical pension replacement rates, 

Report by the Indicators Sub - Group (ISG), 19. May 2006, 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/isg_repl_rates_en.pdf (Zugriff am 

4.6.2011) 

S. 3, 6, 7 – 10, 131, 132 
25 Social Protection Committee, 2006: current and prospective theoretical pension replacement rates, 

Report by the Indicators Sub - Group (ISG), 19. May 2006, 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/isg_repl_rates_en.pdf (Zugriff am 

4.6.2011) S. 37 - 39 
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gesetzlichen Rente die soziale Integrationslinie von 40% des Durchschnittsverdienstes 

nicht erreicht wird. Die Ersatzraten von United Kingdom sind eine der wenigen die 

steigen. Die der ersten Säule steigt von 17% im Jahr 2005 auf 19% im Jahr 2050. Erste 

und zweite Säule der Altersvorsorge zusammen sorgen für eine Ersatzrate von 66% im 

Jahr 2005 und 69%
26

 im Jahr 2050
27

.  

 

- Altersvorsorge in Deutschland (AVID 2005) 

Die AVID 2005 ist eine von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS) durchgeführte Studie, die zum Ziel hatte, verlässliche Daten über die Alters-

vorsorge in allen Alterssicherungssystemen zu erhalten,28,29. Ein besonderes Augenmerk 

wird in der AVID 2005 auf Personen mit niedrigen Alterseinkünften gelegt. Die niedri-

gen Einkommen der Personen im unteren Einkommensbereich resultieren aus biogra-

phischen Strukturen, die sich von denen der Personen in den oberen Einkommensseg-

menten recht deutlich unterscheiden. Im Durchschnitt weisen sie zwei- bis dreimal so 

lange Zeiten der geringfügigen Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit sowie einer selb-

ständigen Tätigkeit aus im Vergleich zu Personen mit höheren Alterseinkommen. Weit-

aus seltener als andere haben Menschen mit niedrigen Alterseinkommen neben der ge-

setzlichen Rente Ansprüche auf weitere Alterseinkünfte erworben30. Der Anteil von 

Personen mit Riester-Renten ist laut AVID im Niedrigeinkommensbereich größer als 

                                                 
26

 Bei den hier genannten Ersatzraten handelt es sich um Bruttoersatzraten. 
27 Social Protection Committee, 2006: current and prospective theoretical pension replacement rates, 

Report by the Indicators Sub - Group (ISG), 19. May 2006, 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/isg_repl_rates_en.pdf (Zugriff am 

4.6.2011) S. 127, 128 
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 Aus der Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 und ihrer 

Ehepartner wurde eine Stichprobe von 8.500 Personen schriftlich befragt. Zusätzlich zur Befragung 

wurden die Versicherungskonten bei der gesetzlichen Rentenversicherung herangezogen und beide Da-

tensätze zusammengeführt. Mit Hilfe eines dynamischen Mikrosimulationsmodells wurden die indivi-

duellen Lebens- und Erwerbsverläufe bis zum 65. Lebensjahr fortgeschrieben. Es wurden damit Infor-

mationen auf der Mikroebene gewonnen, die auf individuellen Biografien beruhen.  
29

 Heien, Thorsten, Kortmann, Klaus, Schatz, Christof, 2005: Altersvorsorge in Deutschland 2005. Berlin: 

Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

http://www.altersvorsorge-in-deutschland.de/DOWNLOADS/AVID-2005-Endbericht.pdf (Zugriff am 

25.8.2013). S. 7 
30

 Heien, Thorsten, Kortmann, Klaus, Schatz, Christof, 2005: Altersvorsorge in Deutschland 2005. Berlin: 
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bei Personen mit höheren Alterseinkommen31. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Er-

werbsbiographien im Kohortenverlauf verändert haben und die Zahl der Erwerbsunter-

brechungen steigt. Barbara Riedmüller und Michaela Willert kritisieren die Studie in 

einigen methodischen Punkten und bemängeln, dass die angegebenen Rentenzahlwerte 

kaum Rückschlüsse auf eine später erreichbare Rentenhöhe zulassen. Sie ziehen aus den 

Ergebnissen der Studie dennoch weitere Schlussfolgerungen. Durch die häufiger wer-

denden Abweichungen vom so genannten „Normalarbeitsverhältnis“ und den Biogra-

phiephasen jenseits der Sozialversicherungspflicht sehen sie ein erhöhtes Risiko der 

Altersarmut. Als ein Hauptfaktor für die größeren Armutsrisiken bei Erwerbsunterbre-

chungen wird das Mehrsäulensystem genannt. Nur wenn die Riester-Förderung von den 

Berechtigten zu 100% ausgeschöpft würde und das angesparte Vermögen zu 5% ver-

zinst würde, dann wäre eine Absicherung in Höhe der heutigen Renten möglich. Diese 

Annahmen sind allerdings sehr unwahrscheinlich. Sie berechnen, dass allein durch die 

Veränderung der Erwerbsbiographie und der zusätzlichen Vorsorge das Armutsrisiko 

bei den westdeutschen Männern und in Ostdeutschland ansteigt. Wird die Haushalts-

konstellation mitberücksichtigt, so führen nach ihren weiterführenden Berechnungen die 

Einkommensgewinne der Frauen in den alten Bundesländern bei den jüngeren Geburts-

jahrgängen zu sehr niedrigen Armutsquoten. In den neuen Bundesländern werden fast 

10% der Ehepaare der 1957 – 1961 Geborenen von Armut betroffen sein
32

. 

 

- Rentenversicherungsbericht 2011 

Im Rahmen des Altersvermögensgesetzes wurde beschlossen, dass von der Bundesre-

gierung jährlich ein Rentenversicherungsbericht vorzulegen ist, aus dem sich ergibt, ob 

das in § 154 SGB VI festgelegte Sicherungsziel
33

 weiterhin eingehalten wird34. Es erfol-

gen außerdem Modellrechnungen über die Höhe einer Bruttostandardrente im Jahr 2025 

unter Zugrundelegung von unterschiedlichen Wirtschaftsannahmen. Bei der mittleren 
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Variante der sechs Berechnungen wird ein Sicherungsniveau vor Steuern von 46,2 % 

berechnet35. Mit diesem Ergebnis wäre das Mindestsicherungsniveau von 46% erreicht. 

Allerdings wird für die Berechnungen weiterhin von einem Standardrentner mit 45 Ver-

sicherungsjahren und einem vollen Riester-Sparen in Höhe von 4% ausgegangen, was 

für Riedmüller und Willert insbesondere für niedrige Einkommensbezieher keine wirk-

lichkeitsnahen Annahmen sind
36

. 

 

- Alterssicherungsbericht 2008 

Der Alterssicherungsbericht soll zusätzlich zum Rentenversicherungsbericht umfassen-

dere Informationen liefern, indem alle öffentlich finanzierten Alterssicherungssysteme 

berücksichtigt werden
37

. Das Gesamtversorgungsniveau von Geringverdienern würde 

im Rentenzugangsjahr 2030 ein Brutto-Versorgungsniveau aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung von 41,2% erreichen und ein Netto-Gesamtversorgungsniveau von 

71,1%38. Nach dieser Berechnung steigt das Versorgungsniveau von Geringverdienern 

sogar von gegenwärtig 68,8% auf 71,1% an. Allerdings wird bei dieser Berechnung von 

sehr optimistischen und strittigen Annahmen ausgegangen. Es wurden beispielsweise in 

der gesetzlichen Rentenversicherung Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt 

gutgeschrieben. Diese Regelung gilt gemäß § 262 SGB VI nur noch für Beitragszeiten 

bis zum Jahr 1991 und hat somit auf die jüngeren Jahrgänge geringeren Einfluss. Bei 

der privaten Altersvorsorge wurde unterstellt, dass Beiträge zur Riester–Rente in Höhe 

des förderfähigen Höchstbetrags geleistet werden39. Wie bereits erwähnt, ist dies gerade 

bei Geringverdienern eine unrealistische Annahme. 
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- Studie von Geyer und Steiner  

Geyer und Steiner sind daran interessiert die Auswirkungen, die sowohl die Verände-

rungen auf dem Arbeitsmarkt, als auch die Rentenreformen auf die zukünftigen Rent-

nergenerationen haben zu quantifizieren. Hierzu kombinieren sie die SOEP–Daten mit 

Daten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
40

. Bezüglich der Struktur der Versiche-

rungszeiten ist festzustellen, dass bei den jüngeren Kohorten die Dauer der Erwerbstä-

tigkeit abnimmt und Zeiten der Arbeitslosigkeit zunehmen. Insbesondere in Ostdeutsch-

land erfahren die jüngeren Männerkohorten einen dramatischen Rückgang ihrer Be-

schäftigungszeiten und eine Zunahme von Zeiten der Arbeitslosigkeit. Auch für ost-

deutsche Frauen ist Arbeitslosigkeit ein großes Problem41. Ausgehend von dieser Er-

kenntnis wurden die individuell berechneten Rentenansprüche anhand von Mikrosimu-

lationen bis zum entsprechenden Rentenbeginn hochgerechnet. Das Ergebnis zeigt, dass 

die westdeutschen Männer am wenigsten Einbußen in Kauf nehmen müssen. Am stärks-

ten sowohl von den Kürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, als auch auf-

grund der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind die Ostdeutschen Frauen und Män-

ner der jüngsten Kohorte betroffen. Allerdings ist auch die Zahl der westdeutschen 

Frauen erschütternd, deren Rentenansprüche unterhalb des Grundsicherungsniveaus 

liegen. Sie hat sich nur geringfügig von ca. 60% in der älteren Kohorte auf 55% in der 

jüngsten Kohorte verbessert. Es sind hauptsächlich die westdeutschen Frauen, die Ren-

tenansprüche unterhalb des Grundsicherungsniveaus erwerben. Der Status der Ehe be-

einflusst diese Tatsache nur unwesentlich
42

. 

 

- Studie von Krenz, Nagl und Ragnitz  

Krenz, Nagl und Ragnitz konzentrieren sich bei ihrer Untersuchung ausschließlich auf 

die gesetzlichen Rentenansprüche. Deren Meinung nach sind diese auch im Jahr 2020 

noch die Haupteinnahmequelle von Rentnern. Sie vergleichen die Rentenansprüche der 

                                                 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. http://www.alterssicherung-in-
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Geburtsjahrgänge 1939 bis 1941 mit denen in den Jahren 1955 bis 1957 Geborenen. Sie 

fragen sich insbesondere, ob in Zukunft besonders in Ostdeutschland eine steigende 

Gefahr der Altersarmut besteht,43,44. Von Kumpmann, Gühne und Buscher wird am For-

schungsdesign kritisiert, dass sich die Berechnungen auf die erzielten Entgeltpunkte 

beziehen und damit die Kürzungen bei der Rentendynamisierung unberücksichtigt blei-

ben
45

. Es wird dennoch festgestellt, dass die Altersarmut für die jüngere Kohorte so-

wohl in Ost- als auch in Westdeutschland zunimmt. Ein enormer Anstieg wird bei den 

alleinstehenden Männern in Ostdeutschland erwartet. Es erfolgte ein Anstieg von 1,34% 

in der älteren Kohorte auf 31,6% bei der jungen Kohorte46. Auch unterscheiden sich die 

Ansprüche der Frauen von denen der Männer. Die Armutsquoten der Frauen sind in 

allen Kohorten höher. Ohne weitere Einkünfte sind mehr als 70% der Frauen in Ost- 

und Westdeutschland auf Sozialtransfers angewiesen. In allen Haushaltstypen ist ein 

wachsendes Armutsrisiko zu beobachten, außer bei den alleinstehenden Frauen
47

.  

 

- Studie von Kumpmann, Gühne und Buscher  

Im Unterschied zu den bisherigen Studien betonen Kumpmann, Gühne und Buscher, 

dass sie bei ihrer Untersuchung die gesamte Bevölkerung mit einbeziehen, auch Freibe-

rufler und Selbständige. Sie berücksichtigen außerdem alle Einkommensarten ein-

schließlich Kapitaleinkünfte und den Wohnwert selbst genutzten Wohneigentums. Bei 

der Analyse der SOEP–Daten zeigt sich, dass Vermögenswerte beim Einkommen von 

alten Menschen eine zu vernachlässigende Größe sind. Auch sie kommen bei ihren Be-

rechnungen
48

 zu dem Ergebnis, dass das Armutsrisiko im Alter insbesondere ein Prob-

lem Ostdeutschlands ist. Der Wandel der Erwerbsbiografien, verstärkt durch den struk-
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turellen Wandel der Wiedervereinigung, macht sich dort bei den Alterseinkünften be-

sonders stark bemerkbar
49

.  

1.1.3 Beitrag zur Forschung 

Dass die Altersarmut in Deutschland wieder zum Problem wird, wird durch die zahlrei-

chen Studien nunmehr unzweifelhaft belegt. Allerdings können keine präzisen Angaben 

dazu gemacht werden in welchem Umfang sie eintritt und wer von ihr am stärksten be-

troffen sein wird. Dies hängt stark von den gemachten Annahmen und der zukünftigen 

wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die unter Punkt 1.1.2 aufgeführten Studien und Unter-

suchungen beschäftigen sich mit den Wirkungen und Folgen der Rentenpolitik der ver-

gangenen Jahrzehnte. Sie haben nicht die Frage nach den Ursachen für diese Entwick-

lung zum Untersuchungsgegenstand. Aus politikwissenschaftlicher Sicht stellt sich die 

Frage: Warum nimmt es die Politik in Kauf, dass in Deutschland die Altersarmut zu-

rückkehrt? Diese Frage ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Mit der Methode der 

vergleichenden Policy-Analyse wird versucht eine Antwort zu finden. Als Vergleichs-

land wurde Großbritannien ausgewählt.  

 

Es gibt bereits eine Reihe von Studien, die einen Vergleich der Rentenreformen von 

Deutschland mit denen von Großbritannien zum Gegenstand haben. Birgit Mattil ver-

gleicht die Verteilungswirkungen der Rentenreformen seit 1980 beider Länder bezüg-

lich des Einkommens der Rentner
50

. Ann-Christine Hamisch analysierte die Rentenre-

formen von Deutschland und Großbritannien aus juristischer Sicht und stellte sich hier-

bei die Frage nach dem Schutz von individuellen Positionen
51

. Von Daniel Poelchau 

wurde eine quantitative Analyse der Rentenreformen in reifen Wohlfahrtsstaaten von 

1990 bis zum Jahr 2000 vorgenommen. Er untersuchte, inwieweit sich die Altersvorsor-

gesysteme in Bezug auf die Leistungsgewährung (Staat-Markt-Mix) und die Leistungs-

höhe veränderten
52

. Michaela Willert stellte in ihrer vergleichenden Studie die Frage 

nach der Steuerbarkeit von Vorsorgemärkten in Bezug auf die Erfüllung von sozialen 
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Zielen53. Von Simon Hegelich wurden die deutschen Rentenreformen aus philosophi-

scher Sichtweise mithilfe der akteurszentrierten Politikfeldanalyse analysiert
54

. Jochen 

Clasen vergleicht nicht nur die Rentenpolitik seit den frühen 1980er Jahren bis zu den 

Jahren 2003/2004 von Großbritannien mit Deutschland, sondern auch die Familien- und 

Arbeitsmarktpolitik. Er fragte sich, ob sich die Systeme anpassen und inwiefern und in 

welche Richtung sie sich veränderten
55

. Auch Martin Schommer betrachtete die beiden 

Länder in Bezug auf deren Sozialpolitik und fragte sich, ob sich die auf unterschiedli-

chen historischen Ursprüngen basierenden Sozialstaaten angesichts der sich verändern-

den Rahmenbedingungen einander angleichen und wie sie sich weiterentwickelten. Er 

analysierte hierfür nicht nur die Rentenreformen, sondern versuchte ein umfassendes 

Bild der Leistungsgewährung zu erfassen56. Alexander Ruser untersuchte und verglich 

die Rentenreformen von Deutschland und Großbritannien seit den 1980er Jahren eben-

falls in Bezug auf deren Konvergenz57. In einer soziologischen Analyse, die sich aus-

schließlich auf die deutsche Rentenpolitik bezieht, diese allerdings umfassend betrachtet 

indem das gesamte Feld der Alterssicherung mit gesetzlicher Rentenversicherung, be-

trieblicher Altersversorgung und individueller Privatvorsorge mit einbezogen wird, geht 

Frank Berner der Frage nach, inwieweit sich diese einzelnen Formen der Alterssiche-

rung noch zu den Kategorien „staatlich“ oder „privat“ zuordnen lassen. Durch die ver-

gangenen Reformen kam es zu einer Verwischung der Bereiche und es sind Wohl-

fahrtsmärkte entstanden, bei denen der Staat nicht mehr strikt vom Markt getrennt wer-

den kann. Sowohl der betriebliche als auch der private Altersvorsorgemarkt werden 

staatlich reguliert, damit von diesen „Wohlfahrt“ produziert werden soll. Frank Berner 

analysierte, inwieweit durch diese Reformen ein Wandel des Sozialstaates erfolgte58. 

Von Martin Schulz wurde die Wirkung des Wohlfahrtsmarktes auf seine Produktion 
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von Wohlfahrt untersucht. Er analysierte die private und betriebliche Altersvorsorge in 

Deutschland auf deren Leistungsfähigkeit und Rendite59.  

 

Die bisherigen Untersuchungen und Ländervergleiche befassen sich hauptsächlich mit 

Fragen des Zusammenspiels der einzelnen Säulen der Altersvorsoge, ob eine Anglei-

chung der Systeme festzustellen ist, wie leistungsfähig die Systeme sind und welche 

Akteure am Reformprozess eine wesentliche Rolle spielten. Die Frage warum die Al-

tersarmut von der Politik in Kauf genommen wird wurde bisher nicht thematisiert bzw. 

beantwortet. Hier besteht eine Forschungslücke. Die Armutsvermeidung ist neben der 

Frage der Finanzierung des Rentensystems ein wichtiger Aspekt der bei Reformüberle-

gungen nicht fehlen darf. Wie bei den vergangenen Rentenreformen mit diesem Ge-

sichtspunkt umgegangen wurde gilt es zu ergründen. Es wird der Politikprozess analy-

siert womit die Untersuchung die Möglichkeit gewährt Theorien der Staatstätigkeit zu 

prüfen. Zusätzlich zur Theorieprüfung wird danach geschaut, ob sich die im Folgenden 

angestellten Vermutungen bestätigen. Daran anschließend wird der Aufbau der Arbeit 

dargestellt bevor erläutert wird, weshalb die Methode des Vergleichs und die Policy-

Analyse als Untersuchungsmethode angewandt werden. 

1.1.4 Zu prüfende Annahmen 

Folgende Annahmen sollen im Rahmen der Beantwortung dieser Frage geprüft werden: 

1. Im Vergleich zu Großbritannien hat die Armutsvermeidung in Deutschland in der 

gesetzlichen Rentenversicherung keine Tradition. 

2. Es sind nicht die potentiellen Wählergruppen der regierenden Parteien, die von der 

Altersarmut betroffen sind. 

3. Im Unterschied zu Großbritannien ist in Deutschland die Altersarmut kein real exis-

tierendes Problem und wird deshalb nicht zum „Agenda – Setting“. 

4. Durch das kurzfristige Denken in der Politik werden langfristig entstehende Proble-

me vernachlässigt. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Um eine Antwort auf die gestellte Frage zu finden wird die Methode der vergleichenden 

Policy–Analyse als geeignet empfunden. Sie wird im anschließenden Kapitel vorge-

stellt. In Kapitel drei werden nach einer kurzen Abhandlung darüber was Armut ist und 

wie sie gemessen werden kann die institutionellen Besonderheiten des deutschen und 

britischen Regierungs- und Rentensystems hervorgehoben. Anschließend werden die 

forschungsleitenden Theorien erörtert von denen angenommen wird, dass sie eine Er-

klärung auf die gestellte Frage liefern. Daran schließt sich der Empirie–Teil an. Die 

bedeutenden Reformen verliefen sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien in 

zwei Wellen, deshalb werden diese „Reformwellen“ parallel zueinander analysiert. Es 

gab zu Beginn der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder in 

Deutschland eine erste große Reformwelle mit der sogenannten „Riester-

Rentenreform“. Diese wird mit der fast zur gleichen Zeit in Großbritannien erfolgten 

Rentenreform, dem Welfare and Pensions Act 1999/The Child Support Pensions and 

Social Security Act verglichen. Daran schließt sich ein Zwischenfazit an. Da auch die 

Arbeitsmarktreformen dazu beitrugen, dass sich der Niedriglohnsektor ausweitete, was 

später Altersarmut zur Folge hat wird im Kapitel sieben auf die Prekären Beschäfti-

gungsverhältnisse eingegangen. Es werden die Hartz I und Hartz II–Gesetze analysiert. 

In Großbritannien gab es hierzu keinen passenden Reformprozess, deshalb wird hierzu 

allgemein erläutert welche Personengruppen sich dort in prekären Beschäftigungsver-

hältnissen befinden. Es sind auch die Geringverdiener und kleinen Selbständigen, denen 

in Großbritannien die Altersarmut droht. In der zweiten Reformwelle werden das Ren-

tenversicherungs–Nachhaltigkeitsgesetz 2004 in Deutschland mit dem großen Reform-

prozess in Großbritannien der mit dem Pensions Act 2007 und Pensions Act 2008 abge-

schlossen wurde verglichen. Danach erfolgt nochmals ein Zwischenergebnis, bevor auf 

die aktuelle Rentenpolitik in beiden Ländern eingegangen wird und die Arbeit mit den 

gewonnenen Erkenntnissen abgeschlossen wird. 
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Tabelle 1: Übersicht der zu vergleichenden Reformen 

 

Erste 

„Reformwelle“ 

 

 

 

Prekäre 

Beschäftigungs-

verhältnisse 

 

Zweite 

„Reformwelle“ 

 

Aktuelle Renten-

diskussion 

 

„Riester-

Rentenreform”  

 

 

 

 

 

Welfare Reform and 

Pensions Act 

1999/The Child 

Support Pensions 

and Social Security 

Act 

 

 

Erstes und Zweites 

Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt 

 

 

 

Prekäre Beschäfti-

gungsverhältnisse in 

Großbritannien 

 

Rentenversiche-

rungs- Nachhaltig-

keitsgesetz 

2004 

 

 

 

Pensions Act 

2007/Pensions Act 

2008 

 

aktuelle Rentendis-

kussion in Großbri-

tannien 

 

 

 

 

aktuelle Rentendis-

kussion in Deutsch-

land 

 

 

Zwischenergebnis 

  

Zwischenergebnis 

 

Zusammenfassung 

der Ergebnisse 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2 Methodisches Vorgehen  

2.1 Methode des Vergleichs 

Die Methode des Vergleichs wird in der Politikwissenschaft gerne angewandt, da sie 

dabei hilft die Prozesse und Abläufe zu verstehen und zu erklären. Das unterscheidet sie 

nach Meinung Sartori´s allerdings nicht von anderen Forschungsmethoden. Für ihn hat 

der Vergleich hauptsächlich die Funktion des Kontrollierens. Das Experiment und das 

statistische Verfahren sind zwar stärkere Kontrollinstrumente. In den Sozialwissen-

schaften sind diese aber wegen der vielen Variablen und der wenigen Fälle nur begrenzt 

anwendbar. Deshalb wird hier der Vergleich als „Quasi-Experiment“ benutzt
60

. Ho-

ckerts und Süß sehen im Vergleich die Chance, Eigenarten und Besonderheiten des je-

weiligen Systems präziser zu bestimmen, alternative Konstellationen zu erkennen und 

Wirkungsanteile genauer zu gewichten
61

. Für Patzelt hat der Vergleich das Ziel, grup-

penspezifische Betrachtungsweisen aufzubrechen. Man durchbricht damit die „Mauer“ 

der Sichtweise aus dem eigenen System und nimmt neue Dinge aus der Perspektive 

eines Fremden wahr. Der Vergleich hilft einen anderen Blick auf das eigene System zu 

bekommen und ermöglicht damit, sich aus überkommenen Betrachtungsweisen zu lö-

sen
62

.  

 

Bei der hier vorliegenden Untersuchung bietet sich der Vergleich aus der Fragestellung 

an. In einer klaren Fragestellung sieht auch Patzelt das wirkungsvollste Instrument des 

Vergleichs. Allerdings schließt sich die Frage der Vergleichbarkeit an. Die Rentensys-

teme von Deutschland und Großbritannien basieren, wie bereits erwähnt, auf unter-

schiedlichen Pfaden. In Großbritannien stand schon immer die Armutsvermeidung im 

Vordergrund. In Deutschland handelt es sich um eine Versicherungsleistung. Können 

diese unterschiedlichen Systeme miteinander verglichen werden? Auch Sartori stellt die 

Frage, was vergleichbar ist. Er bezieht sich hierbei auf den Aspekt der Eigenschaften 
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und Charakteristiken. Wenn Vergleichsgegenstände nichts gemeinsam haben, dann 

kann auch nichts verglichen werden, genauso wenig, wie wenn sie komplett identisch 

sind. Aber alles, was sich zwischen diesen beiden Extremen befindet, ist seiner Mei-

nung nach vergleichbar63. In dieser Arbeit sollen die Rentenreformen analysiert werden. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Entscheidungsprozesses sowie den instituti-

onellen Einflüssen hierbei. Aus dieser Perspektive ist der Vergleich mit Großbritannien 

sehr hilfreich, da die Politikprozesse zu unterschiedlichen Ergebnissen führten, die mit 

der Struktur der Systeme nicht zu erklären sind. Allerdings betont Sartori auch, dass 

beim Vergleich der Kontext nicht außer Acht gelassen werden darf, sondern mit berück-

sichtigt werden muss
64

. Mit Großbritannien und Deutschland werden zwei westliche 

Industrieländer verglichen, damit können zumindest ein Teil der quasi intervenierenden 

Variablen konstant gehalten werden. Ansonsten differieren zum einen die Ursprünge 

der Rentensysteme und auch die Zielrichtungen der jüngsten Reformen. Sie haben dazu 

geführt, dass in Deutschland die Altersarmut zurückkehren wird und in Großbritannien 

sind die staatlichen Leistungen ausgebaut worden, um die Altersarmut in Zukunft zu 

reduzieren. Diese Unterschiede im System und in der aktuellen Rentenpolitik geben 

sicherlich eine andere Sichtweise auf den deutschen Reformprozess um die „Mauer“ zu 

durchbrechen und eine Antwort auf die gestellte Frage zu finden. 

2.2 Die Policy-Analyse 

Zur Analyse der einzelnen Rentenreformen wird das aus den USA stammende65 und in 

Deutschland von Fritz Scharpf, Renate Mayntz und Manfred Schmidt spezifizierte und 

differenzierte Instrument der Policy–Analyse angewandt. Das politische Handeln wird 

hierbei aus dreierlei Perspektiven untersucht: 

1. aus der Perspektive der Policy, d. h. der inhaltlichen Aspekte; 

2. aus der Perspektive der Polity, d. h. der Einflüsse der Normen, Institutionen und 

Spielregeln; 

                                                 
63

 Sartori, Giovanni, 1994: Compare Why and How. S. 14 – 34 in: M. Dogan/A. Kazancigil (Hrsg.), 

Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Oxford, Cambridge: Blackwell Publishers. S. 16, 

17 
64

 Sartori, Giovanni, 1994: Compare Why and How. S. 14 – 34 in: M. Dogan/A. Kazancigil (Hrsg.), 

Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Oxford, Cambridge: Blackwell Publishers. S.16, 

17 
65

 Das Modell des Policy Cycle wurde in den 1950er Jahren von dem Chicagoer Politikwissenschaftler 

Harold D. Lasswell entwickel. 



Methodisches Vorgehen 

Seite 31 

3. aus der Perspektive der Politics, d. h. der Konflikt- und Konsensbildungsprozes-

se. 

Als Messwerkzeug dient der Policy–Cycle. Ziel der Policy–Analyse ist es, in erster Li-

nie nicht Theorien zu prüfen, sondern sich einen Politikprozess im Detail anzusehen, 

um dadurch Erkenntnisse über dessen Dynamik, Eigenarten und Ursachen zu erlan-

gen
66

. Policy-Analysen können sowohl als Querschnitts- als auch als Längsschnittanaly-

sen durchgeführt werden. Um die Nachteile
67

 jeder einzelnen Art zu minimieren und die 

Vorteile zu optimieren, die bei der Querschnittsanalyse in der Erfassung von Struktur-

unterschieden und der Längsschnittanalyse im Erkennen von Verhaltensänderungen 

liegen, werden hier beide Analysearten kombiniert angewandt. Es werden deshalb zwei 

wesentliche Reformprozesse (Reformwellen) seit Ende der 1990er Jahre sowohl in 

Deutschland als auch in Großbritannien analysiert. 

Abbildung 1: Der Policy-Cycle 

 

 

Quelle: in Anlehnung an Jann und Wegrich 2009: Phasenmodelle und Politikprozesse: Der Po-

licy-Cycle. S. 84, 86 
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- Politikwahrnehmung und Agenda Setting 

Wann von der Politik ein Problem als solches erkannt und auf die politische „Agenda“ 

gesetzt wird, kann verschiedene Gründe haben. Schattschneider argumentiert, dass das 

„Agenda-Setting“ das Ergebnis der Konfliktaustragung zwischen sich rivalisierenden 

Interessen ist. Es kann aber auch das Ergebnis der unterschiedlichen Machtverteilung 

zwischen den Akteuren sein
68

. Der „objektive Problemdruck“ allein ist oft nicht der 

entscheidende Faktor. Es hängt vielmehr von der Komplexität des Themas ab, ob eine 

klare Problemdefinition möglich ist und ob das Thema in den Rahmen der Präferenzen, 

Handlungskapazitäten und die Problemlösungsphilosophie der zentralen Akteure 

passt
69

. Auch Krisen, Skandale und Katastrophen sind oft Türöffner, die auf Probleme 

aufmerksam machen und auf die reagiert wird. Kongdon ist der Auffassung, dass der 

Prozess des „Agenda-Setting“ stark von der jeweiligen Situation abhängt. Es kommt 

seiner Meinung nach auf ein komplexes „Variablengemenge“ an. Von Bedeutung ist, 

welche Akteure aktiv sind, was diese für Interessen und Präferenzen haben und ob die 

institutionellen Handlungskapazitäten und vorhandenen Lösungsmöglichkeiten ausrei-

chend sind
70

.  

 

- Politikformulierung und Entscheidung 

In dieser Phase wird zu dem erkannten Problem ein Lösungsvorschlag erarbeitet, der 

zur Diskussion gestellt wird. Es geht nun nicht mehr um die Konkurrenz des Themas 

welches bearbeite werden soll, sondern der Wettbewerb wird um das „beste“ Prob-

lemlösungskonzept betrieben. Die Auseinandersetzung hierüber findet nicht nur im Par-

lament statt, sondern interessierte Akteure versuchen auf die Programmentwicklung 

einzuwirken, damit ihre Interessen berücksichtigt werden. Auch die Ministerialverwal-

tung beteiligt sich mit ihrem Expertenwissen an der Politikformulierung71. 
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- Politikimplementierung 

Bei der Anwendung und Umsetzung der Maßnahmen zeigt sich, ob diese wie gedacht 

funktionieren oder durch nicht intendierte Effekte verzögert, verändert oder sogar verei-

telt werden72.  

 

- Politikevaluation 

Bei der Evaluation wird geprüft, ob die intendierten Ziele und Wirkungen auch tatsäch-

lich erreicht wurden73. Insgesamt hat sich die Evaluation dahingehend verändert, dass 

nicht mehr nur einzelne Maßnahmen bewertet werden, sondern eine stärker übergrei-

fende Analyse des Policy–Wandels erfolgt. 

 

Am Policy-Cycle wird kritisiert, dass es sich hierbei um ein zu rigides Phasenmodell 

handelt, nach dem in Wirklichkeit das „Policy-Making“ nicht stattfindet74. Im Modell 

wird angenommen, dass der Gesetzgebungsprozess hierarchisch nach dem top–down 

Prinzip erfolgt, jeweils einzelne Programme für sich betrachtet werden und davon aus-

gegangen wird, dass es um die Sache geht. In Wirklichkeit findet jedoch eine ständige 

Interaktion statt, sowohl von verschiedenen Akteuren als auch zwischen verschiedenen 

Programmen, und es geht bei den Maßnahmen in erster Linie nicht um Inhalte, sondern 

darum, die Handlungsfähigkeit und die Macht zu erhalten (so die Meinung von Jann 

und Wegrich)
75

. Sabatier und Heritier kritisieren in deskriptiver Hinsicht, dass in vielen 

Fällen eine klare Unterscheidung der Phasen nicht möglich ist, oder es zu einer Umkeh-

rung der Reihenfolge kommt. In konzeptioneller Hinsicht vermissen sie, dass das Kon-

zept in sich nicht schlüssig sei und durch kein kompaktes Theoriemodell erklärt werden 

könne. Die einzelnen Phasen folgten nicht kausal aufeinander, sondern seien lose anei-

nander gereiht. Innerhalb der einzelnen Phasen werde durch verschiedene Theorieansät-
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ze versucht das Handeln zu begründen
76

. Eine weitere Schwäche des Konzepts ist die 

mangelnde Generalisierungsfähigkeit. Da Einzelfälle analysiert werden ist es schwierig, 

hiermit Theorien zu falsifizieren77. Dies ist allerdings auch nicht das Ziel einer Policy-

Analyse. Sie hat vielmehr die Absicht, Einzelfälle genau zu analysieren, um zu sehen 

welche Faktoren von Bedeutung sind. Sie gibt Antwort auf die Frage: Does politics 

matter? Es werden detaillierte Informationen gewonnen über die Voraussetzungen, Ein-

flussfaktoren und Ergebnisse von Politikprozessen, was zur Wissensvermehrung bei-

trägt. Die Phasengliederung ermöglicht, die Analyse auf unterschiedliche Perspektiven 

und Abschnitte zu konzentrieren, um diese intensiver zu betrachten. Mit dem Policy-

Cycle wird nicht der Anspruch erhoben, einen umfassenden Erklärungsansatz zu liefern. 

Um den Politikprozess mit seinen zahlreichen Interaktionen und Akteuren überhaupt 

erfassbar zu machen, ist eine gewisse strukturelle Gliederung unumgänglich. 

2.2.1 Vergleichende Policy-Analyse 

Zur Prüfung der oben genannten Hypothesen wird die Methode der vergleichenden Po-

licy-Analyse als geeignet empfunden. Mit ihr werden der Politikinhalt und die politi-

schen Entscheidungen in einem Politikfeld genauer betrachtet und es wird der Frage 

nachgegangen, warum, wie und mit welcher Wirkung die Entscheidungen erfolgten. 

Dies sind die zentralen Fragen dieser Arbeit und deshalb erscheint hier die vergleichen-

de Policy-Analyse als geeignetes Forschungsdesign. Untersucht wird, welche Relevanz 

die durch Institutionen und andere Einflussfaktoren bewirkten verschiedenen Formen 

der Beteiligung auf die Entscheidungsfindung haben
78

. 

 

2.3 Operationalisierung/Konzeptspezifikation 

Seit Einführung der dynamischen Rente mit der Rentenreform des Jahres 1957 von 

Konrad Adenauer war bis heute die Altersarmut in Deutschland kein Thema mehr. 

Wenn jemand im Alter von seiner Rente nicht leben kann, dann wird davon ausgegan-

gen, dass dies am Versagen der Person und deren Schicksal liegt. In dieser Arbeit wird 
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die Hypothese aufgestellt, dass es nicht dem Fehlverhalten einer Einzelperson zuzu-

rechnen ist, wenn diese im Alter unter Armut leidet, sondern dass die Rentenreformen, 

die seit dem Jahr 2001 in Deutschland verabschiedet wurden hierzu wesentlich beitra-

gen. Die quasi abhängige Variable, die erklärt werden soll, ist somit die Altersarmut. 

Die quasi unabhängige Variable, von der angenommen wird, dass sie einen Einfluss auf 

das Auftreten der abhängigen Variablen hat, sind die Rentenreformen in Deutschland 

seit dem Jahr 2001. Die Ursache für die Altersarmut liegt in der mangelnden Vorsorge 

während des Erwerbslebens. Das deutsche System der gesetzlichen Rentenversicherung 

ist eine Erwerbstätigenversicherung mit geringer Umverteilung. Folgende Sachverhalte 

führen zu einer unzureichenden Versorgung:  

- Zeiten anhaltender Arbeitslosigkeit; 

- unterbrochene Erwerbsbiografien; 

- Zeiten der geringfügigen Beschäftigung; 

- Beschäftigungen im Niedriglohnsektor; 

- keine bzw. zu geringe private Altersvorsorge; 

- „kleine“ Selbständigkeit; 

- Armutsvermeidung ist keine originäre Aufgabe der Rentenversicherung; 

- Absenkung des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung
79

. 

Es wurden bewusst die Rentenreformen ausgewählt, die Regelungen zu diesen Sachver-

halten zum Gegenstand hatten. Folgende Rentenreformen werden analysiert: 

 „Riester–Rente“ AVmG/AVmEG 2001 

 Erstes und Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 

(Hartz I/ und Hartz II) 

 Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzli-

chen Rentenversicherung (RV–Nachhaltigkeitsgesetz) 
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Bei den Gesetzesänderungen in Großbritannien wurde darauf geachtet Reformen aus-

zuwählen, die wesentliche Änderungen im gesetzlichen Rentensystem beinhalten, da 

hierauf der Schwerpunkt der Arbeit liegt.  

 Welfare Reform and Pensions Act 1999/The Child Support Pensions and Social 

Security Act 

 Pensions Act 2007 

 Pensions Act 2008 

2.3.1 Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgt wie für vergleichende Studien üblich anhand einer Sekun-

däranalyse. Es werden die Aufzeichnungen der jeweiligen parlamentarischen Dokumen-

te und Debatten analysiert, amtliche Statistiken ausgewertet, sowie bereits hierzu veröf-

fentlichte Literatur analysiert. Sowohl in Deutschland, als auch in Großbritannien sind 

die Parlamentsdokumente öffentlich zugänglich. Die Wirkung der Reformen wird an-

hand Rentenberechnungen gemessen. 
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3 Institutioneller Kontext von Deutschland und 

Großbritannien 

3.1 Armut 

Wann kann jemand als arm bezeichnet werden? Ist ein Rentner arm, der im Alter auf 

Grundsicherungsleistungen angewiesen ist? Armut objektiv zu definieren ist ausge-

schlossen, denn es kommt immer auch auf die Wertüberzeugungen des Beurteilers und 

die gesellschaftlichen und ökologischen Verhältnisse des Landes an, in dem man lebt. 

Lebt jemand beispielsweise in einem warmen Land, in dem es keinen Winter gibt, wird 

jemand nicht als arm bezeichnet werden, wenn er kein Geld zum Heizen besitzt. Bei der 

Festlegung der Dimensionen die eine Armutssituation darstellen fließen somit immer 

auch normative Gesichtspunkte und die gegebenen Lebensverhältnisse mit ein. Aus 

diesem Grunde gibt es mehrere Definitionen von Armut. Die am häufigsten verwendete 

Unterscheidung ist die zwischen absoluter und relativer Armut. Als absolut arm wird 

jemand bezeichnet, der nicht in der Lage ist, seine existentiellen Bedürfnisse zu befrie-

digen. Menschen die Hunger leiden, keine ausreichende Kleidung und keine Wohnung 

haben sind absolut arm80. In den westlichen Industriestaaten ist durch die wohlfahrts-

staatliche Institutionalisierung die absolute Armut weitestgehend besiegt. Hier spricht 

man eher von relativer Armut. Als relativ arm wird jemand bezeichnet, der das in einer 

Gesellschaft vorherrschende sozialkulturelle Existenzminimum nicht erreicht. Bei der 

relativen Armut dient der von einer Gesellschaft festgelegte Lebensstandard als Ver-

gleichsmaßstab
81

.  

 

Auch innerhalb der EU, die als eines ihrer Ziele die Reduzierung der Armut in ihren 

Mitgliedsländern definiert, ist festgelegt, wie diese gemessen werden soll. Um die Si-

tuation in den Ländern vergleichbar zu machen, wurde ein Indikatorenkatalog aufge-

stellt, anhand dessen die Armut gemessen und in Länderberichten dargestellt wird. Als 
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Armutsrisikogrenze werden 60 Prozent des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens82 

des jeweiligen Landes zu Grunde gelegt83.  

 

- Ressourcenansatz/Lebenslagenansatz 

Beim Ressourcenansatz wird ausschließlich darauf geschaut, ob jemand mithilfe seines 

Einkommens in der Lage ist, das sozialkulturelle Existenzminimum abzudecken. Unbe-

rücksichtigt bleibt hierbei beispielsweise die Berücksichtigung des Vermögens, der 

Qualifikationen einer Person, deren soziale Kompetenz oder die soziale Einbindung in 

der Gesellschaft. Problematisch beim Ressourcenansatz ist außerdem, dass nicht ersicht-

lich ist, wie das Einkommen verwendet wird. Es kann beispielsweise sein, dass jemand 

ein über der Armutsgrenze liegendes  Einkommen hat, aber Schulden abbezahlen muss 

und dadurch unter Armut leidet. Es ist somit immer auch von Bedeutung zu wissen, wie 

das Einkommen verwendet wird und ob außer dem Einkommen weitere finanziellen 

Einnahmen oder Vermögen vorhanden sind. Diese Aspekte werden beim Lebenslagen-

ansatz mit berücksichtig. Er betrachtet das gesamte Umfeld einer Person wie beispiels-

weise Wohnsituation, Gesundheitsversorgung oder kulturelle Möglichkeiten und fragt 

danach, ob dieses bestimmten Mindeststandards entspricht. Der Lebenslagenansatz for-

dert somit von der Sozialpolitik nicht nur finanzielle Leistungen sondern auch ergän-

zende Maßnahmen, die eine soziale Integration und Partizipation in der Gesellschaft 

gewährleisten
84

. 

 

Diskussionen über Armut werden nach Meinung von Gerhard Bäcker et al immer kont-

rovers verlaufen, da die Grenzwerte, ab denen Armut vorliegt, nicht wissenschaftlich 

feststellbar sind, sondern definiert werden müssen und in diese Definitionen immer sub-

jektive Überzeugungen und Wertschätzungen mit einfließen, über die gestritten werden 

kann
85

. 
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3.1.1 Ursachen der Armut 

Es gibt eine Vielzahl von Theorien, mit denen die Entstehung und das Ausmaß von Ar-

mut erklärt wird. Aus soziologischer Sicht liegt die Ursache von Armut in den sozialen 

Ungleichheiten. Ein klassischer Vertreter dieser Theorieschule ist Karl Marx. Er sieht 

die Wurzeln der Armut in der ökonomischen Trennung der Gesellschaft in zwei Klas-

sen. In die Eigentum besitzende Klasse der Bourgeoisie und die besitzlosen Arbeiter, 

die Proletarier. Diese sind gezwungen ihre Arbeitskraft unter Wert an die Bourgeoisie 

zu verkaufen und werden somit ausgebeutet. Ihnen wird außerdem der Zugang zu höhe-

rer Bildung und kulturellen Werten verwehrt. Aus diesem Grund besteht für die Proleta-

rier keine Chance, aus dieser Klasse herauszukommen. Ein Leben in Armut ist vorbe-

stimmt
86

. Von Theodor Geiger wurde das Marx´sche „Zwei-Klassen-Modell“ zu einem 

„Fünf-Schichten-Modell“87 erweitert
88

. Die Zugehörigkeit zu einer Schicht erfolgt auf-

grund von Statusmerkmalen, die den einzelnen Schichten zugeschrieben werden. Zu 

diesen Merkmalen gehören beispielsweise der Lebensstandard, die Chancen und Risi-

ken oder das Ansehen in der Öffentlichkeit. Wesentlich zur Zuordnung der Status-

merkmale ist wiederum das Einkommen und der Beruf
89

. Armut ist somit dadurch vor-

gezeichnet, in welche Schicht man hineingeboren wird. Für Theodor Geiger sind die 

Schichten nicht so starr wie das Klassenmodell nach Karl Marx. Ein Wechsel von einer 

Schicht in eine andere ist möglich. Unsere heutige Gesellschaft hat sich weiter ausdiffe-

renziert. Daher wurde das Schichtenmodell um den Aspekt der unterschiedlichen Wer-

torientierungen zum Lebensstil- und Milieuansatz erweitert. Bei diesem sind die beruf-

liche Stellung und das Einkommen zwar weiterhin die Hauptmerkmale, aber es spielen 

auch immaterielle Aspekte wie beispielsweise Gesundheit, Alter oder das Geschlecht 

eine Rolle
90

. 
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3.1.2 Messen von Armut 

- Querschnittsanalysen versus Längsschnittanalysen 

Von großer Bedeutung ist die zeitliche Dimension der Armut. Ein kurzzeitiges Unter-

schreiten der Armutsgrenze kann leichter ertragen werden als ein mehrjähriger Verbleib 

in der untersten Einkommensposition. Daher müssen die Querschnittsanalysen durch 

Längsschnittanalysen ergänzt werden. Längsschnittbetrachtungen lassen die individuel-

len Armutsverläufe, also die Einmündung in die Armut, die Dauer der Armut und die 

Wege aus der Armut heraus erkennen. Dieser Untersuchung der zeitlichen Dimension 

von Armut widmet sich vor allem die dynamische Armutsforschung. Von Stephan Leib-

fried und Lutz Leisering wurde eine Langzeitstudie über Sozialhilfeempfänger in Bre-

men in der Zeit von 1988 bis zum Jahr 2001 durchgeführt. Ihre Ergebnisse waren: 

1.  Armut ist zeitlich begrenzt. Nicht alle, die in Armut bzw. Sozialhilfe fallen, 

bleiben auch darin gefangen. Es gibt Wege, wieder aus der Armut herauszu-

kommen. Dies gelingt vielen auch in sehr kurzer Zeit. In der Bremer Studie war 

die Hälfte der Neuantragsteller auf Sozialhilfe eines Jahrgangs bereits nach ei-

nem Jahr wieder aus dem Leistungsbezug ausgeschieden und auch innerhalb der 

nächsten sechs Jahre nicht wieder in den Leistungsbezug zurückgekehrt91.  

2.  Auch die „Armen“ sind grundsätzlich imstande, sich aus ihrer Notlage wieder zu 

befreien. Sie sind nicht als ohnmächtige Opfer ohne Handlungsmöglichkeiten zu 

sehen.  

3.  Es kann jeden treffen. Von Armut sind nicht nur die „unteren Schichten“ be-

droht und betroffen, sondern sie ragt mittlerweile auch in die mittlere Schichten 

hinein. Ausschlaggebend für eine Armutslage ist nicht mehr ausschließlich die 

Klassenzugehörigkeit, sondern ein Ereignis im Lebenslauf, das schwer zu be-

wältigen ist, wie beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Krankheit 

oder Scheidung92.  

Lutz Leisering und Petra Buhr ist es wichtig zu betonen, dass Armut viele Gesichter hat, 

und es auch entscheidend ist wie sie gemessen wird. Sie bevorzugen die Methode der 

dynamischen Lebenslaufperspektive, da damit präziser bestimmt werden kann, was die 
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Gründe für das Hineingeraten in eine Notlage sind, wie lange sie andauert und wie es 

geschafft wird, wieder aus ihr herauszukommen93. In den letzten Jahren hat die Mobili-

tät aus der Armut herauszukommen abgenommen94.  

 

Was die Altersarmut von den anderen Armutslagen unterscheidet ist, dass es schwieri-

ger ist, sich aus eigenen Kräften aus ihr zu befreien, denn mit zunehmendem Alter fällt 

es schwerer, eine Beschäftigung auszuüben und sich mit dieser die Rente aufzubessern. 

Krankheiten und Gebrechen nehmen im Alter zu, womit auch der Bedarf an Heil- und 

Hilfsmitteln steigt95.  

3.1.3 Lebenslagen in Deutschland 

Abbildung 2: Armutsrisikoquoten in Deutschland 

 

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin; Eurostat; Statistisches Bundesamt, Der Vierte Armuts- 

und Reichtumsbericht der Bundesregierung S. IX 
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In Deutschland pendelt sich die Armutsrisikoquote seit dem Jahr 2005 zwischen ca. 14 

und 16 Prozent ein, wie aus obiger Abbildung zu sehen ist. Vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales wird im Vierten Armuts- und Reichtumsbericht ausdrücklich be-

tont, dass die Aussagekraft der Armutsrisikoquote beschränkt ist. Sie bezieht sich ledig-

lich auf die Einkommensverteilung und hierbei auf ein Einkommen, das unter 60 Pro-

zent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens liegt. Es bleiben soziale, kulturelle und 

finanzielle Aspekte wie beispielsweise Bildungschancen, Gesundheitszustand oder vor-

handenes Vermögen unberücksichtigt96. Ein starkes Armutsrisiko bedeutet Langzeitar-

beitslosigkeit. Diese ist in Deutschland deutlich gesunken. Von 1,73 Millionen Lang-

zeitarbeitslosen im Jahr 2007 auf 1,03 Millionen im Jahr 201297. In Deutschland sind es 

vor allem Jugendliche, junge Erwachsene und Personen in Haushalten von Alleinerzie-

henden, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen98. Im Bericht wird 

betont, dass das deutsche Bildungssystem durchlässiger werden muss, damit die Bil-

dungschancen für alle gleich werden, unabhängig vom Bildungsstand der Eltern99. 
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3.1.4 Armut in Großbritannien 

Abbildung 3: Haushalte mit geringem Einkommen 

 

Quelle: United Kingdom; Numbers in low income – The Poverty Site. 

http://poverty.org.uk/01/index.shtml?2 (Zugriff am 01.11.2013) 

 

Wie die Abbildung zeigt, ist in den 1980er Jahren die Armut in Großbritannien rapide 

angestiegen. Die Zahl der Haushalte mit niedrigem Einkommen ist von 14% im Jahr 

1983 auf 24% im Jahr 1990 gestiegen. Im Jahr 1979 kamen die Konservativen unter der 

Führung von Margaret Thatcher an die Regierung. Sie führte eine ökonomische Um-

strukturierung durch, verbunden mit Änderungen im Steuer- und Sozialsystem was dazu 

führte, dass die Ungleichheit unter der Bevölkerung zunahm und die Armut rapide an-

stieg100. Im Jahr 1997 kam New Labour an die Regierung. Die Armut blieb trotz des 

Regierungswechsels auch in den 1990er Jahren kontinuierlich hoch zwischen 22% und 

24%. Der Labour Regierung ist es nicht gelungen, die Ungleichheit entscheidend zu 

reduzieren. Sie konnte lediglich ein weiteres Anwachsen verhindern. Zur Jahrtausend-

wende nahm sie leicht ab und erreichte ihren Tiefpunkt im Jahr 2004/2005, wo sie bei 
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ca. 21% lag. In den Jahren 2008/2009 lebten dreizehneinhalb Millionen Menschen in 

Großbritannien unterhalb 60% des Nettoäquivalenzeinkommens. Das war ungefähr ein 

Fünftel der Bevölkerung. Das sind eineinhalb Millionen mehr im Vergleich zu den Jah-

ren 2004/2005. Betrachtet man die 50%-Grenze des Median-Haushaltseinkommens, 

dann ist festzustellen, dass die Entwicklung ähnlich verläuft. Anders verhält es sich bei 

der untersten, der 40% - Grenze. Hier nimmt die Armut fast kontinuierlich seit dem Jahr 

1979 zu. New Labour war es nicht gelungen, die Armut unter den Ärmsten zu reduzie-

ren.  
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3.2 Demographischer Wandel  

3.2.1 Demographischer Wandel in Deutschland 

Abbildung 4: Demographischer Wandel in Deutschland 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide/  

(Zugriff am 01.11.2013) 

 

Aus dieser Grafik sind die Probleme, die sich in Deutschland durch den demographi-

schen Wandel ergeben, bereits deutlich erkennbar. Die Babyboomer Generation, die 

jetzt noch mitten im Berufsleben steht und zwischen 45 und 50 Jahre alt ist, wird ab 

dem Jahr 2020 in das Rentenalter hineinwachsen  und das Verhältnis zwischen Erwerb-

stätigen und Rentnern entscheidend belasten, da zu wenig Jüngere nachrücken und die 

Lebenserwartung steigt. 
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- Entwicklung der Bevölkerung 

Die Bevölkerungszahl in Deutschland geht seit dem Jahr 2003 kontinuierlich zurück. 

Zur Zeit leben ungefähr 82 Millionen Menschen hier. Bis zum Jahr 2030 werden es nur 

noch ca. 77 Millionen sein und bis zum Jahr 2060 schrumpft die Zahl nach den heutigen 

Berechnungen um weitere sieben bis zwölf Millionen auf ungefähr 65 bis 70 Millionen 

Bürger101. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen (unter Zwanzigjährige), die einen Be-

völkerungsanteil von derzeit ca. 19% ausmachen wird bis zum Jahr 2030 von heute 16 

Millionen um 17% auf nur noch 12,9 Millionen zurückgehen. Bis zum Jahr 2060 wird 

die Zahl nochmals um weitere sechs Millionen auf 10 Millionen sinken102. Auch die 

Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter geht stark zurück. Gehören heute etwa 50 

Millionen Menschen dem Erwerbsalter von 20 bis 65Jährigen an, so werden es bis zum 

Jahr 2030 nur noch 39 bis 41 Millionen sein und bis zum Jahr 2060, je nach Ausmaß 

der angenommenen Zuwanderung, 27% oder 34% weniger sein103. Im Gegenzug hierzu 

steigt die Zahl der 65-Jährigen und Älteren, die jetzt noch 20% der Bevölkerung betra-

gen von rund 16,7 Millionen im Jahr 2008 auf 22,3 Millionen Personen im Jahr 2030. 

Im Jahr 2060 wird jeder Dritte, ca 34% der Bevölkerung mindestens 65 Jahre alt und 

älter sein104. Es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. 

Ursachen dieser Entwicklung sind die schwachen Geburtenraten und die längere Le-

benserwartung. 

 

- Geburtenentwicklung 

Eine Ursache für den demographischen Wandel ist die kontinuierlich sinkende Gebur-

tenzahl in Deutschland. Im Jahr 2009 lag die Geburtenziffer bei durchschnittlich 1,4 
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Kindern je Frau
105

. Sollte der Bevölkerungsstand erhalten bleiben, so wären 2,1 Kinder 

pro Frau erforderlich. Auch für die kommenden Jahrzehnte wird mit einem Rückgang 

gerechnet, da ja auch die Jahrgänge kleiner werden und somit weniger Frauen da sind 

die Kinder bekommen können106.  

 

- Lebenserwartung 

Die Lebenserwartung nimmt kontinuierlich zu. Für heute geborene Jungen nimmt sie 

bis zum Jahr 2060 um etwa acht Jahre auf 85,0 Jahre zu und für Mädchen um etwa sie-

ben Jahre auf 89,2 Jahre107. 

 

- Altenquotient 

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der gleichzeitig zurückgehenden Gebur-

tenzahl steigt der Altenquotient. Er gibt das Verhältnis von Personen im Rentenalter zu 

denen im Erwerbsalter an. Im Jahr 2008 kamen auf 100 Personen im Erwerbsalter 34 

Personen im Rentenalter. Im Jahr 2030 werden es bereits über 50 Personen im Renten-

alter sein und im Jahr 2060 je nach Vorausberechnungsvariante sogar 63 oder 67108. 

 

- Folgen für die Rentenversicherung 

Wie die Analyse zeigen wird, war die demographische Entwicklung ein wesentliches 

Argument für die Rentenreformen. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist auf-

grund dieser Tatsachen unausweichlich. Durch die Anhebung des Renteneintrittsalters 

auf 67 Jahre kann der Altenquotient nach Vorausberechnungen für das Jahr 2050 von 61 

auf 53 gesenkt werden109. 
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3.2.2 Demographischer Wandel in Großbritannien 

 

Abbildung 5: Demographischer Wandel in Großbritannien 

 

Quelle: Office for National Statistics,2011: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171780_240701.pdf 

(Zugriff am 25.10.2013) 

 

Etwas anders sieht die Situation in Großbritannien aus. Dort nimmt die Bevölkerung 

jährlich um ca. 0,8 Prozent zu. Es wird erwartet, dass sie bis zum Jahr 2020 um 4,9 Mil-

lionen Bürger auf 67,2 Millionen ansteigen wird. Bis zum Jahr 2035 wird erwartet, dass 

das Wachstum anhält und die Bevölkerung auf 73,2 Millionen ansteigt. Gründe für das 

Bevölkerungswachstum sind die steigende Geburtenrate und mehr Einwanderungen als 

Auswanderungen110.  

 

Gemeinsam mit anderen Staaten Europas hat Großbritannien die Alterung der Bevölke-

rung. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird von 39,7 Jahren im Jahr 2010 auf 

39,9 Jahre im Jahr 2020 und auf 42,2 Jahre im Jahr 2035 ansteigen. Die Zahl der Rent-

ner wird um 28 Prozent von derzeit 12,2 Millionen auf 15,6 Millionen im Jahr 2035 
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ansteigen111. Es ist wie in Deutschland auch die „Babyboomer“–Generation, die dann 

ins Rentenalter kommt.  

 

- Lebenserwartung 

Auch in Großbritannien steigt die Lebenserwartung der Menschen an112. Ein in Großbri-

tannien in den Jahren 2008 bis 2010 geborener Junge hat eine Lebenserwartung von 

78,1 Jahren und ein Mädchen von 82,1 Jahren. Im Jahr 2011 geborene Jungs haben be-

reits eine Lebenserwartung von 90,3 Jahren und die Mädchen von 93,8 Jahren. Die Le-

benserwartung der heute 65-Jährigen sind 17,8 Jahre für Männer und 20,4 Jahre für 

Frauen113. 

 

- Altenquotient 

Im Jahr 2010 waren 17% der Bevölkerung über 64 Jahre alt und 19% der Bevölkerung 

unter 16 Jahre. Im Jahr 2035 werden die über 65-Jährigen 23% der Bevölkerung ausma-

chen und der Anteil der 16 bis 64-Jährigen wird von derzeit 65% auf 59% fallen, wenn 

die Vorausberechnungen zutreffen114.  

3.3 Regierungssystem 

3.3.1 Politisches System 

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland wird von Lijphart eine föderale 

Konsensusdemokratie genannt, da eine Vielzahl von Mitregenten und Vetospielern im 

politischen Prozess zur Kompromissbildung und zu Aushandlungsprozessen zwingen. 

Im Gegensatz hierzu ist das britische Regierungssystem als das Original des Westmins-

ter-Modells eine Konkurrenz- oder Wettbewerbsdemokratie, in dem die politische 

Macht im Wesentlichen bei der Parlamentsmehrheit vereint ist und die von dieser ohne 
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Rücksichtnahme auf die jeweiligen Minderheiten ausgeübt werden kann
115

. Verhand-

lungsdemokratische Komponenten sind im politischen System der Bundesrepublik 

Deutschland vor allem in drei zentralen Bereichen vorhanden. Besonders stark kommen 

sie im deutschen Föderalismus durch die vertikal–funktionale Gewaltenteilung zwi-

schen dem Bund und den Ländern zum Ausdruck. Wenn beispielsweise bei den Län-

dervertretern im Bundesrat eine andere Partei die Mehrheit hat als im Bundestag, dann 

sind zur Verabschiedung von zustimmungsbedürftigen Gesetzen Verhandlungszwänge 

unausweichlich. Daneben ergeben sich Verhandlungserfordernisse aus dem deutschen 

Verhältniswahlrecht. Im Unterschied zum britischen Mehrheitswahlrecht, welches für 

klare Mehrheiten sorgt, reichen in Deutschland die Stimmen der stärksten Partei für eine 

alleinige Regierungsbildung meist nicht aus und es besteht der Zwang zur Koalitions-

bildung. Die Koalitionspartner, meist kleinere Parteien übernehmen dann nicht selten 

die Rolle des „Zünglein an der Waage“116, wie es Lehmbruch nennt, denn sie üben durch 

den Verhandlungs- und Einigungszwang innerhalb der Koalition Einfluss auf die Koali-

tionsregierung aus
117

. Drittens ist der Staat durch die organisierte Gesellschaft zu korpo-

ratistischen Arrangements gezwungen. Die Bürger können nicht mehr nur in verschie-

dene Klassen oder Schichten eingeteilt werden, sondern sie sind dabei, sich immer mehr 

auszudifferenzieren und in Interessengruppen zu organisieren. In Deutschland hat sich 

der Korporatismus historisch entwickelt. Beispielsweise werden Tarifverhandlungen 

ohne Einfluss des Staates zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt. Es kön-

nen sowohl zwischen den organisierten Interessen, wie auch zwischen organisierten 

Interessen und dem Staat neokorporatistische Arrangements bestehen, durch die ver-

sucht wird, Einfluss auf den politischen Prozess und die Gesetzgebung auszuüben. 

 

Demgegenüber ist das politische System Großbritanniens das klassische Paradebeispiel 

der Konkurrenzdemokratie, in der, bedingt durch das Mehrheitswahlsystem, klare 

Mehrheitsverhältnisse im Parlament vorliegen. Großbritannien ist ein unitarischer und 

zentralisierter Staat mit einem Zweiparteiensystem, das keine komplizierten Koalitions-
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regierungen
118

 und keine gewachsenen korporatistischen Verhandlungssysteme 

kennt
119

.  

3.3.2 Parteiensystem 

Gemäß Artikel 21 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wirken 

Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mit
120

. Sie haben die Aufgabe, 

die Interessen der Bürger zu artikulieren und zu aggregieren. Ziel der Parteien ist es, 

Wahlen zu gewinnen um Macht zu erlangen und dadurch die Möglichkeit zu haben, ihre 

gesetzten Sachziele verwirklichen zu können
121

. In diesem Machtstreben und Parteien-

wettbewerb wird auch die Ursache am Auf- und Ausbau des Sozialstaats gesehen. Für 

Manfred G. Schmidt ist außerdem das Fehlen einer großen säkular–konservativen 

marktwirtschaftsfreundlichen Partei in Deutschland wie beispielsweise der konservati-

ven Partei in Großbritannien Ursache für die Ausbreitung des Sozialstaates
122

. Mit der 

CDU/CSU und der SPD sind in Deutschland zwei sozialstaatsfreundliche Parteien vor-

handen, die in der Konkurrenz um Wählerstimmen dazu beitrugen, dass der Sozialstaat 

ausgeweitet und etabliert wurde. Das Parteiensystem des vereinten Deutschland prägen 

drei Konfliktlinien. Erstens die religiöse, die insbesondere von der CDU/CSU vertreten 

wird, die ökonomisch–klassenpolitische Spaltungslinie, die die gewerkschaftlich orga-

nisierte Arbeiterschaft in der SPD verankert sieht und drittens die regionale Konfliktli-

nie, die die Wähler der neuen Bundesländer - in denen noch häufiger die Linke gewählt 

wird - von denen der alten Bundesländer unterscheidet
123

. Die Parteienlandschaft in der 

Bundesrepublik Deutschland wird im Wesentlichen von fünf Gruppierungen bestimmt: 

der CDU/CSU, der SPD und den kleineren Parteien Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 

Die Linke. Die älteste dieser Parteien ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
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(SPD), deren Wurzeln in der Arbeiterbewegung liegen. Was sie als ihre Grundwerte 

und Grundüberzeugungen sieht, wird im Hamburger Grundsatzprogramm, wie folgt, 

formuliert: 

„Die Sozialdemokratie entstand als Teil der Arbeiterbewegung. Sie hat Arbeiterrechte 

erstritten, den Sozialstaat ausgebaut und zusammen mit den Gewerkschaften aus ver-

achteten Proletarierinnen und Proletariern gleichberechtigte und selbstbewusste Staats-

bürgerinnen und Staatsbürger gemacht.“ 
124

 

Die SPD setzte sich wie kaum eine andere Partei für die sozial Schwachen ein und 

kämpfte für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Um diese Ziele zu erreichen, 

sah sie den Staat in der Pflicht. Seit der Regierungszeit von Gerhard Schröder hat sich 

dieses Bild gewandelt. In der Sozialpolitik wurde eine Kurskorrektur vorgenommen, 

indem der Staat nicht mehr nur als der Leistende gesehen wird, sondern eine aktivieren-

de Rolle übernehmen soll. Jeder Einzelne ist in der Pflicht, seinen Beitrag zu leisten und 

Verantwortung zu übernehmen. Diese Modernisierungspolitik wurde nicht von allen 

Parteimitgliedern in gleicher Weise mitgetragen. Die Folge war, dass es zu einer Zer-

splitterung und Abspaltung kam. Es bildeten sich innerparteilich zwei Lager: die soge-

nannten „Traditionalisten“ und die „Modernisierer“. Eine Herausforderung für die SPD 

wird es sein, diese Fragmentierung durch die Betonung von gemeinsamen Grundwerten 

und Grundüberzeugungen zusammenzuhalten. Manfred G. Schmidt sieht das Problem 

der SPD darin, dass ihr in ihrer Heterogenität die „große Erzählung“ abhanden gekom-

men ist
125

. Heute wird die Gefahr für die Arbeitnehmer in der kapitalistischen Globali-

sierung gesehen, der man sich in vereinten Kräften mit dem bürgerschaftlichen Enga-

gement in Gewerkschaften und anderen Bürgerbewegungen stellen will
126

. 

Da ist es für die zweite große Sozialstaatspartei Deutschlands, die CDU/CSU einfacher 

sich auf ihre Grundwerte zu berufen, die in den christlichen Werten und Normen liegen 
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und somit im Gegensatz zur Arbeiterfrage beständiger sind
127

. Von Norbert Blüm wird 

seine Partei wie folgt beschrieben: 

„Konservativ sei sie, weil sie an Bewährtem festhalte, liberal, weil sie der Macht des 

Staates mit Skepsis begegne und sich gegen das Umkippen des Sozialstaates in den 

Versorgungsstaat stemme, und christlich–sozial, weil sie für die Schwachen Partei er-

greife.“
128

 

In der Sozialpolitik konkurriert die CDU/CSU mit der SPD. Der Einsatz für die sozial 

Schwachen wird auch von der CDU/CSU befürwortet. Er hat bei ihr zwar einen anderen 

historischen Ursprung: er liegt in der katholischen Soziallehre. Aber neben der Besitz-

standswahrungsgerechtigkeit wird ergänzend Wert darauf gelegt, dass diejenigen unter-

stützt werden, die Hilfe benötigen. Im Unterschied zur SPD liegt bei der CDU/CSU 

keine Nähe zur Gewerkschaft vor. Auffallend ist, dass der Wähleranteil der über 60 

Jährigen, insbesondere der Rentner in der CDU/CSU höher ist als in allen anderen Par-

teien
129

. 

 

Den drei kleineren Parteien in Deutschland gehören die Freie Demokratische Partei 

(FDP), als liberale Partei, für die das freie Marktgeschehen im Vordergrund steht und 

jeder Einzelne soziale Verantwortung trägt. Die Einbindung des Kapitalmarktes in die 

Rentenversicherung wird von ihr befürwortet
130

. Als Konkurrenz zur FDP haben sich 

Bündnis 90/Die Grünen entwickelt, die in Westdeutschland aus der Antiatomkraft- und 

Friedensbewegung entstanden ist, und in Ostdeutschland ihr Ursprung auf die Bürger-

bewegung in der DDR zurückgeht. Sie stehen für eine aus Steuermitteln finanzierte Ga-

rantierente um Ältere vor Armut zu schützen
131

. Seit der Wiedervereinigung neu hinzu-

gekommen ist Die Linke/PDS, die aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

                                                 
127

 CDU, 2007: Freiheit und Sicherheit: Grundsätze für Deutschland. Hannover: CDU. 

http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf. 

(Zugriff am 15.01.2012). S. 4, 5 
128

 Rede des Landesvorsitzenden Dr. Norbert Blüm auf dem 17. Landesparteitag der CDU Nordrhein-

Westfalen am 29.1.1999 in Bonn, Redemanuskript: 8f. 
129

 Schmidt, Manfred, G., 2007: Das politische System Deutschlands: Institutionen, Willensbildung und 

Politikfelder. München: C.H.Beck. S. 88, 89 
130

 FDP, 2009: Die Mitte stärken. Deutschlandprogramm 2009: Programm der Freien Demokratischen 

Partei zur Bundestagswahl 2009. Hannover: FDP. 

http://www.fdp.de/files/565/Deutschlandprogramm09_Endfassung.pdf. (Zugriff am 15.1.2012). S. 16, 

17 
131

 Bündnis 90/ Die Grünen, 2009: Der Grüne neue Gesellschaftsvertrag: Klima, Arbeit, Gerechtigkeit, 

Freiheit. Bündnis 90/Die Grünen. http://www.gruene-

partei.de/cms/files/dokbin/295/295495.wahlprogramm_komplett_2009.pdf. (Zugriff am 15.1 2012) S. 

95 



Institutioneller Kontext von Deutschland und Großbritannien 

Seite 54 

(SED) hervorging. Sie hält an einem umfassenden Wohlfahrtsstaat fest, der vom Staat 

zu garantieren und gewähren ist
132

. Obwohl dies von vielen als nicht machbar angese-

hen wird, vermuten andere, dass gerade deshalb, da unsere Gesellschaft älter wird Die 

Linke/PDS Zuspruch von der älteren Bevölkerung für ihre Sozialpolitik erhalten könn-

te
133

. 

 

Das britische Parteiensystem ist durch klare Machtverhältnisse, bedingt durch das 

Mehrheitswahlrecht, gekennzeichnet. Es ist ein typisches Beispiel für ein Zwei-

Parteien-System. Zwar gibt es auch kleinere Parteien und Koalitionsregierungen, wie 

beispielsweise die derzeitige Koalition der Tories mit den Liberalen, aber dies ist eher 

die Ausnahme. Die zwei größten Parteien sind die Conservative and Unionist Party 

meist nur Conservative Party oder Tories genannt und die Labour Party
134

.  

 

- Conservative Party 

Die Conservative Party hat ihren Ursprung in den königstreuen Tories. Vom Mai 1979 

an war die Partei bis 1997 unter der Vorsitzenden Margaret Thatcher achtzehn Jahre 

lang an der Regierung. Thatcher war eine starke Vertreterin des Neo-Liberalismus. Sie 

reduzierte die staatliche Aufgabenerfüllung, da sie der Meinung war der Markt könne es 

besser. Von dieser strengen liberalen Linie hat sich die Partei inzwischen etwas abge-

wandt und tendiert nunmehr zu einem leichten Linkskurs
135

. 

 

- Labour Party 

Die Labour Party, die zweite große Partei in Großbritannien hat ihren Ursprung in der 

Gewerkschaftsbewegung. Sie reformierte sich in den 1990er Jahren sowohl organisato-

risch als auch programmatisch grundlegend, was mit einer neuen Namensgebung „New 

Labour“ zum Ausdruck gebracht wurde. Ziel der Neuorientierung war es, nach achtzehn 
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Jahren in der Opposition wieder an die Macht zu kommen. Die Partei näherte sich der 

freien Marktwirtschaft und drängte die Macht der Gewerkschaften in der Partei weiter 

zurück
136

.  

 

In Großbritannien kommen die Strukturmerkmale der Konkurrenzdemokratie im Partei-

ensystem klar zum Ausdruck. Die Parteien stehen in einem starken Wettbewerb zuei-

nander und unterscheiden sich in ihrer ideologischen und programmatischen Ausrich-

tung. Allerdings nähern sie sich programmatisch und ideologisch an. Labour öffnete 

sich hin zur Marktwirtschaft137. Den Konservativen wurde bewusst, dass es ganz ohne 

Wohlfahrtsstaat nicht geht138.  

 

- Liberal Democrats 

Die Liberal Democrats ist die drittgrößte Partei Großbritanniens, die 1988 aus der Libe-

ral Party und der Social Democratic Party hervorging. Seit den Parlamentswahlen im 

Mai 2010 ist sie erstmals Regierungspartei als Koalitionspartner der Konservativen. 

Politisch steht sie in der Mitte und für Europa
139

. 

 

Im Parteiensystem sind die Unterschiede der beiden Strukturen deutlich erkennbar. In 

Deutschland stehen mit der CDU/CSU und der SPD zwei große Sozialstaatsparteien 

zueinander im Wettbewerb. In Großbritannien hat die Labour Party, die wesentlich zum 

Aus- und Aufbau des Wohlfahrtsstaats beitrug und diesen weiterhin verteidigt, mit der 

Conservative Party einen mächtigen marktliberalen Gegenpol. Für die Entstehung und 

sozialpolitische Wirkung ist für die deutsche Christdemokratie deren Bezug zu den 

christlichen Werten bedeutsam, wohingegen der religiöse Faktor für die Tories keine 

Rolle spielt. Die Labour Party und die SPD haben gleiche historische Ursprünge. Beide 

entstanden aus der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. 
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3.3.3 Wahlen 

In Deutschland wird bei der Bundestagswahl ein personalisiertes Verhältniswahlsystem 

angewandt. Jeder Bürger hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird durch Mehrheits-

wahl ein Kandidat direkt gewählt und mit der Zweitstimme, die nach dem Verhältnis-

wahlsystem ausgewertet wird, wird der Stimmenanteil der Parteien im Bundestag be-

stimmt. Zu Überhangmandaten kommt es, wenn für eine Partei mehr Kandidaten mit 

der Erststimme gewählt wurden, als diese Stimmenanteile mit der Zweitstimme erzielt 

hat. Die Fünf-Prozent-Klausel sorgt dafür, dass es zu keiner Zersplitterung im Parla-

ment kommt
140

.  

 

Im Gegensatz hierzu wird in Großbritannien das Unterhaus nach einem reinen Mehr-

heitswahlsystem gewählt. Der Kandidat, der im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, 

bekommt das Mandat, es spielt keine Rolle, ob dies nur eine Stimme mehr ist. So kann 

es vorkommen, dass eine Partei die Wahl gewinnt, obwohl sie nicht die Mehrheit der 

Stimmen erzielte. Hierzu werden sowohl von Lijphart Beispiele aufgeführt,
141

 als auch 

Schmidt erwähnt, dass bei der Unterhauswahl am 5. Mai 2005 die Labour Party ge-

wann, obwohl sie nur 35,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinte
142

.  

 

Das reine Mehrheitswahlsystem wie es in Großbritannien praktiziert wird hat den Vor-

teil, dass es zu keiner Zersplitterung im Parlament kommt, sondern klare Mehrheitsver-

hältnisse vorliegen und der Opposition ein Regierungswechsel meist nur dann gelingt, 

wenn die innovativen Impulse hierfür ausreichend sind. Das Deutsche Mischsystem hat 

sich bisher bewährt, durch die Verhältniswahl haben auch kleinere und aufstrebende 

Parteien die Chance, im Bundestag vertreten zu sein.  

 

Isabelle Schulze stellte sich die Frage, ob Politiker, da sie wiedergewählt werden wollen 

davon Abstand nehmen Reformen zu verabschieden, die Verluste bei ihrer Wählerschaft 

                                                 
140

 Behnke, Joachim, 2007: Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland: Logik, Technik und Praxis 

der Verhältniswahl. Baden-Baden: Nomos. S. 177, 182, 187 
141

 Lijphart, Arend, 1999: Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty–Six 

Countries. New Haven and Londen: Yale University Press. S. 14, 15, 16 
142

 Schmidt, Manfred, G., 2007: Das politische System Deutschlands: Institutionen, Willensbildung und 

Politikfelder. München: C.H.Beck. S. 47, 48 



Institutioneller Kontext von Deutschland und Großbritannien 

Seite 57 

mit sich bringen143. Sie wählte als Untersuchungsgegenstand bewusst Rentenreformen 

aus, da von diesen ein breiter Personenkreis betroffen ist, entweder als Versicherte oder 

als Rentenempfänger und Begünstigte von abgeleiteten Rentenansprüchen
144

. Die Er-

gebnisse ihrer Analyse haben die These nur zum Teil bestätigt, dass die relativen Ge-

winner der Reformen Vetowähler sind und damit wichtige Wählerstimmen bedeuten 

und die relativen Verlierer der Reformen nicht wahlentscheidend sind
145

. 

3.3.4 Rechtssystem und Justizwesen 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine konstitutionelle Demokratie, in der die Verfas-

sung die Bürger vor dem Staat schützt. Die Gewaltenteilung zwischen Judikative, Exe-

kutive und Legislative sorgt für eine gegenseitige Kontrolle und Unabhängigkeit der 

Gewalten. Im Unterschied zu Großbritannien ist im deutschen Rechtssystem die beson-

dere Bedeutung und Befugnis des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hervorzuheben. 

Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Deutschland, welches prüft, ob 

die Gesetze mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Es wird deshalb auch als „Hüterin der 

Verfassung“ 146bezeichnet. Nicht nur die Gerichte, sondern auch das Parlament, die Re-

gierung, Verwaltung und der Bundesrat sind an ihre Entscheidungen gebunden. Poli-

tisch hat das BVerfG die Position eines Vetospielers, welches Gesetze für verfassungs-

widrig erklären kann. Dessen ist sich das Parlament bewusst und achtet deshalb bereits 

bei der Gesetzgebung darauf, dass die zu verabschiedenden Gesetze verfassungskon-

form sind. Die Institution Bundesverfassungsgericht hat somit in Deutschland Einfluss 

auf den politischen Prozess. Besonders bedacht war es darauf, dass bei der Gesetzge-

bung die Gleichbehandlung von Mann und Frau eingehalten wird147. In der Sozialge-
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setzgebung hat es wesentlich dazu beigetragen, dass die Leistungen für Frauen bezüg-

lich der Kindererziehung verbessert wurden
148

.  

 

Großbritannien kennt eine Institution wie das Bundesverfassungsgericht nicht. Die Sou-

veränität liegt hier beim Parlament und nicht in der Verfassung
149

. Es wurde zwar im 

Rahmen der Verfassungsreform des Jahres 2005
150

 ein unabhängiges oberstes Gericht, 

der sogenannte Supreme Court eingeführt, der die in einem Ausschuss des Oberhauses 

agierenden Law Lords ersetzt. Dieser Supreme Court hat aber bis jetzt nicht die Stel-

lung und Funktion, die mit dem deutschen Bundesverfassungsgericht vergleichbar wäre. 

Eine weitere Besonderheit des britischen Rechts ist das Common Law, welches sich am 

Einzelfall, den sogenannten Präzedenzfällen orientiert und nicht wie in den kontinental-

europäischen Ländern an den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter die der Einzelfall zu 

subsumieren ist
151

. 

3.3.5 Verbände und Interessengruppen 

Deutschland gehört in Westeuropa zu einem der höchst organisierten Länder mit einer 

Vielzahl von Vereinen und Verbänden. Der Zusammenschluss zu Interessengruppen hat 

hier eine lange Tradition, die bis zu den Bünden und Zünften des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation zurückreicht152. Bis in die 1980er Jahre waren im Wesentli-

chen vier große Gruppen von Interessenvertretungen von Bedeutung. Diese waren die 

Wirtschaftsverbände mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA) und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Gewerkschaften, 

die Kirchen und der Bauernverband153. Diese Struktur wurde allerdings mittlerweile 

sowohl durch gesellschaftliche, als auch internationale Veränderungen aufgeweicht. Es 

kommen neue Gruppen, wie beispielsweise die Umweltorganisation Greenpeace hinzu. 

Die alten, wie die Gewerkschaften, Kirchen und der Bauernverband verlieren an Bedeu-

tung. Im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess versuchen die Ver-
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bände die Entscheidungsfindung dergestalt zu beeinflussen, dass die von der Verbands-

klientel vertretenen Interessen Berücksichtigung finden. Daher ist auch oft die Rede von 

der „Herrschaft der Verbände“154. Die deutsche Gesetzgebungs- und Verwaltungsstruk-

tur bietet mehrere Möglichkeiten der Einflussnahme. Über die Ministerien kann sich in 

der Funktion des anzuhörenden Sachverständigen Gehör verschafft werden. Darauf ha-

ben die fachlich von einer Gesetzesänderung betroffenen Interessenverbände Anspruch. 

Da aber bereits bis zu 60% der Bundestagsabgeordneten Verbandsvertreter sind und 

mehr als ein Drittel aller Abgeordneten Mitglied einer Gewerkschaft, bei den SPD-

Abgeordneten sogar mehr als 75%, sind die Verbandsinteressen schon unmittelbar im 

Parlament vertreten155. Der Staat bedient sich der Interessenverbände zur Erledigung 

von öffentlichen Aufgaben. Die Verwaltung der Sozialversicherung erfolgt von Selbst-

verwaltungsorganen, die als sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts befugt 

sind, unter Aufsicht des Staates ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Diese vielfachen 

Möglichkeiten der Einflussnahme erwecken den Anschein, dass die Politiker nur noch 

Marionetten der Verbände seien. Dass dem nicht so ist, belegt Manfred G. Schmidt mit 

den Argumenten, dass auch die Verbände einem Werte- und Gesellschaftswandel unter-

liegen
156

. Die pluralistische Gesellschaft hat zur Folge, dass sich die Interessen ausdiffe-

renzieren und es dadurch für die Interessengruppen schwieriger wird, ausreichende 

Machtposition zu bekommen, um die vertretenen Interessen zu verfolgen. Die Parla-

mentarier sind gemäß Art. 38 Abs. 1 GG bei Entscheidungen nur ihrem Gewissen un-

terworfen und müssen sich durch den Schutz des freien Mandats keinerlei Zwängen von 

Interessengruppen unterordnen
157

. Aus diesen Gründen ist Manfred G. Schmidt der An-

sicht, dass Deutschland kein Verbändestaat, sondern eine Mischform ist, in der korpora-

tistische und pluralistische Elemente zu finden sind
158

. Sicherlich ist eine Beeinflussung 

durch die Verbandsinteressen und Lobbyisten nicht auszuschließen. Aber es gibt im 

deutschen Gesetzgebungsprozess noch eine Reihe anderer Akteure und Vetospieler. Die 

Verbände sind nur einer davon. 
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In Großbritannien ist im Gegensatz zu Deutschland das Verbändewesen schwach. Es ist 

hauptsächlich durch die Gewerkschaftsbewegung geprägt, deren Anfänge bis in die 

1860er Jahre zurückreichen. Während der konservativen Regierungszeit unter Margaret 

Thatcher in den 1980er Jahren wurden die Rechte der Gewerkschaften eingeschränkt, 

als Folge ging die Zahl der Gewerkschaften stark zurück159. Wie in Deutschland gehen 

auch die Mitgliederzahlen zurück, was zur Folge hat, dass deren Macht gebrochen wur-

de160. Dieser Abstieg wurde mit der Regierungsübernahme durch Labour im Jahr 1997 

zwar gestoppt. Aber auch New Labour ging nunmehr zu den Gewerkschaften mehr auf 

Distanz, wodurch die alte Stärke nicht mehr erreicht werden konnte
161

. Die Sozialver-

waltung ist in Großbritannien nicht wie in Deutschland durch Selbstverwaltungsorgane 

organisiert, sondern direkt der öffentlichen Verwaltung unterstellt und somit kein weite-

rer Vetoplayer. Allerdings haben sich dadurch, dass der Sozialstaat schwach ausgebaut 

ist im Bereich der Armenfürsorge zahlreiche Interessengruppen gebildet. 

 

Um auf Lijphart zurückzukommen stehen sich somit in den beiden Systemen eine ein-

heitsstaatliche Mehrheitsdemokratie und eine föderale Konsensusdemokratie gegenüber. 

Ob beziehungsweise inwieweit diese institutionellen Unterschiede Auswirkungen auf 

die Policy
162

 der Rentenpolitik haben, wird die Analyse zeigen. 
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3.4 Rentensystem  

3.4.1 Historischer Ursprung des deutschen Rentensystems 

Palier betont, dass die Sozialversicherung in Europa weder vom Staat erschaffen, noch 

von ihm eingeführt wurde. Es waren die Hilfskassen, die von den Zünften und Innungen 

gegründet wurden, an denen sich die Arbeiterbewegung während der Industrialisierung 

orientierte, um für ihre Klientel bessere Arbeitsbedingungen und eine soziale Absiche-

rung zu erkämpfen
163

. Die Arbeitgeber sahen die Arbeiterbewegung nicht generell als 

Bedrohung an, sondern erkannten in ihr auch Vorteile. Die von den Arbeitern erkämpf-

ten sozialen Einrichtungen übernahmen Aufgaben, die ansonsten von den Arbeitgebern 

zu erfüllen gewesen wären und zusätzliche Sozialleistungen von den Arbeitgebern hat-

ten den Vorteil gute Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Hierin liegen die Ursprünge der 

unabhängig vom Staat paritätisch von Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

verwalteten Sozialversicherungen
164

,
165

. In dieser Bewegung sahen die konservativen 

und autoritären Staaten Europas eine Bedrohung. Auch der deutsche Staat wurde miss-

trauisch. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck ergriff deshalb die Initiative 

für eine staatliche Sozialgesetzgebung. Er konnte den Kaiser davon überzeugen, dass 

eine staatliche Sozialversicherung erforderlich sei, um die Arbeiter von der Sozialde-

mokratie fernzuhalten. Der Gesetzgebungsprozess gestaltete sich allerdings nicht ein-

fach, denn es gab Widerstand von mehreren Seiten. Sowohl die Sozialdemokraten, als 

auch die Liberalen und der Zentrumsflügel standen einer staatlichen Versicherungs-

pflicht kritisch gegenüber. Die Sozialdemokraten kritisierten insbesondere, dass die 

Leistungen zu niedrig seien, Mitspracherechte der Arbeiter fehlten und die Gesetzesvor-

lage insgesamt zu viel Zwang, Kontrolle und Bürokratie beinhalte
166

. Die Zentrumspar-

tei wollte keine umfassende Versicherungspflicht, vor allem nicht für die Dienstboten. 

Denn da sah sie die Rolle der Familie im Vordergrund, für die sie Sorge tragen muss-
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ten
167

. Für die Liberalen war die Staatsintervention auf das Nötigste zu konzentrieren. 

Wenn schon eine staatliche Versicherung eingeführt werde, dann sollte diese wenigs-

tens auf Freiwilligkeit basieren und die Verwaltung in Eigenregie unter Beteiligung der 

Arbeitnehmer erfolgen
168

. Auch die Länder mischten sich ein und bestanden darauf, 

dass die Verwaltung auf Länderinstitutionen übertragen wurde
169

. Insgesamt betrachtet 

ging es bei den Debatten nicht allzu sehr um Inhaltliche Aspekte, sondern vielmehr um 

Organisations-, Verfahrens- und Finanzierungsfragen. Letztendlich einigte man sich auf 

eine Altersrente auf die ab dem 70. Lebensjahr ein Anspruch bestand, einer Beitrags-

zahlung und Leistungsgewährung in abgestufter Weise und einer kapitalgedeckten Fi-

nanzierung. Die Leistungshöhe war so niedrig, dass sie in keiner Weise zur Lebensstan-

dardsicherung ausreichte
170

. Der Staat nahm mit diesem Gesetz in der Altersversorgung 

eine subsidiäre Rolle ein. Es war nicht die Absicht, Armut oder gar Ungleichheit zu 

beseitigen. Erst wenn die Familie und andere soziale Einrichtungen, beispielsweise von 

Seiten der Kirchen nicht einsprangen, dann fungierte der Staat als letztes Ressort
171

. 

Entscheidend für die Entstehung des deutschen Sozialstaates ist, dass er von oben durch 

konservative Eliten eingeführt wurde, es sich um einen Kompromiss zwischen den 

Klassen handelte und es dem Staat nicht gelang, eine stärkere Rolle zu übernehmen. Die 

vorhandenen Institutionen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen. Die Leis-

tungen und der versicherte Personenkreis wurden unter dem traditionellen Familienleit-

bild des männlichen Ernährers kontinuierlich erweitert172. 
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3.4.2 Grundprinzipien der gesetzlichen Rentenversicherung in 

Deutschland 

- Sozialer Ausgleich 

Es handelt sich bei der gesetzlichen Rentenversicherung um eine Pflichtversicherung, 

bei der gesetzlich bestimmt ist, in welchen Fällen die Versicherungspflicht eintritt und 

Beiträge zu entrichten sind. Dieses Recht wurde dem  Staat zugesprochen um zu ge-

währleisten, dass eine ausreichende Vorsorge getroffen und eine spätere Inanspruch-

nahme der Sozialhilfe vermieden wird
173

. Die Leistungen werden hauptsächlich nach 

dem Äquivalenzprinzip berechnet. Es sind aber auch Elemente des sozialen Ausgleichs 

sowohl bei der Beitragszahlung, als auch bei der Leistungsgewährung enthalten. Alle 

Versicherungspflichtige haben entsprechend dem Beitragssatz gleiche Beiträge zu ent-

richten, gleich welches Geschlecht, Alter, welcher Gesundheitszustand oder ein sonsti-

ges Gefahrenrisiko besteht. Auch bei der Rentenberechnung sind Elemente des „sozia-

len Risikoausgleichs“ enthalten, die nicht auf eigener Beitragsleistung beruhen wie bei-

spielsweise die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten oder Anrechnungszei-

ten
174

. 

 

- Generationenvertrag 

Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf einer Solidarität der Generationen.  

Es wird kein Vermögen angespart, sondern die von den heute Erwerbstätigen eingezahl-

ten Beiträge werden sofort benötigt, um die Renten an die jetzigen Rentner auszubezah-

len. Dieses Finanzierungsprinzip wird als Umlageverfahren bezeichnet. Die generatio-

nenübergreifende Pflichtversicherung gewährleistet eine kontinuierliche Beitragszah-

lung175. 
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- Selbstverwaltung 

Die in Deutschland bestehenden 16 Rentenversicherungsträger sind Körperschaften des 

öffentlichen Rechts. Sie organisieren sich selbständig und stehen nicht unter unmittelba-

rem Einfluss der Staatsverwaltung. Der Staat hat lediglich Rechtsaufsicht und überprüft, 

ob die rechtlichen Rahmenvorgaben eingehalten werden. Wie die Verwaltung im Ein-

zelnen aber organisiert ist, das entscheidet die Körperschaft selbst durch ihre paritätisch 

von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzten Organe. Diese Struktur besteht 

seit den Anfängen der Sozialversicherung und hat sich bis heute durchgesetzt
176

. 

Abbildung 6: Dreigliedriges Alterssicherungssystem in Deutschland 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Seit der Rentenreform des Jahres 2001 besteht auch in Deutschland ein dreigliedriges 

Rentensystem mit der gesetzlichen Rentenversicherung als Erster und weiterhin bedeu-

tendster Säule, der betrieblichen Altersversorgung und der staatlich geförderten privaten 

Altersvorsorge im Rahmen der Riesterrente. Das Säulensystem wird des Öfteren auch 

als Schichtenmodell dargestellt mit der gesetzlichen Rentenversicherung als Basisver-
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sorgung, der zweiten Schicht als Zusatzversorgung mit betrieblicher Altersversorgung 

und der „Riester–Rente“ sowie der dritten Schicht als Restversorgung177. 

 

- Gesetzliche Rentenversicherung 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist das wichtigste Einzelsystem der sozialen Siche-

rung in Deutschland. Sie ist nahezu ein universelles System; von den Jahrgängen 1942–

1961 haben 96% der Männer und 98% der Frauen im 65. Lebensjahr Ansprüche aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung
178

.  

 

- Betriebliche Altersvorsorge 

Nachdem der gesetzliche Rentenanspruch durch die vergangenen Rentenreformen in 

Deutschland gekürzt wurde, gewinnt auch hier die betriebliche Altersvorsorge zuneh-

mend an Bedeutung. Sie wird staatlich gefördert. Durch das Alterseinkünftegesetz ha-

ben die Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung
179

.  

 

- Private Altersvorsorge 

Auch das private Sparen wird in Deutschland vom Staat gefördert und durch Zuschüsse 

unterstützt. Die sogenannte „Riester–Rente“ soll für einen Ausgleich der Kürzungen im 

staatlichen System sorgen. 

3.4.3 Historischer Ursprung des britischen Rentensystems 

In Großbritannien ist das Sozialversicherungssystem entscheidend durch die Vorstel-

lungen des Ökonomen und liberalen Politikers William Henry Beveridge geprägt. Be-

kannt wurde Beveridge durch den nach ihm benannten Bericht, den die Regierung im 

Jahr 1941 in Auftrag gab um Konzepte zu erarbeiten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg 

die sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der National Health Service wieder auf-
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gebaut werden sollten. Ziel der Kommission sollte es sein, ein „Aufräumen“ und „Neu–

Ordnen“ des Sozialversicherungssystems zu erzielen, da dieses durch die Existenz einer 

Vielzahl von beruflichen Sicherungssystemen und anderen sozialen Gruppen sehr zer-

splittert war
180

. Die stärker werdende Gewerkschaftsbewegung forderte ein umfassendes 

soziales Sicherungssystem und ein Ende des Verwaltungswirrwarrs. Von der Kommis-

sion wurde die Einführung einer gesetzlichen Pflichtversicherung mit Beitragszahlung 

sowohl von den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern und vom Staat vorgeschlagen, die im 

Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter eine Mindestsicherung gegen Armut 

gewährt. Das Revolutionäre an dem Vorschlag war, dass die Beiträge nach dem Versi-

cherungsprinzip entsprechend des Einkommens zu entrichten sind, die Leistungsgewäh-

rung allerdings universell über den gesamten Lebenszyklus hinweg für alle Branchen 

und die ganze Familie erfolgt. Diese Bündelung von Risiken und die pauschale Leis-

tungsgewährung sind die soziale Dimension dieser Sozialversicherung. Sowohl die Bei-

träge als auch die Leistungen sollen für alle gleich sein und eine Basisversorgung si-

cherstellen. Diejenigen, die höhere Leistungsansprüche haben, müssen dafür selbst auf-

kommen
181

. Beveridge´s Vorschläge bauen auf der Erkenntnis von Rowntree auf, der 

feststellte, dass die Ursache von Armut nicht in der Schwäche einer Person liegt, son-

dern darin, dass diese Person die Fähigkeit bzw. die Möglichkeit verloren hat erwerbstä-

tig zu sein, um sich und seine Familie zu ernähren. Es sind hauptsächlich fünf „Übel“, 

die dazu führen können, dass eine Person nicht aus eigenen Kräften in der Lage ist, sich 

durch Arbeit zu ernähren. Diese sind Armut, Krankheit, geringe Bildung, schlechte 

Wohnverhältnisse und Arbeitslosigkeit. Wenn in diesen fünf Bereichen ein Bedarf vor-

liegt, dann ist der Staat zur Leistungsgewährung aufgefordert, damit die Chance besteht, 

aus der Notlage herauszukommen und sich wieder mit eigenen Kräften zu versorgen. 

Diese Annahme legitimiert den Staat zur Umverteilung von Einkommen durch das So-

zialversicherungssystem. Beveridge ist allerdings auch der Auffassung, dass der Staat 

nur eine Grundversorgung zu gewähren hat. Auch der Bürger selbst ist verpflichtet, 

Verantwortung für sich zu übernehmen. Diese Verantwortung sieht er als eine Freiheit 

des Individuums, die vom Staat nicht erstickt werden darf, sondern von ihm gefördert 
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werden muss, damit der Einzelne in der Lage ist, über die Mindestsicherung der staatli-

chen Leistungen hinaus für sich und seine Familie vorzusorgen
182

.  

 

Jose Harris fragt sich ob, bzw. inwieweit die Probleme, mit denen das britische Renten-

system heute belastet ist auf Beveridge zurückgeführt werden können. Viele bringen ihn 

mit der chronischen Unterfinanzierung des britischen Rentensystems in Verbindung. 

Andere sehen in ihm den Architekten des unzureichend finanzierten und nachträglich zu 

höheren Ausgaben führenden Systems
183

. Harris betont, dass Beveridge kein ausgespro-

chener Rentenexperte war
184

, sondern dass ihn arbeitsmarktpolitische Fragestellungen 

mehr interessierten. Er hatte die Vorstellung einer universellen Sozialversicherung mit 

der auch Renten für alle in angemessener Höhe oberhalb des Sozialhilfeniveaus gewährt 

werden sollten. Die Armenfürsorge, gegen die er eine Aversion hatte, sollte damit für 

Rentner nur noch eine marginale Rolle spielen. Er hielt diese für moralisch und funktio-

nell schädlich
185

. Dieses Ziel konnte jedoch bis heute nicht erreicht werden. Beveridge 

gelang es nicht, seine ursprünglichen Vorstellungen konsequent im Bericht umzusetzen. 

Auch wurden nicht alle Vorschläge des Berichts bei der späteren Gesetzgebung über-

nommen. Die ökonomischen und finanziellen Gegebenheiten machten es ihm schwer, 

seinen Kritikern zu widerstehen. Das Ziel der angemessenen Renten sollte nach einem 

Kompromiss in kleinen Schritten über einen Zeitraum von 16 Jahren erfüllt werden
186

. 

Es wurden nicht alle Reformvorschläge von Beveridge konsequent weiterverfolgt, so 

die Beobachtung von Harris. Beispielsweise betonte Beveridge anfänglich, dass er für 

gleiche Rechte von Frauen und Männer einstehe und auch die Familien- und Hausarbeit 
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honoriert werden solle
187

. Hierzu waren im abschließenden Bericht allerdings keine 

adäquaten Regelungen bei den Reformvorschlägen vorhanden. Auch Frauen erwarben 

hauptsächlich nur durch Erwerbsarbeit Rentenansprüche. Der einzige Unterschied der 

gemacht wurde war, dass sie bereits mit 60 Jahren in Rente gehen konnten und Männer 

erst mit 65 Jahren
188

.  

3.4.4 Besonderheiten des britischen Alterssicherungssystems 

Taylor-Gooby betont, dass in Großbritannien der Staat im Vergleich zu anderen Län-

dern Europas wesentlich geringer mit Rentenzahlungen belastet sei. Betriebsrenten und 

private Renten spielen in Großbritannien eine sehr viel größere Rolle. Auch ist das Ein-

kommen der Rentner stark gestreut. Es gibt sehr reiche Ruheständler, die ihr Einkom-

men überwiegend aus privaten Renten und Geldanlagen beziehen und sehr arme, die 

hauptsächlich von staatlichen Leistungen leben. Die britischen Rentner sind im Ver-

gleich zu denen anderer europäischer Staaten stärker von Armut bedroht und der Staat 

muss proportional mehr für einkommensabhängige Leistungen ausgeben
189

. 

 

Auch in Großbritannien erfolgt die Finanzierung der gesetzlichen Renten über das Um-

lageverfahren. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlen Beiträge, welche durch 

staatliche Zuschüsse ergänzt werden. Es gibt allerdings keinen gesonderten Rentenver-

sicherungsbeitrag, sondern die Beitragszahlung erfolgt mit einem einheitlichen Sozial-

versicherungsbeitrag zur National Insurance, der alle beitragsbezogenen Leistungen 

beinhaltet. Die Beitragszahlung erfolgt entsprechend dem Einkommen zwischen einer 

unteren und oberen Verdienstgrenze. 

 

Organisatorisch ist die Rentenversicherung in Großbritannien dem Ministerium unter-

stellt. Sie ist keine eigene und unabhängige Verwaltungseinheit wie in Deutschland, 

sondern wird zentral über das Department für Work and Pensions (DWP) organisiert 
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und verwaltet. Vor Ort übernehmen das Jobcentre Plus und Beratungsstellen die Aufga-

ben, mit denen ein Vertragsverhältnis des Ministeriums über die Aufgabenerfüllung 

besteht
190

. 

 

Abbildung 6: Alterssicherungsstruktur in Großbritannien 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.4.5 Leistungssysteme der Alterssicherung in Großbritannien 

- Gesetzliche Rentenversicherung 

In Großbritannien ist die gesetzliche Rente der einzig verpflichtende Teil im Rentensys-

tem. Als Arbeitnehmer besteht Versicherungspflicht und es müssen einkommensabhän-

gige Beiträge bezahlt werden. Die staatliche Rente ist in zwei Teile aufgeteilt, die Basic 

State Pension, auf welche fast jeder Bürger Anspruch hat und die zusätzliche staatliche 

Rente für Arbeitnehmer
191

.  

 

- Basic State Pension 

Die Basic State Pension ist die gesetzliche Grundrente auf die jeder Anspruch hat, wenn 

er das Rentenalter erreicht und die entsprechenden Beitragsjahre zur National Insurance 
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entrichtet hat. Sie wird unabhängig von der Höhe der Beitragszahlung als Pauschalrente 

gezahlt. Werden die Voraussetzungen für den vollen Leistungsanspruch nicht erreicht, 

wird die Rente anteilig gezahlt. Der volle Anspruch auf die volle Basic State Pension 

reicht allein allerdings nicht aus, um damit über das Sozialhilfeniveau zu kommen
192

.  

 

- State Second Pension 

Zusätzlich zur Basic State Pension wird die State Second Pension (SSP) als staatliche 

Zusatzrente hauptsächlich für Arbeitnehmer gezahlt. Sie wurde im Jahr 1978  unter dem 

Namen State Earnings Related Pension Scheme (SERPS) eingeführt und hatte den Sinn, 

das staatliche Äquivalent zu einer Betriebsrente zu sein. Hatte man eine entsprechende 

Betriebsrente, so war die Möglichkeit des sogenannten „contracting out“ gegeben. Seit 

dem Jahr 2002 heißt sie State Second Pension (SSP). Sie ist im Unterschied zur Basic 

State Pension keine Pauschalrente, sondern wird bis zum Jahr 2030 als eine einkom-

mensabhängige Leistung gewährt. Zusammen mit der Basic State Pension kommt man 

mit dieser Rente über das Sozialhilfeniveau
193

. 

 

- Pension Credit 

Der Pension Credit ist eine einkommensabhängige Leistung, auf die ein Rentner An-

spruch hat, wenn seine im Erwerbsleben erworbenen Rentenansprüche und seine priva-

ten Ersparnisse im Alter nicht ausreichen, um damit den Lebensunterhalt zu bestrei-

ten
194

. Er besteht aus zwei Teilen, dem Guarantee Credit und dem Savings Credit. Der 

Guarantee Credit erhöht das wöchentliche Einkommen, wenn dieses unter £145,40 für 

Alleinstehende oder £222,05 für Paare liegt195,196. Der Savings Credit ist eine zusätzliche 

Leistung um die private Altersvorsorge zu fördern197. Anspruch hierauf besteht frühes-

tens ab Vollendung des 65. Lebensjahres. 
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- Betriebsrentensysteme 

Betriebsrentensysteme haben in Großbritannien eine lange Tradition, auf die man auch 

stolz ist. Dadurch, dass der gesetzliche Rentenanspruch schon immer gering war, hat 

sich sehr frühzeitig ein Betriebsrentensystem entwickelt, welches allerdings in der An-

fangszeit hauptsächlich für die höheren Angestellten gedacht war, um diese im Betrieb 

zu halten. Betriebliche Altersversorgungssysteme sind nicht obligatorisch. Sie werden 

freiwillig von den Arbeitgebern angeboten und in der Vergangenheit üblicherweise als 

Systeme mit Leistungszusagen. Mittlerweile besteht ein Trend zur Umstellung auf Sys-

teme mit Beitragszusagen
198

.  

 

- Personal Pensions 

Personal Pensions wurden unter der Regierungszeit von Margarete Thatcher eingeführt 

mit dem Ziel, die private Altersvorsorge aufzuwerten. Es wurde mit Steuerbegünstigun-

gen und geringeren Sozialversicherungsbeiträgen zum Austritt aus der staatlichen 

SERP´s Rente gelockt. Sie sind hauptsächlich für Beschäftigte gedacht, deren Arbeitge-

ber keine Betriebsrentensysteme anbieten oder für Selbständige
199

. 

 

- Stakeholder Pensions 

Im April 2001 wurden von der Labour Regierung die Stakeholder Pensions eingeführt 

mit dem Ziel, auch für Arbeitnehmer mit mittlerem und niedrigerem Einkommen die 

private Altersvorsorge attraktiver zu gestalten, wenn sie keinen Zugang zu Betriebsren-

tensystemen haben, indem durch rechtliche Rahmenbedingungen beispielsweise die 

Verwaltungskosten niedrig gehalten werden müssen. Sie müssen über die Arbeitgeber 

angeboten werden. Allerdings erfolgt die Beitragszahlung ausschließlich durch die Ar-

beitnehmer
200

. 

 

- National Employment Savings Trust (NEST) 

Als für das britische Rentensystem revolutionär gilt die Einführung des National 

Employment Savings Trust, der mit dem Pensions Act 2007/2008 verabschiedet wurde, 

                                                 
197

 Anspruch auf den Savings Credit besteht erst, wenn die Einkommensgrenze von £103,15 für eine 

Einzelperson oder £164,55 für Paare überschritten wird. Er beträgt maximal £20,52 für Singles und 

£27,09 für Paare.  
198

 Lowe, Jonquil, 2010: Pensions Explained. London: Which? S. 82, 85, 92 
199

 Lowe, Jonquil, 2010: Pensions Explained. London: Which? S. 115 



Institutioneller Kontext von Deutschland und Großbritannien 

Seite 72 

da er die Arbeitgeber verpflichtet ihre Mitarbeiter in dieses System einzuschreiben, 

wenn sie kein anderes Betriebsrentensystem anbieten. Damit soll sichergestellt werden, 

dass alle Arbeitnehmer Zugang zu einem arbeitsplatzbasierten Rentensystem haben
201

. 

 

- Freiwilliges privates Sparen 

Neben diesen staatlichen und betrieblichen Rentensystemen besteht außerdem die Mög-

lichkeit zusätzlich privat vorzusorgen, was allerdings im Unterschied zu Deutschland 

nicht staatlich gefördert wird. 

3.4.6 Zusammenfassung 

Von der historischen Entwicklung ausgehend betrachtet unterscheiden sich die Systeme 

grundlegend. Wie bereits erwähnt, zählt Großbritannien zum liberalen Systemtyp und 

Deutschland zum konservativen. Beveridge wird heute noch für die Probleme in Groß-

britannien verantwortlich gemacht und Bismarck in Europa für seine Sozialversicherung 

gelobt, obwohl er sie selbst nicht als Erfolg betrachtete. Beide haben gemeinsam, dass 

sie ihre Vorstellungen nicht in dem Maße durchsetzen konnten, wie sie das wollten. 

Vielleicht liegen sie ja in ihren ursprünglichen Ideen gar nicht so weit auseinander? 

John Hills ist der Meinung, dass man mit den jüngsten Reformen in Großbritannien 

Beveridge in seiner ursprünglichen Vorstellung wieder etwas näher kommt
202

.  

 

Tabelle 2: Vergleich des Alterssicherungssystems von Deutschland mit Großbritannien 

 Ursprung Modell Organisationsform 

Deutschland  Bismarck Drei Säulen Mo-

dell 

Selbstverwaltung 

Großbritannien  Beveridge Drei Säulen Mo-

dell 

Zentral durch Staat 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4 Forschungsleitende Theorien und Konzepte 

Es gibt eine Vielzahl von Theorien und Konzepte, die die Staatstätigkeit bzw. den Auf-

bau des Wohlfahrtsstaats erklären. Zu ihnen zählen insbesondere die sechs Theorie-

stränge der Heidelberger Schule203,204. Die Frage ist allerdings, ob unter diese Konzepte 

auch der Sozialstaatsabbau subsumiert werden kann. Es wurde lange Zeit von einem 

Reformstau gesprochen, da es aufgrund der institutionellen Verfestigung und der 

Machtressourcen der Politik unmöglich erschien Korrekturen am Sozialstaat vorzuneh-

men. Dass es nun doch gelang Reformen durchzuführen, ist an der Rentenpolitik zu 

Beginn des neuen Jahrhunderts zu sehen. Mit welchen Theorien kann dieser Wandel 

erklärt werden? Für Esping Andersen sind Theorien die den Wohlfahrtsstaatsaufbau 

erklären auch in der Lage, den Rückbau zu begründen
205

. Dies sieht Paul Pierson an-

ders. Er hat für den Vergleich der Kürzungsmaßnahmen in der Sozialpolitik unter Mar-

garet Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA eigene Konzepte 

entwickelt, die diesen Wohlfahrtsstaatsabbau erklären. Er ist der Meinung, dass in ei-

nem gereiften Wohlfahrtsstaat der Sozialleistungsabbau nicht einfach mit den Theorien 

erklärt werden kann, die dessen Aufbau erklären. Akteure, die Kürzungsmaßnahmen 

beabsichtigen und dafür bei den nächsten Wahlen nicht bestraft werden wollen, wenden 

hierfür seiner Meinung nach besondere Strategien an
206

. Es wurden folgende vier Mo-

delle ausgewählt, von denen angenommen wird, dass Sie am besten erklären können, 

warum von der Politik bei den Rentenreformen die Altersarmut in Kauf genommen 

wurde: 

1. Politisch-Institutionalistische Theorie 

2. Konzept der Pfadabhängigkeit 

3. Konzept des „blame avoidance“ 

4. Internationales- bzw. Europäisierungskonzept.  
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Diese vier Theoriekonzepte werden im Folgenden genauer vorgestellt und im Kapitel 

fünf bis acht wird geprüft, inwieweit sie sich in der Empirie unter dem Gesichtspunkt 

der hier gestellten Frage bestätigen. 

4.1 Institutionalismus Theorie 

Ein Leben ohne Institutionen ist kaum vorstellbar. Wie sollte der Straßenverkehr, das 

Einkaufen, der Berufsalltag funktionieren ohne das Vorhandensein von Spielregeln, an 

die man sich meist schon automatisch im Unterbewusstsein hält? Institutionen geben 

einen Ordnungsrahmen vor, der Sicherheit und Verlässlichkeit bietet, aber auch gleich-

zeitig den Handlungsspielraum einschränkt. Von Douglass C. North wird betont, dass es 

sich bei Institutionen um vom Menschen geschaffene Regeln handelt. Sie sind somit 

einem ständigen Wandel unterworfen, der auch langsam und unauffällig erfolgen 

kann207. Bevor auf die verschiedenen Formen und Einflüsse der Institutionalismus–

Theorie eingegangen wird, zunächst verschiedene Definitionen.  

 

March und Olsen definieren Institutionen als individuelle Gruppen und soziale Identitä-

ten, die zu einer speziellen kollektiven Identität werden. Politische Institutionen sind für 

sie die fundamentalen Funktionen zur Ausgestaltung politischer Prozesse, mit denen 

erklärt werden kann, in welcher Weise sie zur Stabilität oder zum Wandel im politi-

schen System beitragen
208

.  

 

Für Hall und Taylor sind Institutionen formelle oder informelle Prozeduren, Routinen, 

Normen und Konventionen, die in eine organisatorische Struktur der Politik oder der 

politischen Ökonomie eingebettet sind
209

.  

 

North sieht Institutionen als die von Menschen erdachten Beschränkungen ihres Han-

delns
210

.  
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Gemeinsam ist den Ansätzen, dass es sich um von Menschen gemachte Regeln handelt, 

die Akteurshandeln und Interaktionen strukturieren. 

 

Institutionelle Analysen sind von zwei zentralen Fragen bestimmt. Zum einen ist es die 

Frage danach, wie Institutionen das Verhalten von Individuen beeinflussen und zum 

anderen die Frage, wie Institutionen entstehen und wann bzw. wie sie sich ändern. Auf 

diese Fragen eine Antwort zu finden ist die größte Herausforderung, die an den Neuen 

Institutionalismus gestellt wird, der sich in den 1960er und 1970er Jahren als Antwort 

auf die Verhaltens-Perspektive entwickelte.  

4.1.1 Neo-Institutionalismus 

Beim Neo-Institutionalismus wurde der Institutionenbegriff ausgeweitet. Er bezieht sich 

nicht mehr nur auf die formalen Staatsorganisationen. Es sind auch gesellschaftliche 

Normen und Praktiken mit eingeschlossen. Nicht nur die umfassendere Definition un-

terscheidet ihn vom quasi „alten“ Institutionalismus, sondern auch die Annahme, dass 

es die politischen Akteure selbst sind, die sich ihre Institutionen durch kooperative oder 

konfliktgeladene Interaktionen schaffen. Sie werden nicht durch die Umwelt be-

stimmt
211

. Der Neo-Institutionalismus setzt sich aus drei Denkschulen zusammen: 

1. dem rational choice Institutionalismus; 

2. dem historischen Institutionalismus; 

3. und dem soziologischen Institutionalismus. 

Diese drei Denkansätze werden im Folgenden näher erläutert. Allen drei Varianten ist 

gemeinsam, dass sie davon ausgehen, politisches Handeln sei durch Institutionen zwar 

nicht determiniert, aber dennoch beeinflusst und strukturiert. Die verschiedenen Zugän-

ge dieser drei Theorierichtungen werden im Neo-Institutionalismus gebündelt
212

.  
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1.  Rational Choice Institutionalismus 

Die zentrale Annahme des Rational Choice–Ansatzes besteht darin, dass Individuen 

rational handelnde Akteure seien und aus diesem individuellen Handeln auf das Verhal-

ten von Kollektiven geschlossen werden könne. Das Menschenbild wird vom „homo 

oeconomicus“ bestimmt, einem eigennutzorientierten Akteur. Der „homo oeconomicus“ 

verfolgt festgelegte Ziele, die er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu errei-

chen versucht. Hierbei wird nicht vom perfekt informierten Akteur ausgegangen
213

. Im 

Rational Choice-Ansatz werden die Handlungsspielräume der rationalen Akteure durch 

die Institutionen beschränkt. Dies formt die Strategien der Akteure. March und Olsen 

sprechen von einer „aggregativen“ Institutionen- und Strukturbildung durch individuelle 

Nutzenverfolgung. Institutionen entstehen somit aus einem bewussten Einverständnis 

der Akteure
214

.  

 

2.  Historischer Institutionalismus 

Der historische Institutionalismus entwickelte sich als Antwort auf die Gruppen–

Theorien215 der Politik sowie den strukturellen Funktionalismus, der in den 1960er und 

1970er Jahren in der Politikwissenschaft bedeutend war216. Hall und Taylor definieren 

den historischen Institutionalismus relativ differenziert als formale oder informelle Pro-

zesse, Routinen oder Normen und Konventionen, die in die Organisationsstruktur der 

Gesellschaft eingebettet sind. Es werden die Beziehungen zwischen den Institutionen 

betrachtet, wie sich Konflikte um knappe Ressourcen strukturieren und welche Wert-

vorstellungen und Ideen hierbei eine Rolle spielen217. Vier Merkmale machen ihn ge-

genüber den anderen Schulen relativ unverwechselbar: 

1. Das Verhältnis zwischen der Institution und dem individuellen Verhalten wird in 

einem relativ weiten Bezug zueinander betrachtet. 
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2. Das Entstehen und Funktionieren von Institutionen ist durch Machtungleichge-

wichte geprägt. Dieser disproportionale Zugang zu den Entscheidungsprozessen 

erklärt, weshalb manche Gruppen ihre Interessen durchsetzen können und ande-

re nicht. 

3. Das Augenmerk liegt auf der historisch bedingten institutionellen Entwicklung, 

die die Pfadabhängigkeit betont. Institutionen werden als relativ stabile Gebilde 

in der historischen Betrachtung gesehen, die sich aufgrund vergangener Policies 

entwickelten und nunmehr Grundlage für gegenwärtige Policy-Entscheidungen 

sind.  

4. Institutionen sind nicht der alleinig erklärende Faktor von politischen Entschei-

dungen. Sie sind in Verbindung mit anderen Faktoren zu betrachten, wie z.B. 

mit den Ideen der Akteure
218

. 

 

3.  Soziologischer Institutionalismus 

Andrea Maurer und Michael Schmid sehen bereits in den frühen Sozialtheorien von 

Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau die Anfänge des Soziologischen Institutui-

onalismus. Bei Thomas Hobbes geben die Menschen ihre Freiheitsrechte freiwillig an 

die Institution Staat ab, damit dieser ihnen als Gegenleistung Schutz und Sicherheit bie-

tet. Denn im Naturzustand ist dieser Schutz aufgrund der Gewaltbereitschaft der Men-

schen nicht gewährleistet. Das Problem hierbei ist allerdings, dass der Souverän ohne 

Eigennutz ausschließlich im Interesse der Gemeinschaft dienen sollte, was nicht immer 

gewährleistet ist
219

. Jean–Jacques Rousseau hingegen ist der Überzeugung, dass der 

Mensch von Natur aus gut ist. Es sind die äußeren Bedingungen, hauptsächlich die Ein-

führung des Privateigentums die dazu führten, dass er schlechte Eigenschaften annahm. 

Durch den Gesellschaftsvertrag sollen die Freiheiten, die im Naturzustand bestanden, 

dem Menschen zurückgegeben werden. Hierfür sind Institutionen erforderlich, die Si-
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cherheit und Struktur gewährleisten und den Gemeinwillen des Volkes zum Ausdruck 

bringen sollen
220

.  

 

Diese Anfänge der Institutionenbildung zeigen, dass Institutionen das Produkt mensch-

licher Logik und Handelns sind. Beim soziologischen Institutionalismus werden unter 

den Institutionenbegriff nicht nur die formalen Regeln und Normen subsumiert. Es er-

folgt eine weitere Auslegung, die auch die in einer Gesellschaft vorherrschenden Leit-

bilder und Moralvorstellungen mit einschließt
221

. Die Akteure werden von den Instituti-

onen geprägt, was ihr Handeln bestimmt. Aber auch die Akteure wirken mit ihrem Han-

deln auf die Institution zurück. Die Handlungslogik ist nicht in erster Linie an der Rati-

onalität orientiert, sondern es steht die Logik der Angemessenheit im Vordergrund
222

.  

 

Alle drei Varianten sollen dazu beitragen, die politische Welt besser zu verstehen. Dies 

gelingt den einzelnen Ansätzen in unterschiedlicher Weise. Der historische Institutiona-

lismus hat das umfassendste Konzept und beinhaltet sowohl Elemente des Rational 

Choice Institutionalismus als auch des Soziologischen Institutionalismus. Dies hat den 

Vorteil, dass beide Perspektiven integriert sind. Es wird aber wenig Wert darauf gelegt 

zu begründen, wie sich die Institutionen auf das Verhalten der Akteure auswirken223. 

Der Rational Choice Institutionalismus hat hingegen ein präzises Konzept entwickelt, 

welches das Verhältnis zwischen den Institutionen und dem Handeln der Akteure in 

kausaler Weise erklärt. Allerdings wird bei dem Menschenbild des „homo oeconomi-

cus“ von einer relativ einfachen Vorstellung über die menschliche Motivation ausge-

gangen. Es muss nicht immer der Fall sein, dass die Akteure nur rationale und nutzen-

maximierende Absichten haben224. Der Soziologische Institutionalismus zeigt im Ver-
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gleich zum Rational Choice Ansatz die hintergründigen Vorlieben und Identitäten der 

Akteure auf, die beim Rational Choice Ansatz als gegeben angenommen und nicht wei-

ter ergründet werden225. Um diese Defizite auszugleichen, die in den einzelnen Ansätzen 

stecken, plädieren Hall und Taylor für einen größeren Austausch zwischen diesen drei 

Denkansätzen. Jede Sichtweise hat ihre Berechtigung und trägt zum besseren Verständ-

nis der politischen Welt bei. Wenn alle drei Theoriestränge zusammen betrachtet wer-

den, dann bekommt man ein umfassenderes Bild, da jeder Strang eine andere Dimensi-

on des menschlichen Verhaltens und dessen Effekt auf die Institutionen beinhaltet. Die-

se drei Denkansätze ergänzen und stärken sich gegenseitig. Jede dieser Schulen kann 

von der anderen lernen. Beispielsweise sagt der historische Institutionalismus wenig 

dazu aus, inwieweit Institutionen das Verhalten der Akteure beeinflussen. In diesem 

Punkt könnte ein Austausch mit den anderen beiden Konzepten zu einer Bereicherung 

führen. Dieser Austausch sollte allerdings nicht so weit gehen, dass der Wesensgehalt 

der Ursprungstheorie verletzt wird
226

. 

4.1.2 Institutioneller Wandel 

Institutionen signalisieren Sicherheit, Trägheit und Beständigkeit. Sind sie einmal ge-

schaffen, ist es schwer, sie zu verändern oder gar abzuschaffen. Unter welchen Bedin-

gungen dies gelingt, gilt es zu bestimmen. Die Auffassungen, wann und wie es zu einem 

institutionellen Wandel kommt, haben sich in den letzten Jahren geändert. Zu der frühe-

ren Annahme, dass externe Ereignisse Anlass für einen Wandel geben, wurde von 

Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen festgestellt, dass der Wandel auch inkrementell 

erfolgen könne. Es werden im Folgenden einige Erklärungen zum institutionellen Wan-

del vorgestellt.  

 

Andrew Cortell und Susan Peterson betrachten den institutionellen Wandel als einen 

Prozess, der in vier Schritten abläuft: 
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1. Als erstes muss ein Auslöser, ein sogenannter „Fensteröffner“ vorhanden sein, 

der bewusst macht, dass ein Problem besteht. Dieser Auslöser kann eine interna-

tionale oder nationale Gegebenheit sein.  

2. Zweitens muss dieses durch den Auslöser bewusst gewordene Problem von den 

verantwortlichen Akteuren, sprich Politiker aufgegriffen werden. 

3. Drittens muss bei den Politikern das Bewusstsein entstehen, dass die Ursache 

des Problems durch einen institutionellen Wandel behoben werden kann. Die 

verantwortlichen Politiker müssen der Sache gegenüber aufgeschlossen sein.  

4. Das Interesse an der Sache allein ist nicht ausreichend. Der Akteur muss auch 

ein gewisses strategisches Geschick und Durchsetzungsvermögen besitzen das 

es ihm ermöglicht, seine Interessen im Rahmen seiner gegebenen institutionellen 

Möglichkeiten durchzusetzen. 

Erst wenn alle vier Voraussetzungen gegeben sind, kommt es zu einem institutionellen 

Wandel. Vetospieler, wie zum Beispiel dezentrale Machtstrukturen, können dabei das 

Handeln zusätzlich erschweren
227

.  

 

Sven Steinmo, Kathleen Thelen und Frank Longstreth nennen vier Ursachen institutio-

neller Dynamiken: 

1. einen Wandel der sozioökonomischen Rahmendaten; 

2. den Eintritt neuer Akteure, die die Machtverteilung verändern; 

3. eine durch einen exogenen Wandel hervorgerufene Veränderung der Strategien 

und Ziele der bestehenden Institution; 

4. eine Anpassung der individuellen Strategien in Folge eines Wandels der Institu-

tion
228

. 

 

Für Peter Hall ist Politik nicht nur ein Machtspiel sondern auch ein Prozess des sozialen 

Lernens. Er betont die Rolle von Ideen, die hierbei von Bedeutung sind. Diese neuen 

Ideen müssen nicht nur von der Politik selbst hervorgebracht werden. Sie können auch 

durch soziale Entwicklungen entstehen, die im Staat ablaufen. Die Frage ist dann aller-

dings, wie diese Ideen in den politischen Prozess eingebracht werden. Er fragte sich, 
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wann ein Wandel der Ideen stattfindet, die sich hinter der Politik verbergen und unter-

suchte, um hierauf eine Antwort zu finden, die Wirtschaftspolitik von Großbritannien in 

der Zeit von 1970 bis 1989. Soziales Lernen kann seiner Meinung nach nur anhand ei-

ner Längsschnittanalyse beobachtet werden, deshalb der lange Untersuchungszeit-

raum
229

. Als Ergebnis der Studie stellte Peter Hall fest, dass es drei Stufen des Wandels 

und damit des sozialen Lernens gibt: 

 

1. Wandel erster Ordnung 

Als Wandel erster Ordnung bezeichnet er Veränderungen in der Leistungshöhe auf-

grund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und zu erwartenden zukünftigen 

Entwicklungen. Wenn sowohl die angewandten Instrumente, als auch die ihnen zugrun-

de liegenden Ziele gleich bleiben und lediglich Veränderungen am Niveau der Instru-

mente vorgenommen werden, dann liegt nach Peter Hall ein Wandel erster Ordnung 

vor230. 

 

2. Wandel zweiter Ordnung 

Von einem Wandel zweiter Ordnung spricht er, wenn die Ziele weiterhin dieselben 

bleiben, die sich hinter den angewandten Instrumenten verbergen, aber die angewandten 

Instrumente verändert werden, um diese Ziele zu erreichen. Die Instrumente werden 

verändert, da die bisher angewandten nicht zum gewünschten Erfolg führten. Es erfolgte 

ein Lernen aufgrund der vorangegangenen Erfahrungen, das einen Politikwandel zur 

Folge hat231. 

 

3. Wandel dritter Ordnung 

Hier kommt es zu einem Wandel in den Zielen, die sich hinter den angewandten In-

strumenten verbergen, dem Austausch der Instrumente als auch der Veränderung in de-

ren Leistungshöhe. Dieser Wandel kommt zwar selten vor, aber er bleibt nicht aus. In 

Großbritannien war dies der Wandel von der Keynesianischen Wirtschaftspolitik zur 

Neo-Liberalen unter Margaret Thatcher. Ein Wandel dritter Ordnung tritt ein, wenn 
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Anomalien durch das bestehende Paradigma auftreten. Diese deuten auf ein Politikver-

sagen hin und diskreditieren das bestehende Paradigma. Es wird nach Alternativen ge-

sucht, was zu einem Prozess des Experimentierens und der Ideenfindung führt232.  

 

Die Stufen des politischen Wandels laufen in der Regel nacheinander ab. Damit ist aber 

nicht zwingend vorausgesetzt, dass nach einem Wandel erster und zweiter Ordnung ein 

Wandel dritter Ordnung folgen muss. Ein Wandel erster Ordnung ist der „normale“ Po-

litikprozess, in dem eine gewisse Routine eingetreten ist. Der Wandel zweiter Ordnung 

geht über die Routine hinaus, indem strategische Anpassungen erfolgen
233

. Änderungen 

dritter Ordnung hingegen reflektieren einen radikalen Wandel, der auch als Paradig-

menwechsel bezeichnet wird. Er hat tiefgreifende Veränderungen zur Folge, da er einen 

Bruch mit der bisherigen Zielsetzung beinhaltet. Wie es zu einem Wandel dritter Ord-

nung kommt ist nicht eindeutig bestimmt. Es gibt hierzu mehrere Hypothesen. Auch 

kann nicht eindeutig definiert bzw. gemessen werden, was ein Paradigma ist. Deshalb 

ist es schwer zu sagen, wann ein Wechsel stattgefunden hat. Generell gilt, dass ein Pa-

radigmenwechsel nicht ausschließlich aus objektiven Gründen erfolgt. Zu neuen wis-

senschaftlichen Erkenntnissen gibt es oft verschiedene Ansichten und Beurteilungen. 

Daher fließen auch subjektive Bewertungen in die Entscheidung für eine neue Zielrich-

tung mit ein. Die Machtkonstellationen und das Überzeugungsgeschick der Politiker 

sind außerdem für einen Paradigmenwechsel von Bedeutung
234

. Der Wandel von einem 

Paradigma zu einem anderen beinhaltet nach Peter Hall die Unfähigkeit des bestehen-

den Paradigmas als Ausdruck von sich anhäufenden Anomalien, neuen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und des politischen Wettbewerbes bezüglich dieser neuen Ansich-

ten
235

. Anhand seiner empirischen Studie konnte er feststellen, dass der Politikwandel in 

der ersten und zweiten Ordnung hauptsächlich innerhalb des Staates verläuft im Gegen-

satz zum Wandel dritter Ordnung. Meist sind es Lernprozesse und politische Innovatio-

nen, die zum Wandel führen. Der Wandel dritter Ordnung ist nach Meinung von Peter 
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Hall keine autonome Handlung des Staates, sondern die Antwort auf eine gesellschaftli-

che Debatte, an der nicht nur der Staat und die Politik, sondern auch die Medien und die 

Gesellschaft insgesamt über die verschiedenen Interessengruppen beteiligt sind. Welche 

Ideen sich bei dieser Debatte durchsetzen, ist nicht nur von der Macht der Akteure ab-

hängig. Der Prozess der Ideenfindung, von Peter Hall das „Spiel“ benannt, ist genauso 

bedeutend. Dieses „Spiel“ um die besten Ideen kann als soziales Lernen betrachtet wer-

den. Das „Spiel“ mit der Macht und das „Spiel“ mit den Ideen gehen hierbei ineinander 

über. Die beteiligten Akteure nutzen nicht nur ihre Macht aus. Sie versuchen auch, über 

das Beeinflussen des politischen Diskurses diese zu erlangen. Diejenigen, denen das 

gelingt, können bei diesem Prozess großen Einfluss auf die Politik ausüben236.  

 

Von Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen wird bei den zeitgenössischen Theorien 

zum institutionellen Wandel kritisiert, dass sie dem inkrementellen Wandel zu wenig an 

Bedeutung beimessen. Er wurde ihrer Meinung nach bisher zu wenig empirisch fundiert 

und konnte mit den angewandten Methoden und den zugrunde gelegten Definitionen 

von Institutionen schwer erkannt werden. Der schleichende Wandel wurde bisher ledig-

lich als eine kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen be-

trachtet. Es waren die exogenen Schocks, auf die man sich konzentrierte und von denen 

man ausging, dass sie eine Pfadabweichung zur Folge haben können
237

. Die Autoren 

unterscheiden vier verschiedene Formen des Wandels und fassen diese in einer Tabelle 

zusammen, die im Folgenden wiedergegeben ist. 
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Tabelle 3: Typen Institutionellen Wandels: Prozesse und Ergebnisse 

 

 
Ergebnis des Wandels 

kontinuierlich diskontinuierlich 

Prozess des Wan-

dels 

inkrementell 
Reproduktion durch 

Anpassung 
gradueller Wandel 

abrupt 
Überleben und 

Rückkehr 
Abbruch und Ersatz 

Quelle: W. Streeck, K. Thelen: Beyond Continuity - Institutional Change in Advanced Political 

Economies. S. 9 

 

Die Autoren unterscheiden vier verschiedene Ergebnisse eines Wandels. Zum einen 

kann der Prozess des Wandels entweder inkrementell oder abrupt ablaufen, was als Er-

gebnis zu einem kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Wandel führen kann. Die 

bisherige Annahme, dass ein inkrementeller Wandel lediglich eine Reproduktion durch 

Anpassung zur Folge habe (linke obere Ecke) und es zu einem bedeutenden Wandel nur 

durch exogene Schocks komme (rechte untere Ecke), werden in Frage gestellt. Wolf-

gang Streeck und Kathleen Thelen sind insbesondere an der rechten oberen Ecke, dem 

nicht kontinuierlich verlaufenden inkrementellen Wandel interessiert. Sie konnten an-

hand ihrer empirischen Untersuchungen bestätigen, dass Institutionen eine beträchtliche 

Kontinuität vorweisen, die auch abrupten Umbrüchen und exogenen Schocks Stand 

halten, aber quasi hinter der stabilen Fassade schleichende Anpassungsprozesse stattfin-

den, die als Ganzes betrachtet einen wesentlichen Wandel darstellen
238

. 

 

Streeck und Thelen betrachten Institutionen als Regime. Wie ein solches Regime funk-

tioniert wird von ihnen anhand einer Grafik schaubildlich dargestellt, die in der folgen-

den Abbildung gezeigt wird:  
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Abbildung 7: Institutionen als Regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: W. Streeck, K. Thelen: Beyond Continuity - Institutional Change in Advanced Political 

Economies. S. 13 

 

Ein solches Regime besteht aus der Gesellschaft, dritten Parteien, die keine für die ge-

samte Gesellschaft rechtsverbindliche Regelungen treffen können, dem Gesetzgeber, 

den erlassenen Gesetzen und die von den Gesetzen Betroffenen. Der Pfeil von den die 

Gesetze in Anspruch Nehmenden zum Gesetzgeber soll versinnbildlichen, dass der Ge-

setzgeber auf ein Feedback von den Betroffenen angewiesen ist um zu sehen, ob die mit 

dem Gesetz beabsichtigten Ziele auch tatsächlich erreicht wurden oder ob es zu nicht 

intendierten Effekten kam, die durch Korrekturen über eine erneute Gesetzgebung zu 

beheben sind. Wobei eine absolute Zielerreichung nie der Fall sein wird. Gesetze unter-

liegen der Auslegung, da sie abstrakt formuliert sind. Es sollen viele Einzelfälle darun-

ter subsumiert werden können. Dies birgt die Gefahr, dass die Auslegungen unter-

schiedlich erfolgen. Auslegungen sind außerdem dem gesellschaftlichen Wandel unter-

legen und können sich im Laufe der Zeit verändern. Dies soll mit dem Pfeil vom Gesetz 

zu den Betroffenen dargestellt werden. Der Pfeil von den Betroffenen zum Gesetz 

macht deutlich, dass auch diese versuchen, die Gesetze zu ihren Vorteilen auszulegen 

oder zu umgehen. Es handelt sich bei Institutionen im Sinne eines Regimes um einen 
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kontinuierlichen Austausch zwischen dem Gesetzgeber und den Betroffenen. Deshalb 

ist eine genauere Betrachtung erforderlich, die nicht nur das äußere Erscheinungsbild 

einer Institution berücksichtigt, sondern auch die sozialen Prozesse betrachtet, die in-

nerhalb des Systems stattfinden. Es ist das Handeln der Akteure mit zu betrachten und 

zu schauen, ob sich in deren Meinungen, Absichten und Funktionen Veränderungen 

ergeben haben. Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen unterscheiden fünf Arten, wie 

der inkrementelle Wandel in hochentwickelten Industrienationen erfolgen kann: 

 

1  Verlagerung 

Eine Verlagerung im Institutionengefüge findet statt, wenn sich am Rande befindliche 

oder nachgeordnete Institutionen in den Mittelpunkt rücken. Aus politischer Sicht ist die 

Verlagerung von Macht gemeint. Das Institutionengefüge ist kein in sich stimmiges und 

schlüssiges System, da institutionelle Arrangements zu unterschiedlichen Zeiten unter 

verschiedenen historischen Bedingungen eingeführt werden, die im Zeitverlauf nicht 

mehr zusammenpassen können. Dies hat Konflikte und eine sich widersprechende Lo-

gik zur Folge. Zur Problemlösung erinnert man sich bei kritischen Momenten an ruhen-

de oder verborgene Strukturen aus früheren Zeiten, die wiederbelebt und in den Mittel-

punkt gerückt werden. Es können aber auch interne Strukturen durch externe ersetzt 

werden, oder sich am Rande befindliche Institutionen in den Mittelpunkt gerückt wer-

den. Diese Form des Wandels erfolgt nicht durch eine bewusste Korrektur oder Ände-

rung von bestehenden Arrangements, sondern durch eine Verlagerung der Strukturen 

innerhalb eines Systems. Sie bedarf der aktiven Betätigung durch interessierte Akteure, 

die damit versuchen ihre Interessen besser verfolgen zu können
239

. 

 

2  Schichtung 

Bei der Schichtung kommen zu den bestehenden Institutionen neue Elemente hinzu. 

Pfadabhängige Dynamiken werden hierbei durch ein unterschiedliches Wachstum der 

Systeme in Bewegung gesetzt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Einführung eines 

neuen privaten kapitalfinanzierten Rentensystems zum bestehenden staatlichen System. 

Wenn auch das staatliche System in seiner Struktur unangetastet bleibt, so kann ein 

schnelleres Wachstum des privaten Systems zur Folge haben, dass die Unterstützung 
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bzw. Förderung des staatlichen Systems vernachlässigt wird
240

. Wolfgang Streeck und 

Kathleen Thelen sehen hierin ein großes Potential für einen fundamentalen Wandel, der 

schleichend vor sich gehen kann. Eine von der Politik als Korrektiv oder Ergänzung des 

Systems verkaufte Neuerung kann auf lange Sicht gesehen große Veränderungen zur 

Folge haben. Der Vorteil bei der Implementation ist, dass durch das Hinzukommen ei-

nes neuen Systems und der Beibehaltung des Alten in seiner bisherigen Form weniger 

Widerstand bei den Gegnern zu erwarten ist
241

. Die Schichtung hat eine aktive Förde-

rung der Verbesserung des bestehenden Systems durch zusätzliche Leistungen zum 

Ziel. Im Zeitablauf ist hierbei die interessante Frage, ob durch das neu hinzugekomme-

ne System das Alte an den Rand gedrängt wird und es dazu kommen kann, dass das 

neue System die Rolle des Altens übernimmt
242

.  

 

3  Abdriften 

Institutionen sind gezwungen, sich immer wieder auf sich verändernde politische und 

ökonomische Rahmenbedingungen einzustellen. Tun sie dies nicht, dann verlieren sie 

im Laufe der Zeit an Bedeutung. Wie bei der Schichtung erscheint auch beim Abdriften 

die Institution nach außen hin weiterhin als stabil. Analysen, die sich lediglich auf das 

Fortbestehen der bestehenden Regeln konzentrieren, sehen bei dieser Betrachtungsweise 

die Lücken nicht, die zwischen der realen Welt und der Institution aufklaffen. Bei-

spielsweise werden durch veränderte Familienstrukturen neue Anforderungen an den 

Sozialstaat gestellt
243

. Durch die bewusste Untätigkeit der Akteure erfolgt ein automati-

sches Abdriften. Es kommt zu einem Rückgang des Wohlfahrtsstaates, ohne dass die 

Politik eingreift und aktiv Leistungen kürzt. Ein Beispiel hierfür ist die Gesundheitspo-

litik in den USA, bei der es versäumt wurde, die neuen Risiken abzudecken bzw. in das 

System mit aufzunehmen. 
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4  Umbau 

Institutionen werden umstrukturiert, um sie an veränderte Umweltbedingungen anzu-

passen oder die Interessen von neuen Akteuren zu befriedigen. Politiker entwickeln 

hierfür neue institutionelle Ressourcen. Allerdings kommt es hierbei zu Lücken zwi-

schen den zu erfüllenden Zielen und dem tatsächlichen Handeln, was zu politischem 

Streit führen kann. Lücken treten auf durch: 

1. Eine beschränkte Sichtweise der handelnden Akteure. Sie können zukünftige 

Entwicklungen nicht voraussehen oder abschätzen. Deshalb kann es zu uninten-

dierten Effekten bei Reformen kommen, die politischen Streit über die Korrektu-

ren zur Folge haben. 

2. Bei demokratischen Aushandlungsprozessen ist es unvermeidbar, Kompromisse 

einzugehen. Die Ergebnisse hieraus beinhalten auslegungsbedürftige Regeln, die  

politischen Streit über die richtige Auslegung zur Folge haben. 

3. Akteure handeln strategisch. Besonders diejenigen, die bei der Gestaltung der 

Institutionen nicht beteiligt waren tun was in ihrer Macht steht, um die Regeln 

nach ihrem Interesse zu interpretieren. 

4. Die Zeit spielt eine Rolle. Im Laufe der Zeit verändert sich die Umwelt und bei 

den Akteuren gibt es Veränderungen. Dadurch entstehen Lücken, die einen insti-

tutionellen Wandel erfordern
244

. 

 

5  Erschöpfung 

Eine Institution kann erschöpfen, wenn sie im Laufe der Zeit nicht mehr in der Lage ist, 

ihre Aufgaben zu erfüllen. Das kann passieren, wenn mit ihr Raubbau betrieben wurde 

in der Form, dass die Regeln nach denen sie handeln sollte, ihr Handeln auf Dauer un-

tergraben. Ein Beispiel hierfür ist die Frühverrentungspolitik in Deutschland, die in den 

1980er Jahren betrieben wurde, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Gleichzeitig 

wurden hierdurch die Sozialsysteme überbeansprucht, so dass sie an die Grenzen ihrer 

Leistungsfähigkeit stießen, insbesondere die Rentenversicherung. Die Rentenversiche-

rung wurde zur Konsolidierung des Arbeitsmarktes missbraucht
245

.  

Aus den Länderstudien, bei denen Fälle aus kapitalistisch organisierten Industriestaaten 

untersucht wurden, ergab sich ein eindeutiger Trend hin zu einer zunehmenden Libera-
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lisierung des Staates. Dieser Prozess erfolgte schleichend und ohne große Unterbre-

chungen. Gerade in diesem graduellen Wandel sehen die Autoren die Ursache für den 

Vorstoß des Liberalismus. Die Mechanismen, die sich hinter diesem allmählichen Wan-

del verbergen, wurden von Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen offen gelegt. Nach 

deren Meinung sind es die oben näher beschriebenen fünf Strategien des Ersatzes, der 

Schichtung, des Abtriftens, des Umbaus und der Erschöpfung, die diesen schleichenden 

Wandel hervorbrachten. Die Autoren geben allerdings keine Prognose ab, welche öko-

nomischen und politischen Folgen diese Entwicklung in der Zukunft haben könnte. Sie 

fragten sich vielmehr, was die Gründe für diese Bewegung sind. Als Hypothese stellen 

sie in den Raum, ob die Liberalisierung in modernen Industriegesellschaften eine privi-

legierte Form des institutionellen Wandels darstellt, der ohne historische Brüche von 

Statten geht246. Die Liberalisierung ist politisch mit weniger Widerstand durchzusetzen 

und die Akteure können gleichzeitig ihre individuellen Interessen mit verfolgen. Nicht-

liberale Reformen in einer Marktökonomie zu verabschieden benötigt großes Hand-

lungsgeschick und einen politisch guten Moment. Bei der Liberalisierung hingegen 

sieht die Ökonomie ihre Vorteile und ist deshalb eher gewillt, den Reformen zuzustim-

men bzw. wird nicht als Vetospieler aktiv247. In einfachen Worten ausgedrückt kann 

man diese Strategie auch als Weg des geringsten Widerstandes betrachten, der mit dem 

Eigennutz der politischen Akteure verbunden ist. Ob diese Entwicklung für den Staat 

wie auch für die Gesellschaft von Vorteil ist, wird sich zeigen. 

4.1.3 Stärken und Schwächen 

Die Institutionalismus–Theorie hat einen großen Anwendungsbereich. Das wird von 

Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim als eine ihrer großen Stärken gesehen
248

. Ein 

Zusammenleben der Menschen ohne die Existenz von formalen oder informellen Re-

geln ist kaum vorstellbar. Die Frage ist nur, wie groß ist deren Bedeutung und Einfluss-

nahme auf die Politik. Die Theorie erhebt für sich nicht den Anspruch eine bestimmen-
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de Größe zu sein, aber sie sagt von sich selbst, dass sie den politischen Prozess mitbe-

stimmt
249

. In der Politikwissenschaft ist das „Messen“ durch die Vielzahl der vorhande-

nen Variablen nicht so einfach wie in den Naturwissenschaften. Daher ist es auch nicht 

möglich, die Stärke der Einflussnahme exakt zu bestimmen. Sicherlich spielen weitere 

Indikatoren, wie die Macht und das Geschick der Akteure, die finanzielle Situation und 

die jeweilige Problemlage bzw. Situation im Politikfeld eine große Rolle bei der politi-

schen Entscheidungsfindung
250

.  

 

Von Ellen M. Immergut, Karen M. Anderson und Isabelle Schulze wurde anhand der 

Rentenpolitik in 15 Ländern der Europäischen Union
251

 sowie in der Schweiz unter-

sucht, inwieweit sich die institutionellen Unterschiede dieser Länder auf die Rentenre-

formen auswirkten. Sie fragten sich, ob Regierungen des westlichen Europas unter-

schiedlich auf ähnlichen Reformdruck antworten. Als Ergebnis der umfangreichen Stu-

die stellten sie fest, dass die Institutionen einen geringen Einfluss auf den Reformpro-

zess hatten. Es waren vielmehr der Parteienwettbewerb und die Befürchtung Wähler-

stimmen zu verlieren sowie die Pfadabhängigkeit der jeweiligen Rentensysteme, die den 

Reformprozess beeinflussten
252

. Ihre Schlussfolgerung dieses Ergebnisses war, dass die 

Institutionalismus–Theorie radikal überdacht werden müsse. Vielleicht ist dieses Über-

denken mit dem Ansatz von Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen erfolgt. 

4.1.4 Akteurzentrierter Institutionalismus 

Bei der Institutionalismus-Theorie steht die Bedeutung der Institutionen im Vorder-

grund. Den handelnden Akteuren wird hingegen weniger Beachtung geschenkt. Deren 

Fähigkeiten, Wahrnehmungen und Präferenzen spielen im politischen Prozess jedoch 

auch eine bedeutende Rolle. Fritz Scharpf gelingt es im akteurzentrierten Institutiona-

lismus das Zusammenwirken sowohl des Handelns der Akteure, als auch die Bedeutung 

des Institutionalismus in einem Konzept zu vereinen. Er verfolgt mit diesem Ansatz das 
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ehrgeizige Ziel, nicht nur die Ergebnisse von politischen Interaktionen zu erklären, son-

dern darüber hinaus vorauszusagen, ob verschiedene institutionelle Konstellationen in 

der Lage sind, bestimmte Probleme zu lösen
253

. Das Konzept wird im Folgenden in gro-

ben Zügen vorgestellt. 

 

Abbildung 8: Gegenstandsbereich der interaktionsorientierten Policy-Forschung 

 

Quelle: Fritz W. Scharpf: Interaktionsformen Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politik-

forschung. S. 85 

 

Wie obige Abbildung zeigt, spielen die Institutionen im Konzept eine bedeutende Rolle. 

Sie sind am gesamten Prozessverlauf beteiligt und wirken auf das Verhalten der Akteu-

re, der Konstellationen und Interaktionsformen ein. Institutionen engen durch ihre Re-

geln und Normen den Handlungsrahmen der Akteure ein. Außerdem formen sie deren 

Wahrnehmung und Präferenzen. Die Institutionen können nicht von selbst handeln. Es 

sind die in ihnen tätigen Akteure, die in ihrem Namen agieren. Dabei kann allerdings 

nicht verhindert bzw. vermieden werden, dass sie auch ein institutionelles Eigeninteres-

se entwickeln. Die Institution vermittelt einen Handlungsrahmen, in dem sich die Ak-
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teure bewegen
254

. In einer Demokratie können politische Entscheidungen nicht von Ein-

zelpersonen gefällt werden. Sie kommen in Aushandlungsprozessen zwischen mehreren 

beteiligten Akteuren zustande. Für Fritz Scharpf sind die Zusammensetzung der an die-

sen Aushandlungsprozessen beteiligten Akteure sowie die Aushandlungsform von Be-

deutung. Er unterscheidet vier Verhandlungsformen: 

1. einseitiges Handeln,  

2. Verhandeln, 

3. Mehrheitsentscheidung, 

4. hierarchische Steuerung
255

.  

Durch diese verschiedenen „Spielregeln“, zusammen mit dem institutionellen Kontext, 

wird das Handeln der Akteure berechenbar. Die beteiligten „Spieler“ wägen ab, welche 

Optionen die anderen Akteure haben und lassen diese Strategieentscheidungen in ihr 

Handeln und ihre Entscheidungen mit einfließen
256

. Durch diese Informationen über die 

Zusammensetzung der beteiligten Akteure und deren Verhandlungsoptionen können 

allgemeine Aussagen über die Problemlösungsfähigkeit getroffen werden. Es werden 

Schwachstellen im System ersichtlich, wozu Lösungsvorschläge gegeben werden kön-

nen.  

4.1.5 Vetospieler-Theorem nach George Tsebelis 

Auch Tsebelis fragte sich, wie es zu einem politischen Wandel kommt. Für ihn sind 

nicht die institutionellen Unterschiede ausschlaggebend, sondern die Macht der Veto-

spieler. Deren Anzahl, Kongruenz und Kohäsion sind für ihn von Bedeutung. Es sind 

nicht die institutionellen Variablen wie beispielsweise das Regierungssystem (parla-

mentarisch vs. präsidentiell), das Parteiensystem (Zwei-Parteiensystem vs. Mehrpartei-

en-System) oder das Vorhandensein einer starken Zweiten Kammer, die den politischen 

Wandel bestimmen, sondern deren Vetoposition. Die abhängige Variable ist das Poten-

tial des politischen Wandels unabhängig von den institutionellen Gegebenheiten257. Als 
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Vetospieler werden Individuen oder kollektive Akteure bezeichnet, deren Zustimmung 

für eine politische Entscheidung erforderlich ist258. Tsebelis unterscheidet fünf Konstel-

lationen die ausschlaggebend dafür sind, ob ein Wandel zustande kommt oder ob dieser 

blockiert wird. Diese sind: 

1. Als erstes ist für ihn die Anzahl der Vetospieler von Bedeutung. Je mehr Veto-

spiel vorhanden sind, umso schwieriger wird es einen Politikwechsel durchzu-

führen.  

2. Nicht nur die Anzahl von Gegnern ist von Bedeutung, sondern auch deren Kon-

gruenz. Herrscht zwischen den Vetospielern keine Übereinstimmung, sondern 

sind deren Positionen sehr verschieden, dann erschwert dies die Möglichkeit, 

Reformen durchzusetzen. 

3.  Auch die interne Zerstrittenheit von Akteuren bzw. deren Kohäsion ist von Be-

deutung. Bei einem stärkeren internen Zusammenhalt der Vetospieler ist deren 

Macht gegen Veränderungen stärker und somit die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Status quo verändert wird geringer. 

4.  Je länger eine Regierung im Amt ist, desto wahrscheinlicher ist eine Abkehr 

vom Status quo. 

5. Je stärker sich die politisch-ideologische Ausrichtung einer Regierung zu ihrer 

Vorgängerregierung unterscheidet, desto wahrscheinlicher ist ein Wandel259. 

 

In Deutschland gibt es im Vergleich zu Großbritannien mehr Vetospieler. Alleine 

dadurch, dass bedingt durch das Verhältniswahlsystem Koalitionsregierungen erforder-

lich sind, ist bereits innerhalb der Regierungspartei keine Kohäsion vorhanden. In 

Großbritannien besteht erst sei den Unterhauswahlen im Mai 2010 eine Koalitionsregie-

rung der Konservativen mit den Liberaldemokraten. Auch ist die Zweite Kammer in 

Großbritannien kein echter Vetospieler, da sie das Inkrafttreten der Gesetze lediglich 

verzögern aber nicht verhindern kann. In Deutschland kann der Bundesrat bei zustim-

mungspflichtigen Gesetzen sein Vetorecht geltend machen. 
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- Kritik 

Manfred G. Schmidt stellte fest, dass bei der Reformfreudigkeit der Staaten im interna-

tionalen Vergleich Rückschlüsse auf das Veto-Spieler Theorem geschlossen werden 

können. Staaten mit wenigen Vetospielern wie beispielsweise Großbritannien, Australi-

en oder Schweden haben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik größere Reformen durch-

geführt als Staaten mit verhandlungsdemokratischen Strukturen wie beispielsweise 

Deutschland260. Allerdings übt er auch Kritik am Konzept, denn auf die Reformfähigkeit 

haben noch weitere Faktoren Einfluss, nicht nur die Konstellation und Macht der Veto-

Spieler. Tsebelis gibt keine Antwort auf den Einfluss von Akteuren, die zwar keine di-

rekte Vetoposition inne haben, aber denen dennoch eine starke Position zukommt wie 

beispielsweise dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Wenn ein Akteur ein 

guter Stratege ist, dann kann es ihm gelingen einen Vetospieler zu umgehen oder sich 

diesen zu erkaufen. Aus diesen Gründen ist für Manfred G. Schmidt das Konzept zwar 

anwendbar aber alleine betrachtet zu schwach und unscharf um den Wandel umfassend 

zu erklären. Für ihn ist es ein Ansatz von mehreren die insgesamt zu betrachten sind261. 

4.2 Konzept der Pfadabhängigkeit 

Wenn in Deutschland die Altersarmut zurückkehren wird, dann ist ein entscheidender 

Wandel bzw. eine wesentliche Pfadabweichung in der Rentenpolitik erfolgt. Mit der 

Rentenreform von 1957 wollte man auch die ältere Generation an der Einkommensent-

wicklung teilhaben lassen. Die Rente sollte nicht mehr nur ein Zuschuss zum Lebensun-

terhalt sein, sondern sollte den Lebensstandard sichern. Das ist ihr bis heute ganz gut 

gelungen. Inwieweit man bei den Rentenreformen bereit war neue Wege zu gehen, wird 

im Empirie-Teil erörtert. Mit dem Konzept der Pfadabhängigkeit kann das Festhalten an 

bestehenden Grundsätzen und Prinzipien erklärt werden. Deshalb wird sie in die Unter-

suchung mit aufgenommen. Es wird im Folgenden erläutert, was man unter der Theorie 

versteht, woher sie kommt, weshalb sie auf das politische Geschehen angewandt bzw. 

übertragen werden kann, wann von einer Pfadabweichung gesprochen werden kann und 

wo ihre Stärken und Schwächen liegen.  
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Heutige Entscheidungen können nicht unabhängig von der geschichtlichen Entwicklung 

gefällt werden. Wie unter Kapitel 3.4 dargestellt, haben die deutsche und britische Ren-

tenpolitik unterschiedliche Ursprünge und zugrunde liegende Prinzipien, die heute in 

den Systemen noch erkennbar sind und auf denen die Reformen aufbauen. Es müssen 

nicht immer große Ereignisse sein, die diese Entwicklung prägen. Auch anfänglich als 

„kleine“ Veränderungen empfundene Reformen können später große Wirkungen haben.  

Für Paul Pierson sind der Zeitfaktor und die sich selbst verstärkenden Prozesse von Be-

deutung. Mit fortschreitender Weiterentwicklung in eine Richtung wird eine Abwei-

chung von einem einmal eingeschlagenen Pfad im Laufe der Zeit immer kostspieli-

ger
262

.  

 

Bernhard Ebbinghaus spricht zum einen von einem „Trampelpfad“, der zufällig durch 

die vermehrte Benutzung spontan entsteht. Zum anderen formiert sich der „Scheide-

weg“, wenn ein Weg in verschiedene Richtungen abzweigt263. Je nachdem, für welche 

Richtung man sich entscheidet, muss diese weitergegangen werden. Gemeinsam haben 

beide Ansätze, dass die späteren Entscheidungen nicht unabhängig von den früheren 

gefällt werden. 

 

Wie Zufallsentscheidungen zu Beginn eines Prozesses für deren weitere Entwicklung 

von Bedeutung sein können, wird von Hill und Sudderth anhand des Polya-Urnen-

Modells erklärt. Wenn sich in einer Urne eine schwarze und eine rote Kugel befinden, 

eine der beiden Kugeln per Zufall gezogen wird, von der gezogenen Farbe eine weitere 

Kugel sowie die gezogene selbst wieder in die Urne zurückgelegt werden, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass beim nächsten Ziehen die Farbe gezogen 

wird, von der sich nun zwei Kugeln in der Urne befinden. Diese Wahrscheinlichkeit 

steigt mit jedem weiteren Ziehen an
264

.  

 

In der Wirtschaft gibt es einige Beispiele für sogenannte „increasing return“-Prozesse. 

Beispielsweise hat sich das Windows Betriebssystem gegenüber Apple Macintosh 

durchgesetzt oder wir benutzen immer noch die sogenannte Qwerty–Tastatur auf unse-
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ren Personalcomputern und Laptops wie sie bereits auf den Schreibmaschinen bestand, 

obwohl es anwenderfreundlichere Anordnungen gibt265.  

 

Für Arthur sind folgende vier Punkte für das Entstehen von pfadabhängigen Prozessen 

entscheidend: 

1. Es werden gleiche Startbedingungen vorausgesetzt, mit derselben Anfangs-

wahrscheinlichkeit für jeden möglichen Pfad. Welcher genommen wird 

hängt von Zufallsentscheidungen am Anfang des Prozesses ab. 

2. Selbstverstärkende Prozesse sind die sozialen Mechanismen die dafür ver-

antwortlich sind, dass sich eine Alternative vor einer anderen durchsetzt. Je 

mehr Personen eine Innovation annehmen und sich diese dadurch netzwerk-

artig verteilt, dann hat dies zur Folge, dass sie sich durchsetzt und kontinu-

ierlich genutzt wird. Ein Beispiel hierfür ist das Nutzen von e-Mails. Je mehr 

Personen e-Mails versenden und diese als Kommunikationsmittel nutzen, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere dazu übergehen 

per e-Mail zu kommunizieren. 

3. Als eine Konsequenz dieser selbstverstärkenden Prozesse stabilisiert sich der 

einst eingeschlagene Pfad. Dieses Phänomen wird gewöhnlich als „lock-in“ 

bezeichnet. Die Irreversibilität kommt daher, dass die Akteure bereits in den 

dominanten Pfad investierten und deshalb nicht mehr gewillt sind, eine ande-

re Alternative zu wählen. Hat man sich beispielsweise für das Betriebssys-

tem Windows entschieden, wird man dieses auch beibehalten und nicht auf 

Linux wechseln. 

4. Entsprechend Arthur können sich somit ineffektive Pfade verfestigen. Dies 

kann zwar erst im Nachhinein ersichtlich werden. Aber dann ist es auch sehr 

schwierig, den Pfad zu verlassen. Zum einen wegen den Kosten, die mit der 

Umstellung verbunden sind und zum anderen wegen des Risikos, ob die 

Umstellung auch angenommen wird
266

.  
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Paul Pierson ist der Auffassung, dass Theorien aus der Ökonomie nicht eins zu eins in 

die Politikwissenschaft übertragen werden können. Es sind die Besonderheiten der „po-

litischen Welt“ zu beachten. Bei der Übertragung bzw. Anwendung des Pfadabhängig-

keitskonzepts ist von entscheidender Bedeutung, welche Merkmale der Politik Selbst-

verstärkungsmechanismen befördern. Es sind seiner Meinung nach die folgenden vier 

Merkmale, die „increasing returns“ in der Politik unterstützen: 

1.  Rolle der kollektiven Aktion: 

In der Politik sind die Ziele des politischen Handelns nicht so klar definiert wie 

in der Wirtschaft. Auch sind die Konsequenzen des Handelns der Akteure nicht 

unabhängig vom Handeln der anderen Akteure. Politisches Handeln ist bedingt 

durch Koordination.  

2.  Dichte der Institutionen: 

Institutionen zwingen Akteure zu einem bestimmten Verhalten, indem sie Re-

geln vorgeben. Werden diese nicht befolgt, erfolgen Sanktionen. Damit erzeu-

gen sie selbstverstärkende Prozesse.  

3.  Politische Autorität: 

Durch die Asymmetrie in der politischen Macht werden diejenigen, die mehr 

Macht besitzen versuchen, diese auszubauen. Damit verstärkt sich die Machtun-

gleichheit im Laufe der Zeit.  

4.  Komplexität und Undurchsichtigkeit: 

Um mit Komplexität umzugehen besitzt der Mensch die Fähigkeit, Informatio-

nen zu filtern und zu ordnen. Dieses Einordnen der Informationen in vorhandene 

Strukturen und Schemen hat nach Pierson selbstverstärkende Wirkung und führt 

zur Pfadabhängigkeit
267

.  

Diese vier, die Politik auszeichnenden Eigenschaften haben zur Folge, dass vermehrt 

auf bereits bestehende Mechanismen und Strukturen zurückgegriffen wird, die sich da-

mit selbst verstärken und die Pfadabhängigkeit zur Folge haben. Die folgenden drei 

Charakteristiken der Politik sind für Pierson sogar der Grund dafür, dass die Pfadabhän-

gigkeit in der Politik eine bedeutendere Rolle spielt als in der Wirtschaft:  

1. Schwäche von Wettbewerbsmechanismen: 

In der Politik herrscht nicht der starke Wettbewerbsdruck wie in der freien 

Wirtschaft, der die Unternehmen zwingt, sich den veränderten Marktbedin-
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gungen anzupassen und eingeschlagene Wege zu verlassen. In der Politik ist 

man „zulassender“ und verharrt eher im eingeschlagenen Pfad. 

2. kürzerer Zeit–Horizont in der Politik: 

In der Politik wird kurzfristig gedacht, da man die nächsten Wahlen gewin-

nen will. Aus diesem Grund werden die Langzeit–Wirkungen von Maßnah-

men vernachlässigt. Das kurzfristige Denken bevorzugt das Bleiben im ein-

geschlagenen Pfad. Ein Wechsel würde kurzfristig höhere Kosten verursa-

chen und die Gewinne wären erst langfristig erkennbar.  

3. strenger Status–quo Hang von Institutionen: 

Pierson sieht in Institutionen stabile Gebilde, die resistent gegen Wandel 

sind. Deshalb unterstützen sie den Fortbestand des Bestehenden
268

.  

Aufgrund dieser Besonderheiten kommt die Pfadabhängigkeit in der Politik sogar noch 

häufiger vor als in der Wirtschaft, so die Meinung von Paul Pierson
269

. Entscheidend ist 

auch die Frage, wann es zu Abweichungen eines eingeschlagenen Pfades kommt. Hier-

zu gibt Bernhard Ebbinghaus eine sowohl ausführliche Erläuterung als auch anschauli-

che Abbildung. 

 

Abbildung 9: Pfadabhängigkeit und kritische Augenblicke 

 
 
Quelle: Ebbinghaus,2005: MPIfG Discussion Paper 05/2 S. 16 
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Für Ebbinghaus sind es drei Eigenschaften, die die Entwicklung von deterministischen 

Pfaden bestimmen. In der obigen Abbildung sind sie bildlich dargestellt:  

1. Institutionen entstehen an kritischen Augenblicken, bei welchen die kollektiven 

Akteure neue Regeln schaffen. Die Wahl eines Pfades ist das Ergebnis eines po-

litischen Konflikts, bei welchem die Machtverteilung von Bedeutung ist. Es sind 

meist soziale Krisensituationen, die das Fenster zum Handeln öffnen.  

2. Nach der Bildung von Institutionen folgt deren Festigung durch selbstverstär-

kende Prozesse. Sie verschaffen sich Legitimation durch positive Rückmeldung 

und gesellschaftlicher Akzeptanz. 

3. Die dritte Eigenschaft bezieht sich auf die Pfadabhängigkeit im weiteren Sinne. 

Frühere Entscheidungen die bereits institutionalisiert sind bestimmen die Alter-

nativen von späteren Entscheidungen und engen damit deren Entscheidungs-

spielraum ein
270

.  

 

Die weniger deterministische Pfadentwicklung zeichnet sich nach Bernhard Ebbinghaus 

durch folgende drei Szenarien aus: 

a) Zeiten der Stabilisation: 

Wenn sich eine Institution „eingewurzelt“ hat, dann nimmt sie nur noch geringe 

Veränderungen vor, um sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. 

Bernhard Ebbinghaus stellt allerdings in Frage, ob diese Anpassungen für ein 

langfristiges Überleben der Institution ausreichend sind
271

. 

b) Verlassen des Pfades: 

Das Verlassen eines Pfades kann bei einer offeneren Pfadbetrachtung durch 

mehrere parallel verlaufende Prozesse begünstigt werden. Solche Prozesse kön-

nen sein: 

- ein gradueller Wandel, der über längere Zeit betrachtet zu einer Umori-

entierung führt; 

- eine funktionelle Umgestaltung der Organisation; 

- Institutionelle Schichtung, wenn neue Institutionen mit divergenten Zie-

len geschaffen werden. 

c) Stillstand oder Umlenken: 
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Hier kommt es insbesondere auf die kritischen Situationen an, die für radikale 

Transformationen das Fenster öffnen und durch die Institutionen abgeschafft 

werden können und neue geschaffen werden.  

4.2.1 Stärken und Schwächen des Konzepts 

Das Konzept der Pfadabhängigkeit bereichert und erweitert die Hypothesenbildung zur 

Erklärung von politischen Entscheidungen. Hauptsächlich wenn nach den Ursachen der 

politischen Stabilität oder des Wandels gefragt wird. Um Entscheidungen besser inter-

pretieren und erklären zu können ist es wichtig, nicht nur das aktuelle Geschehen und 

die aktuellen Gegebenheiten zu betrachten, sondern auch die historischen Entwicklun-

gen und die Ursprünge dieser Entwicklungen mit zu berücksichtigen. Die zeitliche Ab-

folge und Sequenz von Ereignissen haben Auswirkungen auf heutige Entscheidun-

gen
272

. Bei der Bewertung der Effektivität von Maßnahmen ist es unumgänglich, die 

Pfadentwicklung mit zu berücksichtigen. Entscheidungen werden beispielsweise für 

suboptimale Lösungen gefällt, da eine Pfadabweichung aufgrund von selbstverstärken-

den Mechanismen, die sich über die Dauer ihrer Anwendung ergeben, mit höheren Kos-

ten verbunden wäre. Unter Kostengesichtspunkten schränken somit frühere Entschei-

dungen den heutigen Handlungsspielraum ein. Aus diesen Gründen sieht Pierson im 

Konzept der Pfadabhängigkeit eine hohe theoretische Relevanz
273

. 

 

Er räumt allerdings auch ein, dass es schwierig sei Hypothesen zu messen, denen kom-

plexe pfadabhängige Zusammenhänge zugrunde liegen. In den Sozialwissenschaften 

besteht das Problem der vielen Variablen und der wenigen Fälle. Es ist daher nicht ein-

fach, eine kausale Verknüpfung zwischen den Variablen über längere Zeit hinweg zu 

bestätigen
274

. 

 

Das zweite von Pierson selbst genannte Problem ist, dass das Konzept einen sehr stati-

schen Blick auf das politische Geschehen wirft. Es werden lediglich die kritischen Mo-
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mente hervorgehoben, die aus einer ansonsten sehr „eingefrorenen“ sozialen Landschaft 

herausragen. Weder den Akteuren noch der Dynamik des sozialen Lernens wird große 

Bedeutung zugemessen. Beim Ansatz der Pfadabhängigkeit wird der Wandel haupt-

sächlich in den „exogenen Schocks“ gesehen. Der kontinuierliche, schleichende Wandel 

wird zwar nicht ausgeschlossen. Dieser bewegt sich allerdings lediglich in einem sehr 

engen Rahmen, um sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen
275

. Das sehen 

Wolfgang Streek und Cathleen Thelen etwas anders, wie unter Punkt 4.1.2, dem institu-

tionellen Wandel, erläutert. 

4.3 Strategie des „blame avoidance“ 

Ein weiterer Ansatz der die Staatstätigkeit erklärt, ist im Handeln der politischen Akteu-

re, deren politischer Motivation und den daraus folgenden strategischen Überlegungen 

fundiert. Politiker sind nach Auffassung von R. Kent Weaver daran interessiert Wahlen 

zu gewinnen, um an der Macht zu bleiben und ihr Amt weiter ausüben zu können. Um 

dieses Ziel zu erreichen, werden politische Entscheidungen nicht nach objektiven Krite-

rien gefällt. Es wird entschieden unter dem Aspekt, damit die Wiederwahl nicht zu ge-

fährden. Eine Strategie mit der dieses versucht wird, ist das sogenannte „blame 

avoidance“. Ziel und Grundgedanke des „blame avoidance“ ist es, beim politischen 

Handeln vorhersehbare negative Folgen für die Wählerinnen und Wähler zu vermeiden. 

Grundlage dieses Konzepts sind die Annahmen, dass Individuen ihre Entscheidungen 

unter einer begrenzten Rationalität und sozialen Konstruktion der Wirklichkeit treffen. 

Menschen sind in Bezug auf Veränderungen eher passiv und risikoavers; wohingegen 

sie aktiv werden wenn es darum geht, Bestehendes zu verteidigen. Negative Ereignisse 

bleiben stärker in Erinnerung als positive und verursachen eine stärkere Verstimmung 

bei den Verlierern als Anerkennung bei den Gewinnern. Weaver formuliert dieses Ver-

halten der Wähler auf den Punkt gebracht in einem Satz: 

„In short, voters are more sensitive to what has done to them than to what has been done for 

them.“
276

 

Dieses Verhalten ist den Politikern bewusst. Deshalb versuchen sie in ihrem Handeln 

Strategien anzuwenden, die es den Wählern erschweren zu erkennen, dass sie Nachteile 
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in Kauf nehmen müssen, oder wer für die Entscheidung verantwortlich ist. Ersichtlich 

werden „blame avoidance“–Strategien, wenn Entscheidungen vermieden werden, die 

mit hohen Kosten für die Wähler verbunden sind oder wenn zu einem Sachverhalt keine 

klare Position eingenommen wird
277

. Kent Weaver betont aber auch, dass dies nicht die 

ausschließliche Motivation der Politiker ist. Sie haben auch das Interesse, gute Politik 

zu machen und Entscheidungen zu fällen, mit denen sie bei ihren Wählern punkten 

können: sogenanntes „credit claiming“. Allerdings, da Wähler sensibler auf Verluste 

reagieren als auf Gewinne, geht die Strategie des „blame avoidance“ der „credit 

claiming“–Absicht vor
278

. Bei schwierigen Situationen tendieren Politiker eher dazu, 

den Schaden zu begrenzen als Pluspunkte zu sammeln. Die „blame avoidance“–

Strategie kommt hauptsächlich bei folgenden Situationen zur Anwendung: 

1. Bei Nullsummenspielen, wenn es zum Status quo nur eine Alternative gibt; 

2. Bei Negativ–Summenspielen, d.h. wenn es keine Lösungsalternative gibt, die 

keine negativen Folgen für die Wähler hat; 

3. Bei Situationen, in denen die Meinung der Wähler eindeutig ist und keine 

Wahlmöglichkeit zulässt, sondern Konformität erwartet wird; 

4. Wenn das persönliche und politische Interesse des Politikers mit dem der Wäh-

ler nicht übereinstimmt, (z.B. bei der Absicht die Diäten zu erhöhen)
279

. 

 

Von Kent Weaver werden acht Strategien genannt, die Politiker anwenden können:  

1. Vermeidung des Agendasettings: Am bequemsten ist es, wenn bei einem stritti-

gen Thema einfach darauf verzichtet wird, dieses auf die politische Agenda zu 

setzen.  Diese Strategie kann allerdings nur begrenzt angewandt werden. Wenn 

es sich um ein drängendes Problem handelt, werden sich die politischen Gegner 

des Themas annehmen und kritisieren, dass die Verantwortlichen nicht handeln. 

Kontroverse Themen werden auch gerne an Kommissionen delegiert mit der 

Anweisung, die Ergebnisse erst nach den nächsten Wahlen zu präsentieren. 
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2. Umbenennung des Problems: Kann ein Thema nicht von der Agenda ferngehal-

ten werden, dann ist es so umzuformulieren, dass „blame“ vermieden wird. 

3. Ausgleich für Nachteile: Ist es nicht zu vermeiden, dass Angelegenheiten, die 

Nachteile mit sich bringen von der Agenda ferngehalten werden können, dann 

sind diese für die Benachteiligten zu mildern, indem ergänzende Leistungen ge-

währt werden, die den Status quo abstützen. 

4. Den schwarzen Peter weitergeben: Die Verantwortung für Entscheidungen auf 

untergeordnete Einheiten abzugeben ist vor allem bei föderalen Strukturen mög-

lich und kann dazu genutzt werden, um „blame“ von sich selbst abzuwenden. 

Automatische Mechanismen, durch welche Kürzungen erst später und ohne er-

neutes politisches Handeln wirksam werden haben den Vorteil, dass sie nur noch 

schwer erkennen lassen, wer dafür verantwortlich ist.  

5. Einen Sündenbock finden: Wenn keine Möglichkeit besteht den schwarze Peter 

weiterzugeben, dann kann versucht werden einen Sündenbock zu finden. Eine 

gängige Taktik hierzu ist es zu argumentieren, dass die einschneidenden Maß-

nahmen aufgrund Versagens oder Versäumnissen der Vorgängerregierung erfor-

derlich sind. 

6. Auf den fahrenden Zug aufspringen: Zuerst mit seiner Meinung zurückhalten 

und wenn ersichtlich wird, welche Lösung sich durchsetzt, dann dieser zustim-

men.  

7. Streuung: Ist es unumgänglich eine „blame“–Entscheidung zu treffen, so kann 

zumindest versucht werden, diese im Konsens mit allen Beteiligten zu erzielen, 

damit der Schaden der entsteht, auf alle Akteure verstreut werden kann.  

8. Glaubwürdigkeit: Bei der Anwendung von “blame avoidance”–Strategien müs-

sen die Politiker aufpassen, dass sie dabei nicht ihr „Gesicht“ verlieren und sich 

beispielsweise durch das „Aufspringen auf den fahrenden Zug“ nicht allzu sehr 

von ihren Grundsätzen abwenden, was dazu führen kann, dass ihr Handeln un-

glaubwürdig wird
280

. 

Welche Strategie angewandt werden kann hängt wesentlich von der jeweiligen Situation 

und den gegebenen Umständen ab, insbesondere dem Einfluss von Institutionen, der 

Machtbefugnisse der Regierungsverantwortlichen, dem politischen Prozess und Feed-
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back
281

. Die Strategie des „blame avoidance“ ist insbesondere bei sozialstaatlichen Kür-

zungen ein willkommenes Instrument. Sozialleistungen zu kürzen ist ein sehr heikles 

Thema, bei dem die Wähler befürchten, dass ihnen etwas weggenommen wird und sie 

deshalb sehr sensibel darauf reagieren. Pierson untersuchte, wie erfolgreich sowohl die 

Thatcher–Regierung in Großbritannien, als auch die Reagan–Regierung in den USA mit 

ihrer Politik des Sozialleistungsabbaus waren. Er ist nicht der Auffassung von Esping 

Andersen der sagt, dass Theorien, die den Aufbau des Sozialstaats erklären auch dessen 

Kürzungspolitik begründen können
282

. Für ihn bringt der Abbau von Sozialleistungen 

eigentümliche Gesetzmäßigkeiten mit sich, da die Wohlfahrtsstaaten der westlichen 

Welt inzwischen gereift sind und sich die Ansprüche auf die Sozialleistungen so verfes-

tigt haben, dass sie von den Bürgern wie Grundrechte wahrgenommen werden, auf die 

sie einen Anspruch geltend machen können
283

. Für Politiker, die diese kürzen wollen, ist 

dies ein risikoreiches Unterfangen, mit dem sie von  ihren Wählern bestraft werden 

können. Wohlfahrtsstaaten existieren nicht in einem Vakuum, sondern sind umgeben 

von einem komplexen Zusammenspiel von Ereignissen, Akteuren und Institutionen. 

Deshalb kann die Kürzung von Sozialleistungen nicht nur in der programmatischen 

Kürzung, die die Reduzierung der Ausgaben zur Folge hat betrachtet werden, sondern 

müssen auch die systematischen Kürzungen mit berücksichtigt werden. Systematische 

Kürzungen sind strategische Entscheidungen, die Einsparungen in der Zukunft zur Fol-

ge haben. Pierson unterscheidet vier Arten von systematischen Kürzungen: 

1. Kürzungen auf der Einnahmenseite z.B. durch Steuersenkungen, Erhöhung der 

Ausgaben in anderen Politikbereichen; 

2. Änderung der Einstellung in der Bevölkerung; 

3. Modifikation der Institutionen; 

4. Schwächung pro-wohlfahrtsstaatlicher Interessengruppen
284

. 

Kürzungspolitik umfasst somit sowohl Einsparungen in bestehenden Leistungen und 

Programmen, als auch strategische Entscheidungen in der Umgestaltung des Sozialstaa-

tes derart, dass in Zukunft geringere Leistungen zu gewähren sind und sich der Staat aus 
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der Verantwortung zurückzieht. Um Widerstände gegen Kürzungsvorhaben zu verrin-

gern und die Wiederwahlchancen nicht zu riskieren wird von Regierungen, die Sozial-

leistungen reduzieren wollen, eine Strategie der Vertuschung angewandt. Pierson zufol-

ge können hierzu drei verschiedene Arten entsprechend der Gegebenheiten unterschie-

den werden. 

 

1. Strategie der Verschleierung 

Diese Strategie ist für Paul Pierson die bedeutendste. Für ihn steht im politischen Pro-

zess nicht der Machtkampf zwischen konkurrierenden Interessen im Vordergrund, son-

dern der Umgang mit Informationen. Informationen sind seiner Meinung nach ein sehr 

wichtiges Gut, denn sie tragen zur Erhaltung und Erlangung von Macht bei. Außerdem 

können sie manipuliert werden. Für Politiker, die beabsichtigen Sozialleistungen zu 

kürzen, ist es deshalb von Bedeutung, die Informationen hierüber zu verschleiern. 

Wahlentscheidungen werden Douglas Arnold zufolge durch eine Abfolge von kausalen 

Verknüpfungen getroffen. Wähler bringen positive oder negative Ereignisse mit politi-

schen Wahlmöglichkeiten in Verbindung und diese wiederum mit den Entscheidungen 

der Politiker. Um diese Kette zu durchbrechen stehen Paul Pierson zufolge drei Mög-

lichkeiten zur Verfügung: 

1. Es kann versucht werden, das Hervortreten von negativen Folgen von Reformen 

zu verschweigen. Nicht alle negativen Folgen sind sofort erkennbar und brau-

chen deshalb auch nicht erwähnt zu werden. Wenn Kürzungsmaßnahmen nicht 

auf einmal, sondern verstreut durchgeführt werden, ist es für die Gegner außer-

dem schwieriger, sich dagegen zu mobilisieren. Der sogenannte Dekrementalis-

mus
285

 bietet zwei häufig angewandte Möglichkeiten, um Kürzungen stufenwei-

se und über eine längere Zeit hinweg umzusetzen. Zum einen dadurch, dass So-

zialleistungen eingefroren werden und nicht mehr entsprechend der Preis- oder 

der Lohnerhöhungen angepasst werden. Zum anderen, dass zwar der reale Wert 

der Leistung erhalten bleibt, dieser aber in einer expandierenden Wirtschaft 

trotzdem schrumpft, und die Versicherten dann zusätzlich auf private Leistungen 

angewiesen sind.  
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2. Die Kausalkette ist an dem Punkt mit den negativen Ereignissen angelangt, an 

dem diese mit der Politik im Sinne von Policies
286

 in Verbindung gebracht wer-

den. Als Strategie hierzu wird vorgeschlagen die Reformen so zu gestalten, dass 

die Kürzungen auf indirektem Wege erfolgen. Beispielsweise wird die Erhöhung 

von indirekten Steuern von den Bürgern eher akzeptiert als von direkten. Re-

formvorhaben als komplexe Gebilde darzustellen führt auch dazu, die Sichtbar-

keit der Effekte zu verringern. 

3. Eine dritte Verschleierungstaktik erfolgt auf der Verbindungslinie zwischen den 

politischen Entscheidungen und den Politikern selbst. Diese können bei einem 

föderalen Gefüge versuchen, die Verantwortung für die Entscheidung auf lokale 

Entscheidungsebenen abzuwälzen oder aber die Nachverfolgbarkeit dadurch in 

Vergessenheit geraten zu lassen, dass die Implementation der Kürzungsmaß-

nahmen verschoben wird. Die Einführung von Automatismen beispielsweise bei 

einer Änderung der Indexierung hat Kürzungen zur Folge, ohne dass ein erneu-

tes politisches Eingreifen erforderlich ist
287

. 

 

2. Strategie der Aufteilung 

Der zweite Strategiezweig befasst sich mit Möglichkeiten, Kürzungen unter den Be-

rechtigten aufzuteilen, um damit die Opposition zu schwächen. Wenn nicht alle von den 

Maßnahmen betroffen sind bzw. nicht in gleichem Maße betroffen sind, dann ist es 

schwer, eine geschlossene Opposition gegen das Vorhaben zu bilden. Bei der Gewäh-

rung von Sozialleistungen kann diese Strategie gut angewandt werden. Wenn beispiels-

weise die Anspruchsvoraussetzungen auf eine Leistung verschärft werden, dann er-

scheint es sehr unwahrscheinlich diejenigen gegen die Maßnahme zu mobilisieren, die 

von der Kürzung verschont wurden. Außerdem sind Leistungsempfänger von Sozial-

leistungen eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Interessen und deshalb an 

sich schwer zu vereinen. Eine weitere Möglichkeit ist es die Kürzungen so zu gestalten, 

dass damit ein Keil zwischen Leistungsempfänger und Leistungsanbieter geschoben 
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wird. Wird versucht diese beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen, dann besteht 

keine Gefahr, dass sie sich gegen die Maßnahme verbünden
288

. 

 

3. Strategie der Kompensation 

Als drittes sieht Pierson die Möglichkeit, Kürzungsmaßnahmen mit Vergünstigungen zu 

verbinden. Gruppen, die sich sehr wahrscheinlich gegen die Änderungen auflehnen 

würden, werden Gegenleistungen angeboten. Durch das Einführen von Vertrauens-

schutzregelungen für bisherige Leistungsbezieher werden die Verluste auf Gruppen 

zukünftiger Nutznießer begrenzt. Diese sind zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer zu mo-

bilisieren, da sie aktuell der Sachverhalt noch nicht betrifft. Wenn von den Akteuren 

private Lösungen bevorzugt werden, so kann dies durch attraktive Optionen schmack-

haft gemacht werden. Allerdings ist gut abzuwägen, ob diese Lösungen für den speziel-

len Bereich auch brauchbar sind
289

. 

4.3.1 Übertragung des Ansatzes auf Parlamentarische Systeme  

Die Untersuchungen und Beobachtungen, die Weaver zu „blame avoidance“–Strategien 

anstellt fanden in den USA statt. In Pierson´s Analyse werden mit Großbritannien und 

den USA zwei liberale Wohlfahrtsstaaten verglichen. Es stellt sich deshalb die Frage, 

ob der Ansatz auch auf andere parlamentarische Systeme Europas übertragen werden 

kann bzw. unter welchen Bedingungen er generell zur Anwendung kommt? Nach 

Weaver sind es zwei strukturelle Voraussetzungen unter denen „blame avoidance“–

Strategien zum Einsatz kommen: erstens, wenn Verlustzuweisungsaktivitäten gegen 

Regierungen vorherrschen und zweitens die Möglichkeit besteht, die Politiker bzw. Re-

gierenden für ihr Handeln verantwortlich zu machen
290

. Welche Strategien zur Anwen-

dung kommen, hängt entscheidend von den Institutionellen Gegebenheiten des politi-

schen Systems, dem Parteiensystem und den gesellschaftlichen Konfliktlinien ab. Bei-

spielsweise ist die Anzahl von Parteien die zueinander im Wettbewerb stehen ein ent-

scheidender Aspekt ob „blame avoidance“ Strategien oder „credit claiming“ angewandt 

wird. In einem zwei–Parteiensystem wie den USA ist es wichtig, unklare und teilbare 
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Ansichten zu haben, um zu vermeiden, dass die Randwähler verletzt werden. In einem 

Mehrparteien–System sind kontroverse Positionen von Vorteil, um sich von den ande-

ren Parteien zu unterscheiden
291

. 

 

Reimut Zohlnhöfer vermutete, dass in Ländern mit vielen Vetospielern die Strategie der 

Kooperation zwischen den Akteuren eher zur Anwendung kommt um „blame“ ausrei-

chend zu zerstreuen als in Westminster Demokratien, wo eher einseitige Techniken wie 

beispielsweise bewusste zeitliche Planung zum Einsatz kommt. Linke Parteien, so ist zu 

erwarten, haben es einfacher Kürzungen einzuführen, da man dies von ihnen nicht er-

wartet bzw. nur dann, wenn es unumgänglich ist. Rechte Parteien sind weniger verletz-

lich, wenn sie vorschlagen Steuern zu erhöhen, da die Wähler davon ausgehen, dass sie 

dies nur dann tun, wenn es keine Alternative dazu gibt
292

. Bei der empirischen Überprü-

fung dieser Annahmen anhand der Bemühungen der Regierungen in Deutschland und 

Großbritannien zur Haushaltskonsolidierung seit der Regierungszeit Helmut Kohls in 

Deutschland und Margaret Thatchers in Großbritannien haben sich die Annahmen nur 

zum Teil bestätigt. Grundsätzlich wurde festgestellt, dass „blame avoidance“–Strategien 

beim politischen Handeln angewandt werden, man sich in Deutschland allerdings nicht 

entsprechend der Annahmen verhielt. Zu einer institutionellen Kooperation kam es in 

Deutschland nur dann, wenn die Regierungspartei keine Mehrheit im Bundesrat hatte 

und man zur Zusammenarbeit aufgrund der föderalen Struktur gezwungen war. Kom-

promisse konnten nur selten erreicht werden. Danach distanzierte man sich auch schnell 

wieder und übte Kritik am Handeln der Regierung. In Deutschland ist die Opposition 

stark daran interessiert, von der fehlenden Popularität der Regierung zu profitieren. 

Deshalb will sie keine Verantwortung für Entscheidungen übernehmen, die die Bürger 

belasten. Bei Sozialleistungskürzungen machte die Parteiendifferenz in Deutschland 

keinen Unterschied. Die SPD hat in Wahlen genauso Stimmen eingebüßt wie die CDU, 

wenn sie Sozialleistungen kürzte. Reimut Zohlnhöfer kommt zu dem Ergebnis, dass der 

Parteienwettbewerb eine große Rolle bei der Anwendung von „blame avoidance“–

Strategien spielt. Nach Kitschelt ist es einfacher Wohlfahrtsstaatskürzungen in Ländern 

durchzuführen, in denen eine starke liberale und sozialdemokratische Partei miteinander 
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im Wettbewerb steht, wie in Großbritannien. In Ländern mit einer schwachen liberalen 

Partei und zwei Volksparteien der Mitte, wie dies in Deutschland der Fall ist, sind 

Wohlfahrtsstaatskürzungen schwieriger zu verabschieden und macht deshalb die An-

wendung von „blame avoidance“–Strategien erforderlich. Demzufolge ist die Konstella-

tion wie die Parteien zueinander im Wettbewerb stehen von entscheidender Bedeutung 

für die Anwendung dieser Strategien
293

.  

 

Giuliano Bonoli und Bruno Palier stellen sich die Frage, wie es den konservativen 

Wohlfahrtsstaaten Europas gelingen konnte, einschneidende Rentenreformen durchzu-

führen, wo hier die Rente doch als eine durch Arbeit verdiente Leistung betrachtet wird 

und der Einfluss der Gewerkschaften groß ist, da sie in den Selbstverwaltungsorganen 

als Vertreter der Arbeitnehmer agieren. Für ihn sind hierfür zwei Aspekte von entschei-

dender Bedeutung:  

1. Lange Implementationsphasen der Gesetzesänderungen die sicherstellen, 

dass ein Großteil der Reformen für die Kohorte der „Babyboomer“, die in 

den Jahren zwischen 2010 und 2030 in Rente geht, nur geringe Auswirkun-

gen hat; 

2. Der Wechsel zu stärker kapitalfinanzierten Systemen erfolgt in Stufen, bei 

der jeweils die vorhergehende Stufe die Einführung der nächsten Stufe er-

leichtert und begünstigt294. 

Sie untersuchten zur Überprüfung dieser Hypothesen die Reformprozesse in Frankreich, 

Italien, Deutschland, Österreich und Spanien und stellten fest, dass beide Strategien von 

den Akteuren bei den Rentenreformen angewandt wurden. In allen untersuchten Län-

dern gab es relativ lange Einführungsphasen, besonders in Italien
295

. Bei Rentenrefor-

men muss generell immer mit einer längeren Vorlaufzeit geplant werden. Zum einen 

wegen Vertrauensschutzregelungen, aber auch um den Bürgern die Möglichkeit und 

Zeit zu geben, sich auf die Änderungen einzustellen. Aber lange Einführungsphasen 

sind aus zweierlei Hinsicht auch für die Politiker als „blame avoidance“–Strategie von 
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Bedeutung. Durch lange Implementationsphasen werden nicht die jetzigen Rentner und 

rentennahen Jahrgänge, sondern jüngere Kohorten von den Reformen betroffen, die 

mitten im Berufsleben stehen und für die das Thema Rente noch weit in der Zukunft 

liegt. Diese Gruppen sind schwer zu mobilisieren, sich gegen die Reformen zu weh-

ren
296

. Die jetzigen Rentner werden sich durch die Reformen in ihrer Wahlentscheidung 

nicht allzu sehr beeinflussen lassen, wenn sie nicht unmittelbar von den Kürzungen be-

troffen sind. Wenn die Kohorten die von den Reformen betroffen sind zahlenmäßig 

auch noch kleiner sind als die jetzige Zahl der Rentner, dann ist deren Protest weniger 

Wahlentscheidend. Aus diesen Gründen sind für Giuliano Bonoli und Bruno Palier lan-

ge Einführungsphasen bei Rentenreformen ein wichtiges „blame avoidance“–

Instrument, um die Wirkung der Reformen auf kleine zukünftige Wählergruppen zu 

zerstreuen
297

. Die Reformen in mehreren Schritten einzuführen hat den Vorteil, dass 

sich die Bürger auf die Kürzungen einstellen und selbst privat vorsorgen. Besonders in 

Frankreich und Deutschland sind die Verpflichtungen von Lebensversicherungen seit 

1992 rasant angestiegen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Erwartung in die gesetzliche 

Rentenversicherung bei der Bevölkerung abgenommen hat und diejenigen, die es sich 

leisten können selbst vorsorgen. Deren Erbitterung über die staatlichen Rentenkürzun-

gen wurde durch eigenes Handeln ersetzt und hat sich dadurch abgemildert
298

. 

4.3.2 Begrenzte Anwendung des Ansatzes, Kritik 

Sicherlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Politiker in ihrem Handeln 

nur die Absicht haben Wahlen zu gewinnen und aus diesem Grund hauptsächlich „bla-

me avoider“ sind. Auch Weaver betont, dass sich Politiker in gleichen Situationen un-

terschiedlich verhalten und sie auch andere Motivationen haben und „gute“ Politik ma-
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chen wollen
299

. Es spielen außerdem eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, die Einfluss 

auf den politischen Prozess haben. Daher wird auch von Pierson betont, dass die An-

wendung der „blame avoidance“–Strategien begrenzt ist. Es ist abzuwägen, ob es sinn-

voll ist diese Strategien anzuwenden, denn ein Erfolg ist nicht garantiert. Im Gegenteil, 

es besteht auch die Gefahr, dass die mit den Strategien beabsichtigten Ziele fehlschla-

gen und dann weitere Kosten bzw. Probleme entstehen
300

. Die Opposition, Interessen-

gruppen und Medien haben das politische Geschehen im Auge und werden, wenn ihnen 

solche Strategien bewusst werden darüber informieren. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass die Bürger diese Taktiken nicht auch selbst erkennen und ihnen die wahren Ab-

sichten bewusst sind. Wenn zu viel Verwirrung gestiftet wird kann dies dazu führen, 

dass bei der Zuordnung der Aspekte von den Wählern Verwechslungen passieren oder 

sich diese irren. Dann wird damit das Gegenteil erreicht. Aus wissenschaftlicher Sicht 

ist es schwierig die Anwendung der Strategien empirisch nachzuprüfen, da sie zum ei-

nen sehr vielschichtig und zum anderen schwer zu messen sind. 
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4.4 Internationale bzw. Europäisierungshypothese 

Im Gegensatz zu den übrigen Theorien und Konzepten der Staatstätigkeit besagt die 

Internationale Hypothese, dass das Regierungshandeln nicht mehr nur von internen Ge-

gebenheiten, sondern zunehmend von der internationalen Interdependenz bestimmt 

wird. Vertreter dieses Konzepts sind der Auffassung, dass die nationale Politik nicht 

mehr ohne die Veränderungen, die sich im Rahmen der Globalisierung abspielen, be-

trachtet werden kann. Es ist die zunehmende Verflechtung der Kapitalmärkte und der 

wachsende Handel mit Gütern und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt, der das wirt-

schaftliche Handeln stark verändert hat und auch die Staatstätigkeit beeinflusst. Von 

Elmar Rieger und Stephan Leibfried wird die Globalisierungsbewegung wie folgt defi-

niert: 

„Der Mechanismus einer Globalisierungsbewegung ist das dauerhafte stärkere 

Wachstum des grenzüberschreitenden Handels verglichen mit dem Wachstum 

der Wirtschaft selbst. Das Ergebnis ist eine zunehmende Integration von Volks-

wirtschaften und die Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung.“
301

 

Als Ursache für die Entstehung und die zunehmende Bedeutung der Globalisierung 

wird der technische Fortschritt in der Kommunikations- und Transporttechnologie und 

die Liberalisierung des Welthandels gesehen. Von vielen wird mit dieser Entwicklung 

eine Bedrohung für den Sozialstaat verbunden, da vermutet wird, dass der zunehmende  

Standortwettbewerb ein „race to the bottom“ zur Folge haben wird
302

. Es wird Druck 

auf die Politik ausgeübt, Steuern und Sozialabgaben niedrig zu halten, um die Produkti-

onskosten nicht zusätzlich zu belasten, da sonst von Seiten der Unternehmen gedroht 

wird, die Produktion in Länder mit niedrigeren Kosten zu verlagern. Diese Drohung 

wirkt sich auch auf die Sozialpolitik aus. 

 

Im Folgenden werden Vertreter dieses Konzepts vorgestellt. Bei dieser Arbeit ist insbe-

sondere von Bedeutung, ob durch den Einfluss der Europäischen Union ein Wandel in 

der Rentenpolitik stattgefunden hat. Es wird deshalb nach der Vorstellung der Konzepte 

darauf eingegangen wie durch die EU Einfluss auf die Sozialpolitik und damit auch auf 

die Rentenpolitik genommen wird.  
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David Cameron, ein früher Vertreter dieses Theoriezweigs fragte sich, weshalb in eini-

gen fortschrittlichen Industrienationen das wirtschaftliche Handeln des Staates in den 

ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg derart angestiegen ist, dass es be-

reits ein Drittel bis zur Hälfte des jährlichen Wirtschaftsprodukts umfasste und in ande-

ren Industriestaaten wiederum kein so rasanter Anstieg der staatlichen Aktivitäten zu 

verzeichnen ist. Es sind insbesondere die kleineren Staaten, die unabhängig davon, ob 

sie von linken Parteien regiert wurden oder nicht, von der Offenheit der Wirtschaft ge-

trieben wurden und die die Rolle des Staates ausbauten
303

. Cameron analysierte, dass 

die strukturellen und charakteristischen Merkmale von kleinen Staaten deren Öffnung 

begünstigte. Ein strukturelles Merkmal von Staaten mit kleinen offenen Wirtschafts-

räumen ist ein hoher Grad der industriellen Konzentration. Diese Struktur erleichterte 

die Entwicklung von sozialen Infrastrukturen, was wiederum zur Folge hatte, dass 

dadurch die Wahl von sozialdemokratischen Arbeiterparteien erleichtert wurde. Die 

Macht der Gewerkschaften ist durch die Einbindung in Tarifverhandlungen gestiegen. 

Sie konnten damit die Position einer Institution erlangen. Bei den Lohnverhandlungen 

waren sie durch den internationalen Wettbewerb gezwungen, Lohnzurückhaltungen 

zuzustimmen. Durch ihre starke Verhandlungsmacht verlangten sie dafür vom Staat 

mehr Ausgleichsleistungen. Die Entwicklung zu einer starken Vertretung der Arbeiter-

schaft, welche durch die oligopole Wirtschaftsstruktur in kleinen offenen Industrienati-

onen gefördert wurde hat somit dazu geführt, dass der Wohlfahrtsstaat stark anstieg
304

.  

 

Auch Elmar Rieger und Stephan Leibfried analysieren die Entstehungsbedingungen der 

Globalisierung. Sie gehen der Frage nach, weshalb sich in der Handelspolitik der Frei-

handel, obwohl von den Ökonomen befürwortet, nicht als Leitidee durchsetzen konnte. 

Sie sehen einen Zusammenhang zwischen der Sozialpolitik und der Handelspolitik. 

Nachdem der Wohlfahrtsstaat in der Lage war für Einkommenssicherheit zu sorgen, 

waren die Staaten bereit ihre protektionistische Handelspolitik aufzugeben und Importe 

zuzulassen. Der Sozialstaat wuchs in den westlichen Industriestaaten in den ersten drei 

Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg beträchtlich und umfasste mit seinen ver-
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schiedenen Leistungen die gesamte Bevölkerung. Parallel zu dieser Institutionalisierung 

des Wohlfahrtsstaates verlor die Handelspolitik ihre innenpolitische Funktion. Für Rie-

ger und Leibfried sind vier wesentliche Faktoren für die Ausweitung der Sozialpolitik 

kennzeichnend: 

1. Ausdehnung der Sozialpolitik auf alle Lebenslagen; 

2. Ausdehnung des Schutzes auf alle Gruppen der Gesellschaft; 

3. Zunehmende Bedeutung des Wohlfahrtsstaates als Arbeitgeber; 

4. Längere Zeiten der sozialen Abhängigkeit im Erwerbsverlauf aufgrund längerer 

Schulzeiten und eines früheren Eintritts in den Ruhestand
305

. 

Die Analyse ergab, dass sich das Konzept der konservativen Wohlfahrtsfunktion und 

die auf ihm basierenden Thesen in der Empirie bestätigten. Parallel zur Entstehung und 

zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates konnte der Welthandel liberalisiert werden, da der 

Wohlfahrtsstaat die Schutzfunktion der Handelspolitik übernahm. Die Verfahrensregeln 

des GATT nahmen auf diese funktionale Äquivalenz Rücksicht, was dazu führte, dass 

die Globalisierung entstehen konnte. 

 

Fritz Scharpf befasst sich mit den Auswirkungen, die die Globalisierung auf den Sozial-

staat hat. Er ist der Auffassung, dass die internationale Öffnung der Kapital- und Gü-

termärkte die Handlungsmöglichkeiten der Regierungen und die Interessendurchsetzung 

der Gewerkschaften entscheidend veränderte. In den Nachkriegsjahrzehnten, als der 

internationale Handel noch sehr eingeschränkt und kontrolliert ablief, war es den Regie-

rungen möglich, höhere Staatsausgaben durch Steuererhöhungen auszugleichen. Auch 

die Gewerkschaften konnten ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen durchsetzen, da 

die hierdurch den Unternehmen entstandenen höheren Kosten auf die Preise und somit 

die Verbraucher übertragen werden konnten. Diese hatten keine Ausweichmöglichkei-

ten und mussten die Preissteigerungen in Kauf nehmen
306

. Unter diesen Umständen 

gelang es den demokratischen Industriestaaten, den Wohlfahrtsstaat auszubauen. Au-

ßerdem erlaubte die Wirtschaftsleistung den Gewerkschaften, eine solidarische Lohnpo-

litik zu betreiben. Seit Ende der 1980er und Beginn der 1990er Jahre nahm der interna-

tionale Handel, bedingt durch den Abbau von Handelshemmnissen durch das GATT 
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und die WTO kontinuierlich zu und stellte die Nationalstaaten vor neue Herausforde-

rungen. Die Regierungen und Gewerkschaften konnten ihre Ziele nicht mehr mit den-

selben Instrumenten verfolgen, wie dies noch unter den Bedingungen von geschlosse-

nen Wirtschaftsräumen der Fall gewesen war
307

. Scharpf zieht aus den Ergebnissen sei-

ner Studie308 den Schluss, dass die Kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten das Prob-

lem einer unzureichenden Beschäftigungsquote sowie ein überkommenes Transfersys-

tem haben. Die Löhne sind zu sehr mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet, was ins-

besondere im Niedriglohnbereich reduziert werden muss. Es kann die Lebensstandard-

sicherung durch den Wohlfahrtsstaat nicht mehr gewährleistet werden. Es muss eine 

Transformation hin zu einem Mehrsäulenmodell entsprechend des Schweizer- oder Dä-

nischen Systems erfolgen, in dem der Staat lediglich eine Basisversorgung mit mehr 

umverteilenden Elementen gewährleistet und zusätzliche Leistungen durch private Vor-

sorge zu gewähren sind
309

. Insgesamt betrachtet sind durch die Globalisierung neue 

Herausforderungen auf die Wohlfahrtsstaaten hinzugekommen, denen diese allerdings 

mit jeweils eigenen Lösungen entgegentreten müssen, da jedes System seine Eigenart 

hat, die zu berücksichtigen ist
310

. 

 

Paul Pierson und Stephan Leibfried fragen sich, welchen Einfluss die Europäische Uni-

on (EU) auf die Sozialpolitik der Mitgliedsländer hat. Die Union ist ihrer Meinung nach 

nicht wie eine internationale Organisation zu betrachten, die losgelöst von den Mit-

gliedstaaten agiert. Sie hat in dem mehrstufigen System eine zentrale Funktion, die sich 

auch auf die Sozialpolitik auswirkt. Eine Analyse der Sozialpolitik kann nach Ansicht 

von Pierson und Leibfried nicht ohne Berücksichtigung der EU–Ebene erfolgen. Die 

Macht der Mitgliedstaaten wird durch EU–Recht zunehmend eingeschränkt, dem sich 

diese nicht entziehen können. Durch die EU kommt eine weitere Ebene hinzu, die die 

politischen Entscheidungen beeinflusst. Für Paul Pierson und Stephan Leibfried ist es 
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deshalb von Bedeutung zu analysieren, welche Auswirkungen ein solches mehrstufiges 

Institutionengefüge auf die Sozialpolitik hat. Sie fragen sich, was die unterschiedlichen 

charakteristischen Merkmale der Entwicklung der Sozialpolitik sind, wenn die politi-

schen Entscheidungen in einem Mehrebenensystem erfolgen
311

. Es sind weitere Akteure 

am Politikprozess beteiligt, neue Interessenlagen entstehen, die Strategien und der Ein-

fluss von sozialen Gruppen verändern sich312. Generell wird behauptet, dass die EU auf 

dem Gebiet der Sozialpolitik eine minimale Rolle spielt. Es gibt beispielsweise keine 

Sozialgesetzgebung der EU, die individuelle Ansprüche garantiert und auch keine direk-

ten Steuern oder Sozialversicherungsabgaben, die nach Brüssel zu zahlen sind und aus 

denen sich Leistungsansprüche ergeben. Stephan Leibfried und Paul Pierson widerspre-

chen dieser Annahme in zweierlei Hinsicht. Sie behaupten, dass der Prozess der europä-

ischen Integration die rechtliche Autorität und die Autonomie bezüglich des Leistungs-

umfangs ausgehöhlt hat. Zwar bleiben die nationalen Wohlfahrtsstaaten die zentralen 

Akteure auf dem Gebiet der Sozialpolitik, aber sie tun dies im Kontext des Einflusses 

der EU. Die zentrale Frage, die sie beschäftigt ist, ob die EU eine signifikante Rolle in 

den klassischen Feldern der Sozialpolitik wie Krankheit, Alter, Invalidität, Arbeitslo-

sigkeit und Armut spielt, oder ob die nationalen Wohlfahrtsstaaten in diesen Bereichen 

weiterhin autonom handeln. Deren Hypothese lautet, dass die Integration der Märkte 

nicht ohne Beachtung der Sozialpolitik erfolgen kann. Das anzunehmen, ist ihrer Mei-

nung nach bedenklich. Die zunehmende Marktintegration wird von der Erosion der Au-

tonomie des nationalen Wohlfahrtsstaates begleitet. Die nationalen Regime werden 

mehr und mehr in ein komplexes, mehrstufiges System verwoben, welches die Sozial-

politik beeinflusst.  

 

Leibfried und Pierson differenzieren vier Einflusskanäle der EU: 

1. Sozialpolitische Entscheidungen der EU 

In der Sozialpolitik haben die Mitgliedstaaten ein Vorrecht. Dieses wird von 

ihnen auch verteidigt, da es ein wichtiger Bereich ist, in dem sie noch weitge-

                                                 
311 

Pierson, Paul, Leibfried, Stephan, 1995: Multitiered Institutions and the Making of Social Policy. S. 1-

40 in: S. Leibfried/P. Pierson (Hrsg.), European Social Policy: Between Fragmentation and Integrati-

on. Washington: The Brookings Institution. S. 19 
312

 Nach Pierson und Leibfried sin des hauptsächlich drei Einflussfaktoren die die Sozialpolitik mitbe-

stimmen:1. Der Einfluss von gesellschaftlichen Interessen. Die „Exit“-Option stärkt das Kapital und 

erlaubt diesem neue Strategien anzuwenden. 2. Das Aufkommen von neuen Gremien als politische 

Akteure. 3. Das Dilemma eines augeteilten Prozesses der Sozialpolitikgestaltung führt dazu, dass eine 

Sozialpolitik nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners betrieben wird. 



Forschungsleitende Theorien und Konzepte 

Seite 117 

hend autonom handeln können. Trotz dieser Hemmnisse hat die EU sozialpoliti-

sche Entscheidungen auf den Weg gebracht. Die Römischen Verträge gaben 

mehr Freiheiten sozialpolitisch aktiv zu werden. Insbesondere der Artikel 119, 

der die Geschlechtergleichstellung zum Inhalt hat bewirkte, dass für Frauen und 

Männer die gleichen Anspruchsgrundlagen bezüglich des Rentenbeginns gelten 

müssen. Mit den Maastrichter Verträgen wurde der soziale Schutz ebenfalls er-

weitert313.  

2. Marktkompatible Anpassungen der Sozialpolitik 

Die drei Marktfreiheiten (Freizügigkeit der Arbeiter innerhalb Europas, Freiheit 

der Dienstleister und der Niederlassungsfreiheit sowie die Freiheit der Konsu-

menten ihre Sozialleistungen auch von anderen Anbietern innerhalb Europas 

„einzukaufen“) wirken sich nach Meinung von Leibfried und Pierson auch auf 

die Sozialpolitik aus. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei der Europäische Ge-

richtshof, denn von ihm werden die Freiheiten vehement verteidigt. Er schützt 

die Bürger anderer Mitgliedsländer vor Diskriminierung. Diese Bestimmungen 

zur Koordination schränken die Mitgliedstaaten in ihrer Entscheidungsfreiheit 

ein314. 

3. Ökonomische Politik der EU 

Die ökonomische Politik der EU und die Antwort der sozialen Akteure auf diese 

Politik erzeugen Druck auf die nationalen Wohlfahrtsstaaten, ihre sozialen Pro-

gramme anzupassen. Der am häufigsten genannte Druck wird durch die Dro-

hung der Unternehmen erzeugt, ihre Produktion in Länder mit niedrigeren 

Lohnkosten zu verlagern. Es wird argumentiert, dass Firmen an den Standorten 

operieren, wo die Lohnkosten am niedrigsten sind. Sie erzeugen damit einen 

Preiswettbewerb, der Konkurrenzunternehmen entweder zum Aufhören oder zur 

Produktionsverlagerung zwingt. Ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht, 

ist allerdings nicht nachgewiesen. Untersuchungen zeigen, dass die Lohnkosten 

bei Investitionsentscheidungen nur ein Faktor unter mehreren sind. Firmen in-

vestieren nicht in Ländern mit niedrigen Lohnkosten, wenn dort die Produktivi-
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tät der Arbeiter nicht ausreichend ist. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass 

sich durch diese Androhungen die Verhandlungsmacht der Unternehmen gegen-

über den Regierungen und Arbeitnehmern erhöht und dadurch Druck auf die na-

tionalen Wohlfahrtsstaaten ausgeübt wird
315

. Der einheitliche europäische Markt 

hat zur Folge, dass sich die Umsatzsteuer der Mitgliedsländer angleicht. Den 

Ländern steht es zwar frei als Ausgleich andere Steuern zu erhöhen. Aber dies 

gestaltet sich nicht so einfach, denn indirekte Steuern sind einfacher zu erhöhen 

als direkte. Auch diese Entwicklung wirkt sich somit indirekt auf die nationale 

Sozialpolitik aus, indem aufgrund fehlender finanzieller Mittel Einschränkungen 

auf der Ausgabenseite erforderlich sind.  

4. Konvergenzkriterien des Maastricht Vertrages 

Diese zwingen die Mitgliedstaaten ihre Schulden zu reduzieren. Sie dürfen gem. 

Art. 126 AEU-Vertrag nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts betragen 

und das jährliche Haushaltsdefizit darf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

nicht überschreiten. Da wird es nicht auszuschließen sein, dass auch bei den So-

zialausgaben gekürzt wird um die Kriterien einzuhalten
316

. 

 

Zusammenfassend stellen sie fest, dass die Autonomie der Mitgliedstaaten der EU ins-

besondere durch zwei wesentliche Aspekte subtil und inkrementell abgenommen hat. 

Diese sind die Entwicklung des gemeinsamen Marktes, der indirekt Druck auf die nati-

onalen Wohlfahrtsstaaten ausübt und die direkte Einflussnahme über die Kommission 

und den Europäischen Gerichtshof. Es entwickelt sich nach deren Meinung ein einheit-

liches mehrstufiges System der Sozialpolitik, welches aus einem ausgehöhlten Kern 

besteht, da die EU an sich eine zu geringe Machtposition besitzt um aktive Sozialpolitik 

zu betreiben, aber diese auf indirektem Wege beeinflusst
317

.  
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4.4.1 Einfluss der EU auf die Rentenpolitik der Mitgliedstaaten 

Die Europäische Union sieht für die kommenden Jahrzehnte drei große Herausforde-

rungen auf die Rentenversicherungssysteme Europas zukommen. Diese sind: 

1. die Alterung der Bevölkerung; 

2. der Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter; 

3. eine geringe Geburtenrate318. 

Diese drei Entwicklungen werden für die nächsten Jahrzehnte als große Belastung für 

die Sozialversicherungssysteme gesehen. Es wird befürchtet, dass dadurch sogar die 

Funktionsfähigkeit des Systems gefährdet ist, wenn nicht durch geeignete Maßnahmen 

entgegengesteuert wird. Die öffentlichen Finanzen könnten überfordert werden, da be-

reits jetzt annähernd 10% des BIP auf Zuschüssen zu den Sozialversicherungssystemen 

beruhen. Im Jahr 2030 würden nach Berechnungen der EU die Sozialausgaben 15–20% 

des BIP betragen, sofern keine Reformen erfolgen
319

. Aus diesen Gründen hat sich die 

EU zum Handeln entschlossen und auf der Tagung des Europäischen Rats am 23. und 

24. März 2000 in Lissabon ein neues strategisches Ziel formuliert. Die Sozial- und 

Wirtschaftspolitik sollen sich in Zukunft gegenseitig verstärken. Umgesetzt werden soll 

diese integrierte Strategie durch eine neue Zusammenarbeit und einen stärkeren Infor-

mationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, indem die sogenannte Offene Methode 

der Koordinierung nunmehr auch in der Rentenpolitik angewandt wird. Es wurde die 

Arbeitsgruppe „Sozialschutz“ damit beauftragt zu analysieren, wie sich die europäi-

schen Altersversorgungssysteme bis zum Jahr 2020 entwickeln
320

. Grundlage dieser 

Analyse bildet die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament 

und den Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 11.10.2000, in dem die Rahmenbedin-

gungen vorgegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Ziel, den sozialen 

Zusammenhalt innerhalb der EU zu gewährleisten und die Renten langfristig zu sichern 
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nur erreicht werden kann, wenn von der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

eine integrierte Strategie verfolgt wird. Dieser dreigleisige Ansatz beinhaltet: 

1. eine Rückführung der öffentlichen Verschuldung; 

2. die Anhebung der Beschäftigungsquote; 

3. Reformen im Rentensystem selbst321. 

Als Grundvoraussetzung für ein langfristig tragfähiges Altersversorgungssystem wird 

außerdem eine wachsende Wirtschaft gesehen. Der Faktor Arbeit ist nicht zusätzlich zu 

belasten. Eine Möglichkeit um die Ausgaben der öffentlichen Haushalte zu entlasten 

wird im Übergang zu einer stärker kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge gesehen
322

. 

Für die Reformen in den Rentensystemen werden drei Rahmenbedingungen vorgege-

ben, die von den Systemen in Zukunft erfüllt werden sollen, um langfristig nachhaltig 

und sicher zu sein:  

1. der sozialpolitische Zweck muss erfüllt werden; 

2. die finanzielle Stabilität soll gewährleistet sein; 

3. auf die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft ist zu reagieren
323

. 

Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt die EU die Mitgliedstaaten über die Offene 

Methode der Koordinierung (OMK) auf kooperative Art und Weise. Es handelt sich 

hierbei um ein strukturiert ablaufendes Verfahren, bei welchem nach der Festlegung 

von gemeinsamen Zielen deren Erreichung anhand definierter Indikatoren gemessen 

wird. Von den Mitgliedstaaten sind nationale Strategieberichte vorzulegen, die in Bezug 

auf die Zielerreichung beurteilt und ausgewertet werden
324

. Zu betonen ist, dass es sich 

hierbei um ein freiwilliges Verfahren handelt, das keine Sanktionen zur Folge hat, ob-
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wohl auch behauptet wird, dass durch die Offenlegung der Zielerreichung ein „naming 

and shaming“ erfolgt. Es soll der Informationsaustausch und die Kooperation zwischen 

den Mitgliedsländern verbessert werden und von deren Erfahrungen, „best practices“ 

und Fehler, gelernt werden
325

.  

Eine erste Bewertung der Berichte ergab, dass bereits umfassende Reformmaßnahmen 

unternommen wurden und die Mitgliedstaaten entschlossen sind, ihre Rentensysteme 

auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten. Es wird festgestellt, dass die 

ärmsten Rentner vom Ausbau der individuellen und betrieblichen Altersvorsorge bisher 

nicht profitieren. Zu befürchten ist, dass durch eine vermehrte private Altersvorsorge 

die Ungleichheit noch verstärkt wird, da diese für Personen mit höherem Einkommen 

leichter zugänglich ist
326

. Dass die private Altersvorsorge nicht in ausreichendem Maße 

angemessen und solide finanziert ist, hat sich bei der Wirtschafts- und Finanzkrise ge-

zeigt. 

 

Die „Strategie Europa 2020“ ist die Antwort der EU auf die Finanzkrise. Sie löst die 

„Lissabon-Strategie“ ab und legt die neue wirtschaftspolitische Zielrichtung der EU für 

das nächste Jahrzehnt fest. Es wird betont, dass eine soziale Marktwirtschaft betrieben 

wird, in der die Bereiche Beschäftigung, Forschung, Klimaschutz, Bildung und Ar-

mutsbekämpfung einen hohen Stellenwert einnehmen. Die Zahl der armutsgefährdeten 

Personen soll um 20 Millionen Menschen sinken
327

. Ergänzend zur „Strategie Europa 

2020“ wurde auf die sich in der Rentenversicherung zuspitzenden Probleme des demo-

graphischen Wandels und der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise das 

Grünbuch „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Renten-

systeme“ zur Diskussion gestellt. Es wird bezweifelt, ob die bisherige Strategie der Ko-

ordinierung angesichts der bevorstehenden Herausforderungen noch ausreichend ist, 
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oder ob neue Konzepte bzw. eine engere Zusammenarbeit auf EU-Ebene in der Regulie-

rung der Altersvorsorge erforderlich sind. Durch die in den vergangenen Jahren vorge-

nommenen Rentenreformen ist in den Mitgliedsländern das Risiko der Altersarmut ge-

stiegen. Das Grünbuch basiert auf einer integrierten Strategie, die die Wirtschafts-, So-

zial- und Finanzmarktpolitik besser miteinander verzahnen soll. Konkrete Lösungsvor-

schläge werden nicht genannt, sondern auf der Grundlage von vier übergeordneten Zie-

len328 Lösungsansätze in den Raum gestellt, zu denen weitere Aspekte und Sichtweisen 

eingebracht werden können. Ob die kapitalgedeckten Rentenversicherungen ausrei-

chend sicher sind, ist seit der Wirtschafts- und Finanzkrise in Frage gestellt. Auch berei-

tet die Feststellung Sorge, dass immer mehr Betriebsrentensysteme von leistungsorien-

tierten zu beitragsorientierten Systemen umgewandelt werden. Deshalb stellt sich die 

Frage, ob von Seiten der EU strengere Regulierungen erforderlich sind, um diesen 

Wandel zu beschränken. Es wird überlegt, ob nicht mehr Systeme eingeführt werden 

sollten mit automatisch verpflichtenden Mitgliedschaften und Austrittsmöglichkeiten, 

um der Gefahr von Unterversorgungen entgegenzuwirken, nachdem durch die Renten-

reformen der letzten Jahre in den Mitgliedstaaten die Verantwortung immer mehr auf 

die Bürger verlagert wurde
329

. 

 

Die Frage ist nun, welche Rolle wird die EU zukünftig beim Thema Rente spielen? Hat 

sich die Offene Methode der Koordinierung in der Rentenpolitik bisher bewährt oder ist 

angesichts der bevorstehenden Probleme eine engere Zusammenarbeit erforderlich? 

Ulrich Becker und Eberhard Eichenhofer sind der Meinung, dass gerade die Offenheit 

der Methode ihren Erfolg ausmacht, die auch in Zukunft beibehalten werden soll-

te
330

,
331

. An der Methode wird kritisiert, dass mit den Indikatoren keine objektive Mes-
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sung der Leistungsfähigkeit der Systeme möglich ist, da die in den einzelnen Ländern 

vorherrschenden Kontextfaktoren zu wenig berücksichtigt werden. Maßnahmen, die in 

einem Land zu positiven Ergebnissen führen, müssen in einem anderen nicht zwangs-

läufig auch erfolgreich sein, wenn dort andere Ausgangsbedingungen vorliegen. Auch 

ist durch die Auswahl der Indikatoren bereits festgelegt, welche Ziele als wichtig emp-

funden werden und welche nicht
332

. Festzustellen ist, dass bei den Rentenreformen der 

vergangenen Jahre in den Mitgliedsländern ein allgemeiner Trend zu erkennen ist, der 

mit den gemeinsamen Zielen der Offenen Methode der Koordinierung übereinstimmt. 

Es wurde insbesondere die Beitragsäquivalenz ausgebaut, die kapitalgedeckte Alters-

vorsorge gestärkt und das Rentenalter angehoben. Ob diese Änderungen allerdings auf 

das Verfahren der OMK zurückzuführen sind bleibt offen. Eberhard Eichenhofer stellt 

fest, dass von Deutschland die Empfehlungen weitestgehend umgesetzt wurden
333

. An-

gesichts der Auswirkungen durch die Finanzkrise wird vermutet, dass die OMK als 

„Türöffner“ für einen stärkeren Einfluss der EU auf die nationale Sozialpolitik wirkt. 

Auch Stephan Leibfried und Paul Pierson betonen, dass es gerade in Krisenzeiten den 

Mitgliedstaaten nicht unrecht ist, Verantwortung auf die EU abgeben zu können
334

. 

4.4.2 Haltung der Weltbank zur Altersvorsorge 

Von der Weltbank wird, wie von der EU auch, das Drei-Säulen-Modell in der Alters-

vorsorge befürwortet und als geeignete Maßnahme zur Bewältigung der Herausforde-

rungen einer alternden Gesellschaft gesehen. Der Staat hat hierbei die Aufgabe durch 

Umverteilungsmaßnahmen Armut zu vermeiden. Durch eine ansonsten zu hohe Abga-

benlast wäre das wirtschaftliche Wachstum gefährdet. Die zweite Säule, die ebenfalls 

verpflichtend, aber kapitalfinanziert sein soll hat die Aufgabe, eine ausreichende Ver-

sorgung sicherzustellen, was durch zusätzliche freiwillige Leistungen aus der dritten 
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Säule ergänzt werden kann. Für eine verstärkte kapitalfinanzierte private Altersvorsorge 

spricht nach Ansicht der Weltbank, dass dadurch das langfristige Sparen angeregt wird. 

Dadurch steht dem Kapitalmarkt mehr Geld zur Verfügung, welches für Investitionen 

genutzt werden kann
335

. Die Weltbank steht nach wie vor zum Drei-Säulen-Modell, 

welches allerdings um zwei weitere Säulen zu ergänzen ist. Um die Armut gerade in 

ärmeren Ländern zu vermeiden bzw. zu verringern, sollte eine staatliche Basisleistung 

eingeführt werden, auf die jeder einen Anspruch hat. Als vierte Säule werden nichtmo-

netäre Sozialleistungen verstanden, die in einem breiteren Kontext zur Altersvorsorge 

stehen, wie die Gewährung von Gesundheitsleistungen, Familienunterstützungen und 

angemessener Wohnraum. Erfahrungen haben gezeigt, dass das Mehrsäulensystem bes-

ser in der Lage ist den ökonomischen, politischen und demographischen Risiken zu be-

gegnen, denen die Rentenversicherungssysteme ausgesetzt sind. Damit kann eine flexib-

lere Ausrichtung auf spezielle Zielgruppen der Bevölkerung erfolgen. Auch der Aufbau 

einer kapitalbasierten Vorsorge wird weiterhin als hilfreich angesehen, wobei einge-

räumt wird, dass diese in bestimmten Situationen an ihre Grenzen stößt
336

. 

4.4.3 Schwächen der Internationalen Hypothese 

Die Internationale Hypothese hat zwar einen großen Geltungsbereich, aber in ihrer Aus-

sage ist sie sehr allgemein und damit unpräzise. Es gibt unter den Vertretern dieser Hy-

pothese keine verbindliche Aussage darüber, welches die bestimmenden internationalen 

Einflussgrößen sind und wie sich diese konkret auf das politische Handeln auswirken. 

Die quantitativen Untersuchungen wie von David Cameron und Fritz Scharpf vorge-

nommen, haben den Nachteil, dass ein kausaler Zusammenhang nicht nachzuweisen ist. 

Stephan Leibfried und Paul Pierson räumen selbst ein, dass die Bestätigung eines unmit-

telbaren Zusammenhangs zwischen den Einflüssen von Seiten der EU und den Auswir-

kungen auf die nationale Sozialpolitik schwer zu messen ist. In diese Richtung geht 

auch die Kritik von Reimut Zohlnhöfer. Ihm fehlt ein kausaler Mechanismus zwischen 

der Hypothese und den nationalen Politikergebnissen. Es wird ihm der Politikprozess zu 

wenig berücksichtigt. Die nationalen Handlungskorridore, die bei jeder Gesetzesinitiati-

ve durchlaufen werden müssen und von verschiedenen institutionellen Gegebenheiten 
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geprägt sind, sieht er bei der Internationalen Hypothese zu wenig berücksichtigt. Die 

Regierungen stehen weiterhin im Parteienwettbewerb zueinander und stellen strategi-

sche Überlegungen an, um ihren Wählergruppen gerecht zu werden. Auch muss zwi-

schen den unterschiedlichen Interessengruppen und Vetoplayern im politischen Prozess 

ein Ausgleich geschaffen werden, der ein ausschließliches politisches Handeln unter 

den Gesichtspunkten der ökonomischen Globalisierung ausschließt
337

.  
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5 „Erste Reformwelle“ 

5.1 „Riester-Rentenreform“ 

5.1.1 Ausgangssituation 

Gegen Ende der 1990er Jahre war die Rentenpolitik in Deutschland weiterhin durch die 

ökonomischen Probleme338 der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit339 und der fiskalischen 

Folgen der Wiedervereinigung geprägt. Die Sozialversicherungen litten in den Jahren 

1995 bis 1997 unter einem Defizit. Den Anstieg des Beitragssatzes in der gesetzlichen 

Rentenversicherung auf über 20,3 Prozent sollte vermieden werden. Daher wurde der 

Bundesanteil erhöht. Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung betrug 

1998 82,3 Mrd. DM, womit er einen Anteil von 23,2% an den Rentenausgaben insge-

samt ausmachte
340

. Der Bundeshaushalt wurde zunehmend durch die Subventionierung 

der Rentenversicherung bestimmt und dies zu einer Zeit, in der die Staatsverschuldung 

eine neue Rekordhöhe erreicht hatte
341

. Die Staatsschulden sollten zur Erfüllung der von 

der EU auferlegten Maastricht-Kriterien abgebaut werden. Um im internationalen Wett-

bewerb konkurrenzfähig zu bleiben, wurden die hohen Lohnnebenkosten als Problem 

angesehen. Außerdem prägte sich die Vorstellung der Überalterung der Bevölkerung 

durch den demographischen Wandel immer mehr ins Bewusstsein ein, so dass sich der 

Druck auf die Sozialpolitiker in den Parteien und auf die Gewerkschaft verstärkte und 

zunehmend die Modernisierer zu Wort kamen. Altersarmut war zu diesem Zeitpunkt in 

Deutschland in der Rentenpolitik kein Thema. 
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5.1.2 Rentenwahlkampf 

Um die Probleme in den Griff zu bekommen und die Rentenversicherung für die zu-

künftigen Herausforderungen weiter zu stabilisieren, beschloss die Koalitionsregierung 

von CDU/CSU und FDP im Jahr 1997 unter dem damaligen Bundesminister für Arbeit 

und Sozialordnung Norbert Blüm das Rentenreformgesetz 1999342. Dieses Gesetz wurde 

mit Kanzlermehrheit verabschiedet. Es konnte kein Konsens zwischen den großen 

Volksparteien erzielt werden. Alle Fraktionen stimmten gegen das Gesetz. Die von 

Nullmeyer vormals als „Rentenkartell“ bezeichnete Übereinstimmung zwischen den 

zwei großen Volksparteien in Fragen der Rentenpolitik schien ab dieser Reform beendet 

zu sein343. Das Gesetz war nicht zustimmungspflichtig und konnte trotz der Mehrheit der 

SPD im Bundesrat verabschiedet werden. Blüm baute in die Rentenanpassungsformel 

einen sogenannten „Nachhaltigkeitsfaktor“ ein, mit dem die Probleme des demographi-

schen Wandels eingedämmt werden sollten
344

. Hiergegen protestierte die SPD. Sie be-

nutzte den anstehenden Bundestagswahlkampf 1998 dazu, um das Rententhema zum 

Wahlkampfthema zu machen. Im Wahlprogramm heißt es:  

„Die von CDU, CSU und FDP beschlossene Kürzung des Rentenniveaus macht viele 

Rentnerinnen und Rentner zu Sozialhilfeempfängern. So darf man mit Menschen, die 

ein Leben lang hart gearbeitet haben, nicht umgehen. Die SPD-geführte Bundesregie-

rung wird das Rentengesetz von CDU, CSU und FDP umgehend korrigieren.“
345

 

Mit diesem Vorgehen der SPD wurde ein Tabubruch begangen. Vormals war man sich 

einig darüber, die Rentenpolitik wegen ihrer großen Sensibilität nicht als Wahl-

kampfthema zu missbrauchen
346

. Von Seiten der CDU wurde diese „Kampfansage“ 

aufgenommen. Sie verteidigte ihre Reform im Wahlkampf vehement. Betrachtet man 
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allerdings die Reformvorhaben nach den Wahlprogrammen, dann ist festzustellen, dass 

die Parteien in ihren Vorstellungen nicht allzu weit auseinanderlagen. 

 

Tabelle 4: Zusammenfassung der wesentlichen rentenpolitischen Absichten aus den 

Wahlprogrammen des Bundestagswahlkampfs 1998 

 SPD CDU Grüne FDP PDS 

Rückgängigmachen des RRG 99 bzw. Ankün-

digung einer umfassenden Reform 

X ./. X ./. X 

Verbesserung des Frauenrentenrechts bzw. 

eigenständige Alterssicherung für Frauen 

X X X X X 

Förderung bzw. Verbesserung der betriebli-

chen Altersversorgung 

X X X X ./. 

Stärkere Anerkennung von Erziehungsleistun-

gen bzw. Berücksichtigung unstetiger Er-

werbsverläufe 

X X X X ./. 

Förderung der privaten Altersvorsorge 

(Wohneigentum, Lebensvers., u.a.) 

X X ./. X ./. 

Erweiterung des vers. Personenkreises X ./. X ./. X 

Einführung einer steuerfinanzierten Mindest-

sicherung bzw. Grundsicherung 

X ./. X ./. X 

Quelle: Gekürzte Darstellung nach Wehlau (2009) S. 106 

  X= im Wahlprogramm der entsprechenden Partei enthalten; 

  ./.= nicht im Wahlprogramm enthalten 

 

Wie aus obiger Tabelle zu sehen ist, wurde sowohl von der SPD, als auch von der CDU 

die kapitalfinanzierte private Altersvorsorge befürwortet. Einigkeit herrschte außerdem 

bezüglich der Verbesserung der Situation für die Frauen. Auch war man sich außer der 

PDS über eine Ausweitung der betrieblichen Altersversorgung und einer stärkeren An-

erkennung der Kindererziehung einig.  

 

Die Bundestagswahl am 27. September 1998 wurde von der SPD mit 40,9% der Stim-

men gewonnen, die CDU/CSU erzielte lediglich 35,1% der Stimmen347. Mit diesem Er-
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gebnis ging nach 16 Jahren Regierungszeit die Ära Kohl zu Ende. Für die SPD führte 

Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat den Wahlkampf. Lafontaine besaß zwar bei der 

Parteibasis ein stärkeres Vertrauen, aber mit Schröder bestand nach Meinungsumfragen 

eine größere Chance, die Wahl zu gewinnen348. Nach 16 Jahren in der Opposition ver-

spürte die SPD den Drang zur Regierungsbeteiligung. Schröder war Ministerpräsident 

in Niedersachsen und vertrat im Gegensatz zu seiner Partei einen wirtschaftsfreundli-

chen Kurs
349

. Gemeinsam mit Tony Blair entwickelte er ein Modernisierungskonzept 

für die europäische Sozialdemokratie. An dieser neuen Linie mit dem Markenzeichen 

der „Neuen Mitte“ orientierte sich auch sein Regierungshandeln. Ziel war es, die Staats-

ausgaben zu kürzen und mit der Wirtschaft eine neue Partnerschaft einzugehen. Im 

Konzept heißt es hierzu: 

„Wir müssen unsere Politik in einem neuen, auf den heutigen Stand gebrachten wirt-

schaftlichen Rahmen betreiben, innerhalb dessen der Staat die Wirtschaft nach Kräften 

fördert, sich aber nie als Ersatz für die Wirtschaft betrachtet. Die Steuerungsfunktion 

von Märkten muß durch die Politik ergänzt und verbessert, nicht aber behindert werden. 

Wir unterstützen eine Marktwirtschaft, nicht aber eine Marktgesellschaft.“
350

 

Zwar sind weiterhin soziale Ausgrenzung und Armut zu bekämpfen, aber vom Einzel-

nen wird erwartet, dass er sich einbringt, persönliche Leistung zeigt und Eigenverant-

wortung übernimmt
351

. 

 

Zusammen mit dem Bündnis 90/Die Grünen wurde eine Koalition gebildet. Damit re-

gierte erstmals eine rot-grüne Koalition auf Bundesebene. Zum Bundesminister für Ar-

beit und Sozialordnung wurde der ehemalige zweiter Vorsitzender der IG-Metall, Wal-

ter Riester
352

 ernannt. Die erfahrenen Rentenpolitiker der SPD Rudolf Dreßler und Ott-

mar Schreiner übernahmen anderweitige Aufgaben außerhalb des Politikfeldes der Ren-

tenpolitik. Beim Bündnis 90/Die Grünen wurde Thea Dückert Vorsitzende der Fraktion 
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im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung und Kathrin Göring-Eckardt Rentenpoliti-

sche Sprecherin. Auch bei der CDU/CSU-Fraktion bekamen die Sozial- und Rentenex-

perten Norbert Blüm und Horst Seehofer neue Aufgabengebiete zugeteilt
353

. Mit diesen 

Neubesetzungen signalisierten beide Fraktionen einen personellen Neubeginn in der 

Rentenpolitik.  

 

In seiner Regierungserklärung vom 10.11.1998 kündigte Gerhard Schröder an, dass der 

Sozialstaat umgebaut werden müsse, um die Staatsausgaben zu reduzieren. Die Alters-

sicherung sei zu einem zukunftsfähigen Versicherungspakt auf vier Säulen auszuweiten: 

„Das sind die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge, die pri-

vate Vorsorge, deren Organisation vom Staat, etwa in steuerlicher Hinsicht, ermutigt 

wird, und die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapi-

tal und an der Wertschöpfung in den Unternehmen.“
354

 

Nach Ansicht des Bundeskanzlers sei die finanzielle Grundlage in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung zu verbreitern. Für die versicherungsfremden Leistungen hätte weiter-

hin der Staat aufzukommen
355

.  

 

Diese neue Zielsetzung in der Rentenpolitik wurde in die Koalitionsvereinbarung zwi-

schen der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen vom 20. Oktober 1998 aufgenommen. 

Als langfristiges Ziel in der Alterssicherung wird dort ein bezahlbares Rentensystem 

genannt, das den Menschen im Alter einen angemessenen Lebensstandard sichern sol-

le356. Als strukturelle Änderung wird unter anderem Wert gelegt auf den Ausbau einer 

eigenständigen Alterssicherung von Frauen und als Vorsorgemaßnahme für den demo-
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graphischen Wandel die Einführung eines ergänzenden kapitalgedeckten Vorsorgesys-

tems
357

. 

5.1.3 Programmentwicklung 

Wie im Bundestagswahlkampf 1998 versprochen und im Koalitionsvertrag umgesetzt, 

wurden mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung 

der Arbeitnehmerrechte wesentliche, mit dem Rentenreformgesetz 1999 eingeführten 

Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgenommen. Der in die Ren-

tenformel eingeführte demographische Faktor wurde für die Jahre 1999 und 2000 und 

die Änderungen bei den Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten wurden bis zum 31. 12. 

2000 ausgesetzt358,359. Bereits durch diese befristete Aussetzung des Rentenreformgeset-

zes 1999 setzten sich die Regierung Schröder und der Arbeitsminister selbst unter einen 

inhaltlichen und zeitlichen Druck das Rentenrecht in der Weise zu reformieren, dass es 

den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Stand halte und zugleich die Erwar-

tungen der Wähler erfülle.  

 

Das Sachgebiet Rentenreform war anfänglich auch Thema im Bündnis für Arbeit. Dort 

schlug der Arbeitsminister sein bereits zu Gewerkschaftszeiten favorisiertes Konzept 

eines Tariffonds vor. Zuerst war es nur dafür gedacht, die Kosten der Frühverrentung 

auszugleichen. Aber Riester sah das Modell auch passend für eine tariflich geregelte 

kapitalgedeckte Zusatzvorsorge. Die IG Metall war dem Vorschlag in Bezug auf die 

Finanzierung der Frühverrentung zwar nicht abgeneigt, sah ihn allerdings für eine Aus-

weitung zum Ausgleich einer Rentenminderung als nicht geeignet an
360

.  
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Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wurde im Juni 1999 ein ers-

tes Eckpunkte-Papier für die Rentenreform vorgelegt, das im Wesentlichen folgende 

vier Punkte enthielt: 

1. Aufbau einer obligatorischen, kapitalgedeckten Zusatzvorsorge; 

2. Einführung einer steuerfinanzierten, bedarfsorientierten Mindestsicherung in-

nerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, die aus der Ökosteuerreform fi-

nanziert werden sollte; 

3. Verbesserung der eigenständigen Alterssicherung von Frauen; 

4. Reform der Erwerbsminderungsrenten
361

. 

 

Es gab undichte Stellen im Ministerium, die das Papier an die Öffentlichkeit brachten. 

Dies hatte zur Folge, dass eine Lawine an Protesten ausgelöst wurde. Vor allem die be-

darfsorientierte Mindestsicherung stieß beim VDR, der Union und den Arbeitgebern auf 

Widerstand. Sie sei zu teuer und untergrabe das Versicherungssystem
362

. Der Vorschlag 

wurde auch aus den eigenen Reihen kritisiert. Ulla Schmidt lehnte eine verpflichtende 

Privatvorsorge ab. Sie war der Meinung, dass dies nicht durchsetzbar sei363. Aufgrund 

der öffentlichen Aufregung, des Drucks der Grünen und der mangelnden Begeisterung 

von Seiten der SPD-Fraktion musste Riester das Obligatorium zurücknehmen
364

. Riester 

ließ sich durch den missglückten Auftakt allerdings nicht entmutigen, sein Ziel weiter 

zu verfolgen, zumal er gezwungen war, ein neues Konzept zu erarbeiten. Im Februar 

1999 wurde eine Koalitionsarbeitsgruppe eingesetzt, die zur Aufgabe hatte, Nachfolge-

regelungen für die ausgesetzten Gesetzesbestandteile des Rentenreformgesetzes 1999 zu 

finden und die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen bezüglich der Rentenpo-

litik umzusetzen 
365

. Außerdem lud der Minister acht Rentenexperten zu einer Professo-
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renrunde ein
366

. Der Beitrag beider Gremien zur Fortentwicklung des Reformprozesses 

war allerdings unbedeutend367. Die Gespräche in der Koalitionsarbeitsgruppe verliefen 

zwar sehr offen, aber wenig zielorientiert. Nach Aussage eines Vertreters des Ministeri-

ums hatte die Gruppe hauptsächlich den Sinn, bei den SPD-Vertretern ein stärkeres 

Problembewusstsein zu entwickeln
368

. Verhandlungsführend waren weiterhin die Ver-

treter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, was auch daran lag, dass sie den 

Mitgliedern der SPD-Fraktion fachlich und strategisch überlegen waren. Dies war eine 

Folge des „Ausblutens“ der erfahrenen Rentenexperten in der SPD-Fraktion369,370. 

 

Auch die Professorenrunde tagte im Jahr 1999 lediglich viermal, ohne einen nennens-

werten Fortschritt im Reformprozess zu erzielen. Die von Nürnberger Befragten erklär-

ten übereinstimmend, dass sie den Eindruck hatten, ihre beratende Tätigkeit würde von 

Riester überhaupt nicht erwünscht371. Die wissenschaftliche Sichtweise war ihm ohnehin 

aus den vorliegenden Prognosen und Gutachten bekannt. Die Professoren mit ins Boot 

zu nehmen, ohne sie wirklich am Entscheidungsprozess zu beteiligen, hatte somit ledig-

lich strategische Gründe
372

.  

 

In dieser frühen Phase des Reformprozesses wurden die Entscheidungen im sogenann-

ten „Inner Circle“ – gefällt, bestehend aus dem Bundesarbeitsminister, dem beamteten 

Staatssekretär Achenbach und dem Büroleiter Anzinger. Man tauschte sich zwar mit 

den anderen Akteuren wie dem VDR, den Sozialpartnern und Sozialverbänden aus, be-
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teiligte diese allerdings genauso wenig am Entscheidungsprozess wie die Koalitionsar-

beitsgruppe und die Professorenrunde
373

.  

 

Im Juni 1999 wurde vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ein Eckpunkte-

papier als erstes Konzept vorgelegt, das sich die Bundesregierung am 23. Juni 1999 

durch Kabinettsbeschluss zu Eigen machte. Wie zwischen den Koalitionsspitzen ver-

einbart, wurde auf die obligatorische Privatvorsorge verzichtet. Man einigte sich auf 

eine freiwillige, staatlich geförderte Zusatzvorsorge374. 

 

Bis zum Ende des Jahres 1999 wurde im Reformprozess kein entscheidender Fortschritt 

erzielt, was auch mit wahltaktischen Gründen zusammenhing. In Brandenburg, Berlin, 

dem Saarland, Sachsen und Thüringen standen im September und Oktober 1999 Land-

tagswahlen an. Die Union ließ hierbei die Gelegenheit nicht aus, einen „Rentenwahl-

kampf“ zu führen und die beabsichtigten Rentenkürzungen der SPD sowie die geplante 

Rentenanpassung in Höhe der Inflationsrate polemisch zu kritisieren. Währenddessen 

bemühte sich die Koalitionsregierung, gesellschaftliche Partner für ihr Reformvorhaben 

zu finden375. 

 

Im Dezember 1999 entschied sich die Regierungskoalition dazu, den Austausch mit der 

Opposition zu intensivieren und anhand von Konsensgesprächen zu formalisieren. Die 

von der SPD und den Grünen in den Landtagswahlen erlittene Serie von Wahlniederla-

gen war mit ein Grund für diese Entscheidung. Die SPD war nicht abgeneigt die Ver-

antwortung für die negativen Auswirkungen der Reform mit der Opposition zu teilen. 

Man wollte damit an die alte Tradition zur Ministerzeit Blüm´s anknüpfen und renten-

politische Entscheidungen wieder im Konsens regeln376. Diese Strategie sollte außerdem 

die Kritiker aus den eigenen Reihen und des Koalitionspartners beschwichtigen. Um 

einen Konsens mit der Union zu finden war es verständlich, dass nicht alle eigenen 

Wünsche und Vorstellungen eingebracht und umgesetzt werden konnten. Die Unions-
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führung konnte nach den gewonnenen Landtagswahlen den Gesprächen aus einem Ge-

fühl der Stärke heraus zustimmen und zeigen, dass sie in der Lage sei Regierungsver-

antwortung zu übernehmen377. Sachliche Gründe, sich auf Gespräche einzulassen waren 

von Seiten der CDU/CSU, dass man in den wesentlichen Punkten der Reform überein-

stimmte
378

.  

 

Am 18. Dezember 1999 fand das erste von drei parteiübergreifenden Spitzentreffen 

zwischen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsparteien, der Union und 

der FDP statt
379

. Die PDS wurde auf Wunsch der CDU nicht eingeladen380. Die renten-

politischen Vorstellungen der PDS wichen von denen der übrigen Parteien so stark ab, 

dass man sich nicht vorstellen konnte, mit ihr zusammen einen Kompromiss zu finden. 

Als gemeinsame Diskussionsgrundlage für die Gespräche diente das vom BMAS erar-

beitete und von der Koalitionsarbeitsgruppe übernommene Eckpunktepapier vom Janu-

ar 2000
381

. Die Union ging ohne ein neues Konzept in die Gespräche. Sie berief sich auf 

das Rentenreformgesetz 1999 und den darin enthaltenen demographischen Faktor. Von 

den Grünen wurden weitere Niveaukürzungen gefordert. Nach dem ersten Treffen wur-

de ein Eckpunktepapier beschlossen, in dem sowohl die Punkte zusammengetragen 

wurden über die man sich einig war, wie auch die strittigen382. Die zweite und dritte 

Runde der Gespräche verliefen ergebnislos, da man sich über die zu verwendende Zah-

lengrundlage nicht einigen konnte. Dies war für die CDU der Grund, am vierten ge-

meinsamen Treffen nicht mehr teilzunehmen383. Ende Februar 2000 wurden die Ver-
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handlungen außerdem durch den sich in der CDU zuspitzenden Spendenskandal384 er-

schwert. In der CDU kam es zu einem Führungswechsel. Angela Merkel wurde neue 

Fraktionsvorsitzende und Horst Seehofer zuständiger Sprecher für die Sozialpolitik. Die 

neue Strategie der CDU war es, immer neue Forderungen zu stellen385. Um die private 

Altersvorsorge für alle zu ermöglichen, forderte sie ein Förderpaket von insgesamt vier-

zehn Milliarden DM
386

. Nach der Sommerpause fand im September 2000 eine letztma-

lige Sitzung der Konsensgruppe statt. Ein Rentenkonsens war von Seiten der Union 

nicht gewollt387. Deshalb war sie auch nicht mehr bereit, an weiteren Gesprächen der 

Konsensrunde teilzunehmen388. Die FDP und die CSU versuchten aus der Schwäche der 

CDU zu profitieren
389

. Weder Riester, noch der Bundeskanzler waren in der Lage, einen 

offenen Dialog mit den anderen Parteien zu führen und dadurch eine Vertrauensbasis 

herzustellen. Für die CDU hätte eine solche Basis hergestellt werden können, wenn die 

SPD Bedauern geäußert hätte für den von ihr geführten „Rentenwahlkampf“. Aber die-

ses Entgegenkommen wurde von der SPD nicht gezeigt
390

. 

 

Durch die Konsensgespräche, die vom Januar 2000 bis zum September 2000 andauerten 

kamen sich die zwei großen Volksparteien in den strittigen Punkten391 aus den genann-

ten Gründen nicht näher. Die Auseinandersetzungen wurden mit der Vorlage des Ge-

setzentwurfs der Koalitionsregierung in den Bundestag verlagert. 
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5.1.4 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen 

Am 14.11.2000 legte die Bundesregierung ihren ersten Gesetzesentwurf vor
392

. Als 

Herausforderungen, die in Zukunft von der gesetzlichen Rentenversicherung zu bewäl-

tigen sind, werden die rückläufigen Geburtenzahlen sowie die längere Lebenserwartung 

genannt393. Mit den folgenden vier strategischen Zielen sollen diese Probleme angegan-

gen werden:  

1.  Reduzierung des gesetzlichen Rentenanspruchs; 

Ein wesentliches Ziel der Reform ist die Begrenzung des Beitragssatzanstiegs. Er 

soll bis zum Jahr 2020 nicht über 20% und bis zum Jahr 2030 nicht über 22% stei-

gen. Gleichzeitig soll das Rentenniveau nicht unter 64% sinken. Dies will man 

durch die Einführung eines sogenannten Ausgleichsfaktors erreichen. Dieser soll 

das Rentenniveau erstmalig für den Rentenzugangsjahrgang 2011 um 0,3% mindern 

und stufenweise um 0,3 % für jeden weiteren Zugangsjahrgang erhöht werden, so 

dass bis zum Jahr 2030 eine Rentenminderung von insgesamt 6% erreicht wäre. Die 

Bestandsrentner sollen von dieser Kürzung nicht berührt werden. Zusätzlich zu die-

ser Kürzung über den Ausgleichsfaktor soll die Rentenanpassung modifiziert wer-

den. Die neue Rentenanpassungsformel soll zu einer weiteren Rentenminderung 

führen und den Beitragssatzanstieg um ca. 1,5% dämpfen
394

. 

2.  Aufbau einer staatlich geförderten privaten Altersvorsorge; 

Um die Kürzungen des gesetzlichen Rentenanspruchs auszugleichen und den Le-

bensstandard im Alter weiterhin zu sichern, soll eine staatlich geförderte private Al-

tersvorsorge eingeführt werden. Im Gesetzentwurf vom 14.11.2000 heißt es hierzu: 

„Mit dem breiten Aufbau zusätzlicher kapitalgedeckter Altersvorsorge wird die Alters-

sicherung auf eine umfassendere finanzielle Grundlage gestellt, die es ermöglicht, die 

Sicherung des im Erwerbsleben erreichten Lebensstandards im Alter zu gewährleisten. 
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In dem Maße, wie die Möglichkeit besteht, zusätzliche Versorgungsleistungen im Alter 

aus kapitalgedeckten Systemen aufzubauen, können die Leistungen der gesetzlichen 

Rentenversicherung auf die absehbaren demographischen Wirkungen eingestellt wer-

den. Um auch Arbeitnehmern mit niedrigen und mittleren Einkommen die Aufbringung 

der Aufwendungen für eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge zu ermöglichen, 

stellt ihnen der Staat über Zulagen und steuerliche Entlastungen eine effiziente Förde-

rung für den Aufbau der privaten Altersvorsorge bereit.“
395

 

Zusätzlich zur privaten Altersvorsorge soll außerdem auch die betriebliche Alters-

vorsorge ausgebaut werden. Dies soll durch einen gesetzlichen Anspruch auf Ent-

geltumwandlung des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gegenüber, einer erleichterten 

Übertragbarkeit der Ansprüche bei einem Arbeitgeberwechsel, sowie einer kürzeren 

Verfallbarkeit des Anspruchs erreicht werden
396

. 

3.   Verbesserung der eigenständigen Rentenansprüche von Frauen; 

Das Erwerbsleben von Frauen unterscheidet sich von dem der Männer in der Regel 

dadurch, dass sie aufgrund von Kindererziehungszeiten häufigere und längere Un-

terbrechungen in ihrer Erwerbsbiographie aufweisen und ihr Verdienst im Durch-

schnitt niedriger ist als der von Männern. Aus diesen Gründen fallen auch die Ren-

tenansprüche von Frauen niedriger aus. Diese Nachteile sollen bei den Reformen 

Beachtung finden und durch spezielle Vergünstigungen ausgeglichen werden. Es 

wird aber auch erwünscht, dass Frauen nach Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 

wegen Zeiten der Kindererziehung schnellstmöglich wieder ins Erwerbsleben zu-

rückkehren. Aus diesem Grund sollen Zeiten der Teilzeitbeschäftigung mit gerin-

gem Verdienst für die ersten zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes auf den 

Durchschnittsverdienst aufgestockt werden, wenn eine Wartezeit von 25 Jahren er-

füllt ist. Für Frauen, die wegen der Erziehung von zwei und mehr Kindern keine Be-

schäftigung mehr ausüben können, sollen die Entgeltpunkte ebenfalls angehoben 

werden
397

. Die Hinterbliebenenrente soll um 5% auf 55% der Altersrente gekürzt 
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werden. Es wird auch hier eine Kinderkomponente eingeführt, die zu einer Erhö-

hung des Rentenanspruchs mit Zeiten der Kindererziehung führt. Ein kompletter 

Verzicht auf die Hinterbliebenenrente wird nach Ansicht der rot-grünen Regierung 

auch in Zukunft nicht möglich sein. Allerdings wird, um dem veränderten Partner-

schaftsverständnis Rechnung zu tragen, die Möglichkeit eines sogenannten Renten-

splittings eingeräumt. Es können hierbei die während der Ehezeit von beiden Ehe-

partnern erworbenen Rentenanwartschaften gleichmäßig aufgeteilt werden. Dies hat 

den Vorteil, dass es zu keiner Einkommensanrechnung im Hinterbliebenenfall 

kommt und die Rente auch bei einer späteren Wiederheirat weiterbezahlt wird
398

.  

4.  Vermeidung von verschämter bzw. verdeckter Altersarmut; 

Die Ursache dafür, dass insbesondere ältere Menschen sich oft davor scheuen Sozi-

alhilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ihre Einkünfte im Alter nicht aus-

reichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten wird neben der Unkenntnis oder der 

mangelnden Information hauptsächlich darin gesehen, dass sie einen späteren Rück-

griff auf das Einkommen ihrer Kinder vermeiden wollen. Dieses als verschämte Al-

tersarmut bezeichnete Phänomen soll durch einen erleichterten Zugang zu den Sozi-

alhilfeleistungen versucht werden zu vermeiden
399

. 
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Tabelle 5: Wirkung des Altersvermögensgesetzes auf Beitragssatz und Rentenniveau in 

Prozent in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten.  Entlas-

tung (-) / Belastung (+) 

 

Quelle: Bundestag Drucksache 14/4595 S. 3 

Nicht explizit genannt, aber aus den obigen Zahlen ersichtlich ist, dass mit dem Gesetz 

auch beabsichtigt ist, die Ausgaben des Staates zu reduzieren. Bis zum Jahr 2030 soll 

erreicht werden, dass sich der Bundeszuschuss um 13,2 Mrd. DM verringert und das bei 

einer durch den demographischen Wandel vorausgesagten steigenden Zahl von Rent-

nern.  

 

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs fand am 16.11.2000 im Deutschen Bundestag 

statt400. Es wurde beschlossen, dass er dem Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung zur 

weiteren Beratung überwiesen wird. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung im Aus-

schuss wurden folgende Stellungnahmen abgegeben: 
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- Position des Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 

Der VDR kritisierte die starke Betonung des Gesetzesvorhabens auf die Begrenzung der 

Ausgaben und der Sicherstellung der Beitragssatzstabilität401. In der gesetzlichen Ren-

tenversicherung müsse auch weiterhin ein klares Sicherungsziel definiert werden, wel-

ches oberhalb des Sozialhilfeniveaus liege und den Bürgern ein ausreichendes Ein-

kommen im Alter sichere. Im Einzelnen wird der Ausgleichsfaktor als ungerecht emp-

funden, da er nicht für alle Rentner gelten solle, sondern lediglich für die Neuzugänge 

ab dem Jahr 2011. Dies sei verfassungsrechtlich bedenklich, denn es würde damit gegen 

den Gleichheitsgrundsatz verstoßen402. Die private Altersvorsorge sei mit einer Reihe 

von Risiken verbunden und könne das Leistungsspektrum, welches von der gesetzlichen 

Rentenversicherung gewährt wird nicht abdecken
403

. Auch fehle bei ihr die Dynamisie-

rung der Leistungen, was bei einer steigenden Lebenserwartung von großer Bedeutung 

sei. Die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge wird begrüßt404. Ablehnend steht der 

VDR der Aufnahme von Grundsicherungselementen in die Rentenversicherung gegen-

über. Dadurch würde das Sozialversicherungsprinzip untergraben. Der Bezug der Leis-

tungen im Verhältnis zur Beitragszahlung ginge verloren. Dieser sei jedoch als Leis-

tungsanreiz sehr wichtig und deshalb weiterhin aufrechtzuerhalten. Der VDR steht ins-

gesamt gesehen einer Öffnung der Alterssicherung auf drei Säulen offen gegenüber. 
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Aber er besteht darauf, dass die bisherigen Prinzipien, auf denen das gesetzliche System 

basiert, auch weiterhin eingehalten werden. Die Institution der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung solle in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben405. 

 

- Rolle der Gewerkschaften 

Den Gewerkschaften kam bei der Riester-Rentenreform eine besondere Bedeutung zu. 

Zum einen, da der Arbeits- und Sozialminister selbst ein Gewerkschafter war. Er war 

zweiter Vorsitzender der IG Metall. Zum anderen, weil die Reform in eine Zeit fiel, in 

der sich die Gewerkschaften in der Krise befanden. Sie litten aufgrund der hohen Ar-

beitslosigkeit unter Mitgliederschwund und gerieten durch die sogenannte Standortde-

batte zunehmend unter Druck, die Verteilungsfrage neu zu definieren. Interne Mei-

nungsverschiedenheiten über die zukünftige Ausrichtung der Sozialpolitik waren in 

dieser Umbruchphase nicht zu vermeiden
406

. Aus der Sicht von Walter Riester lehnten 

die Gewerkschaften die Reformmaßnahmen aufs Äußerste ab
407

. Die private Altersvor-

sorge belaste ausschließlich die Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber werden nicht mit in die 

Pflicht genommen. Insbesondere die jüngere Generation würde benachteiligt, denn sie 

müsse, um im Jahr 2030 annähernd ein dem heutigen Standard entsprechendes Siche-

rungsniveau aufzubauen insgesamt 15% der Beitragszahlung aufbringen: 11% zur ge-

setzlichen Rentenversicherung und 4% zur privaten Altersvorsorge. Die Arbeitgeber 

seien lediglich mit 11% belastet. Ohne die Reformen läge die Belastung der Arbeitneh-

mer lediglich bei 12%
408

. Eine vehemente Kritikerin der Reformen war die stellvertre-

tende DGB-Vorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der Gewerkschaft, Ursula En-

gelen-Kefer. Sie lehnte den Wandel zur kapitalgedeckten Altersvorsorge strikt ab. Hier-

in sah sie einen „schleichenden Systemwechsel“, der zu Lasten der gesetzlichen Ren-
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tenversicherung eingeleitet würde
409

. Von der IG Metall wird der Wechsel zur Kapital-

finanzierung stark kritisiert. Sie ist der Meinung, dass das Umlageverfahren auch trotz 

des demographischen Wandels in der Lage sei, eine ausreichende Versorgung zu ge-

währleisten. Hierzu trage die Produktivitäts- und Wachstumsentwicklung bei. Die pri-

vate Vorsorge könne die in der gesetzlichen Rentenversicherung entstehende Versor-

gungslücke nicht schließen. Insbesondere die von Altersarmut bedrohten Bevölkerungs-

kreise seien trotz staatlicher Förderung nicht in der Lage, sich privat abzusichern
410

. Die 

Gewerkschaft ist, wie der VDR, der Auffassung, dass in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung ein ausreichendes Sicherungsniveau erhalten bleiben müsse. Die Einführung 

des Ausgleichsfaktors wird ebenfalls abgelehnt, da er die Rentner ungleich behandeln 

würde
411

. Die private Altersvorsorge würde die bereits bestehenden Einkommensunter-

schiede für Frauen verschärfen. Sie müssten aufgrund ihrer längeren Lebenserwartung 

höhere Beiträge bezahlen und wären damit zusätzlich zu den Einschnitten in der gesetz-

lichen Rentenversicherung belastet. Der Ausbau der betrieblichen Altersversorgung 

wird befürwortet. Allerdings sollen hierbei auch die Arbeitgeber in die Finanzierung mit 

einbezogen werden. Die betriebliche Altersvorsorge solle nicht freiwillig sondern obli-

gatorisch sein, um eine spätere Altersarmut zu verhindern
412

. 

 

- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 

Vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft wurde der Aufbau einer 

zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge begrüßt. Mit dieser sei man in der Lage, 

die demographische Entwicklung zu meistern, was ausschließlich mit dem Umlagesys-

tem nicht möglich wäre. Der förderberechtigte Personenkreis sollte nach Meinung des 
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GDV ausgeweitet und die Absicherung der Hinterbliebenen und Erwerbsgeminderten 

mit einbezogen werden. Auch sollten die Verfahrensregeln vereinfacht werden. Das 

komplizierte Antragsverfahren schrecke die Bürger davor ab, von der kapitalgedeckten 

Vorsorge Gebrauch zu machen. Die Aufteilung der Abschluss- und Vertriebskosten auf 

zehn Jahre wird von der Versicherungswirtschaft abgelehnt, genauso wie die Einfüh-

rung von Unisex-Tarifen. Die geringeren Leistungen für Frauen relativieren sich wie-

der, wenn man deren längere Rentenbezugszeit mit berücksichtige. Die Gesetzesände-

rungen zur betrieblichen Altersvorsorge und die Einführung von Grundsicherungsleis-

tungen werden vom GDV befürwortet
413

. Dem damaligen Präsidenten des GDV gingen 

die Reformen nicht weit genug. Er konnte sich eine Kapitaldeckung in Höhe von 50% 

vorstellen. Auf die Frage, ob die Bundesbürger genügend Geld für eine zusätzliche Al-

tersvorsorge haben, antwortete er: 

„Der Anteil der Menschen, die das können, ist außerordentlich groß. Vielleicht müssen 

sie auf Konsum verzichten. Dann fällt halt der Dritturlaub weg. Das ist fast ein 

Tabuthema. Aber man muss das sagen dürfen. Es bleibt ein kleinerer Teil der Bevölke-

rung, dem Sparen tatsächlich Probleme macht. Für die schafft der Staat völlig zu Recht 

eine sehr großzügige Unterstützung. Der Eigenanteil der Anleger bleibt überschau-

bar.“
414

 

 

- Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) 

Die Arbeitgeberseite, vertreten durch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber-

verbände, stand den Reformmaßnahmen positiv gegenüber. Die Arbeitgeber sind der 

Meinung, dass das Problem des demographischen Wandels nicht durch Beitragssatzer-

höhungen gelöst werden kann. Dies würde zur Erhöhung der Lohnkosten führen, was 

sich negativ auf den Produktionsstandort Deutschland auswirken würde. Aus diesem 

Grund wird der Ausbau und die Förderung der privaten Altersvorsorge begrüßt. Der 

Staat solle in Zukunft nur noch eine Basissicherung garantieren, die sich auf das „unbe-
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dingt Notwendige und Erforderliche“ beschränkt
415

. Der Beitragssatz müsse auf Dauer 

unter 20% liegen, auch bis zum Jahr 2030
416

. Die Einführung des Ausgleichsfaktors 

wurde abgelehnt, da er nach Meinung der BDA eine zu geringe Wirkung entfalten wür-

de. In der gesetzlichen Rentenversicherung bestünde über die geplanten Maßnahmen 

hinaus noch mehr Einsparpotential. Beispielsweise bei der Hinterbliebenenversorgung 

oder einer Anhebung der Regelaltersgrenzen
417

. Die zusätzliche private Altersvorsorge 

sowie der Ausbau der betrieblichen Rentenversicherung, welche prinzipiell befürwortet 

wird, dürfe jedoch nicht zu einer zusätzlichen Kostenbelastung der Arbeitgeber füh-

ren
418

. Aus Arbeitgebersicht wird keine Veranlassung dafür gesehen, ein zusätzliches 

Instrument der Grundsicherung einzuführen. Die Sozialhilfeleistungen sind deren An-

sicht nach ausreichend. Die private Vorsorge zusammen mit den Leistungen aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung würden auch in Zukunft ausreichen, um Altersarmut 

zu vermeiden
419

. 
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- Sozialverbände 

Von den Sozialverbänden wird der Gesetzentwurf abgelehnt, denn er führt deren Mei-

nung nach dazu, dass viele Rentnerinnen und Rentner zu Sozialhilfeempfängern wür-

den
420

.  

 

- Wissenschaft 

Seitens der Wissenschaft wird das Gesetzesvorhaben unterschiedlich bewertet. Für Rü-

rup ist die Reform, insbesondere die beabsichtigte Beitragssatzbegrenzung, aus beschäf-

tigungs- und wachstumspolitischer Sicht unumgänglich. Schmähl hingegen sieht in den 

beabsichtigten Regelungen keinen Sinn: 

„Als Folge des Paradigmenwechsels sei damit zu rechnen, dass ein beträchtlicher Teil 

von Versicherten bei einer Senkung des Leistungsniveaus in der gesetzlichen Renten-

versicherung, wie es von der Regierung angestrebt werde, nur eine Rente erhalten wür-

de, die unterhalb der Sozialhilfeschwelle liegen oder sich kaum davon unterscheiden 

würde. Damit werde aber die Legitimationsbasis eines Pflichtsicherungssystems unter-

höhlt. Die Bereitschaft zur Beitragszahlung an ein solches Pflichtsystem und damit des-

sen Akzeptanz würden kaum noch aufrechtzuerhalten sein. Damit würde der Weg in 

Richtung auf eine im Zweifel stark umverteilende, auf Armutsvermeidung ausgerichtete 

Mindestsicherung beschritten, die letztlich durch Steuern oder steuerähnliche Abgaben 

zu finanzieren wäre.“
421

 

Der Ausgleichsfaktor wird von Seiten der Wissenschaft generell kritisiert. Rürup ist für 

eine Reduzierung, Schmähl sieht ihn als ein willkürliches Instrument, das sich zur Ma-

nipulation eigne
422

. 

 

- Sozialbeirat 

Der Sozialbeirat stand dem Reformvorhaben positiv gegenüber423. Er teilte die Beden-

ken einer steigenden Gefahr der Altersarmut nicht. Im Gegenteil, durch die zusätzliche 

private Altersvorsorge könne sich der Status quo des Einzelnen gegenüber einem reinen 
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Umlagesystem sogar nachhaltig bessern
424

. Der Ausbau der betrieblichen und privaten 

Altersvorsorge wurde daher befürwortet. Es wurde vermutet, dass sich die Privatvorsor-

ge aufgrund der beachtlichen Förderung weit verbreiten würde. In der Anhebung der 

Altersgrenzen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit und der Ausweitung des Alters-

vorsorgesatzes wird weiteres Reformpotential gesehen
425

. 

 

Tabelle 6: Zusammenfassung der Stellungnahmen zum Gesetzentwurf 

 
Einführung 

des Ausgl. 

faktors 

Förderung 

der Privaten 

Vorsorge 

Förderung 

der Betriebl. 

Alters-

vorsorge 

Einf. v. 

Grund-

sicherungs 

Leistungen 

Altersarmut 

thematisiert 

GDV ___ begrüßt begrüßt begrüßt nein 

Ge-

werk-

schaf-

ten 

abgel. kritisch begrüßt  ja 

VDR abgel. richtig begrüßt 
nicht in der 

ges.RV 
ja 

BDA abgel. begrüßt begrüßt abgel. nein 

Wissen- 

schaft 

mehrheitl 

kritisch, 

ablehnend 

untersch. 

Auffassun-

gen 

  ja 

Sozail-

ver 

bände 

abgel. 

als Ergän-

zung der ges. 

RV 

begrüßt 

Untersch. 

Auffassun-

gen 

ja 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wurde der Ausgleichsfaktor einhellig abgelehnt. Daher 

hat man sich in den Ausschussberatungen dazu entschlossen, diesen zu streichen und 

stattdessen den Vorschlag des VDR anzunehmen und die Rentenanpassungsformel zu 

modifizieren. Dadurch konnten zwar die berechneten Einsparungen beim Bundeszu-

schuss und der Beitragssatzsenkung nicht aufrecht erhalten werden, aber dies wurde in 
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Kauf genommen 
426

. Weiterhin wurde vom Ausschuss beschlossen, dass die Regelun-

gen zur Verhinderung der verschämten Altersarmut nicht in das Bundessozialhilfegesetz 

integriert werden, sondern hierfür ein eigenständiges Gesetz geschaffen werden soll
427

. 

Die Integration der Grundsicherung in die gesetzliche Rentenversicherung wurde vom 

VDR abgelehnt. Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung wurde mit der Einfüh-

rung von Pensionsfonds ein weiterer Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsor-

ge aufgenommen. Pensionsfonds sind zwar mit einem höheren Risiko verbunden, aber 

es kann auch ein höherer Gewinn erzielt werden. Neu aufgenommen werden soll die 

Möglichkeit, dass bei Betriebsrenten auch die Möglichkeit besteht, die Beitragszahlung 

zu garantieren und nicht nur die Leistungsgewährung 
428

. Im Bereich der privaten Al-

tersvorsorge soll ein Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz eingeführt werden 

und zur Zertifizierung eine neue Behörde geschaffen werden, die beim Bundesamt für 

das Versicherungswesen einzugliedern ist
429

. 

5.1.5 Zweite und dritte Lesung im Bundestag 

Nachdem die Regierungskoalition mit der Union keinen Konsens erzielen konnte und 

im Bundesrat keine Mehrheit vorhanden war behalf man sich damit, das Gesetz in einen 

vom Bundesrat zustimmungspflichtigen und einen nicht zustimmungspflichtigen Teil 

aufzuteilen. Das Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) beinhaltete die Regelun-

gen bezüglich der Rentenanpassungsformel, der Änderungen zur Hinterbliebenenrente 

und der Möglichkeit des Rentensplittings430. Dieser Teil war nicht durch den Bundesrat 

zustimmungspflichtig431. In das Altersvermögensgesetz (AVmG) ordnete man die För-

derung der privaten Altersvorsorge ein, die Änderungen bezüglich der betrieblichen 
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Altersversorgung sowie die Regelungen zur sogenannten Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsunfähigkeit432.  

 

Riester hatte nach eigenen Angaben mehrfach versucht, auf die Opposition zuzugehen, 

um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aber er wurde von dieser immer wieder 

enttäuscht433. In diesem Verhalten sah er eine Taktik der „Blockade, Verschleppung und 

Störung, nur keine konstruktive Mitarbeit“
434

. Katrin Göring-Eckardt fasst das Verhal-

ten der Union wie folgt zusammen: 

„Sie haben in dem ganzen Prozess nicht mit inhaltlichen Änderungen agiert, sondern 

Sie haben Forderungen gestellt, und wenn diese Forderungen erfüllt gewesen sind, dann 

haben Sie gesagt: April, April! Wir haben es doch nicht so gemeint!“
435

 

Die Folge war, dass die Konsensgespräche, die sich über ein Jahr lang hinzogen ergeb-

nislos blieben, obwohl inhaltlich zwischen der Union und den Vorschlägen der Regie-

rung keine allzu großen Differenzen bestanden
436

. Die Auseinandersetzungen gipfelten 

in einem Plakat der CDU/CSU, auf dem Bundeskanzler Gerhard Schröder als Renten-

lügner dargestellt wurde. Dies führte zur Empörung auf Seiten der SPD. Angela Merkel, 

die damalige Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU entschuldigte sich hierfür im Deut-

schen Bundestag mit den folgenden Worten: 

„Der Stil unseres Plakates zur Rente hat ganz offenkundig die Empfindungen vieler 

Menschen verletzt. Wir wollen niemanden, auch nicht den Bundeskanzler, kriminalisie-

ren; aber in der Wirkung ist es dennoch passiert. Deshalb, meine Damen und Herren, 

sage ich an dieser Stelle ausdrücklich und ohne jeden Schnörkel: Dass es so verstanden 

werden konnte, bedaure ich. Aber ich sage ein Zweites genauso ausdrücklich. Ich habe 

die Erwartung an Sie, Herr Bundeskanzler, dass Sie ein klares Wort dazu zu sagen, dass 

es falsch war, wie Sie und Ihre Bundesregierung mit dem Inhalt, mit der Rentenreform, 

seit 1998 umgegangen sind. Dabei geht es mir nicht darum, dass Sie uns als CDU im 

Jahre 1998 als „unanständig“ diffamiert haben. Mir geht es um die Menschen in diesem 
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Lande, die mit einer Änderung nach der anderen, mit einem Wortbruch nach dem ande-

ren seit 1998 leben mussten. Deshalb kann und will ich es Ihnen nicht ersparen: Sie 

wollen heute nach zweijährigem Hickhack Ihre Rentenreform durchpeitschen, eine Re-

form, die diesen Namen nicht verdient. Deshalb werden CDU und CSU diesem Gesetz 

nicht zustimmen.“
437

 

Auch von der FDP wurde in der Debatte geäußert, dass sie den Gesetzentwurf ablehnen 

werde, obwohl sie sich an den Konsensgesprächen sehr konstruktiv und positiv beteiligt 

hatte. Den Kernelementen des Reformvorhabens stimmte die FDP zu. Auch sie stand 

für mehr private Altersvorsorge und einen Ausbau der betrieblichen Säule. Das Konzept 

der Regierung war ihr allerdings nicht ausgereift genug. Von Frau Schwäetzer wurden 

folgende Bedenken geäußert: 

„Es ist nicht der Durchbruch, weil erstens viele Menschen dieses Instrument der Alters-

vorsorge nicht in Anspruch nehmen werden, da es zu kompliziert ist, und weil zweitens 

gerade die Bedürftigsten – die Alleinerziehenden und die Arbeitslosen – durch den von 

Ihnen geforderten Eigenbeitrag überhaupt nicht in der Lage sein werden, dieses Instru-

ment in Anspruch zu nehmen.“
438

 

Die bisherige Ausgestaltung wird ihrer Meinung nach weder der jüngeren Generation 

noch den Frauen gerecht. Von der FDP wird außerdem eine verbesserte Berücksichti-

gung des Immobilienvermögens gefordert
439

. 

 

Die PDS war die einzige Partei, von der der Übergang zu mehr privater Altersvorsorge 

strikt abgelehnt wurde. Sie sah hierin den Verlust des Sozialen in der Rentenversiche-

rung und einen Abschied vom Sozialstaat
440

. Insbesondere die Frauen werden ihrer 

Meinung nach hiervon betroffen sein. Was diesen bei der gesetzlichen Rente für die 

Kindererziehung dazugegeben wird, wird durch die Senkung des Rentenniveaus und die 

erforderliche private Altersvorsorge, die für Frauen teurer ist, wieder kompensiert. Sie 

argumentierten, dass das Gesetzesvorhaben die Altersarmut insbesondere für Frauen, 

Arbeitslose und Geringverdienende zur Folge hat. Deren Rentenanwartschaften werden 
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sich durch die Leistungskürzungen drastisch verschlechtern und existenzbedrohende 

Situationen zur Folge haben
441

. 

 

Von den Grünen wurde das Konzept mitgetragen. Allerdings hätten sie sich gewünscht, 

dass das Wohneigentum stärker in die Förderung mit aufgenommen wird
442

. 

 

Für den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Walter Riester selbst war seine 

Reform „die größte Sozialreform, die in der Nachkriegszeit gemacht worden ist“
443

. Er 

plädierte: 

„Wir stellen neben die Sozialversicherungsrente eine kapitalgedeckte Vorsorge und er-

gänzen damit das eine System durch ein anderes. Wir verbessern die Stärken und bauen 

die Schwächen ab. So notwendig und schmerzlich es in der Vergangenheit war, darauf 

hinweisen zu müssen, dass die Sozialversicherungsrente allein den Lebensstandard 

nicht sichert – es ist dazu häufig sehr viel Unsinniges gesagt worden - , können wir heu-

te sagen: Wer sich beteiligt und mitmacht, wird im Alter hinsichtlich seiner Gesamtver-

sorgung deutlich besser stehen. Das wollen und das werden wir erreichen.“
444

 

 

In Dritter Beratung wurde über die Gesetzesvorlage abgestimmt. Der Gesetzentwurf 

wurde vom Deutschen Bundestag mit 319 Ja-Stimmen und 258 Nein-Stimmen ange-

nommen
445

. 

 

Bei den Debatten im Deutschen Bundestag wurde das Problem der Altersarmut erkannt 

und auch angesprochen446. Mit der Einführung der Grundsicherungsleistungen ging es 

allerdings hauptsächlich um die Vermeidung der sogenannten verschämten Altersarmut. 

Doch waren die Gruppen, die das Thema ansprachen zu schwach, um Einfluss auszu-

üben bzw. etwas zu verändern. 
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5.1.6 Bundesrat 

Die Koalitionsregierung hatte nach der Niederlage bei mehreren Landtagswahlen keine 

Mehrheit mehr im Bundesrat. Das vom Bundesrat nicht zustimmungspflichtige 

AVmEG konnte diesen ohne Einspruch passieren, so dass es am 26. März 2001 im 

Bundesgesetzblatt verkündet werden konnte
447

. Anders verhielt es sich beim AVmG. 

Diesem Gesetzesvorhaben wurde seitens des Bundesrates die Zustimmung verwei-

gert
448

. Die Bundesregierung reagierte hierauf mit der Einberufung des Vermittlungs-

ausschusses
449

. In diesem wurden von der Union weitere Forderungen gestellt. Bei-

spielsweise sollte der steuerliche Sonderausgabenabzug für die private Altersvorsorge 

auf 4.200,- DM jährlich begrenzt werden und nicht entsprechend der Lohnentwicklung 

steigen. Mit dem hiermit eingesparten Geld sollten höhere Zulagen für Geringverdiener 

und kinderreiche Familien gewährt werden. Die rot-grüne Koalition kam den Forderun-

gen der Union weitgehend entgegen. Allerdings erkannte sie nach Meinung Riesters 

letztendlich, dass sie die Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr aufhalten konnte. In 

den Ländern Berlin, Brandenburg und Bremen regierten große Koalitionen, die einen 

Unsicherheitsfaktor für die Union bedeuteten. Auch drängte die Wirtschaft verstärkt auf 

einen Abschluss. Die Unionsvorsitzende Angela Merkel überließ die Entscheidung der 

Zustimmung den Bundesländern. Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen 

stimmte zu, da ihm zugesagt wurde, dass die Zulagenstelle für private Altersvorsorge in 

Berlin angesiedelt werde und damit 1000 neue Stellen in der Stadt geschaffen würden. 

Außerdem wurde ihm von Riester zugesichert, dass es keine Verwaltungsreform in der 

Rentenversicherung geben wird, die die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

zerschlagen würde und damit 40.000 Arbeitsplätze in der Stadt wegfallen würden
450

. 

Bei der Abstimmung am 11. Mai 2001 im Bundesrat stimmten die SPD regierten Län-

der sowie das von SPD und PDS regierte Mecklenburg Vorpommern für das Gesetz. 

Bremen enthielt sich der Stimmen, so dass mit 38 Stimmen dafür, 28 Stimmen dagegen 

und drei Enthaltungen das Gesetzesvorhaben den Bundesrat passieren konnte
451

. 
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5.1.7 Gesetzesverkündung 

Das Altersvermögensgesetz wurde am 29. Juni 2001 im Bundesgesetzblatt veröffent-

licht und trat zum 01.01.2002 in Kraft
452

. Sowohl die obligatorische private Altersvor-

sorge, als auch die Grundsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung waren zent-

rale Ausgangsziele der Reform, welche zum Schutz vor Altersarmut beigetragen hätten. 

Sie wurden beide im Laufe des Reformprozesses aufgrund öffentlichen Druckes und 

durch die Einwände der Interessenvertretungen aufgegeben. Der VDR nahm wesentli-

chen Einfluss auf die Ausgestaltung. Er verhinderte die Einbeziehung der Grundsiche-

rung in das System der gesetzlichen Rentenversicherung, war aus verfassungsrechtli-

chen Gründen gegen eine obligatorische private Altersvorsorge und war federführend 

für die Ausgestaltung des Rentenartfaktors. Von Gewerkschaftsseite wurde noch er-

reicht, dass das gesicherte Rentenniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung von 

64% auf 67% erhöht wurde. Der als Paradigmenwechsel bezeichnete Einstieg in die 

private Altersvorsorge und damit die Aufgabe des Prinzips der paritätischen Beitrags-

zahlung wurde von der Gewerkschaft nicht verhindert. Bei den Änderungen bezüglich 

der Betriebsrenten setzte sie durch, dass auch tarifvertragliche Regelungen hierzu mög-

lich sind. Seitens der Arbeitgeber und der Versicherungswirtschaft wurde erreicht, dass 

auch Pensionsfonds mit in die staatliche Förderung einbezogen wurden. Von den Län-

dern, insbesondere von Rheinland-Pfalz wurde bei den Verhandlungen im Vermitt-

lungsausschuss erreicht, dass auch Wohneigentum bei der Riesterförderung mit berück-

sichtigt wird.  

5.1.8 Evaluation 

Die Betrachtung beschränkt sich auf die wesentlichen Ziele, die mit den Reformen ver-

bunden waren. Es wird die Entwicklung der Ausgaben in Form des Bundeszuschusses, 

die Beitragssatzstabilität sowie die Effizienz der „Riester-Rente“ betrachtet.  
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5.1.9 Entwicklung der Bundeszuschüsse 

Abbildung 10: Entwicklung der Bundeszuschüsse in den Jahren 2000 bis 2011  

- in Mio. Euro- 

 

Quelle: Genzke, Jürgen, RVaktuell 4/ 2012, S. 116 

 

Wie das Schaubild zeigt, hat sich der Bundeszuschuss seit dem Jahr 2010 bei knapp 60 

Mrd. Euro eingependelt. Der allgemeine Bundeszuschuss ging aufgrund der gesunkenen 

Löhne sogar von rund 39,9 Mrd. Euro im Jahr 2010 auf ca. 39,6 Mrd. Euro im Jahr 

2011 zurück
453

. Das Ziel der Reform die Staatsausgaben zu stabilisieren ist somit bisher 

erfüllt worden. Sicherlich kann keine kausale Verbindung zwischen der Entwicklung 

des Bundeszuschusses und der Auswirkungen der Riester-Rentenreform vorgenommen 

werden, denn es haben auf diesen noch weitere Faktoren Einfluss, aber es kann trotz-

dem festgestellt werden, dass sich dieser bisher entsprechend der durch die Reformen 

vorgenommenen Zielsetzung entwickelte.  
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Abbildung 11: Entwicklung der Beitragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung 

 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, http://www.deutsche-

rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/Allgemeines/Grosse Tabel-

len/kennzahlen_finanzen_vermoegen/1_kennzahlen_rechengroessen/05_entwicklung_b

eitragssaetze.html (Zugriff am 22.07.2013) 

 

Wie die Grafik zeigt hat sich auch der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung stabilisiert. Nach einem Anstieg von 19,1% auf 19,5% im Jahr 2003 und einem 

erneuten Anstieg auf 19,9% im Jahr 2007 konnte er im Jahr 2012 auf 19,6% und im 

Jahr 2013 sogar auf 18,9% gesenkt werden. Auch bezüglich der Beitragssatzstabilität ist 

somit das Ziel der Reform erreicht worden.  

5.1.10 Entwicklung der privat geförderten Altersvorsorge 

(Riesterrente) 

Die Zahl der Abschlüsse von Riester-Rentenverträgen blieb im ersten Jahr nach der Ein-

führung weit hinter den Erwartungen zurück. Es waren zum Ende des Jahres 2002 etwa 

3,5 Millionen Verträge abgeschlossen. Gerechnet hatte man mit ca. 8 bis 10 Millionen 

Vertragsabschlüssen. Bereits zu Beginn war erkennbar, dass das neue Rentensparen 

unter der Gruppe der Geringverdiener wenig verbreitet war
454

. Als Gründe hierfür wur-

den die Komplexität der Regelungen, zu wenig Informationen, Unsicherheiten auf dem 
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Kapitalmarkt und in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie fehlende Markttransparenz 

genannt
455

. Von Seiten der Wissenschaft wurde die Riester-Rente von Beginn an massiv 

kritisiert456. Insbesondere die unzureichende Zielgenauigkeit der Förderung, die zu Mit-

nahmeeffekten bei den Besserverdienenden führt und die eigentliche Zielgruppe, die 

Geringverdiener, nicht erreicht
457

. Die Politik reagierte auf die Kritik und führte mit 

dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 erhebliche Vereinfachungen durch
458

. Weitere 

Änderungen erfolgten im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der zusätzlichen Alters-

vorsorge vom 10.12.2007, mit welchem die Kinderzulage für ab dem 1.1.2008 geborene 

Kinder auf 300,00 Euro erhöht wurde
459

. Schließlich wurde mit Einführung des Wohn-

Riesters versucht, das Produkt attraktiver und flexibler zu gestalten
460

.  
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Abbildung 12: Entwicklung der privaten Altersvorsorge (Zahl der Riesterverträge)  

Stand: 23.03.2012 

 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(Riester-Rente weiter im Trend) vom 26.03.2013  
http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/Riestervertraege-I-Quartal-2012-05-

23.html?cms_searchArchive=0&cms_submit=Senden&cms_dateafter=tt.mm.jjjj&cms_sortString=-

score_&cms_searchIssued=0&cms_datebefore=tt.mm.jjjj&cms_templateQueryString=Riester (Zugriff am 28.07.2013) 

 

Aus dem Schaubild zu sehen ist, dass die Zahl der „Riesterverträge“ kontinuierlich an-

stieg. Nach dem zögerlichen Start stiegen im Jahr 2003 die Abschlüsse um 16,4% im 

Vergleich zum Vorjahr461. Auch nach den gesetzlichen Anpassungen im Jahr 2005
462

 

stiegen die Neuabschlüsse wieder an. Ab dem Jahr 2008 gehen allerdings die Zuwächse 

zurück. Bis März 2012 hatten knapp 15,5 Millionen Bürger einen „Riestervertrag“ ab-

geschlossen463. Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird die Verkündung 
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der Zahl der Neuabschlüsse stets als Erfolgsmeldung gepriesen. Es wird betont, dass das 

„Riestersparen“ von der Bevölkerung angenommen werde und sich die staatlichen In-

vestitionen mit den Zulagen und der Steuervergünstigung lohnten
464

. Allerdings ist die 

alleinige Betrachtung der Zahl der absoluten Zuwächse wenig aussagekräftig. Die tat-

sächlichen „Riestersparer“ sind mit dem Nachfragepotential ins Verhältnis zu setzen. 

Nach aktuellen Schätzungen sind zwischen 37 und 42 Millionen Personen förderberech-

tigt
465

. Somit sind es gerade zwischen 35% und 40%, die die Förderung in Anspruch 

nehmen. Aber auch dieser Vergleich ist wenig aussagekräftig, denn von Bedeutung ist 

außerdem, ob und in welcher Höhe in die Verträge eingezahlt wird. Ruht ein Vertrag, so 

wird durch ihn keine zusätzliche Altersvorsorge aufgebaut, daher ist es von Bedeutung 

zu wissen, wieviele „Riesterverträge“ ruhen. Dieser Frage gingen Maik Wels und Chris-

tian Rieckhoff nach. Sie untersuchten in ihrer Studie in welchem Maße die Förderungen 

ausgeschöpft wurden und ob eine kontinuierliche Einzahlung in die Verträge erfolgte466. 

Als Ergebnis stellten sie fest, dass eine durchgängige Beitragszahlung lediglich bei 60 

Prozent der Verträge vorlag. Zum einen wurden die Förderungen nicht komplett ausge-

schöpft und zum anderen erfolgte keine durchgängige Beitragszahlung. Bei einer ge-

naueren Betrachtung wurde festgestellt, dass zwar bei der untersten Einkommensgruppe 

(0 bis 10.000 Euro) die Zulagenausschöpfung mit 90% am höchsten lag, diese Gruppe 

allerdings mit 46,8% die höchste Aussetzerquote vorzuweisen hatte467. Nicht nur bei der 

unteren Einkommensgruppe sind die Aussetzerquoten hoch, sondern auch bei den jün-

geren und älteren Geburtsjahrgängen468. Die Gründe für dieses Ergebnis konnten nicht 

ermittelt werden. Wels und Rieckhoff vermuten, dass die unteren Einkommensgruppen 

weniger Möglichkeiten haben kontinuierlich vorzusorgen oder aber hierin keine Not-
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wendigkeit sehen. Es besteht daher ein erhöhter Beratungsbedarf um sicherzustellen, 

dass der Zulagenanspruch voll ausgeschöpft wird und es zu keinen Unterbrechungen in 

der Beitragszahlung kommt469. 

 

Von entscheidender Bedeutung ist außerdem die Frage, ob das Riester-Sparen in der 

derzeitigen Höhe von 4% des Bruttoverdienstes überhaupt ausreichend ist, um damit die 

in der gesetzlichen Rentenversicherung entstandene Rentenlücke zu schließen. Damit 

haben sich bereits im Jahr 2004 Barbara Riedmüller und Michaela Willert beschäftigt. 

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass gerade für Geringverdiener das Riester-Sparen in der 

gesetzlich geforderten Höhe entschieden zu gering ist
470

. Axel Börsch-Supan und Mar-

tin Gasche stellen hierzu aktuelle Berechnungen unter Berücksichtigung der Verände-

rungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Finanz- und Wirtschaftskri-

se an. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Sparsumme von 4% nicht ausreicht, um 

für die gesamte Zeit des Rentenbezugs die Rentenlücke zu schließen
471

. Zum Zeitpunkt 

des Rentenbeginns ist dies noch möglich, aber je länger die Zeit des Rentenbezugs dau-

ert, desto geringer wird die Schließung der Lücke. Entscheidende Faktoren zur ausrei-

chenden Versorgung sind hierbei die Verzinsung der Riester-Rente, die Kosten, die 

Dauer der Ansparzeit sowie der Dynamisierungsfaktor. Erst wenn eine Ansparzeit von 

25 bis 30 Jahren mit der Einzahlung von 4% des Einkommens vorliegt, kann in der Zeit 

des Rentenbeginns zwischen 2030 und 2040 die Rentenlücke geschlossen werden
472

. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass eine lückenlose Beitragszahlung zwingend erforderlich ist, 

diese aber dennoch keine Garantie für eine ausreichende Vorsorge für die gesamte Dau-

er des Rentenbezugs darstellt.  

 

Johannes Geyer untersuchte, wie sich die „Riester-Sparer“ sozio-ökonomisch zusam-

mensetzen. Ob die private Altersvorsorge so wie sie derzeit existiert tatsächlich hilft 
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gegen Altersarmut vorzubeugen, hängt wesentlich davon ab, dass auch die am meisten 

gefährdeten Gruppen von ihr Gebrauch machen. Deshalb schaut Geyer genauer nach, 

welche Personen und Haushalte sich hinter den „Riester-Sparern“ verbergen. Als Da-

tengrundlage verwendet er das Sozio-ökonomische Panel (SOEP)
473

. Er analysiert die 

Struktur der Riester-Sparer in der Zeit von 2004 bis 2010
474

. Er unterscheidet nach dem 

Bildungsabschluss, dem verfügbaren Haushaltseinkommen, dem Geschlecht und der 

Anzahl der Kinder.  

Tabelle 7: Anteil der Riester-Sparer nach der Höhe des verfügbaren Haushaltseinkom-

mens in Prozent 

 

Quelle: Geyer, Johannes, 2011: Riester-Rente: Rezept gegen Altersarmut? S. 19 (Berechnungen 

des DIW Berlin, SOEP V27) 

Aus dem Schaubild ist ersichtlich, dass die Einkommensbezieher des 1. Quintils, was 

das niedrigste Haushaltseinkommen beinhaltet, am wenigsten Riester-Sparer sind. Mit 

22,1% hat nicht einmal jeder vierte in der untersten Einkommensgruppe einen Riester-

Vertrag. Nicht nur der Bildungsabschluss korreliert stark mit der Anzahl von Riester-

Verträgen, sondern auch die Tatsache Migrationshintergrund. Personen mit Migrations-

hintergrund haben seltener einen Riester-Vertrag. Die Anzahl der Kinder wirkt sich po-

sitiv auf die Zahl der Verträge aus. Je mehr Kinder, desto höher ist die Anzahl an Ries-

ter-Sparern. Auch Frauen sparen mehr mit Riester als Männer. Die Gründe für diese 

Ergebnisse wurden von Geyer nicht analysiert. Er vermutet, dass Personen mit geringe-

rer Bildung auch weniger finanzielles Wissen haben und es bei den Migranten die 

sprachlichen Barrieren sind, die das Informationsdefizit verursachen. Bei den unteren 
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Einkommensgruppen kann es außerdem daran liegen, dass sich für sie das private Spa-

ren nicht lohnt, um damit über das Niveau der Grundsicherung zu kommen, und sie 

daher keinen Anreiz haben zu „riestern“. Dass es mehr Frauen sind die Riester-Sparen 

und die Zahl der Kinder die Wahrscheinlichkeit erhöht verwundert nicht, da dies über 

die Kinderzulage politisch beabsichtigt wurde und dieser Effekt in der Praxis durch die 

Anreizwirkung eingetreten ist. Interessant zu sehen wäre außerdem die Verbindung 

zwischen der Zahl der Kinder und dem Haushaltseinkommen. Aber diese Verknüpfung 

wurde von Geyer nicht vorgenommen.  

 

Wolfram Lamping und Markus Tepe beziehen in ihrer Betrachtung zum Riester-Sparen 

subjektive Aspekte mit ein. Sie sind der Auffassung, dass Vorsorgeentscheidungen 

nicht nur rein rational gefällt werden, sondern auch Aspekte der Unsicherheit und des 

Vertrauens in die gesetzliche Rentenversicherung mit einfließen. Die Entscheidung zum 

Riester-Sparen erfolgt ihrer Meinung nach in einem Zusammenspiel des Könnens und 

Wollens zur Altersvorsorge. Die Einsicht allein, dass privat für das Alter vorgesorgt 

werden muss reicht nicht aus, wenn die finanziellen Mittel hierfür nicht vorhanden sind. 

In einer Regressionsanalyse setzten sie die Variablen Alter und Einkommen den subjek-

tiven Aspekten der Erwartungshaltung gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung 

und der Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit in Beziehung. Die Untersuchung ergab, 

dass zwar auch subjektive Aspekte eine Rolle spielen, aber das vorhandene Einkommen 

von entscheidender Bedeutung für die Sparentscheidung ist. Wenn die Einkünfte zu 

gering sind, dann kann trotz guter Information und des Bewusstseins, dass gespart wer-

den sollte, nicht für das Alter vorgesorgt werden
475

. Bei denjenigen, die ein ausreichen-

des Einkommen haben, steht die Riester-Vorsorge in einem komplementären Verhältnis 

zu anderen Formen der Altersvorsorge. Daraus ist zu schließen, dass es bei den höheren 

Einkommen beim Riester-Sparen zu Mitnahmeeffekten kommt
476

. 

 

Hagen und Kleinlein legen in ihrem Beitrag „Zehn Jahre Riester-Rente: Kein Grund 

zum Feiern“ den Fokus auf die Zertifizierungskriterien sowie die aufsichts- und versi-
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cherungsrechtlichen Regelungen. Sie beschreiben, wie sich diese in den vergangenen 

zehn Jahren (zwischen 2001 und 2011) veränderten und welche Auswirkungen diese 

Änderungen für die Sparer bewirken. Ihr Beitrag stützt sich weitgehend auf die Ergeb-

nisse der Studie von Kleinlein, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt 

wurde
477

. Hagen und Kleinlein kommen zu dem Ergebnis, dass sich „Riester“ in der 

jetzt bestehenden Form nicht mehr lohnt. Man könnte mittlerweile sein Geld auch in 

den Sparstrumpf stecken478. Damit erzielte man dieselbe Rendite. Die Änderungen wir-

ken sich zum Vorteil der Versicherer und zum Nachteil der Sparer aus. Die Autoren 

sehen die Gründe für die Verschlechterung der Produkte in der veränderten Produktkal-

kulation, dem niedrigeren Garantiezins und den der Kalkulationen zugrunde liegenden 

Sterbetafeln
479

. Im Rahmen der Einführung der Unisextarife im Jahr 2005 wurde von 

den Versicherern für die Kalkulationen das Langlebigkeitsrisiko der Frauen zugrunde 

gelegt und kein Durchschnittswert der Lebenserwartung von Männern und Frauen er-

mittelt. Dies hat zur Folge, dass sich die Prämien für Männer erhöhten und die der Frau-

en gleich blieben bzw. sich nur geringfügig verringerten
480

. Welche Sterbetafeln für die 

Berechnung zugrunde gelegt werden ist von großer Bedeutung für die Rentabilität der 

Produkte. Die Anbieter kalkulieren mit sehr hohen Lebenserwartungen, was zur Folge 

hat, dass Sterblichkeitsüberschüsse entstehen, von denen die Versicherer nunmehr 25% 

einbehalten dürfen anstatt lediglich 10%, wie es in der Anfangsphase der Fall war
481

. 

Die sinkenden Zinsen auf dem Finanzmarkt sind ein weiterer Grund, weshalb die Ries-

ter-Produkte unrentabler wurden. Der Garantiezins betrug im Jahr 2001 noch 3,25%. 

Jetzt hat er sich fast um die Hälfte verringert und liegt bei nur noch 1,75%
482

. Außer der 

Verzinsung und der Kalkulation der Sterblichkeit wirkt sich auch die Überschussvertei-

lung auf die Rentabilität der Produkte aus. Bei Einführung der Riesterrente war be-

stimmt worden, dass 90% der Überschüsse an die Versicherten zurückfließen. Dies gilt 
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jetzt nur noch für die Zinsüberschüsse, welche seit der Finanzmarktkrise an Bedeutung 

verloren. Von den Kostenüberschüssen dürfen die Versicherer mittlerweile maximal 

50% einbehalten anstatt nur 10%
483

. Sie fallen allerdings nicht so stark ins Gewicht. Am 

bedeutendsten sind die Risiko- und Sterblichkeitsgewinne, von denen die Versicherer 

nun ebenfalls einen höheren Anteil einbehalten dürfen.  

 

Die als Schutzmaßnahme bestehende Regelung des Kapitalerhalts zu Beginn der Aus-

zahlungsphase macht es dem Verbraucher schwer, den Anbieter nach einer längeren 

Laufzeit seines Vertrags zu wechseln. Eine auf Sicherheit basierende Vorschrift bewirkt 

geringe Flexibilität und hat zur Folge, dass auch schlechte Anbieter am Markt bleiben, 

da es für die Versicherten mit finanziellen Verlusten verbunden ist, nach einer längeren 

Vertragslaufzeit den Anbieter zu wechseln
484

.  

 

Diese Veränderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen zeigen, dass den Versi-

cherern im Laufe der Zeit mehr Freiheiten eingeräumt wurden. Es bestehen keine ge-

setzlichen Vorgaben bezüglich der Produktqualität. Die den Kalkulationen zugrunde zu 

legenden Sterbetafeln dürfen selbst bestimmt werden. Es bestehen keine Bestimmungen 

darüber, welcher Garantiezins zu gewähren ist. Die Überschussbeteiligung wurde zu 

Gunsten der Versicherer ausgeweitet. Bei Verletzungen der Informationspflicht sind die 

Sanktionen schwach, wenn sie denn überhaupt angewandt werden, was bisher nicht der 

Fall war.  

5.1.11 Entwicklung der Betrieblichen Altersvorsorge 

Auch die zweite Säule der Altersvorsorge hat durch die Riester-Rentenreform an Be-

deutung gewonnen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde 

von der TNS-Infratest Sozialforschung analysiert, wie sich in der Zeit von 2001 bis 

2011 die Verbreitung der Betriebsrenten entwickelte485. 
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Die Zahl der Betriebe mit Altersvorsorgeangeboten hat sich von Dezember 2001 bis 

Dezember 2011 um 19% von 31% auf 50% erhöht. Die Zunahme unterscheidet sich 

allerdings nach der Größe der Betriebe. Es sind insbesonders kleine Betriebe mit bis zu 

vier Mitarbeitern, die bis zum Dezember 2011 lediglich zu 35% Betriebsrenten anbo-

ten
486

. Bei der Finanzierung der Systeme ist ein Trend dahingehend zu erkennen, dass 

sich die Betriebe aus der Beitragszahlung immer mehr zurückziehen. Während im De-

zember 2001 von 54% der Betriebe die Renten ausschließlich vom Arbeitgeber finan-

ziert wurden, waren es im Dezember 2011 nur noch 31%. Es fand ein Rückgang von 

23% statt. Die Finanzierung der Betriebsrente ausschließlich durch die Arbeitnehmer ist 

im selben Zeitraum um sieben Prozent von 26% auf 33% gestiegen
487

. Auch bei der 

Leistungsgewährung vollzieht sich ein Wandel weg von der Leistungszusage hin zu 

einer Beitragsgarantie. Mehr als 85% der seit 2001 eingeführten Betriebsrentensysteme 

garantieren lediglich eine Beitragszahlung und keine Leistungszusage488. Die Deutsche 

Bank Research sieht als Grund für diesen Rückzug der Betriebe sowohl von der Bei-

tragszahlung als auch der Leistungsgewährung in der durch die Reformen eingeführten 

Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung. Vorher beruhte das Be-

triebsrentensystem auf Freiwilligkeit. Mit dem Rechtsanspruch wurde wesentlich in die 

Freiheit des Systems eingegriffen, was zur Folge hat, dass sich die Arbeitgeber immer 

mehr aus der Verantwortung ziehen
489

.  

 

Entscheidend ist nicht nur die Entwicklung des Angebots der Arbeitgeber, sondern auch 

inwieweit die Arbeitnehmer die Entgeltumwandlung in Anspruch nehmen. In der Zeit 

von Dezember 1991 bis Dezember 2011 ist der Anteil der Beschäftigten mit einer be-

trieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft von 38% auf 50% gestiegen. Ob-

wohl der Zuwachs bei den Frauen höher war, liegt deren Anteil mit 46% unter dem der 
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Männer, die sich mit 51% an der betrieblichen Altersversorgung beteiligten
490

. Mitar-

beiter in großen Betrieben haben häufiger eine Betriebsrente als Mitarbeiter in kleinen 

Unternehmen491,492. Dies verwundert nicht, denn in Betriebsstätten mit eins bis vier Mit-

arbeitern besteht auch das geringste Angebot an betrieblicher Altersversorgung
493

. Dass 

der Anteil der Frauen bei den Betriebsrenten geringer ist verwundert ebenfalls nicht, 

wenn man betrachtet, wie die Verteilung in Bezug auf den Wirtschaftszweig aussieht. 

Im Kredit und Versicherungswesen liegt der Anteil der Beschäftigten mit einer Be-

triebsrente bei 84 %, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe und der Branche Berg-

bau/Steine/Energie mit 63% bzw. 61%. Die Mitarbeiter im Dienstleistungsgewerbe494 

und insbesondere im Gaststättengewerbe besitzen mit 23% und 26% am seltensten eine 

Betriebsrente
495

. Entscheidend ist bei den Betriebsrenten auch, wie bereits bei der Ries-

terrente angesprochen, dass in die Renten laufend eingezahlt wird und sie nicht stillge-

legt sind. Dies wurde von Martin Schulz untersucht. Er unternahm eine Vollerhebung 

und wertete anhand der Geschäftsberichte die Entwicklung der Stillegung bei den Pen-

sionskassen in der Zeit von 2002 bis 2009 aus. Die Untersuchung ergab, dass bei den 

Männern ab dem Jahr 2004 der Anteil kontinuierlich anstieg und im Jahr 2009 bei über 

22% lag. Bei den Frauen lag der Anteil über dem der Männer und stieg ebenfalls an. Im 

Jahr 2009 waren bei den Frauen 28% der Verträge beitragsfrei gestellt. Schulz stellt 

außerdem fest, dass entgegen den Anfangsjahren seit der Einführung der Entgeltum-

wandlung kein Wachstum mehr bei den Betriebsrenten erfolgt. Die Zahlen stagnieren. 

Sogar im Jahr 2008, wo zu erwarten gewesen wäre, dass eine Erhöhung eintritt, nach-

dem die Sozialversicherungsfreiheit über das Jahr 2008 hinaus verlängert wurde. Diese 

Tatsache, dass die Zahl der Neuabschlüsse von Betriebsrenten nicht zunimmt und im-

mer mehr Verträge beitragsfrei gestellt werden, ist eine neue Erkenntnis und für Martin 
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Schulz bedenklich
496

. Auch von TNS-Infratest wurden in der aktuellsten Erhebung Un-

tersuchungen zu ruhenden Verträgen unternommen. Bei den Pensionskassen waren es 

im Dezember 2011 26% der Versicherten deren Betriebsrenten ruhten. Der Anteil der 

Frauen lag mit 31% über dem der Männer mit 23%497. Bei den Pensionsfonds waren es 

mit 22% etwas weniger ruhende Betriebsrenten498. 

5.1.12  Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung bezieht sich ausschließlich auf den Reformprozess und dessen 

Wirkungen. Die Ergebnisse aus der Theorieprüfung sind gemeinsam mit den Ergebnis-

sen des Reformprozesses in Großbritannien unter Punkt sechs dargestellt. 

 

Wie die Evaluation zeigt, ist die Reform aus Sicht der Vermeidung von Altersarmut 

gescheitert. Im Gegenteil: wie in der Ausgangshypothese vermutet und durch die Eva-

luation bestätigt trägt sie zum vermehrten Entstehen von Altersarmut bei. Die Ärmsten 

werden die Verlierer dieser Reform sein. Die private Altersvorsorge ist aus zweierlei 

Gründen für die unteren Einkommensbezieher nicht in der Lage, die Kürzungen in der 

gesetzlichen Rente auszugleichen. Zum einen ist es Personen mit geringem Einkommen 

finanziell nicht oder nur schwer möglich privat vorzusorgen. Zum anderen besteht hier-

zu kein Anreiz, wenn vorauszusehen ist, dass man im Alter in die Grundsicherung fallen 

wird und hierauf die private Altersvorsorge angerechnet werden wird. Für die Ärmsten 

hat, wie von Schmähl betont, die gesetzliche Rentenversicherung ihre Legitimations-

grundlage verloren
499

. Hierauf gibt die Reform keine Antwort. Das garantierte Siche-

rungsniveau in Höhe von 67% ist realitätsfern, da es von einem Eckrentner ausgeht, der 

45 Jahren lang einen Verdienst in Höhe des Durchschnittsverdiensts erzielte. Auch vom 

Sozialbeirat wird diese Annahme kritisiert
500

. Bei der Reform stand die Beitragssatzsta-

bilität und die langfristige Reduzierung des Bundeszuschusses im Vordergrund. Diese 

Ziele wurden bisher erfüllt. Die inhaltliche Debatte des Reformprozesses war aus-
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schließlich auf die Lösung der finanziellen Probleme in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung, der Beitragssatzstabilität aufgrund der zu hohen Lohnnebenkosten und der 

Herausforderung des zu erwartenden demographischen Wandels bestimmt. Darüber 

hinaus wurde keine generelle Grundlagendebatte geführt. Fragen, ob das Versiche-

rungsprinzip in der bestehenden Form und die starke Zentrierung auf die Erwerbsarbeit 

angesichts der sich wandelnden Arbeitswelt und der Erosion des Normalarbeitsverhält-

nisses noch zeitgemäß seien, wurden nicht diskutiert. Das System in seiner bestehenden 

Form wurde nicht in Frage gestellt und auch nicht die bestehende Form der Umvertei-

lung. Debatten wie beispielsweise zu einer Umwandlung der Rentenversicherung in ein 

universalistisches System der Erwerbstätigen und eine Staatsbürgerversicherung, wie 

von Nullmeier und Rüb diskutiert, wurden nicht geführt
501

. 

 

Die Rahmenbedingungen und die Ausgangssituation der Reform waren für eine sachli-

che Diskussion nicht von Vorteil. Wie bereits erwähnt, litt Deutschland Ende der 

1999er Jahre unter einer hohen Arbeitslosigkeit, die Staatsverschuldung war so hoch 

wie nie zuvor und die Finanzlage in der Rentenversicherung war ebenfalls angespannt, 

so dass eine Beitragssatzerhöhung anstand. Aus diesen Gründen bestand Handlungs-

druck und damit dringender Handlungsbedarf. Hinzu kam das Vorgehen von Seiten der 

SPD. Entgegen früherer Abmachungen mit dem Thema Rente keinen Wahlkampf zu 

führen, wurden die Rentenkürzungen von der SPD im Bundestagswahlkampf 1998 kri-

tisiert und versprochen, diese rückgängig zu machen
502

. Durch das Aussetzen der Vor-

gängerregelungen setzte sich die Regierung unter zeitlichen Druck Neuregelungen zu 

schaffen, die sich inhaltlich von den Vorschlägen der Vorgängerregierung unterschei-

den sollten. Die CDU war aufgrund der Verwerfung ihres Konzepts und der verlorenen 

Wahlen  wenig konsensbereit.  
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Von Gerhard Schröder war es sicherlich eine strategische Entscheidung, die Stellen neu 

zu besetzen und den „alten Rentenmännern“ neue Aufgaben zu übertragen. Auch die 

Entscheidung, den Gewerkschaftler Walter Riester als Bundesminister für Soziales ein-

zusetzen, war bewusst gewählt. Riester war kein Rentenexperte, aber seine Reformvor-

stellungen stimmten mit denen von Gerhard Schröder überein. Beide favorisierten ein 

System, das auf mehreren Säulen basiert und sie waren für die Stärkung der privaten 

Altersvorsorge. Man holte sich mit dem Gewerkschaftsmann gleichzeitig die Kritiker 

mit ins Boot. Anfänglich gelang dies nicht. Aber am Schluss knickte die Gewerkschaft 

ein und stimmte nach weiteren Zugeständnissen der Reform zu. Schröder verfolgte ei-

nen wirtschaftsliberalen Reformkurs. Er gehört zu den Modernisierern seiner Partei der 

die „Neue Mitte“ vertrat. Er war die treibende Kraft bei der Umsetzung der Reform und 

der Einführung der privaten Altersvorsorge als eigenständiger Säule im Rentenversiche-

rungssystem. Zu Vertretern der Wirtschaft pflegte er ein gutes Verhältnis und hatte viele 

von ihnen als seine Berater. Auch der damalige Vorstandschef des Finanzdienstleisters 

AWD, Carsten Maschmeyer gehörte dazu. Dieser wurde bereits in Niedersachsen von 

ihm im Wahlkampf unterstützt
503

. Auf einer AWD-Vertriebsveranstaltung  bei der 

Schröder als Ehrengast geladen war sprach er vor den Vertretern des Unternehmens und 

meinte:  

„Sie als AWD-Mitarbeiter erfüllen eine staatsersetzende Funktion. Sichern Sie die Ren-

te Ihrer Mandanten, denn der Staat kann es nicht!“
 504

 

Sein Durchsetzungsvermögen auch gegenüber Widerständen aus den eigenen Reihen 

und seiner „Basta-Politik“505 waren sicherlich entscheidend für die Verabschiedung des 

Gesetzes nach einer über zweijährigen Verhandlungsphase. Als ein wesentlicher Grund 

für die zu erwartende Altersarmut ist somit die positive Einstellung des Kanzlers ge-

genüber der privaten Altersvorsorge und seine auf die Zielfixierten strategischen Ent-

scheidungen zu werten. Die Aufgabe des Obligatoriums für die private Altersvorsorge 

wurde von ihm mitgetragen. Er meinte, es müsse abgewartet werden wie die private 

Altersvorsorge angenommen werde: Dann könne später immer noch darüber entschie-
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den werden, ob das Obligatorium einzuführen sei
506

. Darüber wird von Seiten der Poli-

tik bisher nicht diskutiert. Die Marktöffnung in der Rentenversicherung war vom Kanz-

ler gewollt und wurde von ihm durchgesetzt. Es frägt sich, warum konnte sie nicht ver-

hindert werden? Welche Rolle nahmen die Akteure im Gesetzgebungsprozess ein? 

 

Ob allerdings Schröder´s „Basta-Politik“507 und Riester´s Verhandlungsstrategie für den 

Reformprozess dienlich waren, ist zu bezweifeln. Nürnberger`s Analyse zufolge ver-

handelte Riester mit der Opposition wie mit einem Tarifpartner
508

. Er selbst behauptet 

zwar, dass die Opposition kein Entgegenkommen zeigte509, aber von Seiten der SPD war 

auch keine Entschuldigung bzw. kein Einsehen für ihr Vorgehen im Wahlkampf er-

kennbar. Dies war mit ein Grund, weshalb die Union zu keinem Konsens bereit war, 

obwohl man in der Sache selbst nicht allzu weit auseinander lag. Mehr Konsensbereit-

schaft hätte vielleicht dazu beigetragen, dass die Diskussionen auf fachlicherer Ebene 

hätten stattfinden können. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung, ein wichtiges In-

strument zur Vermeidung von Altersarmut, wurde aufgrund des Widerstands durch den 

VDR außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung angesiedelt. Der Übergang zur 

zusätzlichen privaten Altersvorsorge wurde zwar nicht befürwortet aber auch nicht in 

dem Maße bekämpft, dass er hätte abgeschafft werden müssen. Von Seiten der Gewerk-

schaft, der Vertreterin der Arbeitnehmerinteressen, wurde die Einführung der privaten 

Altersvorsorge nicht mit vereinten Kräften so stark abgelehnt, dass deren Einführung 

hätte verhindert werden können. Es war Frau Engelen-Kefer, die gegen die Einführung 

kämpfte. Aber die Gewerkschaft stand nicht geschlossen hinter ihr. Zum Schluss stimm-

te man dem Reformvorhaben zu, nachdem den Tarifpartnern mehr Entscheidungsfrei-

heit bezüglich der betrieblichen Altersvorsorge eingeräumt wurde und das Sicherungs-

niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung von 64% auf 67% erhöht worden war. 

Der Arbeitgeberseite kam die Reform entgegen. Von ihr war auch keine Unterstützung 

für die Armen zu erwarten. Von den Oppositionsparteien im Bundestag, insbesondere 

auch von der Union, wurden die Wesenszüge der Reform mitgetragen. Die Sozialver-

bände, die die Interessen der Schwächsten vertreten, lehnten die Kürzungen im staatli-
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chen System und die Kompensation durch die private Altersvorsorge ab. Aber deren 

Einfluss im Reformprozess war von untergeordneter Bedeutung. Sie konnten keine Än-

derungen bewirken. Die Wissenschaft und insbesondere Winfried Schmähl wurden in 

ihrer Einflussnahme ausgeschaltet. Riester entließ Schmähl gegen dessen Willen aus 

dem Sozialbeirat, was einmalig in der Geschichte des Gremiums war. An seine Stelle 

trat der loyale Befürworter und Unterstützer der Reform Bert Rürup
510

.  

Wie die Analyse zeigt, waren die Gegner der Reform zu schwach, um den von vielen 

als Paradigmenwechsel
511

 in der Geschichte der Rentenversicherung bezeichneten 

Übergang zur kapitalfinanzierten privaten Altersvorsorge zu verhindern. Seine Durch-

setzungskraft und sein bewusstes strategisches Handeln verhalfen Gerhard Schröder 

dazu, sein Ziel mit zwar erheblichen Zugeständnissen zu erreichen. Von zwei wesentli-

chen Punkten, die für die Vermeidung von Altersarmut von Bedeutung gewesen wären, 

wurde im Verlauf des Politikprozesses Abstand genommen. Das sind die Eingliederung 

der Grundsicherung in das System der gesetzlichen Rentenversicherung und der Ver-

zicht auf die obligatorische private Altersvorsorge. Dies zeigt, dass die Ärmsten bei 

dieser Reform keine Stimme hatten bzw. deren Stimmen zu schwach waren, um etwas 

zu bewirken. Es bestätigt sich die Hypothese von Nullmeier, dass Politik für die Mittel-

schicht, die „Neue Mitte“ gemacht worden war, aber nicht für die Schwächsten
512

.  
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Abbildung 13: Ehepaare mit Riester-Renten 

 

Quelle: Schulz, 2012: Teilprivatisierung der Altersrente: Zukunftssicherung oder Verschärfung 

sozialer Ungleichheit. S. 170 

 

Dies bestätigen auch die Berechnungen von Martin Schulz. Er fasste die Zulagenförde-

rung und die steuerlichen Begünstigungen die Riester-Sparer erhalten können zusam-

men und schaute, von wem diese in Anspruch genommen werden. Die Abbildung zeigt 

die Ergebnisse für Ehepaare, die sich am Riester-Sparen beteiligen
513

. Mit 25% sind 

dies am häufigsten Ehepaare mit einem Gesamteinkommen zwischen 50.000 und 

75.000 Euro die „Riestern“, gefolgt von Ehepaaren mit einem Einkommen zwischen 

37.500 bis 50.000 Euro, die zu 20% Riester-Verträge besitzen. Es ist die Gruppe der 

verheirateten Steuerpflichtigen mit Kindern und mittlerem Einkommen, die das Riester-

Sparen am stärksten in Anspruch nehmen, also die Mittelschicht. Die Bezieher von 

niedrigen Einkommen haben zwar eine höhere Förderquote, nehmen die Vergünstigun-

gen jedoch nur in minimalem Umfang in Anspruch
514

. Diese Entwicklung wurde bereits 

von Thomas Ebert vorausgesagt, da sie durch die Konstruktionsmerkmale des Förder-
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konzepts zu erwarten war515,516. Die Hauptlast der Reform tragen die Beitragszahler. Die 

zusätzliche private Altersvorsorge wird nicht paritätisch durch Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer, sondern alleine von den Beitragszahlern finanziert. Auf den Bürger wurde 

mehr Eigenverantwortung übertragen. Die Frage die sich hierbei stellt ist, ist auch jeder 

Bürger dazu in der Lage mit dieser Verantwortung umzugehen? Ist er auch finanziell in 

der Lage, zusätzliche private Vorsorge zu betreiben, trotz staatlicher Förderung? Die 

Beantwortung dieser Fragen wird im Reformprozess vermisst. Durch den Wechsel zum 

Kapitaldeckungsverfahren trägt der Bürger außerdem ein höheres Kapitalmarktrisiko. 

Der Staat zieht sich aus der Verantwortung und der Leistungsgewährung zurück. Er 

übernimmt stärker die Rolle des Regulierers. Damit nimmt auch der solidarische Aus-

gleich ab. Sinn der gesetzlichen Pflichtversicherung ist es sicherzustellen, dass während 

der Erwerbsphase für das Alter vorgesorgt wird und nicht aufgrund fehlender Vorsorge 

der Staat mit Fürsorgeleistungen einspringen muss. Freiwillig würde dies aus den ver-

schiedensten Gründen nicht jeder tun. Diese Grundüberlegung und Weitsicht des 

Pflichtversicherungssystems der gesetzlichen Rentenversicherung wird durch die Ries-

ter-Rente außer Kraft gesetzt. Die Zulagenförderung basiert auf freiwilliger Basis und 

hat nicht dieselbe Wirkung wie ein Obligatorium. Dies zeigen die Evaluationsergebnis-

se. Nicht jeder kann sich die zusätzliche Vorsorge in der Höhe leisten, wie sie zur Le-

bensstandardsicherung erforderlich wäre. Für Geringverdiener hat die Sozialversiche-

rung ihre Legitimation verloren. Es müssen zwar aufgrund der bestehenden Versiche-

rungspflicht Beiträge ins System bezahlt werden. Die zu erwartende Leistung übersteigt 

jedoch nicht das Grundsicherungsniveau. Für diese Konstellation erbringt die Reform 

keine Erklärung. Sie liefert kein schlüssiges Gesamtkonzept. Aus der Sicht des Staates 

ist nicht klar definiert, was die gesetzliche Rentenversicherung insbesondere für die 

Geringverdiener in Zukunft leistet. Wenn die Altersarmut in Zukunft ansteigen wird, 

dann ist zwar bei den Ausgaben der Rentenversicherung gespart worden, aber die Aus-

gaben für Grundsicherungsleistungen werden erheblich ansteigen. Dies wurde durch 

                                                 
515

 Für Thomas Ebert sind es der steuerliche Sonderausgabenabzug mit seiner Progressionswirkung, die 

fehlenden Einkommensgrenzen und die fehlende Dynamisierung bei der Zulagenförderung sowie die 

Privilegierung der Hausfrauen-Ehe bei der Zulagenförderung die die Mittelschicht gegenüber den 

Ärmsten begünstigt (Ebert, Thomas, 2001: Rentenreform 2001: Sozialverträgliche Modernisierung? 

Sozialer Fortschritt, Unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik Heft 8 August 2001: 182-187). 
516

 Ebert, Thomas, 2001: Sozialer Fortschritt, Unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik Heft 8 August 

2001: 182-187. S. 185, 186 



„Erste Reformwelle“ 

Seite 173 

eine Hochrechnung bereits von Barbara Riedmüller und Michaela Willert demons-

triert
517

. Hieran wird das kurzfristige Denken in der Parteipolitik deutlich 
518

. 

 

Gewinner der Reform ist die Versicherungswirtschaft. Diana Wehlau analysierte deren 

Einflussnahme auf das Reformgeschehen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Versi-

cherungswirtschaft durch Lobbyarbeit und personelle Verstrickungen wesentlichen Ein-

fluss auf den Reformprozess hatte. Der Kreis der rentenpolitischen Akteure hat sich 

durch diese Reform um die Vertreter der Versicherungswirtschaft erweitert. Für den 

Bürger wird die Altersvorsorge dadurch unübersichtlicher und komplizierter. Es sind 

Wohlfahrtsmärkte entstanden. Die Frage ist nur, ob der Markt für die Ärmsten  Wohl-

fahrt produzieren kann und will, denn sein eigentliches Interesse ist die Gewinnerzie-

lung.  
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5.2 Welfare Reform and Pensions Act 1999/ The Child Support 

Pensions and Social Security Act 

Im Mai 1997 gewann Labour nach einer achtzehnjährigen Regierungszeit der Konserva-

tiven die Unterhauswahlen. Die Regierungszeit der Tories hinterließ auch in der Sozial-

politik ihre Spuren, zumal Margaret Thatcher als Vertreterin des Neoliberalismus einen 

schlanken Staat bevorzugte. John Hills fasst die Auswirkungen des konservativen Re-

gierungshandelns auf den Wohlfahrtsstaat in vier Punkten zusammen: 

 

1. Der Versuch, die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten; 

2. Vermehrte Privatisierung, insbesondere auf der Angebotsseite; 

3. Zunahme von einkommensabhängigen Leistungen; 

4. Zunahme von Ungleichheit
519

. 

Die Kürzung von Leistungen machte sich in der Rentenpolitik insbesondere dadurch 

bemerkbar, dass seit Beginn der 1980er Jahre die Erhöhung der Basic State Pension 

nicht mehr entsprechend den Lohnerhöhungen, sondern nur noch entsprechend den 

Preiserhöhungen vorgenommen wurde. Das von der Labour Regierung Mitte der 1970er 

Jahre eingeführte State Earnings Related Pension Scheme (SERPS), welches das briti-

sche Rentensystem dem kontinentaleuropäischen etwas näher brachte, wurde durch 

zwei Reformen gekürzt
520

. Mit der Rentenreform des Jahres 1986 wurde die maximale 

Leistung aus einer SERPS–Rente für zukünftige Rentner von 25% auf 20% reduziert. 

Es wurden nicht mehr die 20 Jahre mit dem höchsten Verdienst für die Berechnung zu-

grunde gelegt, sondern nur mehr ein Durchschnittswert aus allen Versicherungszei-

ten
521

. Auch in der Rentenversicherung wurde die Rolle des privaten Sektors gestärkt. 

Die konservative Regierung setzte Anreize, dass private Rentenversicherungen abge-

schlossen wurden und aus der gesetzlichen SERP´s Rente oder Betriebsrente ausgestie-

gen wurde. Es wurde außerdem eine neue Möglichkeit der privaten Rentenversicherung, 

der sogenannten Personal Pension eingeführt, die sowohl von Versicherungsunterneh-
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men, als auch von Finanzinstitutionen angeboten wurde, um einen Wettbewerb zu ge-

währleisten
522

. Allerdings stellte sich später heraus, dass es zu vielen Falschberatungen 

gekommen war. Versicherte, für die der Verbleib in der Betriebsrente oder bei der ge-

setzlichen Rentenversicherung günstiger gewesen wäre, wurden überredet in die Perso-

nal Pension zu wechseln. Dies beschädigte das Vertrauen in die private Rentenversiche-

rung
523

. John Hills kommt zu dem Ergebnis, dass zwar erhebliche Einschnitte während 

der Regierungszeit der Konservativen erfolgten, aber der Schutzmantel des Wohlfahrts-

staates dennoch erhalten blieb
524

. Die Rolle des privaten Sektors als Anbieter von Leis-

tungen nahm allerdings während der Regierungszeit der Konservativen zu. 

 

Im Green Paper - A new contract for welfare: Partnership in Pensions - werden die Fol-

gen dargestellt, die diese Rentenpolitik hatte und für die Zukunft haben wird, wenn das 

System in der bestehenden Form weitergeführt würde. Ohne Rentenreformen würden 

im Jahre 2025 die Hälfte der Rentner auf einkommensabhängige Leistungen angewie-

sen sein. Obwohl die Renten in den letzten dreißig Jahren stärker gestiegen sind als das 

durchschnittliche Einkommen, ist der Abstand zwischen reichen und armen Rentnern 

größer geworden. Diese Kluft würde sich in Zukunft verbreitern. Derzeit ist einer von 

fünf Rentnern auf ergänzende einkommensabhängige Leistungen angewiesen. Dies 

würde sich bis zum Jahr 2050 dahingehend verschlechtern, dass jeder dritte Rentner auf 

Sozialleistungen angewiesen sein würde. Die Basic State Pension zusammen mit der 

SERPS–Rente reichen für Geringverdiener nicht mehr aus, um über das Sozialhilfeni-

veau zu kommen
525

.  
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Eine Ursache für diese Entwicklung liegt in der Alterung der Gesellschaft. In den Jah-

ren 2020 bis 2030 wird die Zahl der Rentner stark ansteigen
526

. Aber das Hauptproblem 

wird in der Tatsache gesehen, dass es Personen gibt, die nicht in der Lage sind, ausrei-

chend für das Alter vorzusorgen. Dies kann aus zweierlei Gründen der Fall sein:  

Zum einen, weil keine Integration am Arbeitsmarkt vorliegt. Zum anderen, weil zu we-

nig verdient wird, um ausreichend vorsorgen zu können. Vier Millionen Menschen, die 

jährlich zwischen 9.000 £ und 20.000 £ verdienen, leisten außer den gesetzlichen 

Pflichtbeiträgen keine weiteren Rentenbeiträge. Diese Situation wird sich aufgrund von 

sich verändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen in Zukunft ver-

schlechtern. Als Gründe hierfür werden genannt: 

- ein sich abzeichnender Abwärtstrend in der Versorgung mit Betriebsrenten; 

- Veränderungen am Arbeitsmarkt; Zeitarbeit und Arbeitgeberwechsel neh-

men zu; 

- Zunahme von Scheidungen; 

- Frauen verlangen nach einer eigenständigen Versorgung; 

- kein Zugang zur privaten Rentenversicherung aufgrund zu geringen Ver-

dienstes und zu hoher Verwaltungskosten bei den privaten Produkten; 

- Komplexität und mangelndes Vertrauen in den privaten Rentenmarkt; 

- geringe bzw. schlechte Information über die Altersvorsorge
527

. 

Diesen Veränderungen und Herausforderungen will sich die neue Regierung mit ihrem 

Konzept des Dritten Wegs stellen. Nach Jahren der innerparteilichen Krise und Zerris-

senheit sowie der langen Zeit in der Opposition trat Labour unter der Führung von Tony 

Blair mit einem neuen Konzept an und bezeichnete sich nunmehr als New Labour
528

. 

Mit diesem Konzept will man neue sozialdemokratische Antworten auf die Herausfor-

derungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts präsentieren. New Labour will eine Par-

tei für alle Bürger Großbritanniens sein und mit der Industrie ein partnerschaftliches 

Verhältnis pflegen, um die Dynamik des Marktes zu erhalten, was in einer globalisier-

ten Welt als eminent wichtig betrachtet wird. Eine florierende Wirtschaft ist die Grund-

lage für das Wohlergehen der Bürger und die Basis für einen stabilen Wohlfahrtsstaat. 
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Mit der Gewerkschaft wird ein faires und partnerschaftliches Verhältnis gepflegt, aber 

kein begünstigendes
529

.  

Folgende Grundannahmen bilden die Basis des Konzepts: 

1. Zentralität von Arbeit; 

2. Balance von Rechten und Pflichten; 

3. Verteilung von Möglichkeiten; 

4. Förderung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe
530

. 

Der Wohlfahrtsstaat übernimmt eine aktivierende Rolle. Die bisherigen Werte bleiben 

zwar weiterhin Wegbegleiter, allerdings muss eine Bereitschaft zum Wandel der Mittel 

und der traditionellen Instrumente bestehen. In einer Rede in London beschreibt Blair 

den Dritten Weg der Wohlfahrtsproduktion wie folgt: 

„The 3rd way in welfare is clear: not to dismantle it; or to protect it unchanged; but to 

reform it radically – taking its core values and applying them to the modern world.”
531 

Kennzeichnend für die Wohlfahrtspolitik des Dritten Wegs ist eine gegenseitige Ver-

antwortung. Das heißt, dass diejenigen, die in der Lage sind für sich selbst zu sorgen, 

dies auch tun sollen und beispielsweise privat für ihr Alter vorsorgen. Denjenigen, die 

hierzu nicht in der Lage sind, soll geholfen werden. Der Staat bietet Unterstützung an, 

um aus einer Notlage wieder herauszukommen. Er muss allerdings nicht der alleinige 

Anbieter von Leistungen sein. Dies kann auch in Zusammenarbeit mit privaten Anbie-

tern erfolgen532. Diese Maßnahmen sollen zur Folge haben, dass einkommensabhängige 

Leistungen reduziert werden und damit der Missbrauch von Sozialleistungen einge-

dämmt werden kann. 

 

John Hills sieht in diesem neuen Konzept die Absicht von New Labour, sich vom „tax 

and spend“–Image zu trennen. Die Sozialausgaben sollen nicht ansteigen, damit keine 

Steuererhöhungen erforderlich werden. Deshalb soll die Förderung zielgenauer erfol-
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gen. Ein strenger Fokus wird auf den Anstieg der Beschäftigung, die Reduzierung von 

Ungleichheit und relativer Armut gelegt. Das Finanzministerium übernimmt bezüglich 

der Wohlfahrts- und Sozialpolitik in Zukunft eine wichtige Rolle
533

. Zusammenfassend 

kann der „Dritte Weg“ als das Konzept einer modernen und erneuerten Sozialdemokra-

tie gesehen werden. Von Kritikern wird allerdings behauptet, dass es hierbei weniger 

um eine ideologische Neubesinnung gehe, sondern mehr um eine pragmatische Politik, 

die an einer praktischen Problemlösung orientiert sei ohne theoretische Fundierung
534

. 

Wie der „Dritte Weg“ in der Rentenpolitik von New Labour aussieht, wird bereits im 

Wahlprogramm angedeutet535. Es soll keine komplette Privatisierung der Altersvorsorge 

erfolgen, wie das von den Konservativen beabsichtigt war. Die Basic State Pension soll 

als Basisrente erhalten bleiben. Eine Partnerschaft zwischen der gesetzlichen und der 

privaten Altersvorsorge soll die Alterseinkünfte aus der Steuerfinanzierung und den 

investierten Ersparnissen in eine neue Balance bringen. Dabei sollen die Akteure der 

zweiten Säule der Altersvorsorge, die Finanzdienstleister, Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer in einer partnerschaftlichen Weise zusammenwirken536. Die Betriebsrenten sollen 

durch neue Rahmenbedingungen gefördert und gestärkt werden. Für Arbeitnehmer mit 

geringem Verdienst und wechselnden Arbeitgebern soll eine neue und sichere Anlage-

form geschaffen werden. Die SERPS–Rente wird in veränderter Form für diejenigen 

weiterbestehen bleiben, die aufgrund von Unterbrechungen im Erwerbsleben keine an-

dere Möglichkeit der Vorsorge haben. Dieser Personenkreis würde sonst später auf ein-

kommensgeprüfte Leistungen angewiesen sein. Entgegen früheren Wahlprogrammen ist 

im Programm von 1997 nicht mehr davon die Rede, dass die Basic State Pension wieder 
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entsprechend der Lohnerhöhungen angepasst werden solle
537

. Es wird zwar betont, dass 

auch die Rentner am wachsenden Wohlstand der Gesellschaft teilhaben sollen. Aber die 

Erhöhung der Basic State Pension soll weiterhin entsprechend der Preissteigerungen 

erfolgen. Inwieweit die ärmsten Rentner Unterstützung benötigen, sei zu prüfen und 

genau zu analysieren. Im Wahlprogramm ist keine explizite Aussage darüber enthalten, 

dass die Armut unter den Rentnern reduziert werden solle. Aber es ist darin bereits die 

neue Zielrichtung in der Rentenpolitik erkennbar
538

. Der Staat bietet eine geringe Basis-

rente für alle und sorgt nur noch für diejenigen, die für den privaten Markt zu schwach 

sind.  

5.2.1 Vorparlamentarische Konzeptentwicklung zur Rentenreform 

Im Sommer 1997 wurde vom Ministerium für soziale Sicherheit ein Expertengremium, 

die sogenannte Pension Provision Group unter der Leitung von Tom Ross
539

 einberufen 

mit dem Ziel, die derzeitige Lage der Rentner in Großbritannien zu analysieren. Diese 

Analyse des Ist–Zustandes sollte als Diskussionsgrundlage für weitere Maßnahmen die-

nen. Im Juni 1998 wurde der Bericht vorgelegt. Wesentliches Ergebnis der Untersu-

chung war, dass die mit der gesetzlichen Rentenversicherung erworbenen Rentenan-

wartschaften kein ausreichendes Einkommen im Alter gewährleisteten und sich diese 

Situation in Zukunft verschlimmere, wenn es bei der damaligen Gesetzeslage bliebe. 

Der Staat sollte in Zukunft auch die Rolle des Anbieters übernehmen und zwar für die-

jenigen mit niedrigem Einkommen und mit Unterbrechungen in der Erwerbsbiographie, 

da diese Personengruppen in der zweiten Säule der Altersvorsorge benachteiligt seien, 

bzw. keine Chance hätten
540

. Die Ergebnisse dieses Expertengremiums flossen größten-

teils in das Green Paper ein. Das erste Green Paper - New ambitions for our country: a 

new contract for welfare - vom März 1998 enthielt bezüglich der Rentenreform noch 
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keine konkreten Vorschläge. Es beinhaltete allgemeinere Aussagen zu den Sozialrefor-

men, z.B. wie die Grundsätze des „Dritten Wegs“ in der Sozialpolitik umgesetzt werden 

sollten. Im Vorwort von Tony Blair kam das neue Prinzip der Reformen nochmals klar 

zum Ausdruck: 

„But the principles guiding reform and our vision of the future welfare state are clear. 

We want to rebuild the system around work and security. Work for those who can; secu-

rity for those who cannot.”
541

 

Im Green Paper wird bezüglich der geplanten Reformen wie auch schon im Wahlpro-

gramm nochmals betont, dass die zweite Säule der Altersvorsorge gestärkt werden 

soll542. Die Betriebsrenten können als eine Erfolgsgeschichte gelungener Zusammenar-

beit zwischen privater und öffentlicher Leistungsgewährung betrachtet werden, die 

nunmehr auch auf Personen mit mittlerem und niedrigerem Einkommen in Form so 

genannter Stakeholder Pensions übertragen werden soll. Durch die staatliche Garantie 

von Rahmenbedingungen wie geringer Verwaltungsgebühren und sicherer Anlagefor-

men soll durch dieses Modell für anständige Renten im Alter gesorgt werden. Eine neue 

Aufsichtsbehörde, die sogenannte Financial Services Authority (FSA), überwacht die 

Einhaltung der vorgegebenen Standards. Für diejenigen, die aufgrund von Pflegezeiten 

nicht im Arbeitsmarkt integriert sind wird geprüft, ob eine Art Bürgerversicherung ein-

zuführen ist
543

. Im Dezember 1998 wurde das Green Paper - A new contract for welfare: 

Partnership in Pensions - veröffentlicht, in dem die rentenpolitischen Maßnahmen und 

Gesetzesvorhaben zusammengefasst sind. Im Vorwort formulierte Tony Blair die neuen 

Ziele der Rentenpolitik wie folgt: 

„We are building a new contract for pensions between the State, the private sector, and 

the individual. We believe that those who can save for their retirement have the respon-

sibility to do so, and that the State must provide effective security for those who can-

not.”
544

 

Diese neue Zielrichtung sollte durch drei wesentliche Änderungen umgesetzt werden: 

1. Garantie einer Mindestrente für alle Rentner; 
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Den derzeitigen Rentnern wird eine Soforthilfe in Form von einkommensabhän-

gigen Leistungen gewährt. Ab April 1999 soll für die jetzigen Rentner eine neue 

Mindestrente eingeführt werden, die über dem Sozialhilfeniveau liegt und ent-

sprechend der Lohnsteigerung angepasst wird, soweit es die finanziellen Mög-

lichkeiten zulassen
545

. Zusätzlich gibt es Sonderleistungen wie beispielsweise 

einen Heizkostenzuschuss im Winter. Damit und durch weitere Maßnahmen soll 

vor allem denen geholfen werden, die Anspruch auf Leistungen haben, diese 

aber aus den verschiedensten Gründen nicht beantragten und denjenigen, die 

bisher knapp über der Sozialhilfegrenze lagen und deshalb keinen Anspruch auf 

zusätzliche Unterstützungsleistungen hatten
546

.  

 

2. Umwandlung der SERPS–Rente in eine neue State Second Pension; 

Die SERPS–Rente sorgte zwar bisher bei vielen für erträgliche Leistungen. Al-

lerdings ist die Höhe der Rente einkommensabhängig und deshalb bei Gering-

verdienern oder bei Personen mit Unterbrechungen im Erwerbsverlauf weniger 

dazu geeignet, anständige Anwartschaften aufzubauen. Mit der neuen State Se-

cond Pension wird versucht, diese Nachteile auszugleichen. Dies soll dadurch 

geschehen, dass für Einkommensbezieher bis zu einem Verdienst von 9.000 £ 

die Rentenanwartschaften so angehoben werden, als ob ein Verdienst in Höhe 

von 9,000 £ erreicht worden wäre. Bei einem Verdienst zwischen 9.000 £ und 

18.500 £ kommt es ebenfalls zu einer Anhebung, allerdings in einer moderateren 

Form. Somit profitieren von der neuen Leistung im Vergleich zu SERPS alle 

Versicherten mit einem Verdienst bis zu 18.500 £. Bei einem höheren Verdienst 

sind die Leistungen im Vergleich zu SERPS gleich. Auch Personen, die jeman-

den pflegen oder Kinder bis zum Alter von fünf Jahren erziehen, sollen Beiträge 

in der Höhe erhalten, als ob sie 9.000 £ verdient hätten. Nach einer Übergangs-

zeit von fünf Jahren, bis die Stakeholder Pensions aufgebaut sind, soll die State 

Second Pension zu einer Pauschalleistung umgewandelt werden, die dann für 

mittlere Einkommensbezieher weniger attraktiv ist. Diese sollen durch Beitrags-
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rabatte dazu bewegt werden, zu einer privaten Anlageform der zweiten Säule der 

Altersvorsorge, insbesondere zu einer Stakeholder Pension zu wechseln
547

. 

3. Einführung von Stakeholder Pensions; 

Für diejenigen, die keinen Zugang zu einer Betriebsrente haben, oder für die die 

private kapitalgedeckte Altersvorsorge in Form von Personal Pensions wegen zu 

geringer Verdienste keine Alternative bietet, oder bei denen Unterbrechungen in 

ihrer Berufstätigkeit vorliegen, soll eine neue Form der privaten kapitalgedeck-

ten Altersvorsorge geschaffen werden
548

. Zu den Stakeholder Pensions soll jeder 

Zugang bekommen. Allerdings ist diese hauptsächlich auf Personen mit mittle-

rem Einkommen zugeschnitten. Zielgruppe sind Einkommensbezieher mit einem 

Verdienst in Höhe von 9.000 £- 20.000 £ die keine Betriebsrente besitzen. Vor-

teile der Stakeholder Pensions sind, dass die Verwaltungskosten niedrig gehalten 

werden können. Auf aufwendige Werbung und teuren Vertrieb kann verzichtet 

werden, da das Anlagepapier hauptsächlich über den Arbeitgeber erhältlich ist. 

Es soll eine vertrauensvolle und sichere Anlageform werden, die ein gutes Preis–

Leistungsverhältnis bietet. Außerdem kann es flexibel genutzt werden, da bei-

spielsweise für die Zeit einer Zahlungsunterbrechung keine Gebühren entstehen 

und der Wechsel von oder zu einer anderen Anlageform ebenfalls einfach gestal-

tet werden soll. Diese Rahmenbedingungen sind gesetzlich festzulegen. Wie sie 

allerdings im Einzelnen aussehen sollen, dazu werden im Green Paper noch kei-

ne Angaben gemacht
549

.  

 

Außer diesen drei wesentlichen Änderungen wird noch vorgeschlagen, in Zukunft mehr 

Aufklärungsarbeit zu leisten und den Bürgern über Schulungen das Rentensystem und 

die private Altersvorsorge näher zu bringen. Auch die Rahmenbedingungen für die be-

triebliche Altersvorsorge sollen verstärkt werden
550

. 
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Zusammenfassend haben die Maßnahmen zum Ziel, die Gewichtung zwischen privater 

und gesetzlicher Rentenversicherung bis zum Jahr 2050 umzukehren. Vor den Refor-

men leistete die gesetzliche Rentenversicherung einen Versorgungsanteil von 60% und 

die privaten Anbieter von 40%. In Zukunft soll die Beteiligung des Staates auf 40% 

zurückgehen, und die Bürger sind verpflichtet zu 60% privat vorzusorgen.
551

.  

5.2.2 Reaktionen auf das Green Paper 

- Von Seiten der Wissenschaft 

Von Seiten der Wissenschaft wird bezweifelt, dass die im Green Paper vorgesehenen 

Maßnahmen dazu beitragen, in Zukunft den Rentnern ein gesichertes Einkommen zu 

bieten. Katherine Rake, Jane Falkingham und Martin Evans fragen sich, wie gut Perso-

nen mit geringem Einkommen durch die neuen Regelungen davor geschützt sind, im 

Alter nicht auf einkommensabhängige Leistungen angewiesen zu sein. Sie bezweifeln, 

dass die Basic State Pension zusammen mit der State Second Pension wirklich dazu 

beitragen, Altersarmut zu vermeiden. Anhand von Mikrosimulationen werden die Ren-

tenansprüche von Personen, die im Jahr 2050 in Rente gehen und während ihres Er-

werbslebens nicht mehr als £9.000 verdienten berechnet. Deren berechneten Rentenan-

sprüche liegen so nah an den einkommensabhängigen Leistungen, dass es eines Balan-

ceakts bedarf, um damit nicht in die Bedürftigkeit abzurutschen. Für eine Person, die ihr 

komplettes Erwerbsleben mit einem Verdienst bis zu £9.000 beschäftigt war und bei der 

keine Unterbrechungen in der Erwerbsbiographie vorhanden sind, liegt der Rentenan-

spruch aus Basic State Pension zusammen mit der State Second Pension (SSP) ein 

Pfund über den einkommensabhängigen Leistungen
552

. Etwas besser sieht die Situation 

bei Ehepaaren aus. Aber auch diese sind spätestens im Alter von 80 Jahren auf ein-

kommensabhängige Leistungen angewiesen, da sowohl die State Second Pension als 

auch die Basic State Pension nicht entsprechend der Lohnentwicklung angepasst wer-

den. Problematisch wird es außerdem, wenn Zeiten ohne Beitragsleistung wie bei-
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spielsweise Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Fortbildung vorliegen
553

. Diese werden bei 

der State Second Pension nicht berücksichtigt. Geringverdiener mit längeren Unterbre-

chungen oder auch Zeiten der geringfügigen Beschäftigung unterhalb der Beitragsbe-

messungsgrenze sind ebenfalls auf einkommensabhängige Leistungen angewiesen, 

wenn sie außer der BSP und der SSP keine weiteren Einkünfte beziehen. Die Autoren 

sehen in den beabsichtigten Gesetzesänderungen keinen Ansporn für Geringverdiener, 

zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Um dies zu erreichen, müssten die Versicherungs-

zeiten ausgeweitet, den veränderten Lebensläufen angepasst und adäquate Beiträge be-

zahlt werden. Für sie ist die State Second Pension lediglich eine zusätzliche Pauschal-

leistung zur Basic State Pension
554

. 

 

Phil Agulnik konzentriert sich bei seiner Analyse auf die beabsichtigte Umwandlung 

der SERPS-Rente in die State Second Pension. Er begrüßt es, dass die geringer Verdie-

nenden von höheren Renten aus der SSP profitieren sollen, im Vergleich zu den Leis-

tungen, die sie aus der SERPS–Rente erhalten würden. Auch wird eine Innovation darin 

gesehen, dass die Leistungen der SSP von dem im Erwerbsleben erzielten Lohn stärker 

entkoppelt sind und sich mehr an der Partizipation im Erwerbsleben orientieren. Für 

Agulnik sind die beabsichtigten Änderungen allerdings zu einseitig und zu begrenzt. 

Ihm fehlt eine ganzheitliche Sichtweise, bei der auch die Beitragsseite mit berücksich-

tigt ist. Mit der SERPS–Rente war ursprünglich beabsichtigt, den Lebensstandard im 

Alter zu sichern. Sie ist Ausdruck des Lohnersatzprinzips und wird aus der Beitragszah-

lung zur Sozialversicherung, der sogenannten National Insurance, finanziert. Die SSP 

hat zum Ziel, die Lücke zwischen der Basic State Pension und dem Mindestlebensstan-

dard zu schließen. Die Regierung bezweckt damit, dass langfristig die einkommensab-

hängigen Leistungen reduziert werden können und die arbeitende Bevölkerung stärker 

motiviert ist, selbst für das Alter vorzusorgen. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, 

wird bezweifelt. Agulnik sieht hierin drei wesentliche Probleme: 

1. Ist es ihm zu komplex und schwierig zu verstehen. Die Implementation wird 

seiner Meinung nach nicht einfach werden. 
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2. Ist nicht garantiert, dass damit keine einkommensabhängigen Leistungen mehr 

erforderlich sind. Zur Begründung verweist er auf die Analyse von Rake, Fal-

kingham und Evans. 

3. Sieht er einen Systembruch und eine Ungerechtigkeit darin, dass die Finanzie-

rung ausschließlich über die Beitragszahlung zur Sozialversicherung, der Natio-

nal Insurance erfolgen soll
555

.  

 

Aus dem folgenden Schaubild gehen die Gewinner und Verlierer der Reform hervor: 

Abbildung 14: Gewinner und Verlierer bezüglich Einführung der State Second Pension 

 

Quelle: Agulnik, Phil 1999: The Proposed Second State Pension and National Insurance. S. 22 

Gewinner sind die Einkommensbezieher bis zu einem Arbeitsentgelt in Höhe von 

£12.500 jährlich. Die Verlierer sind die Versicherten, die einen Verdienst nahe der obe-

ren Beitragsbemessungsgrenze erzielen. Sie finanzieren die Renten der gering Verdie-

nenden mit. Dies war nicht der ursprüngliche Sinn der Beitragszahlung zur National 
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Insurance. In diesem Punkt ist für Agulnik die Reform unvollständig. Es sei zu überle-

gen, ob die zusätzlichen Leistungen der unteren Einkommensgruppen nicht über die 

Einkommensteuer finanziert werden sollten. Aber wenn das gemacht würde, dann käme 

New Labour mit ihren Wahlversprechen in Konflikt. Deshalb habe sie sich wohl für 

diese Kompromisslösung entschieden. Würde es bei der SERPS–Rente bleiben, dann 

wären die Beiträge bis zum Jahr 2050 zur National Insurance um 4,25 % gesunken. Die 

Einführung der SSP führt zu Mehrausgaben und nach Berechnungen der Regierung zu 

einer Beitragssatzsteigerung in Höhe von 3,25% bis zum Jahr 2050. Im Saldo würde es 

dann zu einer Erhöhung der Beiträge um ca. 1% kommen. Im Gegenzug hierzu würden 

die Ausgaben für die einkommensabhängigen Leistungen sinken
556

. Für Agulnik ist in 

diesem Konzept die Finanzierungsfrage nicht vollständig und schlüssig gelöst, da die an 

der oberen Beitragsbemessungsgrenze Verdienenden die Hauptbürde tragen. Das ist 

seiner Meinung nach eine nicht ausgeglichene Lösung557.  

 

Von Nicholas Barr werden die neu einzuführenden Stakeholder Pensions untersucht, die 

für Personen gedacht sind, die mehr als £9.000 im Jahr verdienen, aber keinen Zugang 

zu Betriebsrenten haben. Er fragt sich, ob diese kapitalfinanzierte Anlageform tatsäch-

lich eine größere Sicherheit biete und aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine bessere Al-

ternative im Vergleich zum Umlageverfahren sei. Er begrüßt die von der Regierung 

beabsichtigte strengere Regulierung, die Verbesserung der Informationspflicht und der 

Transparenz. Diese Maßnahmen sollen zu mehr Sicherheit und geringeren Kosten füh-

ren. Allerdings fügt er hinzu, dass der Kapitalmarkt ein sehr komplexes System sei, das 

schwer reguliert werden könne. Der Kapitalmarkt wird trotz verschiedenster Sicher-

heitsmaßnahmen immer ein Risiko beinhalten, denn der Börsenhandel ist von Natur aus 

mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die durch Regulierungen nicht beseitigt wer-

den können
558

. Nicholas Barr sieht in dem starren Übergang zum Renteneintritt ein wei-
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teres Risiko. Wenn jemand zu einem festen Zeitpunkt seine Kapitalanlage verkaufen 

müsse, um diese in eine Rentenannuität umzuwandeln, dann komme es einem Lotterie-

spiel gleich, welche Bedingungen zu diesem Zeitpunkt auf dem Kapitalmarkt herrschten 

und zu denen der Anleger gezwungen sei, zu verkaufen. Flexiblere Übergänge in den 

Ruhestand wären zur Vermeidung dieses Risikos von Vorteil. Ein weiteres Problem sei 

das Inflationsrisiko. Rentenpapiere nähmen nicht am ökonomischen Wachstum teil. Sie 

hätten meist eine begrenzte Preisindexierung, aber keine Lohnindexierung
559

. Hier sei 

die Politik gefordert um gesetzlich zu verankern, dass das Inflationsrisiko ausgeglichen 

werde. Auch ist es nach Meinung von Barr ein Trugschluss zu glauben, dass man mit 

der Kapitalfinanzierung gegen das Problem des demographischen Wandels besser ge-

wappnet sei als mit der Umlagefinanzierung. Wenn der höheren Zahl an Rentenzugän-

gen eine geringere Zahl an Erwerbstätigen gegenüberstehe, dann könne dies entweder 

zu einer Preisinflation führen, wenn die Anlagepapiere zu einem erhöhten Preis verkauft 

würden. Oder zu einer Deflation, wenn die Papiere aufgrund des Überangebots zu ei-

nem Preisverfall führten
560

. Deshalb sei das Argument, dass die Kapitalfinanzierung 

vom demographischen Wandel unabhängiger sei, kritisch zu hinterfragen. Auch aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht sei nicht sichergestellt, dass die Kapitalfinanzierung der 

Umlagefinanzierung überlegen ist. Unter beiden Systemen müsse der Rentenkonsum 

aus der laufenden Produktion erwirtschaftet werden. Die hierbei entscheidende Frage 

sei deshalb, wie der Ertrag in Zukunft erhöht werden kann
561

. Als Ergebnis stellt Barr 

fest, dass die Stakeholder Pension trotz zusätzlicher Regulierungen kein komplett siche-

res Anlageprodukt sein könne und der gesamtgesellschaftliche Nutzen beim Übergang 

zu einer stärker kapitalfinanzierten Rente nicht überbewertet werden solle562. 
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Von Jane Falkingham und Katherine Rake werden die Reformvorhaben aus der Sicht 

der Frauen mit ihren besonderen Lebensverläufen betrachtet. Es sind vier Besonderhei-

ten, die das Erwerbsleben der Frauen von dem der Männer unterscheidet: 

1. kürzere Zeiten der Erwerbstätigkeit aufgrund von Unterbrechungen wegen Kin-

dererziehung oder Pflege; 

2. niedrigerer Verdienst; 

3. geringerer Zugang zu Betriebsrenten; 

4. längere Lebenserwartung
563

. 

Bisher würden diese Aspekte im Rentensystem zu wenig berücksichtigt. Daher sei die 

Altersarmut auch hauptsächlich ein Problem von Frauen. Die Autorinnen argumentie-

ren, dass die Kombination der Lebensverläufe mit den institutionellen Gegebenheiten 

des britischen Rentensystems hierfür die Ursachen seien. Zum Ausgleich der geringeren 

Zahl an Erwerbsjahren sind in der neu einzuführenden SSP Gutschriften für Pflege- und 

Kindererziehungszeiten vorgesehen. Diese seien allerdings nach Meinung der Autorin-

nen zu gering bewertet. Frauen, die aufgrund der Kindererziehung lediglich eine gering-

fügige Beschäftigung ausübten und deren Verdienst unterhalb der unteren Einkom-

mensgrenze liegt, erwerben für diese Beschäftigung keine Ansprüche in der SSP. Auf-

grund ihres geringeren Verdienstes würden Frauen auch in Zukunft häufiger von Be-

triebsrenten und der Stakeholder Pension ausgeschlossen sein. Dies habe zur Folge, dass 

sie zu einem größeren Teil in der State Second Pension landen und somit in einem 

schlechteren System versichert seien, das in Zukunft nur eine Mindestversorgung biete. 

Sowohl die State Second Pension als auch die Basic State Pension sind preisindexiert, 

d.h. nicht an die Lohnentwicklung angebunden, womit die Rentner nicht am wirtschaft-

lichen Wachstum der Gesellschaft teilnehmen. Auch wird kritisiert, dass in der State 

Second Pension keine Hinterbliebenenversorgung vorgesehen sei
564

. Aus Sicht der Au-

torinnen wurde es bei den Reformvorschlägen versäumt, die frauenspezifischen Beson-

derheiten im Rentensystem zu berücksichtigen. Dies werde in Zukunft immer schwieri-
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ger werden, da die Eigenvorsorge stärker betont werde und somit sich der Spielraum im 

staatlichen System verringere565.  

 

- Unternehmerverband 

Von der Confederation of British Industry wurde gefordert die SERPS-Rente komplett 

abzuschaffen566.  

 

- Gewerkschaft 

Obwohl von Seiten der Gewerkschaft favorisiert wurde, die Betriebsrenten auszubauen 

und sie für alle Arbeitnehmer als obligatorische zusätzliche Altersvorsorge einzuführen, 

konnte man sich mit der Einführung der Stakeholder Pensions arrangieren. Es wurde als 

gut empfunden, dass diese über die Arbeitgeber zu niedrigen Gebühren anzubieten sind. 

Nach Auffassung der Gewerkschaft sollten allerdings auch die Arbeitgeber an der Bei-

tragszahlung beteiligt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge hätten auf 10% des 

Verdienstes erhöht werden sollen, damit gewährleistet worden wäre, dass damit Alters-

armut wirklich hätte vermieden werden können. Der Vorschlag SERPS durch die SSP 

zu ersetzen wurde von der Gewerkschaft aus zweierlei Gründen begrüßt. Zum einen, da 

hiervon die unteren Einkommensbezieher profitierten und zum anderen, da damit aus 

Sicht der Gewerkschaft die Gefahr minimiert wird, dass von einer zukünftigen konser-

vativen Regierung die Gesetzesänderung wieder rückgängig gemacht wird567. Kritisiert 

wurde, dass beabsichtigt war, die Anpassung nur entsprechend der Preissteigerungen 

und nicht entsprechend der Lohnerhöhungen vorzunehmen. 
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- Interessenvertretung der Rentner 

Auch vom Age Concern wurde gefordert, die Stakeholder Pensions entsprechend der 

Löhne anzupassen und die Arbeitgeber an der Beitragszahlung zu beteiligen. Es wurde 

kritisiert, dass die Leistungen der Stakeholder Pensions für Geringverdiener zu gering 

seien, wenn diese vorzeitig in Rente gehen wollten. Diese Option sollte weiterhin für 

alle möglich sein. Es sollten außerdem diejenigen nicht benachteiligt werden, die die 

Beitragszahlung aufgrund eines Arbeitgeberwechsels oder erzwungener Karriereunter-

brechung aussetzen müssen568.  

 

- Versicherungswirtschaft 

Von der Versicherungswirtschaft wurde gefordert, die Stakeholder Pensions in Form 

einer kapitalfinanzierten Anlageform ohne Leistungsgarantie anzubieten. Sie sollten 

nicht vor dem 60. Lebensjahr ausbezahlt werden und keinen Lebensversicherungs- oder 

Erwerbsminderungsrentenanspruch beinhalten569. Die zweistufige Umwandlung der 

SERPS-Rente in die SSP wurde von der privaten Rentenversicherungswirtschaft kriti-

siert. Sie befürchteten, dass die zunehmende Komplexität des Systems das „contracting-

out“ bei langfristigen Anlagen behindern werde570. 

5.2.3 Gesetzesvorlage im Parlament 

Die Regierung brachte das Gesetzesvorhaben des Welfare Reform and Pensions Bill am 

10. Februar 1999 vor das Parlament571. Die zweite Lesung fand am 23. Februar 1999 
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statt. Von der Regierungspartei wurde die Gesetzesvorlage für gut empfunden. Der Ab-

geordnete Darling fasste die Vorteile wie folgt zusammen: 

„ Our objective, through structural reform of the pension system and other measures, is 

to ensure that more people take out a funded second pension. That will ensure that peo-

ple get a better pension, a better retirement, and a better future. The Bill plans for the 

long term. It is designed to deliver a welfare state equipped to meet the needs of the next 

50 years.”
572

 

Allerdings gab es auch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen dem Gesetz gegen-

über. Die Regierung war sich bezüglich der neuen Linie nicht einig, sondern sie hatte 

sich in zwei Lager, Befürworter und Gegner, gespalten. Von Frank Field wurde kriti-

siert, dass das Gesetz diejenigen bestrafe, die ihr Leben lang vorgesorgt hätten in der 

Annahme, dass sie dafür im Alter eine anständige Rente erhielten. Diejenigen, die 

nichts einzahlten würden profitieren. Es war die Mittelschicht, die den Wechsel von 

Thatcher wollte und deshalb New Labour wählte. Diese sei nun der Verlierer der Geset-

zesvorlage. Im Einzelnen kritisierte er die starken Leistungskürzungen bei den Er-

werbsminderungsrenten. Hiergegen rebellierten mehrere Labour Hinterbänkler. Er be-

mängelte auch, dass bei den Änderungen zur Witwenrente keine Übergangsregelungen 

für diejenigen geschaffen wurden, die sich auf die Rente verlassen hätten und nun nicht 

mehr in der Lage seien, anderweitig vorzusorgen. Die Rentenpolitik war seiner Mei-

nung nach unvereinbar mit dem Vorgehen, für die zukünftigen Rentner Stakeholder 

Pensions einzuführen und die jetzigen Rentner mit einkommensabhängigen Leistungen 

zu unterstützen
573

.  

 

Von der Opposition wurde die neue Rentenpolitik scharf kritisiert. Sie war der Mei-

nung, dass damit das Beitragsprinzip untergraben werde und eine zu hohe Abhängigkeit 

von einkommensabhängigen Leistungen bestehe. Smith ist der Meinung, dass die einst 

als Erfolsstorie gepriesenen Betriebsrenten mit den neuen Stakeholder Pensions zerstört 

würden. Diese würden eine Konkurrenz zu den Betriebsrenten sein und es werde Druck 
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auf die Arbeitgeber erzeugt, der womöglich dazu führe, dass Betriebsrentensysteme 

geschlossen würden. Er fasste seine Kritik wie folgt zusammen: 

„Minister said that they would simplify pensions, but have made them more complex. 

They said that, ultimately, pensions would be cheaper; now, pensions will be more ex-

pensive. They said that they would support occupational pension schemes, but are now 

killing them off.”
574

 

Sowohl bei der Rentenindustrie als auch bei den Kunden werde es zur Verwirrung 

kommen. Für die Verbraucher werde es nicht einfacher zu entscheiden, welches Produkt 

für sie am besten geeignet sei
575

.  

 

Die Umwandlung der SERPS-Rente in die State Second Pension wurde im Rahmen des 

Child Support Pensions and Social Secuity Act im Parlament debattiert und verabschie-

det. Das Gesetzesvorhaben wurde am 1. Dezember 1999 im House of Commons eröff-

net576. Die zweite Lesung fand am 11. 01. 2000 statt. Von den Konservativen wurde das 

Vorhaben kritisiert. Sie fanden das Vorgehen zu kompliziert und uneffektiv. Ihrer Mei-

nung nach wäre es besser gewesen, die Basic State Pension anzuheben577. Von der Ab-

geordneten Dr. Lynne Jones wurde die Kritik wie folgt formuliert:  

„Is not the problem that the state second pension will be extremely complex? My right hon. 

Friend says that it was been welcomed, but an analysis of responses – particularly from the 

pensions industry – shows that many respondents recoiled in horror at the complexity of the 

scheme. As a result of what the Tories did to the basic state pension, people have lost out by 

£27 a week. By introducing the state second pension, we are only replacing what was a 
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good basic state pension. Would not it have been simpler to increase the basic state pen-

sion?”578 

Von der Opposition wurde außerdem kritisiert, dass die Kosten die mit der Gesetzesän-

derung verbunden waren von der Regierung nicht eindeutig beziffert wurden579. Zwar 

sollte die SSP, wenn sie in eine „Flatrate-Leistung“ umgewandelt wurde das contracting 

out attraktiver machen, aber dann werden die Kosten für die Sozialversicherungs-

Rabatte steigen. Diese wurden auf 12 bis 15 Billionen Pfund geschätzt580. 

5.2.4 Vorlage in der Zweiten Kammer 

Die Debatten im House of Lords verliefen unspektakulär. Baroness Barbara Castle 

brachte einen Korrekturvorschlag ein, um das Verhältnis zwischen der Basic State Pen-

sion und dem Verdienst neu festzulegen. Dieser Änderungsantrag wurde sowohl im 

House of Lords als auch im House of Commons von der Mehrheit der Mitglieder ange-

nommen581. Weiter schlugen die Lords im Abänderungsantrag Nr. 18 vor, dass die Steu-

ern zu den Stakeholder Pensions und den Betriebsrenten voll absetzbar sein sollten582. 

Diesem Vorschlag wurde nicht entsprochen. Am 26. Juli 2000 stimmten die Lords dem 

Child Support Pensions and Social Security Bill zu583. 
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5.2.5 Verabschiedete Gesetze 

Mit dem Welfare Reform and Pensions Act, der am 11. November 1999 verabschiedet 

wurde, wurde die Einführung der Stakeholder Pensions beschlossen584,585. Damit wurde 

eine neue kapitalfinanzierte Anlageform geschaffen, die insbesondere für untere Ein-

kommensbezieher mit einem Einkommen zwischen 10.000 £ und 20.000 £ gedacht war. 

Im Unterschied zu den bestehenden Anlageformen wurde gesetzlich bestimmt, dass die 

Gebühren entsprechend der Beitragszahlung zu erheben sind und eine bestimmte Ober-

grenze nicht überschreiten dürfen. Unterbrechungen in der Beitragszahlung sind zuläs-

sig und dürfen sich nicht negativ auf die Gebührenhöhe auswirken. Im Gesetz ist be-

stimmt, wie die Registrierung zu erfolgen hat, welche Pflichten den Arbeitgebern zu-

kommen, wie über die Anlageform zu informieren ist und wie die Kontrolle des Staates 

aussieht, um nur einige Punkte zu nennen586. Die Umwandlung der SERPS-Rente in die 

State Second Pension wurde unter anderem mit dem Child Support, Pensions and Social 

Security Act 2000587 verabschiedet588. Damit sollten die Beitragszeiten der unteren Ein-

kommensbezieher bei der einkommensabhängigen staatlichen Rente höher bewertet 

werden. Bei einem Einkommen zwischen £3.432 und £9.500 (Werte des Jahres 

1999/2000) wurde für die Rentenberechnung ein Einkommen in Höhe von £9.500 zu-

grunde gelegt. Personen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien aufgrund von Kinder-

erziehungszeiten589, der Pflege eines kranken oder behinderten Angehörigen oder auf-

grund von Erwerbsminderung werden so gestellt, als hätten sie während dieser Zeit ei-
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nen Verdienst in Höhe von £9.500 590 erzielt. Die Umwandlung der SERPS-Rente in die 

State Second Pension soll in zwei Stufen erfolgen. In der ersten Stufe erfolgt die Bewer-

tung der Einkommen bis zur Verdienstuntergrenze in Höhe von £9.500 doppelt so stark 

wie unter SERPS und bei einem Einkommen zwischen £9.500 und £21.600 entspricht 

die Bewertung nur der Hälfte im Vergleich zur SERPS-Rente. Ab einem Verdienst von 

£21.600 entspricht die State Second Pension dem Wert der früheren SERPS-Rente. In 

einer zweiten Stufe soll die SSP zu einer „Flatrate Leistung“ umgewandelt werden. Dies 

wird für die Versicherten der Fall sein, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung unter 45 

Jahre alt waren. Die aus der Beitragszahlung entstehende Leistung wird dann einer Ren-

tenhöhe entsprechen, die für die gesamte Erwerbszeit einem Verdienst in Höhe von 

£9.500 entspricht, unabhängig von dem tatsächlich erzielten Verdienst. Die Beitrags-

zahlung bleibt jedoch weiterhin einkommensabhängig591. 

5.2.6 Evaluation 

Positiv festzustellen ist, dass sich durch die Verbesserung der einkommensabhängigen 

Leistungen die aktuelle Situation unter den Rentnern verbesserte. Die Armut unter den 

Rentnern konnte verringert werden
592

. Allerdings erfüllten sich die mit den Maßnahmen 

beabsichtigten Ziele in der Veränderung des Sparverhaltens nicht. Im Bericht der Pensi-

ons Commission wurde festgestellt, dass im Jahr 2002/2003 11,3 Millionen Arbeitneh-

mer keine Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung entrichteten und von diesen 

bei 8,8 Millionen auch der Lebenspartner nicht privat rentenversichert war593. Wenn 

keine Ansprüche aus früheren Verträgen bestehen, dann werden diese Personen später 

ausschließlich auf die staatlichen Rentenansprüche angewiesen sein, was zur Folge hat, 

dass sie einkommensabhängige Leistungen in Anspruch nehmen müssen, da der gesetz-

liche Rentenanspruch keine ausreichende Versorgung gewährleistet. Unter diesen 

„Nicht-Zahlern“ befanden sich 1,7 Millionen Selbständige und von diesen vermehrt 

Arbeitgeber kleinerer Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern594. Auffallend bezüglich 
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des Vorsorgeverhaltens war, dass es Unterschiede gab, sowohl in der Zugehörigkeit zu 

verschiedenen Unternehmensbranchen als auch hinsichtlich der Größe der Betriebe. 

Arbeitnehmer in größeren und mittleren Unternehmen waren eher privat rentenversi-

chert als Arbeitnehmer in kleineren Betrieben. Im Groß- und Einzelhandel war die Ver-

sichertenrate mit 41% sehr gering. Auch gab es Unterschiede, die mit der Höhe des 

Verdienstes korrelieren. Arbeitnehmer mit einem mittleren bis höheren Verdienst waren 

häufiger privat versichert als Arbeitnehmer mit geringem Verdienst. In der Gehalts-

gruppe zwischen £25.000 - £39.999 waren beispielsweise 72% der Beschäftigten privat 

rentenversichert. Wohingegen Arbeitnehmer mit einem Verdienst zwischen £9.500 - 

£17.499 nur zu 43% eine zusätzliche Rentenversicherung hatten. Auch waren Männer 

eher zusätzlich privat versichert als Frauen
595

.  

 

Das mit dem Gesetz verbundene Ziel, die private Altersvorsorge zu erhöhen, konnte 

nicht erfüllt werden. Im Gegenteil, seit Mitte der 1990er Jahre war ein Abwärtstrend bei 

den privaten Rentenversicherungen zu verzeichnen. Außerdem waren die Betriebe ver-

mehrt dazu übergegangen, ihren neuen Mitarbeitern anstatt Versorgungspläne mit einer 

garantierten Leistungshöhe nur noch beitragsorientierte Betriebsrenten anzubieten. 

Dadurch, dass sie es in den vergangenen Jahrzehnten versäumt hatten, ihre Leistungen 

entsprechend der längeren Lebenserwartung anzupassen und bedingt durch die ökono-

mischen Veränderungen, lastete ein finanzieller Druck auf den Betrieben, weshalb diese 

nun auch bei den Betriebsrenten sparten. In die beitragsorientierten Systeme wird von 

Seiten der Arbeitgeber weniger einbezahlt. Dieses Defizit müsste durch eine höhere 

Zahlung der Arbeitnehmer ausgeglichen werden, was aber in der Praxis nicht erfolgte. 

Somit kommt es zu einer Unterversorgung
596

. Auch der mit den neu eingeführten Sta-

keholder Pensions erhoffte Erfolg blieb aus. Die freiwillige Altersvorsorge ist durch 

deren Einführung nicht messbar gestiegen. Achtzig Prozent der angebotenen Program-

me sind leere Hüllen ohne Inhalt, da zwar ein offizielles Angebot besteht, dieses aber 

nicht genutzt wird. Insbesondere kleinere Betriebe mit fünf bis zwölf Mitarbeitern bie-

ten die Möglichkeit einer Stakeholder Pension an. Sie zahlen aber keine zusätzlichen 
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Beiträge, so dass allein der Arbeitnehmer einzahlt. Lediglich vier Prozent dieser „Klein-

arbeitgeber“ leisten wirklich zusätzliche Beiträge
597

. 

 

 Abbildung 15: hochgerechnete gesetzliche Rentenansprüche eines Rentners der im Jahr 

2050 in Rente geht 

 

Quelle: Pensions Commission, 2005: A New Pension Settlement for the Twenty-First 

Century. The Second Report of the Pensions Commission. S. 49 

 

Die Folge für die ärmsten Rentner wird in Zukunft sein, dass sie vermehrt auf einkom-

mensabhängige Leistungen angewiesen sein werden, wie die Vorausberechnungen der 

Pensions Commission aus obigem Schaubild zeigen. Die Rente aus der SSP wird zu 

einer Flatrate Leistung, womit das einkommensabhängige Element in der britischen 

Rentenversicherung reduziert ist und die Basic State Pension lediglich entsprechend der 

Preise und nicht entsprechend der Lohnentwicklung angepasst wird. Für die Bezieher 

mittlerer Einkommen wird das staatliche Rentensystem bedeutend unattraktiver, speziell 
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für die Einkommensgruppe mit einem Verdienst zwischen £15.000 - £30.000 im Jahr
598

. 

Durch die Reform wurde außerdem nichts unternommen, um die Situation der Selb-

ständigen, Arbeitslosen und der Geringverdiener sowie der Saisonarbeiter, die nicht von 

der National Insurance erfasst sind, zu verbessern. Im Jahr 2003 wurden schätzungswei-

se 1,4 Millionen Frauen nicht von der National Insurance erfasst, da ihr Verdienst unter 

dem Limit von £77 in der Woche lag. Im Jahr 2002/2003 zahlten ca. fünf Millionen 

Menschen keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, weder zur BSP noch zur 

SSP und weitere sieben Millionen zahlten zwar Beiträge zur BSP, aber nicht zur SSP
599

. 

Das Ergebnis der Reform ist somit, dass sowohl das staatliche Rentensystem insbeson-

dere für Durchschnittsverdiener unattraktiver wurde und gleichzeitig sich auch das pri-

vate Rentensystem im Abwärtstrend befindet. Von einer neuen Partnerschaft zwischen 

staatlicher und privater Altersvorsorge kann nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Ver-

antwortung für die Altersvorsorge wurde allein auf die Versicherten übertragen, was zu 

einer zunehmenden Ungleichheit führen wird, da nicht alle damit umgehen können bzw. 

in der Lage sind, die für sie richtige Entscheidung zu treffen. 
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5.2.7 Zusammenfassung 

Die „Erste Reformwelle“ der Blair–Regierung war im Nachhinein betrachtet nicht allzu 

erfolgreich. Es wurde der Kurs der Konservativen Vorgängerregierung weiterverfolgt 

und der Markt für die privaten Renten gestärkt verbunden mit Anreizen, aus der zweiten 

staatlichen Säule auszutreten. Die neu eingeführten Stakeholder Pensions führten nicht 

zum erhofften Erfolg. Sie blieben leere Hüllen ohne Inhalt. Ein Grund hierfür mag sein, 

dass sie nicht verpflichtend eingeführt wurden.  

 

Aus Verfahrenssicht konnten die Reformen ohne große Widerstände und Hindernissen 

in kurzer Zeit durchgeführt werden. Lediglich bei der Reform der Erwerbsminderungs-

rente und der Hinterbliebenenversorgung für die Kriegswitwen mussten aufgrund Pro-

teste des Oberhauses Eingeständnisse gemacht werden. Auch der Einfluss der Interes-

sengruppen war von untergeordneter Bedeutung, insbesondere die der Gewerkschaft. 

Hierin zeigt sich die Stärke des Westminster Regierungssystems.  

 

Die Vermeidung der Altersarmut wurde außerhalb der Rentenversicherung über ein-

kommensabhängige Leistungen vorgenommen. Gordon Brown, der damalige Finanz-

minister favorisierte diese Lösung, da sie seiner Meinung nach zielgenauer wirkte. Es 

bekommen damit wirklich nur diejenigen staatliche Leistungen, die auch bedürftig sind 

und diese benötigen. Durch diese zielgenauere Verteilung der Mittel wollte der Staat die 

Ausgaben reduzieren.  
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6 Zwischenergebnis nach der „Ersten Reformwelle“ 

Nach dieser „Ersten Reformwelle“ werden die Rentenreformen der sozialdemokrati-

schen Koalitionsregierung in Deutschland mit der sozialdemokratischen Regierung in 

Großbritannien unter Einbezug des theoretischen Rahmens miteinander verglichen. Es 

wird außerdem geprüft, inwieweit sich die aufgestellten Hypothesen nach diesem Re-

formprozess bestätigen.  

 

- Institutionalismus-Theorie 

Sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien wurden die Vorhaben in Gesetzen 

verabschiedet. Das zeigt, dass der institutionelle Unterschied nicht von entscheidender 

Bedeutung bei den Reformen war. Dies ist auch das Ergebnis der Analyse von Ellen 

Immergut, Karen Anderson und Isabelle Schulze 
600

. Allerdings verlief der Reformpro-

zess in Deutschland schleppend und zog sich über zwei Jahre hin. Es waren größere 

Eingeständnisse erforderlich als dies in Großbritannien der Fall war. Vor Landtagswah-

len wurde mit den weiteren Entscheidungen bis nach den Wahlen gewartet. Dennoch 

wurde die „Riester–Rentenreform“ verabschiedet, obwohl im Bundesrat die rot–grüne 

Regierung keine Mehrheit hatte. Dadurch, dass sich die Sozialdemokratie in beiden 

Ländern entsprechend ihrem neuen Kurs des „Dritten Wegs“ dem Markt öffnete war die 

Opposition geschwächt. Man kam ihr quasi entgegen. Sie konnte den Reformen wenig 

entgegensetzen. In Deutschland waren die Differenzen eher dem undiplomatischen 

Handeln der Akteure zuzuordnen als inhaltlichen Diskrepanzen. Ein starker Akteur in 

Deutschland war die Selbstverwaltung. Sie war dagegen, dass die Armutsvermeidung in 

Form einer Grundsicherungsleistung im System der gesetzlichen Rentenversicherung 

aufgenommen wurde. Die private Altersvorsorge konnte nicht wie von Riester beab-

sichtigt, als obligatorische Zusatzversicherung eingeführt werden. Sie fiel dem instituti-

onellen Aushandlungsprozess zum Opfer. Auch aufgrund verfassungsrechtlicher Be-

denken sah man es als nicht machbar an, die Bürger zur „Riester-Rente“ zu verpflich-

ten. Die Gewerkschaften waren in beiden Ländern geschwächt. In Deutschland nahmen 

sie zwar mehr Einfluss, konnten aber die Grundzüge der Reform nicht verhindern. Die 
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Wissenschaft äußerte sich in beiden Ländern überwiegend kritisch zu den beabsichtig-

ten Maßnahmen, fand allerdings kein Gehör. Auch die Rentner selbst sind in beiden 

Ländern schwach organisiert und schwer zu mobilisieren.  

 

- Akteurzentrierter Institutionalismus 

Mit Gerhard Schröder und Tony Blair regierten in beiden Ländern zwei starke Akteure. 

Sie zeigten Führungsstärke, mit der sie die Reformen trotz Widerständen aus den eige-

nen Reihen verabschiedeten. Mit ihrem guten strategischen Handeln verstanden sie es, 

die Institutionen für ihre Zwecke zu nutzen. Sie sahen sich als Modernisierer, die bereit 

waren neue Wege zu gehen. Mit ihrem Neo-Liberalen Kurs verabschiedeten sie sich 

von den traditionellen sozialdemokratischen Werten. Auch Martin Schludi kam bei sei-

ner Analyse zu dem Ergebnis, dass das Zusammenspiel von Regierungschef, Sozialmi-

nister und Finanzminister eine wichtige Rolle im Reformprozess spielte. Gerhard 

Schröder kann als der Motor im Reformprozess betrachtet werden601.  

 

- Institutioneller Wandel 

Entsprechend der Einstufung des Wandels nach Peter Hall ist der Reformprozess in 

Großbritannien als ein Wandel zweiter Ordnung zu betrachten. In Großbritannien waren 

die Strukturen der privaten Altersvorsorge und der Betriebsrentensysteme bereits vor-

handen. Ein Wandel in den Zielen der Rentenpolitik hatte trotz des Regierungswechsels 

nicht stattgefunden. In Deutschland fand ein Wandel dritter Ordnung statt. Es hatten 

sich die Ziele in der Rentenpolitik geändert. Die Förderung der privaten Altersvorsorge 

kam als neues Instrument hinzu. Damit sollte das Ziel erreicht werden, dass die Bevöl-

kerung private Altersvorsorge betreibe. Der Staat sah sich nicht mehr in der Verantwor-

tung, durch die gesetzlichen Leistungen den Lebensstandard der Rentner zu sichern.  

 

Nach den Arten des inkrementellen Wandels die Wolfgang Streeck und Kathleen The-

len unterscheiden, ist für den deutschen Reformprozess das Instrument der Schichtung 

zutreffend. Zum bestehenden System der gesetzlichen Rentenversicherung kamen die 

Förderung der privaten Altersvorsorge und zur Vermeidung von Altersarmut die Ein-

führung der Grundsicherungsleistung im Alter hinzu. Diese beiden Leistungen gab es 

vorher nicht. Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen sehen bei der Schichtung die Ge-
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fahr, dass dabei das bestehende System quasi ausblutet und das neu hinzugekommene 

Instrument an Bedeutung gewinnt. Wenn die weitere Entwicklung der Rentenreformen 

betrachtet wird, dann ist diese Gefahr in Deutschland nicht auszuschließen. In Großbri-

tannien kann von einer Verlagerung im Institutionengefüge gesprochen werden. Die 

Schwerpunkte zwischen staatlichen Leistungen und privater Altersvorsorge sollte von 

60% staatlich zu 40% privat auf 40% staatlich zu 60% privat getauscht werden. Mit der 

Stakeholder Pension kam eine neue staatlich regulierte private Vorsorgemöglichkeit 

hinzu. Dadurch, dass die einkommensabhängige Leistung entsprechend der Löhne an-

gepasst wurde und entgegen früheren Versprechungen die Anpassung der Basic State 

Pension bei der Anpassung entsprechend der Preissteigerung verblieb, driftete sie im-

mer weiter ab. Dasselbe passierte in Deutschland durch die Einführung des Riester–

Faktors bei der jährlichen Rentenanpassung. 

 

- Vetospieler-Theorem nach George Tsebelis 

Auch unter dem Gesichtspunkt des Vetospieler-Theorems nach George Tsebelis lassen 

sich die Reformen analysieren. In Deutschland bestand, wenn man die Wahlprogramme 

der Parteien betrachtet, im Kern der Reform Einigkeit unter den Parteien. Unter allen 

Parteien, mit Ausnahme der PDS war man sich einig, dass die staatlichen Leistungen 

gekürzt und als Ausgleich hierfür die private Altersvorsorge gestärkt werden sollte. 

Dieser Grundkonsens war sicherlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass trotz der 

vielen Querelen und Reibereien die Reform letztendlich verabschiedet werden konnte. 

Vetospieler gab es bereits innerhalb der SPD, von Seiten der Traditionalisten in der Par-

tei, die allerdings gegenüber dem Kanzler zu schwach waren um etwas zu bewegen, 

nachdem Lafontaine zurückgetreten war. Der Koalitionspartner, die Grünen, trugen die 

Reformen mit. Allerdings waren sie vehement gegen eine obligatorische private Alters-

vorsorge602. Auch die Gewerkschaft konnte umgestimmt werden, indem Zugeständnisse 

bei der betrieblichen Altersversorgung gemacht wurden. Sie wurde zu einem schwachen 

Vetoplayer. Die Union stellte zwar immer wieder neue Forderungen, war allerdings 

durch die Spendenaffäre intern geschwächt. Ein im deutschen Regierungssystem starker 

Vetoplayer ist der Bundesrat. Der zustimmungspflichtige Teil (das Altersvermögensge-

setz) wurde zunächst vom Bundesrat abgelehnt. Somit nutzte er sein Vetopotential aus. 
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Letztendlich, nach weiteren Zugeständnissen, „erkaufte“ man sich die Stimmen der 

Länder Berlins und Brandenburgs. Zusammenfassend kann zum Vetospieler-Theorem 

in Bezug auf die Vermeidung von Altersarmut festgestellt werden, dass kein starker 

Vetoplayer vorhanden war, der sich für die Interessen der „Armen“ stark machte. 

 

In Großbritannien ist die Zahl der Vetospieler, bedingt durch das Westminster Regie-

rungssystem, geringer. Allerdings hatte man auch hier Kritiker des Gesetzesvorhabens 

in den eigenen Reihen der Partei. Vor allem Frank Field kritisierte die Kürzungen und 

die Zweigleisigkeit von erhöhten einkommensabhängigen Leistungen und den Kürzun-

gen bei der umlagefinanzierten State Second Pension. Aber auch hier waren die „Hin-

terbänkler“ zu schwach, um das Vorhaben zu verhindern. Die Opposition stimmte dem 

Gesetz in seinen Grundzügen zu, war somit ebenfalls ein schwacher Vetoplayer. Die 

Zweite Kammer hatte im Gegensatz zu Deutschland kein Recht, das Gesetz zu verhin-

dern.  

 

- Pfadabhängigkeit 

In Deutschland wird die „Riester-Rentenreform“ als ein Paradigmenwechsel in der Ren-

tenpolitik gesehen603. Frank Nullmeier spricht nunmehr von einer Alterssicherungspoli-

tik, da sich das Geschehen nicht mehr nur auf die gesetzliche Rentenversicherung be-

schränkt, sondern auch der Markt mit einbezogen wird604. Es wurde ein neuer Weg in 

der Rentenpolitik eingeschlagen, der zu den bereits bestehenden hinzukam. Aus Sicht 

der Armutsvermeidung war man hingegen nicht bereit die bestehenden Pfade zu verlas-

sen. Diese wurde nicht in die gesetzliche Rentenversicherung integriert. Die neu einge-

führte Grundsicherungsleistung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde außerhalb 

des Systems angesiedelt, womit die strikte Trennung zwischen Sozialversicherung und 

sozialer Fürsorge aufrechterhalten blieb. 

 

Auch in Großbritannien bewegen sich die Reformen innerhalb der bestehenden Pfade. 

Es kamen zwar neue Instrumente zu den bereits existierenden hinzu, diese bewegen sich 
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 Schmähl, Winfried, 2011: Kapitel 6 Von der Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung zu deren 

partiellem Ersatz: Ziele, Entscheidungen sowie sozial- und verteilungspolitische Wirkungen – Zur 
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allerdings innerhalb der vorhandenen Strukturen und können in diese eingebunden wer-

den. Es erfolgte keine Pfadabweichung. Auch hier wurde die Armutsvermeidung außer-

halb der Rentenversicherung über die soziale Fürsorge vorgenommen. 

 

- Blame avoidance 

In Deutschland wurde zur Begründung der Reformen der demographische Wandel und 

die Alterung der Bevölkerung in den Vordergrund gestellt. Den Strategien des „blame 

avoidance“ nach Kent Weaver folgend könnte hierzu das Argument „einen Sündenbock 

finden“ zutreffen. Mit dieser Argumentation, die nachvollziehbar und schlüssig er-

scheint, hat man den Sündenbock weg von der Politik und den Parteien hin zu gesell-

schaftlichen Veränderungen gelenkt, für die die Politik nicht verantwortlich gemacht 

werden kann. Im Gegenteil es zeigt, dass die Regierungspartei verantwortungsvoll und 

vorausschauend plant und sich um das Problem kümmert. Wie bereits von Giuliano 

Bonoli und Bruno Palier erwähnt
605

, wurde bei den Reformen auch die Strategie der 

Aufteilung angewandt. Die heutigen Rentner sind von den Maßnahmen nicht allzu sehr 

betroffen. Sie genießen Vertrauensschutz. Es sind die zukünftigen Rentnergenerationen, 

bei denen die Reformen ihre volle Wirkung entfalten werden. Diese sind bedingt durch 

Familie und Beruf mit anderen Problemen beschäftigt, als sich gegen die Rentenpolitik 

zu mobilisieren. Ihnen ist es wichtiger, dass die Lohnnebenkosten nicht ansteigen. Mit 

der Einführung der sogenannten „Riester–Treppe“
606

 wurde ein Automatismus einge-

führt, der eine schleichende Rentenkürzung zur Folge hat. Es muss nicht jedes Jahr neu 

im Parlament darüber diskutiert werden, sondern sie tritt per Gesetz stufenweise in 

Kraft. Auch die Strategie der Kompensation ist bei den Reformen erkennbar. Um den  

 

 

                                                 
604

 Nullmeier, Frank, 2003: Alterssicherungspolitik im Zeichen der “Riester-Rente”. S. 167-187 in: A. 
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605 Bonoli, Giuliano, Palier, Bruno, 2007: When Past Reforms Open New Opportunities: Comparing Old 

– age Insurance Reforms in Bismarckian Welfare Systems. Social Policy & Administration VOL. 41, 

No. 6: 555–573. S. 569 

606
 Mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz wurde in die Rentenanpassungsformel ein landläufig als 

„Riester-Treppe“ bezeichneter Kürzungsfaktor eingeführt der dafür sorgt, dass die Rentenerhöhungen 

gemindert werden. Diese Minderung erfolgte stufenweise mit 0,5% im Jahr 2002 und endete bei 4,0 

%. Die dadurch in der gesetzlichen Rentenversicherung entstehende Versorgungslücke sollte parallel 

durch den Aufbau einer privaten Altersvorsorge ausgeglichen werden.   
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Einstieg in die private kapitalfinanzierte Altersvorsorge zu „versüßen“, werden staatli-

che Zuschüsse und Steuervergünstigungen gewährt. Diese Strategie kam auch bei den 

Reformen in Großbritannien zur Anwendung. Um das „contracting out“ aus der zweiten 

staatlichen Rente, der State Second Pension zu unterstützen, wurden ebenfalls Steuer-

vergünstigungen gewährt, und es musste ein niedrigerer Beitrag zur National Insurance 

entrichtet werden. Auch hier sind die Wirkungen der Reformen gesplittet und zum Teil 

in die Zukunft verlagert.  

 

- Internationale Hypothese 

Beide Länder hatten zum Zeitpunkt der Reformen mit einer wachsenden Staatsver-

schuldung, hoher Arbeitslosigkeit und geringem Wirtschaftswachstum zu kämpfen. In 

Deutschland waren außerdem die Rentenausgaben nicht gedeckt und die Maastricht–

Kriterien wurden nicht erfüllt. Diese Probleme wirkten sich auf die Rentenpolitik beider 

Länder aus. Von den Akteuren wurde nicht explizit erwähnt, dass die Kürzungen auf-

grund europäischen Drucks erforderlich waren. Der Einfluss der Internationalen bzw. 

Europäisierungshypothese erfolgte über die Finanzministerien. In Großbritannien war es 

Gordon Brown, der sich mit seiner Reformoption, die Altersarmut mit einkommensab-

hängigen Leistungen zu bekämpfen, durchsetzte. In Deutschland wurde von Walter 

Riester selbst erwähnt, dass er mit dem Finanzministerium nicht auf Konfrontationskurs 

stand sondern mit Hans Eichel kooperierte. Sowohl in Deutschland, als auch in Großbri-

tannien wurde durch die Reformen dazu übergegangen mehr über Steuern zu finanzie-

ren was die Lohnnebenkosten entlastet und einen direkteren Zugriff vom Finanzministe-

rium aus ermöglicht. Die Verantwortung für die Altersvorsorge wird in beiden Ländern 

weg vom Staat und den Unternehmen und hin zum Bürger verlagert.  
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Abbildung 16: Zusammenfassung der Theorieprüfung 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

Gemeinsam haben die Reformen in beiden Ländern, dass sie unter der Führung von 

sozialdemokratischen Parteien verabschiedet wurden. Diese traten nach einer langen 

Zeit in der Opposition mit zwei starken Führungspersönlichkeiten und demselben Kon-

zept an. Der Staat zog sich aus der Verantwortung zurück. Er übernahm stärker die Rol-

le des Regulierers und weniger die des Leistungserbringers607. In Deutschland wurde mit 

der „Riester-Reform“ der Einstieg in das Mehrsäulensystem vorgenommen ohne jegli-

che Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. In Großbritannien kannte man die Mecha-

nismen des Marktversagens bereits, deshalb wurde dort eine gezieltere Förderung der 

Armen vorgenommen. 
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 Der Reformprozess in Großbritannien war kürzer und inhaltlich nicht von der Tragweite wie in 

Deutschland, deshalb ist die Darstellung in Bezug auf die Seitenzahl geringer. 
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6.1.1 Prüfung der Annahmen 

1. Annahme: Im Vergleich zu Großbritannien hat die Armutsvermeidung in Deutsch-

land in der gesetzlichen Rentenversicherung keine Tradition. 

Das Äquivalenzprinzip in der gesetzlichen Rentenversicherung wurde bei den Reformen 

in Deutschland bewahrt. Diese Annahme hat sich bei der Ersten Reformwelle bestä-

tigt. 

 

2. Annahme: Es sind nicht die potentiellen Wählergruppen der regierenden Parteien, die 

von der Altersarmut betroffen sind. 

Die Evaluation zur Riester–Rente zeigt, dass es die Mittelschicht mit Kindern ist, 

welche die Leistungen am häufigsten in Anspruch nimmt.  

 

3. Annahme: Im Unterschied zu Großbritannien ist in Deutschland die Altersarmut kein 

real existierendes Problem und wird deshalb nicht zum „Agenda–Setting“. 

Das Problem der Altersarmut wurde beim Reformprozess in Deutschland zwar nicht 

verkannt, aber ihm wurde nicht die Bedeutung zugemessen wie den anderen beiden Zie-

len der Beitragssatzstabilität und der Reduzierung der staatlichen Ausgaben. In Großbri-

tannien wurden bewusst Maßnahmen vorgenommen, um die aktuell hohe Altersarmut in 

den Griff zu bekommen. Es wird ein Problem sicherlich stärker wahrgenommen, wenn 

es bereits besteht, als wenn es in der Zukunft zu erwarten ist. Wenn es regnet denkt man 

eher daran einen Regenschirm mitzunehmen als bei Sonnenschein. Diese Annahme 

kann bestätigt werden. 

 

4. Annahme: Durch das kurzfristige Denken in der Politik werden langfristig entstehen-

de Probleme vernachlässigt. 

In beiden Staaten wurde die Bekämpfung der Altersarmut aus der gesetzlichen Renten-

versicherung hinaus verlagert. Von Frank Field dem ersten Sozialminister in der Regie-

rung Blair wurde diese Doppelstrategie stark kritisiert. Er sah die Probleme voraus, dass 

einkommensabhängige Leistungen keinen Anreiz zum privaten Sparen bieten, was 

letztendlich auch eingetreten ist. Diese Annahme hat sich bestätigt. 
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7 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

7.1 Erstes und Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt 

7.1.1 Ausgangssituation 

Am Ende der ersten Legislaturperiode von SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatte sich 

auf dem Arbeitsmarkt nicht spürbar etwas bewegt trotz des Bündnisses für Arbeit
608

 und 

trotz des Jobaktiv-Gesetzes
609

. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit stieg weiter an, nach 

einer kurzen Erholung in den Jahren  1999 und 2001
610

. Für Gerhard Schröder war die 

Arbeitsmarktpolitik ein wichtiger Punkt. In der Koalitionsvereinbarung wurde betont, 

dass es ein wesentliches Ziel sei, die Arbeitslosigkeit abzubauen. Hinzu kam der Ver-

mittlungsskandal bei der Agentur für Arbeit. Der Bundesrechnungshof stellte bei seiner 

Prüfung fest, dass in den geprüften Arbeitsämtern in Bremerhaven, Dortmund, Halle, 

Frankfurt/Oder und Neuwied die Statistiken gefälscht worden waren. Es waren Kunden 

als vermittelt verzeichnet worden, obwohl dies nicht der Fall gewesen war, zumindest 

nicht durch die Agentur für Arbeit
611

. Dieser Skandal brachte den Stein ins Rollen und 

diente quasi als „Türöffner“ für die Einsetzung von Kommissionen, um die Missstände 

aufzuklären und die Behörde zu reformieren. Es wurde eine interne Kommission gebil-
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 Das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit wurde nach dem Sieg von SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen im Oktober 1998 von der neuen Bundesregierung wieder ins Leben gerufen. 
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 Mit dem Job-AQTIV-Gesetz war beabsichtigt die Arbeitsmarktpolitik zu reformieren, um das Ziel, die 

Arbeitslosigkeit zu reduzieren, zu erreichen. Es wurden Maßnahmen vorgeschlagen um die Beschäfti-

gungsfähigkeit zu fördern z.B. über Qualifizierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, den Ar-

beitsmarkt zu flexibilisieren, die Maßnahmen besser miteinander zu verzahnen, beispielsweise mit 

Infrastrukturprogrammen und die Prävention zu stärken, um nur einige Punkte zu nennen (siehe Ge-

setzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 14/6944 v. 24.9.2001 S. 1, 2 
610

 Im Jahr 2002 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland weiter an und lag bei über vier Millionen 

Menschen (http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-

deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote) Zugriff am 12.10.2013. 
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det, die kurzfristige Maßnahmen vorschlug, die zur Sachaufklärung beitrugen. Der da-

malige Präsident der Bundesagentur für Arbeit, Jürgen Jagoda, wollte die Sache selbst 

in die Hand nehmen. Bei der monatlichen Pressekonferenz betonte er: „Ein Kapitän 

verlässt nicht bei Sturm die Brücke – und jetzt ist Sturm“
612

. Aber nachdem bekannt 

wurde, dass er über die Missstände schon längere Zeit Bescheid gewusst hatte, verlor er 

an Glaubwürdigkeit und musste zurücktreten. Zur Erarbeitung von längerfristigen struk-

turellen Veränderungen wurde die Kommission für Moderne Dienstleistungen am Ar-

beitsmarkt unter dem Vorsitz des Managers Peter Hartz eingesetzt
613

. Peter Hartz war 

Mitglied des Vorstands und Personalvorstand der Volkswagen AG. Er führte bei VW 

neue Projekte
614

 und Arbeitszeitregelungen615 ein, die wesentlich dazu beitrugen, dass 

Massenentlassungen während der Zeit der schlechten Auftragslage bei VW verhindert 

werden konnten. Außerdem initiierte er mehrere gemeinnützige Projekte
616

, durch die 

Beschäftigung gesichert werden konnte. Aufgrund dieser Erfolge bei VW schien Peter 

Hartz die richtige Person für die Kommission zu sein. Er wurde, wie die weiteren vier-

zehn Mitglieder der Kommission auch, unter gemeinsamer Abstimmung von Kanzler-

amt und Arbeitsministerium bestimmt. Peter Hartz gab seinerseits Empfehlungen ab, 

und so entstand innerhalb weniger Tage eine Liste mit Kandidaten, die von Walter Ries-

ter, dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, persönlich um Mit-
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Kunden. Frankfurt/New York: Campus Verlag. S. 43, 56, 120, 126). 
615

 Hartz, Peter, 1994: Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht. Die Volkswagen-Lösung. Frankfurt/Main: 

Campus Verlag. S. 11, 78, 79, 81 
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 Beispielsweise bekamen mit dem Projekt Auto 5000 GmbH Arbeitslose die Chance auf einen dauer-

haften Arbeitsplatz. (http://www.motor-talk.de/news/erste-einstellungen-bei-der-auto-5000-gmbh-

t13786.html, Zugriff am 12.10.2013). Zum 60. Geburtstag der Stadt Wolfsburg hatte Peter Hartz die 
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wie eine Personal-Service-Agentur gegründet (Hartz, Peter, Kloepfer, Inge, 2007: Peter Hartz Macht 
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arbeit gebeten wurden. Es kam eine Gruppe von vier Managern aus Wirtschaftsunter-

nehmen, drei Vertretern von Unternehmensberatungen, zwei Gewerkschaftsvertretern, 

einem Arbeitgebervertreter und einem Vertreter der Bundesagentur für Arbeit zusam-

men
617

,
618

. Aus Geschlechterperspektive war es eine „Männerkommission“, da nur eine 

Frau Mitglied war619. Der anfängliche Auftrag an das Gremium bestand in der Erarbei-

tung von Konzepten, wie die Agentur für Arbeit zu einem modernen Dienstleistungsun-

ternehmen reformiert werden kann. Dabei blieb es aber nicht, Peter Hartz schlug vor, 

den Auftrag dahingehend auszuweiten, dass man sich auch Gedanken macht, wie die 

Arbeitslosigkeit reduziert werden könne
620

. Es wurde das ehrgeizige Ziel formuliert, in 

drei Jahren die Arbeitslosigkeit um zwei Millionen zu reduzieren
621

. Insgesamt wird 

berichtet, dass in der Kommission eine gute Arbeitsatmosphäre herrschte und die Mit-

glieder mit viel „Herzblut“ bei der Sache waren. Wenn keine Einigkeit zustande kom-

men wollte, dann wurde daran erinnert, dass es um die arbeitslosen Menschen gehe, 

denen geholfen werden müsse
622

. Auch Anne-Marie Weimar sah die Bereitschaft der 

Kommissionsmitglieder zum Konsens darin, dass sie sich über die Schaffung eines 

„Gesamtpakets“ einig waren und deshalb in einzelnen Punkten kompromissbereit zeig-

ten623. Die gemachten Vorschläge wurden in dreizehn Einzelmodule aufgeteilt, die inei-

nander griffen und sich gegenseitig ergänzen sollten, um das übergeordnete Ziel der 

Reduzierung der Arbeitslosigkeit zu erreichen. Hinter den Verbesserungsvorschlägen 
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stand die neue Leitidee: „Eigenaktivitäten auslösen - Sicherheit einlösen“624. Der einzel-

ne Arbeitslose wurde quasi zu seinem eigenen Manager und der Staat übernahm sinn-

bildlich gesprochen, das Coaching. Es sollte eine Kultur des „Förderns und Forderns“ 

entstehen. Damit wandelte sich die Rolle der Arbeitsmarktpolitik von einer aktiven hin 

zu einer aktivierenden. Peter Hartz meinte: 

„Die Balance von Leistung und Gegenleistung ist ein durchgängiges Prinzip; Arbeit soll 

sich lohnen, nicht Arbeitslosigkeit“.
625

 

Außerdem sollten in der Verwaltung durch die Einführung von mehr marktwirtschaftli-

chen Instrumenten Wettbewerbssituationen geschaffen werden. Hier waren insbesonde-

re das Modul acht, die Erweiterung der Leiharbeit, und das Modul neun, die Einführung 

von neuen Beschäftigungsformen, von Bedeutung. 

 

- Aufbau von Personal Service Agenturen (PSA) 

Die Personal Service Agenturen sollen den Arbeitslosen die Chance geben, rasch wie-

der in den ersten Arbeitsmarkt zu gelangen, indem sie von der Agentur für eine befriste-

te Zeit, beispielsweise zur Urlaubsvertretung oder zum Ausgleich von saisonalen Be-

schäftigungsspitzen, an Unternehmen „ausgeliehen“ werden. Damit sollen Einstellungs-

barrieren überwunden und „Klebeeffekte“ erzielt werden. Zwischenzeiträume, in denen 

keine Entleihung erfolgt, sollen zu einer zielorientierten Weiterbildung genutzt werden. 

Die Arbeitslosen sind mit Vertragsabschluss sozialversicherungsrechtlich bei der PSA 

angestellt. Organisiert sind sie in privatrechtlicher Form. Sie können in gemeinsamer 

Trägerschaft mit Privaten oder über die Agentur für Arbeit betrieben werden. Jedes Job-

Center sollte mit einer PSA zusammenarbeiten
626

. Von den Leiharbeitsfirmen wurden 

die PSA als Konkurrenz angesehen die Vorteile hatte, da sie von der Agentur für Arbeit 

unterstützt wurden. Diese Wettbewerbssituation zwischen den Anbietern der Dienstleis-

tung war von den Kommissionsteilnehmern beabsichtigt 
627

. 
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Abbildung 17: Maßnahmen zur Schaffung neuer Beschäftigung und Abbau von 

Schwarzarbeit 

 

Quelle: Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt: Vorschläge der Kommission zum Abbau 

der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit S. 160  

7.1.2 Neue Beschäftigungsformen 

Die Hartz–Kommission sah in der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein großes Potential 

zum Abbau von Arbeitslosigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere 

im Dienstleistungsbereich. Würde man die durch Schwarzarbeit geleisteten Arbeits-

stunden auf Beschäftigte umrechnen, so wären dies ca. fünf Millionen Vollzeitbeschäf-

tigte
628

. Mit den Instrumenten der sogenannten Ich- bzw. Familien–AG´s und der Neu-

gestaltung der Mini–Jobs wird vorgeschlagen, diese Ressourcen zu nutzen und zu lega-

lisieren. Unter einer Ich– bzw. Familien–AG stellt sich die Kommission den Start von 

Arbeitslosen in eine selbständige Tätigkeit vor, die drei Jahre lang vom Staat durch Zu-

schüsse unterstützt wird. Insbesondere an den Bereich der haushaltsnahen Dienstleis-

tungen wird hierbei gedacht. Die Selbständigen werden verpflichtet, sich in der gesetz-

lichen Sozialversicherung zu versichern. Arbeiten im Unternehmen auch Familienmit-
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glieder mit, so ist von einer Familien–AG die Rede. Nach der dreijährigen „Startphase“ 

wird davon ausgegangen, dass in eine „vollwertige“ Selbständigkeit gewechselt werden 

kann. Wenn sich aber herausstellt, dass dies nicht der Fall sein sollte, dann kann auch 

wieder ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis angestrebt werden. Die Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt sollten aus der selbständigen Tätigkeit heraus steigen, denn man hat 

damit unter Beweis gestellt, dass man in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen 

und ein Unternehmen zu führen. Um auch solche Aufgaben aus der Schwarzarbeit zu 

legalisieren, die sich nicht für eine selbständige Tätigkeit eignen, wie insbesondere 

Dienstleistungen in privaten Haushalten, wird als zweite Maßnahme vorgeschlagen, die 

Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse auf 500 Euro zu erhöhen, 

die sogenannten Mini–Jobs. Der Beitragseinzug für diese Beschäftigungsverhältnisse 

wird vereinfacht und es gibt Steuervergünstigungen als Anreize. 

 

Bereits am 9. August 2002 wurde der vollständige Bericht „Moderne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt“ von den Kommissionsmitgliedern einstimmig verabschiedet. Er wur-

de nach insgesamt neun Sitzungen in nur einem knappen halben Jahr erstellt und fünf 

Wochen vor der Bundestagswahl in einem medienwirksamen Rahmen im Französischen 

Dom von Berlin von Peter Hartz an Gerhard Schröder feierlich überreicht629. Die Beauf-

tragung der Kommission und die Vorlage des Berichts kurz vor der Bundestagswahl am 

22. September 2002 waren strategische Wahlkampfentscheidungen. Es wurde damit 

gezeigt, dass man auf dem Politikfeld der Arbeitsmarktpolitik aktiv sei und neue Re-

formen beabsichtige. Damit wollte man der Opposition den Wind aus den Segeln neh-

men, die darauf kein Gegenkonzept vorlegen konnte. Im Gegenteil, in dem Bericht wa-

ren sogar Vorschläge der Opposition mit enthalten
630

. Allerdings war diese Maßnahme 

trotz des Ausdrucks der Handlungskompetenz zu schwach, um die negativen Wahl-

prognosen im Bundestagswahlkampf 2002 wesentlich zu beeinflussen. Der Wahlkampf 

war bestimmt von der hohen Arbeitslosigkeit und der schlechten konjunkturellen Lage. 
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Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der CDU/CSU warb mit seiner besseren Wirt-

schaftskompetenz. Gerhard Schröder ließ sich an der Zahl der Arbeitslosen messen. 

Diese sollte am Ende der Legislaturperiode unter 3,5 Millionen liegen, was bei mehr als 

4 Millionen Arbeitslosen nicht der Fall war. Bereits in seiner Regierungserklärung im 

Jahr 1998 meinte er: 

„Wir müssen dafür sorgen, daß die Arbeitslosigkeit zurückgedrängt wird, daß bestehen-

de Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue Beschäftigung entsteht.“
631 

Aber es kam alles anders. Mit der unvorhergesehenen Flutkatastrophe im Osten und 

dem darauf folgenden medienwirksamen Krisenmanagement des Bundeskanzlers und 

seiner Minister wurde behauptet, dass er damit das Ruder nochmals herumreißen könne. 

Es wurde das Umweltthema aufgegriffen, mit dem die Grünen Punkten konnten, und 

auf das die CDU/CSU in ihrem Wahlprogramm nicht vorbereitet war. Auch die Haltung 

Schröders, sich nicht an einem eventuellen Einsatz im bevorstehenden Irakkrieg zu be-

teiligen, wurde von der Bevölkerung positiv bewertet632. Diese beiden Ereignisse trugen 

wesentlich dazu bei, dass die SPD zusammen mit dem Bündnis 90/Die Grünen die 

Wahlen knapp gewann und somit in eine zweite Legislaturperiode starten konnte
633

. 

Gerhard Schröder benannte sein Kabinett um und ernannte den damaligen Ministerprä-

sidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement zum Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit. Dieser wurde damit zum Superminister, denn durch die Zusam-

menlegung des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums wurde ein sogenanntes „Supermi-

nisterium“ geschaffen
634

. 

 

Im Koalitionsvertrag wurde betont, dass der Abbau der Arbeitslosigkeit die wichtigste 

Aufgabe sein wird und deshalb die Vorschläge der Hartz-Kommission zügig umgesetzt 

werden sollen. Es heißt dort: 

„ Der Abbau der Arbeitslosigkeit bleibt unser wichtigstes Ziel. Die Finanz-, Wirtschafts-, 

Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik müssen dabei zusammenwirken. Auch die Senkung der 

Lohnnebenkosten trägt zu mehr Wachstum und Beschäftigung bei. Mit der vollständigen 
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Umsetzung der Vorschläge der Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 

beginnen wir die größte Arbeitsmarktreform der Nachkriegsgeschichte.“
635

 

7.1.3 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen 

Bereits am 5. November 2002 wurde der Entwurf des Ersten und Zweiten Gesetzes für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgelegt. Mit diesen beiden Gesetzesvor-

lagen war beabsichtigt neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen, um die beste-

hende Arbeitslosigkeit nachhaltig abzubauen und das Entstehen von neuer Arbeitslosig-

keit zu verhindern. Es sollte außerdem die Verwaltung zu einem Dienstleistungsunter-

nehmen reformiert werden, damit sich die Qualität und Schnelligkeit der Vermittlung 

verbessert. Bei der beruflichen Weiterbildung sollte durch die Einführung von markt-

wirtschaftlichen Elementen eine Wettbewerbssituation geschaffen werden und damit 

das mit dem Job-Aktiv-Gesetz eingeführte Prinzip des Fördern und Forderns weiter 

verfolgt werden
636

. Allerdings wurde auch betont, dass eine Erhöhung der Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung nicht in Betracht komme und mit den strukturellen Reform-

maßnahmen auch das Ziel der Haushaltskonsolidierung verfolgt werde, um langfristig 

das soziale Sicherungssystem aufrechterhalten zu können
637

. Wolfgang Clement sah in 

dem Gesetzespaket einen Paradigmenwechsel in der Beschäftigungspolitik. In der ers-

ten Lesung im Bundestag argumentierte er: 

„Heute geht es um eine grundlegende Erneuerung der Rahmenbedingungen für eine ra-

sche und nachhaltige Vermittlung von Arbeitslosen in Arbeit, also um eine neue Be-

schäftigungspolitik. Zugleich geht es auch um die Konsolidierung der Haushalte der 

Bundesanstalt und des Bundes. Der Umfang dieser Konsolidierungsbemühungen liegt, 

wie von mir schon mehrfach öffentlich bestätigt, bei rund 6 Milliarden Euro. Dabei sol-

len Arbeitnehmer und Arbeitgeber trotz aller Sparnotwendigkeiten erstklassige Dienst-

leistungen erhalten. Um das zu erreichen, verbessern wir den Service und die Vermitt-
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lungsarbeit der Arbeitsämter. Angebot und Nachfrage sollen also schneller und besser 

befriedigt werden.“
638

 

Neue Beschäftigungsmöglichkeiten sollten im Wesentlichen durch drei Maßnahmen 

erschlossen werden: 

1. durch die Einführung von Personal-Service-Agenturen (PSA); 

2. Änderungen bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, den sogenann-

ten Mini-Jobs;  

3. Einführung einer neuen Art der Selbständigkeit, der sogenannten „Ich–AG bzw. 

Familien-AG; 

1. Personal-Service-Agenturen 

Wie von der Hartz–Kommission vorgeschlagen, wurde die Ausweitung der Zeit- und 

Leiharbeit in die Gesetzesvorlage übernommen. Aus folgendem Grund: 

„Zeitarbeit ist ein erfolgversprechender Weg, vorhandene Beschäftigungspotenziale, die 

z.B. durch Überstunden abgedeckt werden, für die zusätzliche Beschäftigung von ar-

beitslosen Frauen und Männern zu erschließen. Das Gesetz schreibt deshalb vor, Perso-

nal-Service-Agenturen in jedem Arbeitsamtsbezirk zu errichten. Vermittlungsorientierte 

Zeitarbeit soll insbesondere als Brücke aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung ge-

nutzt werden. Zugleich bietet sie neue Möglichkeiten einer praxisorientierten, betriebs-

nahen Qualifizierung.“
639

 

Für Wolfgang Clement war die Zeit- und Leiharbeit eine gute Möglichkeit, um Arbeits-

losen den Wiedereinstig ins Arbeitsleben zu erleichtern. Er argumentierte:  

„Auch Zeitarbeit und Leiharbeit sind grundsätzlich zumutbar. In Zeitarbeit und Leihar-

beit liegt ein erhebliches Beschäftigungspotential in Deutschland. Wir haben dieses Po-

tenzial lange nicht ausgenutzt, wie die Beispiele in vielen hoch entwickelten Volkswirt-

schaften um uns herum zeigen: in Frankreich, in den Niederlanden und in vielen ande-

ren Staaten.“
640

 

Vorgesehen war, dass die Leiharbeiter in derselben Höhe bezahlt werden sollen wie die 

Stammbelegschaft auch bezahlt wird. Es sollte keine Lohnunterschiede geben, die SPD 

orientierte sich hierbei an ihrem Grundprinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Al-

lerdings wurde die Möglichkeit eingeräumt, in Tarifverträgen Sonderregelungen zu ver-
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einbaren. Dies wurde damit begründet, dass es sich bei den Leiharbeitern um Langzeit-

arbeitslose handle die schwer vermittelbar seien. Bei diesem Personenkreis müsse es 

möglich sein, Sonderregelungen zu treffen
641

. Für Karin Roth ist die Leiharbeit eine 

„neue Brücke in den Arbeitsmarkt, denn jeder Vierte, der ein Zeitarbeitsverhältnis 

hat, wird früher oder später von der Leiharbeitsfirma übernommen.“
642

  

Es wird davon ausgegangen, dass diese Art der Beschäftigung nur für eine Übergangs-

zeit ausgeübt werden muss und hilft, wieder in eine Festanstellung zu kommen
643

.  

 

2.  Mini-Jobs 

Speziell für die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen ist das Modell der Mini–Jobs 

gedacht. Diese Beschäftigungsmöglichkeit soll bis zu einem Verdienst von 500,00 Euro 

monatlich möglich sein, um den Flexibilitätsanforderungen zu genügen und die 

Schwarzarbeit auch in diesem Bereich zurückzudrängen
644

. 

 

3.  Ich-AG 

Eine weitere Möglichkeit, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen wird in der 

Existenzgründung gesehen. Dieser Schritt war sozial abzusichern. Der soziale Schutz 

sollte auch während der Selbständigkeit gewährleistet sein. Deshalb wird von der Ar-

beitsverwaltung für die Dauer von drei Jahren ein Zuschuss gewährt. Dieser soll den 

Übergang aus dem Sozialleistungsbezug erleichtern, Startschwierigkeiten abfedern und 

gewährleisten, dass die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden können645. Insbe-

sondere im Dienstleistungsbereich wird ein Betätigungsfeld der Ich-AG und Familien-

AG gesehen. Damit kann Schwarzarbeit in diesem Sektor zurückgedrängt werden und 

wenn das Unternehmen läuft, können früher oder später sogar wieder neue Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätze geschaffen werden
646

. 
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7.1.4 Positionen zum Gesetzentwurf 

- CDU/CSU–Fraktion 

Die Reformvorstellungen der CDU/CSU zur Arbeitsmarktreform gehen in dieselbe 

Richtung wie in der Gesetzesvorlage der Regierung vorgeschlagen. Deshalb fiel es der 

Opposition schwer, dagegen Kritik zu üben. Auch die CDU/CSU verfolgt das Prinzip 

des „fördern und fordern“, um Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren
647

. 

Sie sieht das Problem in einem zu starren Arbeitsrecht, welches zu modernisieren ist, 

um den Arbeitsmarkt unter anderem mit Zeitarbeit und Leiharbeit flexibler gestalten zu 

können
648

. Bei den Minijobs wird vorgeschlagen, die Verdienstgrenze nur auf 400,00 

Euro zu erhöhen. Dies allerdings für alle Beschäftigungen und nicht nur wie von der 

Regierungskoalition vorgeschlagen, auf Dienstleistungen im Haushalt zu beschränken. 

Diese Beschäftigungsverhältnisse sind vollständig von der Sozialversicherungspflicht 

zu befreien
649

. Zusätzlich sollen für Beschäftigungen im Niedriglohnbereich mit einem 

Bruttoverdienst zwischen 401,00 und 800,00 Euro geringere Sozialversicherungsbeiträ-

ge zu entrichten sein, als Anreiz für den Arbeitnehmer, eine Beschäftigung aufzuneh-

men, wenn die Abzüge nicht so hoch sind
650

. Für den Arbeitgeber hat es den Vorteil, 

dass die Lohnkosten und damit die Personalkosten niedriger sind und er somit eher be-

reit ist im Niedriglohnbereich zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen
651

. 

 

- FDP 

Von der FDP wird eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes befürwortet. Der Kündi-

gungsschutz sollte gelockert und die Arbeitnehmerüberlassung liberalisiert werden. 

Wenn die Rahmenbedingungen für die Unternehmer verbessert werden, dann sind diese 
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nach Auffassung der FDP auch bereit und in der Lage, neue Arbeitsplätze zu schaf-

fen
652

. Die Geringfügigkeitsgrenze für sozialversicherungsfreie Beschäftigungsverhält-

nisse sollte von den bestehenden 325,00 Euro monatlich auf 630,00 Euro erhöht wer-

den, was nach Ansicht der FDP neue Arbeitsplätze schafft
653

. Die Förderung der Ich–

AG wird abgelehnt, da dies zu einer Ungleichbehandlung unter den Selbständigen führt 

und Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat
654

. 

 

- Gewerkschaften 

Obwohl innerhalb den Gewerkschaften das Hartz–Konzept heftig kritisiert wurde und 

man mit einzelnen Vorschlägen nicht konform war, wurden von der Gewerkschaftsspit-

ze die Reformen generell begrüßt
655

. In der schriftlichen Stellungnahme zur öffentlichen 

Anhörung im Bundestag wurde vom DGB erklärt: 

„Der DGB und seine Gewerkschaften stellen sich nach wie vor den Herausforderungen 

der Hartz–Kommission und wollen an einer konstruktiven Umsetzung mitwirken im In-

teresse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der Arbeitslosen und der Gesellschaft 

insgesamt.“
656

 

Bemängelt wurde, dass es immer mehr Möglichkeiten gäbe, die Sozialversicherungs-

pflicht zu umgehen. Damit werde das Normalarbeitsverhältnis untergraben und es 

komme zu Beitragsausfällen in den Sozialversicherungssystemen. Das sei eine gegen-

läufige Entwicklung zu dem Vorhaben, neue Erwerbsformen in den Sozialversiche-

rungsschutz zu integrieren. Bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen wurde 

kritisiert, dass bei einer Aufschlagszahlung zum vollen Beitrag der Arbeitnehmer einen 

höheren Beitrag bezahlen müsse als der Arbeitgeber
657

.  
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- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

Der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gingen die Refor-

men nicht weit genug. Die Arbeitgebervertretung sieht den deutschen Arbeitsmarkt als 

überreguliert. Dieses einzudämmen, werde durch die Gesetzesänderungen nicht in An-

griff genommen. Die Flexibilisierung der Zeitarbeit wird grundsätzlich begrüßt, aber die 

Schaffung von Personal Service Agenturen wird abgelehnt. Deren Funktion kann nach 

Ansicht der BDA von den bereits bestehenden Zeitarbeitsfirmen übernommen wer-

den
658

. Mit der Einführung der Ich–AG und den Änderungen bei den Mini–Jobs können 

neue Beschäftigungspotentiale erschlossen werden, was als gute Möglichkeit gesehen 

wird. Allerdings wird in Frage gestellt, ob es Sinn macht, die Regelungen zu den Mini–

Jobs nur auf die privaten Haushalte zu beschränken. Dies werde dessen Wirkung stark 

einschränken. Die Solo–Selbständigen in die Sozialversicherungspflicht einzubeziehen 

ist für die Arbeitgebervertreter nicht logisch. Dies führt nach deren Meinung zu Mit-

nahmeeffekten bei denjenigen, die aus der Arbeitslosigkeit kommen und widerspricht 

dem Gedanken der Selbständigkeit
659

. Insgesamt betrachtet sieht die Arbeitgeberseite in 

den beabsichtigten Maßnahmen kein wirksames Mittel, die Arbeitslosigkeit nachhaltig 

abzubauen
660

. 

 

- Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 

Vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger wurden die beabsichtigten Geset-

zesänderungen ausschließlich aus der Sicht der Beitragsminder- und Beitragsmehrein-

nahmen betrachtet. Dass durch die geringere Beitragszahlung auch das Problem der 

Altersarmut entsteht wurde nicht problematisiert. Aus Beitragssicht für gut empfunden 

wird die Erschließung neuer Beschäftigungsformen, denn dies führt zu zusätzlichen 

Beitragseinnahmen. Die beabsichtigte Zusammenlegung des Arbeitslosengeldes mit der 

Sozialhilfe hat Beitragsmindereinnahmen zur Folge, genauso wie die Änderungen bei 
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den Mini–Jobs. Deshalb werden diese Maßnahmen aus Sicht der Rentenversicherung 

kritisch gesehen
661

. 

 

- Wissenschaft 

Von Seiten der Wissenschaft wurden die beabsichtigten Gesetzesänderungen unter-

schiedlich beurteilt. Insbesondere zu den Änderungen bezüglich der Zeitarbeit gehen die 

Meinungen auseinander. Günther Schmid vom Wissenschaftszentrum Berlin begrüßt 

generell die Änderungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und den Aufbau von 

Personal–Service–Agenturen. Er sieht darin die Chance, neue Beschäftigungspotentiale 

zu erschließen:  

„Zeitarbeit ist in der Tat ein erfolgversprechender Weg, durch Poolen von Risiken und 

durch Unterstützung des Personalmanagement kleiner und mittlerer Betriebe vorhandene 

Beschäftigungspotenziale zu erschließen.“
662

 

Sowohl vom Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), als auch vom Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) wird die beabsichtigte Einführung der Personal–

Service–Agenturen kritisch gesehen. Sie befürchten eine Wettbewerbsverzerrung auf 

dem Zeitarbeitsmarkt zugunsten der öffentlich finanzierten PSAen
663

, 
664

. In Bezug auf 

die Einführung der Ich–bzw. Familien–AG sind die Meinungen einheitlicher. Die Not-

wendigkeit eines zweiten Existenzgründungsprogramms, parallel zu dem bereits beste-

henden Überbrückungsgeld, wird in Frage gestellt. Es wird befürchtet, dass es zu Mit-

nahmeeffekten komme
665

. Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Bevorzu-

gung der Mini–Jobs würde dann als sinnvoll erachtet, wenn sie den Weg in eine Vollbe-

schäftigung ebnen würde, was allerdings nicht zu erwarten sei. Deshalb wird auch diese 
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Maßnahme eher kritisch gesehen
666

. Insgesamt werden bei den Reformen Maßnahmen 

vermisst die Anreize dafür schaffen, dass in den Unternehmen neue Arbeitsplätze ge-

schaffen werden. Allein mit strukturellen Reformen sind nach wissenschaftlicher Er-

kenntnis die Arbeitsmarktprobleme nicht zu lösen
667

. Der Ausschuss für Wirtschaft und 

Arbeit legte seine Beschlussempfehlung im Anschluss an die öffentliche Anhörung be-

reits einen Tag später, zum 13.11.2002 vor. Es wurden darin keine wesentlichen Ände-

rungen der Gesetze vorgeschlagen668.  

7.1.5 Zweite und dritte Lesung im Bundestag 

Auch die zweite Lesung im Bundestag verlief ohne großen Disput. Für Klaus Brandner 

von der SPD stellten die Reformen „die größte Arbeitsmarktreform in der Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland“669 dar. Er sah es als ein schlüssiges Gesamtpaket an, 

das zusammen mit der Steuerreform, der Rentenreform und der Reform im Gesund-

heitswesen dazu beiträgt, dass das wirtschaftliche Wachstum verbessert und die Zahl 

der Arbeitslosen verringert werden kann670. Dagmar Wöhrl von der CDU/CSU äußerte 

Bedenken. Sie befürchtete, dass durch die beabsichtigten Gesetzesänderungen die Zeit-

arbeit für Geringqualifizierte keine Chance mehr biete eine Festanstellung zu bekom-

men671. Thea Dückert vom Bündnis 90/Die Grünen sah das anders. Sie meinte:  

„Wir reden heute über neue Instrumente, zum Beispiel darüber, wie wir mit den Personal-

Service-Agenturen die Zeitarbeit von einem Trampelpfad zu einem guten Weg für Lang-

zeitarbeitslose entwickeln können, damit sie in den ersten Arbeitsmarkt hineinkommen.“672 

Das Problem der Altersarmut wurde ausschließlich von Friedrich Merz (CDU/CSU) 

angesprochen. Er sah diese allerdings nur im Zusammenhang mit Änderungen im Steu-
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errecht wodurch mittelständische Unternehmen stärker belastet und in den Konkurs ge-

trieben würden673. Von Seiten der PDS wurde auf die Gefahren für die sozialen Siche-

rungssysteme hingewiesen, die mit den Gesetzesänderungen zu befürchten sind. Gesine 

Lötzsch brachte es auf den Punkt:  

„Es ist also nicht einmal ein Nullsummenspiel; es ist für alle ein Verlustgeschäft: für die 

Leiharbeiter, für die Stammbelegschaften und für die sozialen Sicherungssysteme. Es ist ein 

Minusgeschäft, weil dieses Konzept nicht neue Arbeitsplätze schafft, sondern gute Arbeits-

plätze durch unsichere und billige ersetzt werden.“674 

 

Beide Gesetzentwürfe (BT-Drs. 15/25 und BT-Drs. 15/26) wurden in der dritten Lesung im 

Bundestag ausschließlich mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen675.  

7.1.6 Bundesrat 

Vom Bundesrat wurden Zweifel daran geäußert, dass mit den vorgeschlagenen Maß-

nahmen der Arbeitsmarkt effizient reformiert werden könne und mehr Arbeitsplätze 

entstehen würden676. Er rief deshalb zu beiden Gesetzentwürfen den Vermittlungsaus-

schuss an677. Das Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt war ein 

vom Bundesrat nicht zustimmungsbedürftiges Gesetz. Dieses konnte deshalb vom Bun-

destag unter Zurückweisung des Einspruchs des Bundesrats verabschiedet werden. Die 

vorgeschlagenen Änderungen des Vermittlungsausschusses wurden vom Bundestag 

angenommen678,679. Auch die Beschlussempfehlungen des Vermittlungsausschusses zum 
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Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden vom Bundestag 

angenommen. Der Bundesrat stimmte diesem Gesetz zu. Damit konnten beide Gesetze 

am 23. Dezember 2002 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und wie geplant zum 1. 

Januar 2003 in Kraft treten680,681. 

7.1.7 Evaluation 

Über die Hartz-Gesetze gibt es eine Vielzahl von Evaluationen und Bilanzen. Selbst die 

Bundesregierung gab eine Evaluation in Auftrag. Im Entschließungsantrag vom 14. 11. 

2002 wurde festgelegt, dass die Wirkungen der Reformen zu überprüfen sind. Nach drei 

Jahren seit Inkrafttreten der Gesetzesänderungen soll eine umfassende Untersuchung 

der eingeführten Instrumente zur Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes erfolgen
682

. 

Eine objektive Kontrolle der Zielerreichung ist Ausdruck eines transparenten Politik-

stils. Die Berichterstattung erfolgte in zwei Stufen. Zwischenergebnisse wurden im Ja-

nuar 2006 präsentiert und der Abschlussbericht, in den die Ergebnisse aus acht Einzel-

berichten mit mehr als 2.000 Seiten einflossen, wurde im Dezember 2006 veröffentlicht. 

Dies war bis dahin die größte arbeitsmarktpolitische Evaluation in Deutschland, an der 

20 Forschungseinrichtungen mitgewirkt hatten
683

. 

 

Insgesamt betrachtet hat sich der Einsatz der neuen Instrumente zur Flexibilisierung des 

Arbeitsmarktes bewährt. Insbesondere für Frauen zeigte sich eine positive Arbeitsmark-

tentwicklung bei der Förderung in die Selbständigkeit
684

. Die Zahl der Existenzgrün-

dungen nahm deutlich zu. Im Jahr 2004 waren es 350.000 Neugründungen, die von der 

Bundesagentur für Arbeit gefördert wurden. Hiervon entfielen 48 % auf die Ich–AG´s. 
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Zu einem Drittel waren es Frauen, die sich selbständig machten. In der Praxis stellte 

sich heraus, dass der Weg in die Ich-AG auch gewählt wurde wegen der finanziellen 

Anreize und wegen fehlender Alternativen. Die Selbständigen bemängelten, dass seitens 

der Agenturen für Arbeit es an einer kompetenten Gründungsberatung fehle und diese 

unzureichend prüften, ob die Existenzgründungswilligen hierfür auch geeignet seien
685

. 

Als Reaktion auf diese Mängel und zur Vereinfachung des Systems wurde zum 1. Au-

gust 2006 ein einheitlicher Gründungszuschuss geschaffen, der das Überbrückungsgeld 

und den Existenzgründungszuschuss ersetzt. Insgesamt gesehen wird die Förderung der 

Existenzgründung aus der Selbständigkeit heraus als wirksame arbeitsmarktpolitische 

Maßnahme gesehen
686

.  

 

Die Zeitarbeitsbranche profitierte durch die Reformen. Ihr Anteil an den Neueinstellun-

gen hat nach der Gesetzesänderung sprunghaft zugenommen. Im Durchschnitt ist die 

Zahl der Zeitarbeiter in den Jahren von 2003 bis 2005 um jährlich 144.000 Personen 

gestiegen. Bis Ende 2004 ist nach einer Analyse angenommen worden, dass ungefähr 

29.000 zusätzliche Beschäftigte in Zeitarbeitsfirmen, einschließlich den Personal–

Service-Agenturen unterkamen
687

. Mit den vorgenommenen Änderungen wurde die 

Leiharbeit liberalisiert, was von der Branche schon seit langem gefordert worden war. 

Was sich in der Praxis allerdings nicht bewährte, waren die neu gegründeten Personal–

Service–Agenturen. Als Grund hierfür wird der sogenannte „Lock–in–Effekt“
688

 ge-

nannt. Während der Zeit, in denen sich Beschäftigte in diesen Agenturen befanden, ver-
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ringerten sie ihre Suchaktivitäten. Sie verharrten in dieser Situation und es wurde für sie 

schwerer wieder aus ihr herauszukommen
689

.  

 

Auch die Zahl der Mini-Jobber ist durch die Reformen stark angestiegen. Der Zuwachs 

seit der Gesetzesänderung bis zum Jahr 2006 betrug insgesamt 1,56 Mio. Davon waren 

390.000 Personen, die ausschließlich nur den Mini-Job ausübten und 1,17 Millionen, 

die diesen parallel zu einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausübten. Bei 

den ausschließlich geringfügig Tätigen sind die Babyboomer-Frauen sowie jüngere und 

ältere Männer stark vertreten
690

. Von den Wirtschaftsverbänden wurde diese Neurege-

lung begrüßt. Sie erhöht die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings ließ sich die 

Absicht, den Mini-Job als Brücke zum Übergang in eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung zu nutzen nicht realisieren
691

. Weniger bekannt und genutzt waren die 

Midi–Jobs
692

. Sie waren insbesondere bei den westdeutschen Babyboomer-Frauen sehr 

beliebt, da damit Familie und Beruf gut miteinander vereinbar waren. Es waren knapp 

700.000 Personen, die nach der Einführung der Neuregelung zwischen April und De-

zember 2003 eine solche Beschäftigung ausübten
693

. Diese, vom Normalarbeitsverhält-

nis
694

 abweichenden Arbeitsformen, die durch die Hartz-Gesetze ausgeweitet und dere-

guliert worden waren, werden in der Literatur zusammenfassend als Atypische Beschäf-
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tigungsverhältnisse
695

 bezeichnet. Im Vergleich zu den Normalarbeitsverhältnissen 

nahmen sie in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre stark zu. Beschäftigte in einem 

Normalarbeitsverhältnis nahmen von 1998 von 72,6% auf 66,0% im Jahr 2008 ab und 

Erwerbstätige in einem Atypischen Beschäftigungsverhältnis nahmen im selben Zeit-

raum von 16,2% auf 22,2% zu. 

 

Abbildung 18: Erwerbstätige in unterschiedlichen Formen Atypischer Beschäftigung 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2012: Gesamtwirtschaft & Umwelt – Arbeitskräfteerhebung -

Atypische Beschäftigung. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwe

rbstaetigkeit/Arbeitskraefteerhebung/Tabellen/AtypischeBeschaeftigung2012.html (Zu-

griff am 29.10.2013) 

 

1. Befristete Beschäftigung 

Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten 

deutlich zugenommen. Hatten im Jahr 1991 ca. 5,7 Prozent aller abhängig Beschäftigten 

einen Zeitvertrag, so sind es nunmehr rund 2,7 Millionen Arbeitnehmer und damit ca. 

8,9% der Beschäftigten. Es sind geringfügig mehr Männer in Zeitarbeit beschäftigt als 

Frauen. Signifikanter ist der Anteil der jüngeren Beschäftigten, die sich in befristeten 

Arbeitsverträgen befinden. In der Babyboomer Generation arbeiten 6,1% befristet. Vor 

allem in der Wissenschaft sind die Nachwuchskräfte häufig in befristeten Verträgen 
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angestellt. Hier ist auch der Frauenanteil mit ca. 40% höher. Ausländer sind häufiger 

befristet beschäftigt als deutsche Arbeitnehmer. Im Dienstleistungsbereich und Unter-

nehmen in „neuen“ Branchen werden besonders häufig befristete Jobs ausgeübt
696

.  

 

2. Mini–Jobs  

Abbildung 19: Häufigkeit und Form geringfügig entlohnter Beschäftigung 

 

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten der Bundesagentur für Arbeit 

Wie das obige Schaubild zeigt, gab es im April 2012 7.322.000 geringfügig entlohnte 

Beschäftigte insgesamt. Von diesen waren 4.778.000 ausschließlich geringfügig ent-

lohnt und 2.544.000 übten die geringfügige Beschäftigung als Nebenjob zu einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung aus. Minijobs werden überwiegend von Frauen 

ausgeübt. Es sind ca. 62% Frauen in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und ca. 

38% Männer. Ein Grund hierfür ist, dass Minijobs am häufigsten im Handel, hauptsäch-

lich im Einzelhandel und Dienstleistungssektor, hier insbesondere in der Gastronomie 

und Gebäudebetreuung angeboten werden
697

. 
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Abbildung 20: Anzahl von Mini-Jobs in den verschiedenen Altersgruppen 

 

Mini-Jobs Stichtag Ende Juni 2001 Mini-Jobs Stichtag Ende Juni 2011 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale 

Aus obigen Schaubildern ist ersichtlich, dass die geringfügigen Beschäftigungen in den 

letzten zehn Jahren deutlich zugenommen haben. Auffallend deutlich ist die Zunahme 

bei den Älteren, insbesondere den 65- bis unter 70-Jährigen und den Jüngeren, den 20- 

bis unter 25-Jährigen. Die Zunahme bei den Älteren ist ein Indiz für die zunehmende 

Altersarmut, wenn zusätzlich zur Rente hinzuverdient werden muss, um den Lebensun-

terhalt zu bestreiten. Die meisten Minijobs werden von der Babyboomer-Generation, 

den 45 bis unter 50-Jährigen ausgeübt. Entscheidend in Bezug auf die Frage der zu er-

wartenden Altersarmut ist die Dauer der Ausübung von geringfügigen Beschäftigungen. 

Für ein Jahr Minijob ohne Aufschlagszahlung mit einem vollen Verdienst von monat-

lich 400,00 Euro werden monatliche Rentenanwartschaften in Höhe von 4,58 Euro er-

worben. Bei einer zusätzlichen Aufschlagszahlung sind es monatlich 4,85 Euro. An die-

sen Beträgen ist ersichtlich, dass lange Zeiten geringfügiger Beschäftigung die Renten-

ansprüche deutlich schmälern und wesentlich zu einer späteren Altersarmut beitragen. 

Durchschnittlich dauern geringfügig entlohnte Beschäftigungen zu 40 Prozent längstens 

ein Jahr. Bis zu zwei Jahre lang üben knapp. 20 Prozent der Beschäftigten einen Mi-

nijob aus und bis zu drei Jahre ca. 10 Prozent. Mehr als drei Jahre üben diese Beschäfti-

gung ca. 30 Prozent der Arbeitnehmer aus. Es sind somit ungefähr zwei Drittel der Be-
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schäftigten, die längstens bis zu drei Jahren einen Minijob ausüben. Ein Drittel übt ihn 

länger als drei Jahre aus
698

.  

 

3. Solo-Selbständigkeit 

Abbildung 21: Entwicklung der Anzahl von Erwerbstätigen, Soloselbstständigen und 

Selbstständigen mit Beschäftigten 2003-2009 

 

Quelle: Koch et al 2011: Soloselbständige in Deutschland. WISO Diskurs. S. 13 

 

Wie aus der Grafik hervorgeht nahm die Zahl der Soloselbständigen
699

 ab dem Jahr 

2003, seit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen durch das Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sprunghaft zu. Bis zum Jahr 2005 ist ein überpropor-

tional starker Anstieg erfolgt. Danach hat sich deren Anzahl bei derzeit ca. zwei Millio-

nen eingependelt. Zwar sind immer noch mehr Männer als Frauen selbständig ohne Be-

schäftigte. Aber in den letzten Jahren ist der Frauenanteil unter den Neugründungen 

kontinuierlich von 32,7 Prozent auf 36,6 Prozent angestiegen
700

. Von den Frauen wird 
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die Soloselbstständigkeit häufiger nur in Teilzeit (zu 48 Prozent) oder als Zuerwerb zu 

einer anderen Hauptbeschäftigung ausgeübt, die dann nur in Teilzeit erfolgt. Auch üben 

mehr Ausländer als Deutsche selbständige Tätigkeiten ohne Beschäftigte aus. Deren 

Anzahl hat überproportional zugenommen, was mit den Branchen in Zusammenhang 

gebracht wird, in denen hauptsächlich Soloselbständige tätig sind
701

. Eine bedeutende 

Branche ist der öffentliche und private Dienstleistungssektor. Es erfolgt aber auch eine 

Zunahme in den neuen Berufsgruppen, in denen anspruchsvolle Dienstleistungen mit 

einem hohen Bildungsniveau ausgeübt werden
702

. Auch bei dem Bildungsniveau besteht 

unter den Soloselbständigen eine breite Spreizung von sehr hoch qualifizierten und ei-

nem hohen Anteil von An- und Ungelernten. Das Durchschnittsalter der Soloselbständi-

gen liegt nach den Daten des Mikrozensus bei 46,6 Jahren
703

. Somit ist es die Baby-

boomer–Generation, die durchschnittlich am häufigsten eine selbständige Tätigkeit oh-

ne weitere Beschäftigte ausübt. Interessant in Bezug auf die Gefahr steigender Alters-

armut ist die Frage nach dem Einkommen und der Dauer dieser Art der selbständigen 

Tätigkeit. Im Jahr 2008 hatten Soloselbständige nach Kelleter ein durchschnittliches 

Monatseinkommen von ca. 2000 Euro
704

. Dieser Durchschnittswert ist allerdings nicht 

sehr aussagekräftig, denn das Einkommen differiert sehr stark. Es gibt sehr gut verdie-

nende, aber mit 29 Prozent auch einen hohen Anteil von Soloselbständigen, die unter 

dem Einkommen von bis zu 1.100 Euro liegen
705

. Es sind, wie bei den anderen Er-

werbsformen auch, die Frauen, die im Durchschnitt etwa 73 Prozent des Einkommens 

der Männer erhalten. Sie sind es auch, die überwiegend in der unteren Einkommens-

gruppe bis zu 1.100 Euro verdienen (ca. 41 Prozent). Wie politisch vermutet wurde, 

sind Soloselbständigkeiten nur von kurzer Dauer. Sie dauern im Schnitt drei Jahre lang. 

Es wurde erwartet, dass sich aus der Soloselbständigkeit eine Selbständigkeit mit Be-
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schäftigten entwickelt. Oder, wenn das Vorhaben scheitern sollte, sich die Chancen auf 

ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis für den Selbständigen verbessern, wenn dieser 

sich aus der Selbständigkeit heraus bewirbt, und nicht aus der Arbeitslosigkeit. Dieser 

Übergangscharakter hat sich in der Praxis bestätigt. Allerdings weisen Caliendo, Künn 

und Wießner nach, dass der erwartete Beschäftigungseffekt durch die Soloselbständig-

keit bisher ausgeblieben ist und die Mehrzahl der Soloselbständigen auch nach mehre-

ren Jahren noch keine weiteren Beschäftigten haben
706

. Zusammenfassend ist festzustel-

len, dass es sich bei den Soloselbständigen um eine sehr heterogene Gruppe handelt, in 

der ein Teil gut verdient und somit in der Lage ist, für das Alter vorzusorgen. Ein nicht 

unbeachtlicher Anteil befindet sich in einer finanziell prekären Situation, die es nicht 

ermöglicht entsprechend vorzusorgen, um Altersarmut zu vermeiden.  

7.1.8 Zusammenfassung 

Wie die Analyse zeigt, wurde der Aspekt einer entstehenden Altersarmut durch die 

Ausweitung des Niedriglohnsektors bei den Arbeitsmarktreformen nicht problemati-

siert. Es wurde weder von der Deutschen Rentenversicherung noch von Seiten der Ge-

werkschaft auf diese Gefahr hingewiesen bzw. als negative Folgeerscheinung erwähnt.  

 

Die getroffenen Maßnahmen waren hauptsächlich darauf ausgerichtet, kurzfristige Er-

folge bei der Reduzierung der Zahl der Arbeitslosen zu erzielen. Langfristige innovative 

Maßnahmen standen nicht zur Diskussion. Mit der Lockerung der Zeitarbeit und der 

Einführung der Mini-Jobs wollte man eine Brücke zum Einstieg in den ersten Arbeits-

markt bauen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Damit hatten die Reformen nicht inten-

dierte Effekte zur Folge. Es sind hauptsächlich Frauen, insbesondere die Babyboome-

rinnen, die Mini-Jobs ausüben und damit geringe Rentenanwartschaften erwerben. 

 

Der Akteurszentriete Institutionalismus spielte bei diesem Reformprozess eine ent-

scheidende Rolle. Der Bundeskanzler Gerhard Schröder war ein starker Akteur, dem es 

durch seine strategischen Entscheidungen gelang, die Reformen gegen Widerstände aus 

der eigenen Partei durchzusetzen. Mit Peter Hartz und Wolfgang Clement hatte er sich 
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zwei Partner ausgesucht, die ihn bei seiner Neo-liberalen Arbeitsmarktpolitik unter-

stützten. 

 

Auch blame avoidance Strategien wurden bei den Reformen angewandt. Es wurde be-

tont, dass die Leiharbeitnehmer denselben Lohn wie die Stammbelegschaft erhalten 

sollen treu nach dem sozialdemokratischen Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit“. Durch die „Hintertür“ der Tarifautonomie wurde jedoch die Möglichkeit einge-

räumt, den Leiharbeitern niedrigere Löhne zu bezahlen, was in der Praxis die Regel ist.  

Mittlerweile sind die negativen Auswirkungen dieser Reformen sichtbar. Auch wird 

nunmehr der Zusammenhang zur Altersarmut problematisiert und nach Lösungsmög-

lichkeiten gesucht. Es wird über die Einführung von Mindestlöhnen diskutiert.  

 

7.2 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in Großbritannien 

Auch in Großbritannien sind Personen in sogenannten prekären Beschäftigungsverhält-

nissen besonders von Altersarmut gefährdet. Bereits von der Pension Provision Group 

wurde in ihrem Bericht vom Jahr 1989 darauf hingewiesen, dass es vor allem Frauen, in 

Teilzeit arbeitende und Selbständige sind, die meist keine Ansprüche aus der zweiten 

Säule der Altersvorsorge, insbesondere den Betriebsrenten erwerben und deshalb später 

zu den ärmsten Rentnern zählen werden
707

.  

 

- Selbständige 

Die Zahl der Selbständigen ist in Großbritannien seit den 1980er Jahren rasant gestie-

gen. Ihre soziale Situation hat sich zudem stark diversifiziert. Es kann nicht mehr von 

dem gut verdienenden Selbständigen gesprochen werden, der in der Lage ist, sich von 

seinem Einkommen ein Vermögen anzusparen, das ihm ein sicheres Einkommen im 

Alter garantiert. Annähernd die Hälfte der Selbständigen haben ein Jahreseinkommen, 

das unter £9.000 liegt. Viele von ihnen arbeiten im Dienstleistungssektor oder stehen 

unter zeitlich begrenzten Verträgen und haben somit ein schwankendes Einkommen. 

Dieses ermöglicht es ihnen nicht, Vermögen anzusparen oder eine zusätzliche private 
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Altersvorsorge aufzubauen
708

. Aus diesen Gründen leisteten im Jahr 1998 ein großer 

Teil der 3,5 Millionen Selbständigen lediglich Beiträge zur Basic State Pension
709

. Aus 

Sicht der Pension Provision Group besteht für diesen Personenkreis ein dringender 

Handlungsbedarf. Es wird gefordert, den Versicherungsschutz der Selbständigen zu 

verbessern. Sie waren weder in der staatlichen SERPS-Rente integriert noch besteht für 

sie eine Pflicht zum Abschluss einer privaten Rentenversicherung
710

. Von der Blair Re-

gierung wurde dieses Problem aufgegriffen. Im Green Paper - A new contract for wel-

fare: Partnership in Pensions - ist ausgeführt, dass die Selbständigen Zugang zu der neu 

einzuführenden State Second Pension erhalten sollen. Damit soll ihnen die Möglichkeit 

eingeräumt werden, durch einen zusätzlichen Beitrag zur National Insurance eine zu-

sätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Von einer Pflichtversicherung wurde abgesehen, 

denn es soll den Selbständigen selbst überlassen werden, wie sie für ihr Alter vorsorgen 

wollen. Die Altersvorsorge sei eine individuelle Entscheidung. Der Selbständige weiß 

selbst am besten, welche Vorsorgeform zu seiner Situation passt
711

. Allerdings wurden 

entgegen der Absicht im Green-Paper die Selbständigen dann doch nicht mit in die State 

Second Pension aufgenommen. Dies wird unter anderem von Evandrou und Falkingham 

kritisiert712. Im Bericht der Pensions Commission wurde abermals auf die kritische Situ-

ation der Selbständigen hingewiesen. In den Jahren 2002/2003 wurden in Großbritanni-

en von 11,3 Millionen Beschäftigten keine zusätzlichen Beiträge zu einer privaten Ren-

tenversicherung entrichtet. Darunter befanden sich 1,7 Millionen Selbständige. 53% der 

selbständigen Männer und 67% der selbständigen Frauen zahlten keine Beiträge zu ei-

ner privaten Altersvorsorge713. Sie sind auch nicht in der SERPS-Rente bzw. der State 

Second Pension integriert. In dieser zweiten staatlichen Säule sind lediglich Arbeitneh-

mer versichert. Somit sind sie nur durch die Basic State Pension pflichtversichert womit 

lediglich Rentenansprüche unterhalb des Sozialhilfeniveaus aufgebaut werden können. 
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Auch in den jüngsten Rentenreformen mit dem Pensions Act 2007 und Pensions Act 

2008 wurden die Selbständigen nicht in die Pflichtversicherung mit aufgenommen. Sie 

sind auch nicht in das neue Betriebsrentensystem des NPSS integriert. In der aktuellen 

Diskussion wurde das Problem wieder aufgegriffen und die Selbständigen sollen mit in 

die Pflichtversicherung im staatlichen System aufgenommen werden
714

.  

 

- Zeitarbeit 

Abbildung 22:Selbständig Erwerbstätige, Zeitarbeiter, Teilzeitbeschäftigte und Vollzeit 

Beschäftigte in Großbritannien von 1992 bis 2009 

 

Quelle: Temporary jobs: What are they worth now? Work Pensions and Labour Economics 

(WPEG) Annual Conference, University of Kent at Canterbury 

 

Wie obige Abbildung zeigt, spielt die Zeitarbeit in Großbritannien keine allzu große 

Rolle. Sie bewegt sich bei ca. 1,4 Millionen Zeitarbeitern. Diese Zahl ist seit 1992 nach 

einem leichten Anstieg bis zum Jahr 1997 verhältnismäßig stabil geblieben. Ein Grund 

hierfür ist, dass in Großbritannien der Arbeitsmarkt weit weniger reguliert ist als in 

Deutschland. Es muss deshalb nicht auf den Zeitarbeitsmarkt ausgewichen werden, um 

starren Regelungen einer Festanstellung zu umgehen 
715

. Auch der Zeitarbeitsmarkt 

selbst war in Großbritannien bisher nur sehr gering reguliert. Bis zum Jahr 2002 war er 
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bezüglich der Nutzung und Dauer keinerlei Restriktionen unterworfen. Seit 2002 sind 

weitere Zeitverträge verboten, wenn bereits vier Jahre in derselben Beschäftigung an 

Zeitarbeit vorliegen. Als Hauptgründe für eine Anstellung auf Zeit wurden der saisonale 

Arbeitsanfall und das Abfedern von Arbeitsspitzen angegeben. Die Kostenreduktion 

wurde bei der Untersuchung von Bryson nicht als Hauptgrund für die Zeitarbeit ge-

nannt
716

.  

 

Von Michael Gebel wurden speziell befristete Beschäftigungsverhältnisse bei Berufs-

einsteigern in Großbritannien untersucht und mit Deutschland verglichen
717

. In 

Deutschland waren es 36,7% der Berufseinsteiger, die eine befristete Beschäftigung 

aufnahmen und in Großbritannien mit 22,1% etwas weniger. Die Zahl der befristet Be-

schäftigten nahm im Laufe der Zeit ab. Nach einem Jahr waren es in Deutschland noch 

25,7% und nach fünf Jahren noch 15,3% Beschäftigte, die sich in befristeten Arbeits-

verhältnissen befanden. In Großbritannien verringerte sich die Zahl sogar von 22,1% 

nach einem Jahr auf 4% nach fünf Jahren. Diese Ergebnisse zeigen, dass Zeitarbeit kein 

dauerndes Phänomen ist, sondern zumindest bei Berufseinsteigern von vorübergehender 

Dauer
718

. Im Durchschnitt verdienten die Arbeitnehmer mit Zeitarbeitsverträgen 0,21 

Punkte weniger als die fest angestellten. Der Lohnunterschied war in Deutschland stär-

ker ausgeprägt als in Großbritannien. Nach drei Jahren der Beschäftigung bestand noch 

ein Lohnunterschied von 0,16 Punkten und nach fünf Jahren Beschäftigung waren die 

Lohnunterschiede ausgeglichen
719

.  

 

- Niedriglohnsektor in Großbritannien 

In Großbritannien arbeiteten im Jahr 2005 22,1% der Arbeitnehmer im Niedriglohnbe-

reich
720

. Damit gehört Großbritannien in Europa zu den Ländern mit der höchsten Rate 
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an Geringverdienern. In Deutschland waren es im Jahr 2004 20,8%
721

. Aus der unten-

stehenden Abbildung ist der Anstieg des Niedriglohnbereichs in Großbritannien seit 

Ende der 1970er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre und das Einpendeln auf diesem Ni-

veau bis zum Jahr 2005 zu sehen. Die Zahl der Frauen unter den Geringverdienern ist 

mit 29% im Jahr 2005 signifikant höher als die der Männer mit 13%. 

 

Abbildung 23: Beschäftigte im Niedriglohnsektor in Großbritannien 

 

Quelle: Lloyd et al, 2008: Low-Wage Work in the United Kingdom. S. 16 

 

Zu 50 Prozent sind es teilzeitarbeitende Frauen, deren Verdienst unterhalb der Gering-

verdiener Grenze
722

 liegt
723

. Über die Hälfte der Geringverdiener arbeiten im Einzel-
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handel, der Gesundheitsfürsorge und im Hotelgewerbe. Obwohl in der Hotelbranche mit 

59 Prozent die meisten Personen im Niedriglohnbereich arbeiten, ist es der Einzelhan-

del, in dem in Großbritannien die meisten Geringverdiener beschäftigt sind. Dort arbei-

tet mit 26% über ein Viertel aller Niedriglöhner
724

. Sie sind hauptsächlich im Service, 

Verkauf oder als Bediener beschäftigt.  

Die Beschäftigung im Niedriglohnbereich korreliert stark mit dem Alter. Es sind 49 

Prozent der Beschäftigten in der Altersgruppe zwischen 16 und 24 Jahren. Die zweite 

starke Gruppe sind die über sechzigjährigen
725

. Von den Ausländern sind es überwie-

gend Pakistaner, Bangladescher und Chinesen, die im Niedriglohnbereich arbeiten. Das 

hängt damit zusammen, dass Bürger dieser Nationalitäten häufig im Einzelhandel und 

in der Gastronomie beschäftigt sind. In diesen Branchen bestehen die meisten Jobs im 

Niedriglohnbereich
726

.  

 

Von den Autoren werden die folgenden Gründe für den starken Anstieg des Niedrig-

lohnbereichs in Großbritannien genannt: 

1. In den 1980er und 1990er Jahren wurden unter der konservativen Regierung die 

Gewerkschaften und Interessengruppen geschwächt. Deren Macht war danach 

zu schwach, um gegen die steigende Lohnungleichheit zu kämpfen. 

2. Diese Ungleichheiten wurden von New Labour nach der Regierungsübernahme 

im Jahr 1997 nur teilweise behoben. Durch die Einführung des Mindestlohns im 

Jahre 1999 konnte nicht erreicht werden, dass die Beschäftigungen im Niedrig-

lohnbereich zurückgingen. Die Unternehmen passten sich beispielsweise den 

Mindestlohnregelungen an, indem sie ihre Lohnbestandteile änderten. So wur-

den Sonderzahlungen gestrichen und in den regulären Lohn mit aufgenom-

men
727

. Auch die von New Labour betriebene aktive Arbeitsmarktpolitik
728

 und 

die stärkere Förderung der sich in Arbeit befindenden trugen zu einer Auswei-
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tung des Niedriglohnsektors bei
729

. Obwohl es durch New Labour Verbesserun-

gen beim Mutterschaftsgeld und dem Ausbau der Kinderbetreuung gab, arbeiten 

dennoch weiterhin viele Frauen mit Kindern  in schlecht bezahlten Teilzeitjobs, 

um damit die familiären Verpflichtungen mit der Berufstätigkeit vereinbaren zu 

können
730

.  

3. Von den Schülern und Studenten wird immer mehr erwartet, dass sie parallel zur 

Schule oder zum Studium eine geringfügige Beschäftigung ausüben. Zum Teil 

ist dies auch aufgrund der gestiegenen Studiengebühren aus finanziellen Grün-

den erforderlich
731

.  

4. Nach Großbritannien wandern mehr Menschen ein als aus. Durch diesen Immig-

rations – Überschuss besteht ein starker Wettbewerbsdruck auf dem Arbeits-

markt im Niedriglohnbereich, was von den Arbeitgebern ausgenutzt wird
732

.  

5. Regressionsanalysen haben eine starke Korrelation zwischen der Qualifikation 

der Arbeitnehmer und der Produktstrategie der Arbeitgeber ergeben. Bedingt 

durch das Schul- und Ausbildungssystem in Großbritannien besteht ein großes 

Angebot an weniger gut ausgebildeten Arbeitskräften. Dieser Situation haben 

sich die Arbeitgeber mit ihrer Produktstrategie angepasst. Sie produzieren, so 

die Auffassung mehrerer Forscher, deshalb in einem Bereich, der eine starke 

Nachfrage nach Arbeitskräften mit geringerer Qualifikation erfordert
733

.  

Von Bedeutung ist außerdem die Frage, wie lange jemand im Niedriglohnbereich arbei-

tet. Zahlreiche Studien belegen, dass es schwer ist aus dem Niedriglohnsektor wieder 

herauszukommen. War man in einem Jahr in einem Niedriglohnjob beschäftigt, so liegt 

die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch das Jahr davor der Fall war bei 68 Prozent. Dass 

man davor auch bereits im Niedriglohnbereich arbeitete ist zu 84% wahrscheinlich
734

. 

Es sind hauptsächlich Frauen mit geringer Bildung, die in diesem Bereich gefangen 
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bleiben
735

. Aus der Arbeitslosigkeit heraus ist es für Personen mit geringerer Bildung 

dreimal wahrscheinlicher in einer Beschäftigung im Niedriglohnsektor zu landen. Auch 

wechseln sich des Öftern Zeiten der Nicht–Beschäftigung mit Zeiten einer geringfügi-

gen Beschäftigung ab
736

. Dies zeigt, dass Beschäftigungen im Niedriglohnbereich für 

eine Vielzahl von Beschäftigten keine vorübergehende Lösung ist, sondern dass insbe-

sondere gering Qualifizierte in diesem Segment verharren bleiben.  

7.2.1 Zusammenfassung 

Auch in Großbritannien haben die prekären Beschäftigungsverhältnisse zugenommen. 

Die Zeitarbeit spielt in Großbritannien bedingt durch die liberalen Arbeitsmarktbestim-

mungen keine so große Rolle. Aber auch hier sind es insbesondere die Frauen, die be-

dingt durch die Kindererziehung im Niedriglohnsektor arbeiten. Mit dem aktuellen Ge-

setzesvorhaben und der Einführung der aus einer Säule bestehenden staatlichen Renten-

leistung will man diesen bisher im System benachteiligten Gruppen bessere Leistungen 

gewähren.  
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7.3 Zusammenfassung Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

In beiden Ländern haben die Beschäftigungen im Niedriglohnbereich zugenommen. 

Hiervon sind ebenfalls in beiden Ländern hauptsächlich die Frauen betroffen. Diese 

parallele Entwicklung erstaunt nicht, denn sie ist das Ergebnis der neuen Strategie des 

„Dritten Weges“, die von Tony Blair und Gerhard Schröder angewandt wurde. Bei den 

Reformen stand das Ziel einer schnellen Reduzierung der Zahl der Arbeitslosen im 

Vordergrund. Die negativen Folgen einer hieraus entstehenden Altersarmut wurden 

während des Reformprozesses nicht problematisiert. Erst jetzt kommt in Deutschland 

die Diskussion um die Einführung von Mindestlöhnen auf. In Großbritannien wurden 

diese bereits im Jahr 1999 eingeführt. Auch die Selbständigen sollen nunmehr in Groß-

britannien obligatorisch in der staatlichen Rentenversicherung aufgenommen werden. In 

Deutschland wird ebenfalls darüber diskutiert den Versicherungsschutz der Selbständi-

gen zu verbessern. Zu einer Abschaffung des Niedriglohnsektors ist man in beiden Län-

dern nicht bereit. In Deutschland wurden bei den Minijobs zwar Änderungen nach dem 

Vorbild des neuen Betriebsrentensystems von Großbritannien vorgenommen737, aber zu 

einer vollständigen Aufgabe dieser Beschäftigungsform ist man nicht bereit. 
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8  „Zweite Reformwelle“ 

8.1 Rentenversicherungs–Nachhaltigkeitsgesetz 2004 

Nachdem mit der „Riester-Rente“ in der vergangenen Legislaturperiode weitreichende 

Reformen in der deutschen Alterssicherung erfolgt waren, wurde die Rentenpolitik im 

Bundestagswahlkampf 2002 nicht weiter thematisiert. Der Einstieg in die kapitalfinan-

zierte Altersvorsorge wurde als Paradigmenwechsel738 in der Rentenpolitik gesehen und 

die Reform als Erfolgsgeschichte verkauft. Im Wahlprogramm der SPD zur Bundes-

tagswahl 2002 heißt es hierzu: 

„Wir haben mit der Rentenreform einen großen Schritt getan, die Alterssicherung langfristig 

zu stabilisieren. Wir haben die gesetzliche Rentenversicherung von der Finanzierung versi-

cherungsfremder Leistungen befreit und die Renten auf hohem Niveau zukunftssicher ge-

macht. Dabei wird die jüngere Generation nicht überfordert. Mit dem Aufbau einer kapital-

gedeckten und staatlich geförderten privaten oder betrieblichen Säule der Alterssicherung 

schaffen wir zusätzliche Sicherheit für ein sorgenfreies Alter.“
739

 

Auch von Seiten der CDU/CSU, den Grünen und der FDP wurde in der Rentenpolitik 

an dem eingeschlagenen Weg festgehalten und die Altersvorsorge auf drei Säulen mit 

einer zusätzlichen kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge befürwortet. Die FDP sah 

es sogar so, dass nach einem schrittweisen Übergang die private und betriebliche Vor-

sorge annähernd 50% der gesamten Altersvorsorge umfassen sollten und im Gegenzug 

hierzu die gesetzliche Rentenversicherung nur noch die Funktion einer beitragsfinan-

zierten Grundsicherung haben solle
740

. Von der CDU/CSU wurden keine neuen Vor-

schläge gemacht. Sie wollte lediglich Korrekturen vornehmen. Es wurde weiterhin am 

demographischen Faktor festgehalten, der mit dem Rentenreformgesetz 1999 eingeführt 
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werden sollte
741

. Die Grünen machten sich für eine Weiterentwicklung der Sozialversi-

cherung zu einer Bürgerversicherung stark, in der auch Selbständige und Beamte inte-

griert wären und die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben würde
742

.  

 

Im Bundestagswahlkampf 2002 stand die Arbeitsmarktpolitik im Vordergrund. Gerhard 

Schröder wollte sich an der Zahl der Arbeitslosen messen lassen. Aufgrund der schwa-

chen konjunkturellen Lage waren die Arbeitslosenzahlen jedoch weiterhin hoch. Des-

halb wurden der SPD nach den Prognosen geringe Wahlchancen ausgerechnet
743

. Durch 

die Flutkatastrophe an der Elbe, bei der Gerhard Schröder sofort vor Ort war und den 

betroffenen Bürgern schnelle Hilfe zusicherte und seiner ablehnenden Haltung zum 

Irak-Krieg wendete sich das Blatt, und die SPD gewann an Wählerstimmen. Auch auf 

dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik versuchte man sich durch das Einsetzen der Kom-

mission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ unter dem Vorsitz des VW Auf-

sichtsrats und Freundes von Gerhard Schröder, Peter Hartz, zu profilieren
744

. Die Wahl 

wurde zwar nur knapp
745

, mit einem Mandatsvorsprung von neun Stimmen, aber den-

noch gewonnen, so dass die rot-grüne Koalition in ihre zweite Amtszeit gehen konnte. 

Die neue Regierung machte sich zügig an die Arbeit und präsentierte bereits am 16. 

Oktober 2002 die Koalitionsvereinbarungen
746

. In der Rentenpolitik wurde der einge-

schlagene Weg für richtig und als sozial gerecht empfunden. Das Ziel, den Beitragssatz 
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stabil zu halten und die private Altersvorsorge, insbesondere die betrieblichen Vorsor-

gesysteme auszubauen, wurde weiter verfolgt
747

  . 

 

Das Kabinett wurde umgebildet und auch die Ministerien wurden zum Teil neu zuge-

schnitten. Das Ministerium für Gesundheit und das Ministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung wurden zum Ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung unter der Füh-

rung von Ulla Schmidt zusammengefasst. Wirtschaft und Arbeit wurden zum „Super-

ministerium“ unter der Führung von Wolfgang Clement zusammengelegt748. Walter 

Riester, der vormalige Arbeits- und Sozialminister, gehörte dem Kabinett nicht mehr an. 

Damit hatte er bereits gerechnet. In der Endphase der Riester-Reform arbeitete Gerhard 

Schröder bereits mehr mit der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zusammen als mit 

Walter Riester. Daher kam diese Umbesetzung nicht unerwartet.  

 

Von Uwe Thaysen wurde die Startphase der zweiten Schröder-Regierung als nicht sehr 

gelungen angesehen. Er kritisierte, dass die Regierungserklärung von Schröder keine 

Aufbruchstimmung vermittelte, in der neue Konzepte und Innovationen vorgestellt 

wurden, sondern sie inhaltlich lediglich das wiedergab, was bereits im Koalitionsvertrag 

vereinbart worden war. In den knappen Mehrheiten sowohl im Bundestag als auch im 

Bundesrat sah er ein Hindernis für ein einfaches Regieren. Inhaltlich stand das Ziel, die 

Arbeitslosigkeit abzubauen und den Haushalt zu konsolidieren im Vordergrund. Auch 

von Seiten der EU wurde Druck ausgeübt, um die Staatsschulden zu reduzieren. Es 

wurde der Bundesregierung ein Strafverfahren angedroht, da die Defizitobergrenze des 

Maastrichter Vertrags überzogen worden war
749

. 

8.1.1 „Rürup-Kommission“ 

Ein beliebtes Instrument der Schröder Regierung war es, Bündnisse, Beiräte und Kom-

missionen einzusetzen. Hierzu entschied sich nun auch die Bundesministerin für Ge-
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sundheit und Soziale Sicherung, Ulla Schmidt, und setzte zur Erarbeitung von Vor-

schlägen, wie die sozialen Sicherungssysteme
750

 nachhaltig weiterentwickelt werden 

könnten, um sie finanzierbar zu halten, am 12. November 2002 die Kommission für 

Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme ein, auch „Rürup-

Kommission“ genannt. Vorsitzender der Kommission wurde der damals an der Univer-

sität Darmstadt lehrende Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik Dr. Dr. h.c. Bert 

Rürup. Er war ein Anhänger der kapitalfinanzierten Altersvorsorge, war von Walter 

Riester zum Vorsitzenden des Sozialbeirats ernannt worden und war außerdem Mitglied 

im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die 

Kommission bestand aus weiteren 25 Mitgliedern, wovon vier Vertreter aus der Indust-

rie und von Beratungsgesellschaften kamen. Die Wissenschaft war mit acht Professoren 

vertreten. Dr. Ursula Engelen-Kefer vertrat die Gewerkschaft. Auch die Verbraucher-

zentrale, Krankenkassen und Wohlfahrtsverbände waren durch Vertreter präsent. Ange-

sichts der Größe der Kommission und der Vielzahl der zu erarbeitenden Themen
751

 

schien es angebracht, sich in Arbeitsgruppen aufzuteilen. Es wurden vier Gruppen ge-

bildet, die jeweils von zwei Moderatoren geleitet wurden. In der Arbeitsgruppe Renten-

versicherung waren Professor Börsch-Supan und Professor Franz Ruland die Moderato-

ren. Über die Einzelergebnisse der Arbeitsgruppen wurde in der Gesamtkommission 

abschließend beraten und abgestimmt
752

, 
753

. 

 

Das Leitmotiv der Kommission war es, an den Grundprinzipien der gesetzlichen Ren-

tenversicherung festzuhalten. Eine Vermischung von Vorsorge und Fürsorgeleistungen 

lehnte man strikt ab, da dadurch der Anreiz zur Beitragszahlung verloren gehe. Ein Sys-

temwechsel wurde ausgeschlossen
754

. Die Kommission informierte sich durch Exper-

tenhearings zur demographischen Entwicklung. Ihre Modellrechnungen bezogen sich 

auf das Jahr 2040 und basierten darauf, dass die Geburtenrate weiterhin niedrig bleibe 
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und die Lebenserwartung ansteige
755

. Das Augenmerk der Kommission lag, wie vom 

Ministerium vorgegeben, darauf, die Ausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung 

zu minimieren, damit der Beitragssatz stabil gehalten werden könne. Hierzu wurden 

zwei wesentliche Vorschläge gemacht. Zum einen wurde als Konsequenz auf die länge-

re Lebenserwartung vorgeschlagen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und das Ren-

teneintrittsalter stufenweise auf 67 Jahre anzuheben
756

, 
757

. Im zweiten wesentlichen 

Punkt wurde als Antwort auf die demographische Entwicklung vorgeschlagen, die Ren-

tenanpassungsformel zu modifizieren. Die Anpassungsformel sollte um einen Nachhal-

tigkeitsfaktor ergänzt werden und die Rentenanpassung sollte sich nicht mehr an der 

Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nungen (VGR) orientieren, sondern an der Entwicklung der versicherungspflichtigen 

Entgelte. In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind auch die Entgelte mit ent-

halten, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, sowie die Gehälter der Beamten. 

Diese sollten sich in Zukunft nicht mehr rentensteigernd auswirken. Begründet wurde 

die Änderung damit, dass die Entgelte aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

seit Mitte der neunziger Jahre stark von den versicherungspflichtigen Entgelten abwei-

chen und stärker steigen
758

. Diese Entwicklung erzeugt einen zusätzlichen Druck auf die 

Anhebung des Beitragssatzes, der zu vermeiden ist
759

.  
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 Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Geburtenrate nicht wesentlich ändern, sondern bei ca. 1,4 

Geburten je Frau einpendeln wird. Die Lebenserwartung wird steigen, bei Männern die im Jahr 2030 

65 Jahre alt werden um durchschnittlich 2,6 Jahre und bei Frauen um durchschnittlich 3,1 Jahre, siehe 

Bericht der Kommission Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme S. 52, 53 
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 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 83, 84 
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 Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1946 soll die Regelaltersgrenze in Stufen von einem Monat pro 

Geburtsjahrgang um insgesamt zwei Jahre auf 67 Jahre angehoben werden. Außerdem soll ergänzend 

zur Altersrente für langjährig Versicherte eine neue Altersrente für besonders langjährig Versicherte 

geschaffen werden, die frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres mit Abschlägen bezogen wer-

den kann, wenn 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit sowie 

mit Zeiten der Kindererziehung oder Berücksichtigungszeiten für die Erziehung eines Kindes oder die 

nicht erwerbsmäßige Pflege eines Pflegebedürftigen vorhanden sind. 
758

 Es werden drei Aspekte aufgeführt, die unter anderem zu dieser Entwicklung beitrugen. Bei konjunk-

turellen Einbrüchen sind insbesondere untere Einkommensgruppen stärker von der Arbeitslosigkeit 

betroffen, was sich stärker bei den versicherungspflichtigen Bruttolöhnen als bei der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung auswirkt. Die Löhne über der Beitragsbemessungsgrenze steigen stärker an, 

dies führt auch zu einem stärkeren Anstieg der Entgelte der VGR. Die Möglichkeit der Entgeltum-

wandlung zur Altersvorsorge wirkt sich stärker bei den versicherungspflichtigen Bruttolöhnen aus als 

bei den VGR-Entgelten. 
759

 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 102, 103 
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Nachhaltigkeitsfaktor: 

 

 

Quelle: Aichberger, Friedrich, Sozialgesetzbuch mit Nebengesetzen, Ausführungs- und Verfah-

rensvorschriften. § 68 Abs. 4 SGB VI 

 

Mit dem Nachhaltigkeitsfaktor sollten die durch die demographische Entwicklung ent-

stehenden Belastungen für die Beitragszahler zum Teil auf die Rentenbezieher übertra-

gen werden. Die Zahl der Rentner wurde zur Zahl der Beitragszahler ins Verhältnis ge-

setzt
760

. Erhöht sich beispielsweise die Zahl der Rentner im Vergleich zu den Beitrags-

zahlern stärker, dann wird die Rentenanpassung geringer ausfallen. Außerdem wurde 

vorgeschlagen, die Schwankungsreserve zu erhöhen, um damit kurzfristige konjunktu-

relle Einbrüche ausgleichen zu können und eine Beitragssatzerhöhung zu vermeiden. 

Auch sollte durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden, dass die private Alters-

vorsorge stärker in Anspruch genommen werde
761

.  

 

Keinen aktuellen Handlungsbedarf sah die Kommission in dem Bestreben, den Famili-

enausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung auszubauen. In diesem Punkt war in 

den vergangenen Reformen einiges unternommen worden. Insbesondere auch aufgrund 

von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, so dass in diesem Punkt kein kurz-

fristiger Handlungsbedarf bestand. Dasselbe galt in Bezug auf den Ausbau der eigen-

ständigen Alterssicherung von Frauen. Bezüglich der Absicherung von unsteten Er-

werbsverläufen in der Alterssicherung sollte erst abgewartet werden, wie sich die mit 

                                                 
760

 Allerdings wird nicht von der bloßen Anzahl der Rentnerinnen und Rentner bzw. Beitragszahlerinnen 

und –zahler ausgegangen, sondern eine Standardisierung auf Durchschnittswerte vorgenommen. Der 

„Äquivalenzrentner“ wird ermittelt, indem die Summe aller Rentenzahlungen durch die Höhe der 

Standardrente geteilt wird. Der „Äquivalenzbeitragszahler“ wird bestimmt, indem aus der Summe al-

ler Verdienste ein Durchschnittsverdienst errechnet wird. 
761

 Im Einzelnen wird vorgeschlagen, den förderberechtigten Personenkreis auf alle Steuerpflichtigen 

auszuweiten, die förderfähigen Höchstbeiträge zur Riester-Rente zu dynamisieren, die private Alters-

vorsorge transparenter zu gestalten, das Zulagenverfahren zu vereinfachen, die Pauschalbesteuerung 

nach § 40b EStG mit kompensierenden Maßnahmen abzuschaffen sowie die statistischen Informatio-

nen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge zu verbessern. 
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dem Ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eingeführten neuen 

Anrechnungstatbestände auswirkten
762

,
763

.  

 

Von der Kommission abgelehnt wurden Vorschläge zur Einführung eines steuerfinan-

zierten Grundrentensystems oder einer sogenannten „Sockelrente“
764

 wie auch Vor-

schläge zu einer Differenzierung der Rentenanpassung nach der Rentenhöhe
765

. Auf 

lange Sicht würden die Ausweitung der Beitragsbemessungsgrundlage auf weitere Ein-

kommensarten wie auch die Einbeziehung der Beamten und Selbständigen in die ge-

setzliche Rentenversicherung keine Einsparungen erbringen. Es wurde nicht verkannt, 

dass Selbständige zum Teil nur unzureichend für ihr Alter vorsorgten und für diese des-

halb die Gefahr der Altersarmut bestehe. Um Übergangskosten eines Systemwechsels 

zu vermeiden, bot sich für diesen Personenkreis allerdings auch eine obligatorische ka-

pitalgedeckte Vorsorge an
766

. 

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten nach Berechnungen der Kommission zu einer 

Beitragssatzersparnis von insgesamt 2,2 Prozentpunkten führen. Auf den Nachhaltig-

keitsfaktor entfielen hiervon 1,4 Prozentpunkte und auf die Heraufsetzung der Regelal-

tersgrenze 0,6 Prozentpunkte. Die Verschiebung der Rentenanpassung vom 1.7. eines 

Jahres auf den Beginn des Folgejahres würde eine Einsparung von 0,2 Prozentpunkten 

bewirken
767

. Auf der anderen Seite führten diese Kürzungen zu einer Reduktion des 

Bruttorentenniveaus um etwa zwei Prozentpunkte. Dieses würde sich dann auf 40% 
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 Mit diesem Gesetz wurden Zeiten der Ausbildungssuche und Zeiten der Krankheit vor Eintritt in das 

Erwerbsleben als neue Anrechnungszeittatbestände geschaffen. 
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Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 73, 81 
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 Bei der Sockelrente handelt es sich um eine Rente auf die alle Steuerpflichtigen nach Vollendung des 

65. Lebensjahres einen Anspruch haben und 410,00 Euro im Monat erhalten würden, die auf die ge-

setzliche Rente und die Beamtenversorgung angerechnet würde. 
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 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 110-114, 118 
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 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 110-125 
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 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 105 
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verringern
768

. Die Altersarmut wurde zwar als Problem erkannt und auch angesprochen. 

Aber unter dem Aspekt als vorrangiges Ziel die Begrenzung der Lohnnebenkosten zu 

erreichen, wurde zur Absenkung des Rentenniveaus keine Alternative gesehen
769

. 

 

Insgesamt betrachtet ist die „Rürup-Kommission“ ihrem Auftrag nachgekommen, die 

Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung für die Zukunft zu sichern. Sie 

schlug hauptsächlich Kürzungen bei den staatlichen Leistungen vor. Dies war ange-

sichts des Kommissionsvorsitzenden auch nicht verwunderlich, denn Professor Bert 

Rürup ist ein Vertreter der kapitalfinanzierten Rentenversicherung.  

 

Alleine aus organisatorischen und Entscheidungsfindungsgesichtspunkten scheint eine 

Kommissionsgröße von 26 Mitgliedern nicht unproblematisch. Bei einer solchen Größe 

ist es nicht einfach, zu Entscheidungen zu kommen, zumal die Mitglieder verschiedene 

Interessen vertreten und aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Die Auszählung der 

Häufigkeit der Worte die Armut beinhalten im Vergleich zu den Wörtern die im Zu-

sammenhang mit Beitragssatz stehen zeigt, dass dabei dem Beitragssatz eine größere 

Bedeutung zukommt. Worte mit Armut fallen im Rententeil des Berichts 15 mal und 

Worte mit Beitragssatz 153 mal. Der Bericht ist  nicht sehr innovativ, da er sich an den 

bestehenden Prinzipien orientiert und betont, dass diese beizubehalten seien. Neue Mo-

delle standen somit nicht zur Diskussion. Auch wird im Bericht keine Antwort auf das 

Problem der Altersarmut gegeben. Am Rande wird erwähnt, dass sich die Altersarmut 

durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zwar erhöhen werde, aber angesichts des größe-

ren Problems der Sicherung der Finanzierbarkeit darauf nicht weiter eingegangen wer-

den könne. Diese Nichtbeachtung bzw. Abwertung des Problems der Altersarmut ist 

den davor bedrohten Bürgern gegenüber rücksichtslos. Wenn in ein System einbezahlt 

wurde, aber dieses keine adäquate Leistung mehr bietet, dann ist das in gleicher Weise 

zu berücksichtigen wie die Finanzierung des Systems. 
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 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 2003: Nachhaltigkeit in der Finanzierung 

der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung. S. 105, 106 
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8.1.2 „Herzog-Kommission“ 

Als Reaktion auf die „Rürup-Kommission“ wurde vom CDU-Bundesvorstand am 3. 

Februar 2003 die Kommission „Soziale Sicherheit“ einberufen, auch bekannt unter dem 

Namen „Herzog-Kommission“. Vorsitzender der Kommission wurde Professor Dr. 

Roman Herzog, Bundespräsident a.D. Die Kommission stellte klar, dass in Zukunft der 

Staat nicht mehr in der Lage sei für alle Leistungen aufzukommen, sondern dass von 

den Bürgern mehr individuelle Eigenverantwortung und Eigenvorsorge zu verlangen 

sei. Die Reform der Sozialversicherungssysteme solle deshalb mit einer umfassenden 

Steuerreform verbunden werden
770

. 

 

Die den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen weichen etwas von denen 

der „Rürup-Kommission“ ab. Beispielsweise wurde nicht das Jahr 2040, sondern das 

Jahr 2050 für die Hochrechnungen zugrunde gelegt
771

. Aber auch von der „Herzog-

Kommission“ wird betont, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung kein System-

wechsel befürwortet werde. Als Ziele werden genannt, dass das umlagefinanzierte Sys-

tem erhalten bleiben solle und die Rentner weiterhin am Wohlstandszuwachs der Ge-

sellschaft beteiligt bleiben sollten. Aber es sei gleichzeitig in Zukunft mehr Gewicht auf 

die private und betriebliche Altersvorsorge zu legen. Altersarmut sei durch zielgerichte-

te Maßnahmen zu verhindern und die Lohnnebenkosten sollten langfristig nicht wesent-

lich über 20 Prozent ansteigen772. 

 

Um diese Ziele zu erreichen wurde von der „Herzog-Kommission“ wie auch bereits von 

der „Rürup-Kommission“ vorgeschlagen, die Lebensarbeitszeit um bis zu vier Jahre zu 

verlängern und in die Rentenanpassungsformel einen erweiterten Demographiefaktor 

mit aufzunehmen
773

. Zur Vermeidung von Altersarmut sprach die Kommission lediglich 
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 Bundesvorstand der CDU, 2003: Bericht der Kommission „Soziale Sicherheit“ zur Reform der sozia-

len Sicherungssysteme, Berlin: Bundesvorstand der CDU. http://www.sozialpolitik-

aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/herzogkommission.pdf 

(Zugriff am 23.8.2013) S. 5 
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 Es wird auch davon ausgegangen, dass die Geburtenrate weiterhin sinkt und die Lebenserwartung 

ansteigt. Der Altersquotient wird im Jahr 2050 bei 59,4 liegen, die „Rürup-Kommission“ ging von 

52,6% für das Jahr 2040 aus. 
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 Bundesvorstand der CDU, 2003: Bericht der Kommission „Soziale Sicherheit“ zur Reform der sozia-

len Sicherungssysteme, Berlin: Bundesvorstand der CDU. http://www.sozialpolitik-

aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/herzogkommission.pdf 

(Zugriff am 23.8.2013). S. 
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eine Empfehlung aus, da es bezüglich des Vorschlags eine Basisrente einzuführen, be-

reits im Vorfeld Kritik gegeben hatte. Es wurde empfohlen zu prüfen, ob es sinnvoll 

wäre eine steuerfinanzierte bedürftigkeitsabhängige Basisrente einzuführen, die 15 Pro-

zent über dem Sozialhilfeniveau liegen sollte. Wenn ein langjährig Versicherter mit 

seinen Beitragszeiten kein Rentenniveau mehr über dem Grundsicherungsniveau errei-

chen könne, dann verliere die Rentenversicherung für diesen Personenkreis ihre Legiti-

mation. Die Kommission hielt aus diesem Grund eine Basisleistung für erforderlich. Die 

Hinterbliebenenrente solle langfristig abgeschafft werden, und Zeiten der Kindererzie-

hung höher bewertet werden
774

. Die betriebliche Altersversorgung solle nachdrücklich 

gestärkt werden. Es wurde vorgeschlagen, dass bei Abschluss eines Arbeitsvertrags eine 

betriebliche Alterssicherung mit vereinbart werden müsse, die an die Person gebunden 

sei, damit sie bei einem Wechsel des Arbeitgebers vom Mitarbeiter auf den neuen Ar-

beitgeber übertragen werden könne. Die private Vorsorge solle vereinfacht werden, da-

mit sie mehr Akzeptanz in der Bevölkerung finde
775

. 

 

Durch diese Maßnahmen sollte erreicht werden, dass der Beitragssatz zur Renten-

versicherung langfristig bei ca. 21 % gehalten werden könnte. Das Standardeckrenten-

niveau würde im Jahr 2030 auf 37,3 % des Brutto-Durchschnittseinkommens sinken 

und im Jahr 2050 auf 35 %776. 

 

Zum Bericht der „Herzog-Kommission“ ist insgesamt festzustellen, dass dieser sehr 

allgemein gehalten und in sich widersprüchlich ist. Es können nicht alle Ziele in glei-

chem Maße erfüllt werden. Die Rentner am Wohlstandszuwachs der Gesellschaft zu 

beteiligen und einen spürbaren Bezug der Leistungen zur Beitragszahlung zu erhalten 

sowie gleichzeitig den Beitragssatz stabil zu halten, um den demographischen Wandel 

                                                 
aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Sozialstaat/Dokumente/herzogkommission.pdf 

(Zugriff am 23.8.2013). S. 42, 43 
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 Für Kinder die vor dem 1.1.1992 geboren wurden sind zwei Entgeltpunkte statt bisher einem anzu-

rechnen und für Kinder die nach dem 1.1.1992 geboren wurden sind sechs Entgeltpunkte statt bisher 

drei anzurechnen. 
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 Bundesvorstand der CDU, 2003: Bericht der Kommission „Soziale Sicherheit“ zur Reform der sozia-

len Sicherungssysteme, Berlin: Bundesvorstand der CDU. http://www.sozialpolitik-
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zu bewältigen, ist nicht zu realisieren. Diese konträren Ziele können nicht gemeinsam 

erfüllt werden. Allerdings wurden von der Kommission auch keine exakten Angaben 

gemacht, in welchem Maße die einzelnen Ziele erreicht werden sollen. Zum Beispiel 

wurde nicht angegeben, wie die Gewichtung von gesetzlicher zu privater und betriebli-

cher Altersvorsorge konkret aussehen solle. Ziele und auch Vorschläge waren also sehr 

allgemein gehalten.  

 

Tabelle 8: Zusammenfassung „Rürup-Kommission" und „Herzog-Kommission" 

 Ziele Grundannahmen 
wesentliche Maßnah-

men 
Altersarmut 

„Rürup-

Kommis- 

sion 

Nachhaltige Finan-

zierung der gesetz-

lichen Rentenversi-

cherung Lohnzu-

satzkosten senken 

Beitragssatz senken 

bzw. stabilisieren 

Grundprinzipien 

der gesetzlichen 

Rentenversicherung 

wahren 

-Nachhaltigkeitsfaktor 

-Anhebung des gesetz-

lichen Rentenalters 

Ausweitung der be-

trieblichen und priva-

ten Altersvorsorge 

bedarfsorientierte 

Grundsicherung ausrei-

chend, weitergeltende 

Maßnahmen sind nicht 

erforderlich 

„Herzog-

Kommis-

sion“ 

Sicherung der Zu-

kunftsfähigkeit der 

sozialen Siche-

rungssysteme 

Lohnnebenkosten 

senken 

bestehendes Sys-

tem erhalten und 

durch mehrere neue 

Elemente ergänzen 

Lebensarbeitszeit ver-

längern 

erweiterter Demogra-

phiefaktor 

Kindererziehungszeiten 

verdoppeln 

Stärkung der betriebli-

chen und privaten Vor-

sorge 

Einführung einer steuer-

finanzierten, bedürftig-

keitsabhängiten Basis-

rente ist zu prüfen 

 
weitgehende 

Übereinstimmung 

weitgehende 

Übereinstimmung 

weitgehende 

Übereinstimmung 
Abweichung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich beide Kommissionen zu keinem System-

wechsel entschließen konnten, sondern lediglich Veränderungen im System sowie Er-

gänzungen zu demselben vorschlugen. Es wurde Wert auf den Ausbau des „Drei-

Säulen-Modells“ und einer ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge gelegt. Die 

Reformvorschläge waren bis auf geringe Abweichungen fast identisch.  

8.1.3 Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Rentenreform 

Am 19.10.2003 wurde von der Bundesregierung ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem 

sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen vorgeschlagen wurden, um den 

Beitragssatz in der Rentenversicherung stabil zu halten. Durch die schlechte konjunktu-

relle Lage sah man sich gezwungen auch Sofortmaßnahmen zu verabschieden, die dazu 
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beitragen sollten eine Beitragssatzerhöhung zu vermeiden. Mit dem Zweiten Gesetz zur 

Änderung des Sozialgesetzbuchs und anderer Gesetze vom 27.12.2003777 wurde be-

schlossen, dass der Beitragssatz zur Pflegeversicherung ab dem 1.4.2004 vollständig 

von den Rentnern zu tragen sei und nicht mehr, wie bisher, zur Hälfte vom Rentenversi-

cherungsträger übernommen werde. Auch wurde der Auszahlungstermin für die Zu-

gangsrenten ab dem 1.4.2004 auf das Monatsende verlegt778. Die Rentenanpassung im 

Juli 2004 fiel aus und die Mindestschwankungsreserve wurde von 50% auf 20% einer 

Monatsausgabe gesenkt. Durch diese Maßnahmen konnte der Beitragssatz im Jahr 2004 

bei 19,5% gehalten werden. Als langfristige Maßnahmen wurde vorgeschlagen, sowohl 

die Verfahrensvorschriften bei der Riester-Rente zu vereinfachen als auch die betriebli-

che Altersvorsorge attraktiver zu gestalten. Die Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richtes zur Rentenbesteuerung sollten umgesetzt werden und eine wirtschaftliche und 

effektive Verwaltungsstruktur in der gesetzlichen Rentenversicherung geschaffen wer-

den. Zur langfristigen Beitragssatzstabilisierung sei die Rentenanpassungsformel um 

einen Regulierungsmechanismus zu ergänzen. Langfristig sei es unumgänglich, die Le-

bensarbeitszeit zu verlängern und die Bewertung der Schulzeiten komplett abzuschaf-

fen
779

.  

 

8.1.4 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen 

Von der SPD Fraktion und dem Bündnis 90/Die Grünen wurde am 9.12.2003 der Ent-

wurf eines Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der ge-

setzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) eingebracht. Mit diesem 

Gesetz sollten die mittel- und langfristigen Maßnahmen umgesetzt werden, um die mit 

der Rentenreform des Jahres 2001 gesetzten Ziele weiterhin zu erfüllen. Der einge-

schlagene Weg sollte weiter gegangen werden. Allerdings müsse „nachjustiert“ werden, 

da sonst nach den neuesten Berechnungen die Beitragssatzziele nicht erreicht werden 
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 Deutscher Bundestag, 2003: Zweites Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und 

anderer Gesetze vom 30.12.2003, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 67: 3013-3018. 
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 Dies erfolgte durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuchs und anderer Gesetze vom 

27.12. 2003 BGBl. 2003, Teil I Nr. 67 Seite 3019 – 3021. 
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 „Rot-Grüne“ Bundesregierung, 2003: Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Rentenreform des 

Jahres 2001 und zur Stabilisierung des Beitragssatzes in der Gesetzlichen Rentenversicherung. 

http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2003/2003-12-09-AltEinkG-03-10-19-

Kabinettsbeschluss-Rente.pdf (Zugriff am 24.8.2013). S. 1-3 
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könnten. Die Gesetzesvorlage basierte weitgehend auf den im Rürup-Bericht gemachten 

Vorschlägen. Im Einzelnen sollten folgende Änderungen erfolgen: 

- die Rentenanpassungsformel soll durch einen „Nachhaltigkeitsfaktor“ er-

gänzt werden
780

; 

- die Altersgrenzen sollen angehoben werden
781

; 

- außer Zeiten des Fachschulbesuchs und Zeiten des Besuchs von berufsvorbe-

reitenden Bildungsmaßnahmen sollen Schulzeiten nicht mehr rentenstei-

gernd berücksichtigt werden; 

- es sind nur noch die tatsächlichen Berufsausbildungszeiten bis zu maximal 

drei Jahren höher zu bewerten; 

- die Schwankungsreserve ist in eine Nachhaltigkeitsrücklage umzuwandeln, 

um damit konjunkturelle Schwankungen auszugleichen
782

. 

Bis auf die Anhebung der Regelaltersgrenze wurden mit dem Gesetzentwurf die wesent-

lichen Empfehlungen aus dem „Rürup-Bericht“ in den Gesetzesentwurf übernommen. 

Mit der beabsichtigten Abschaffung der pauschalen Höherbewertung der ersten 36 Mo-

nate mit Pflichtbeiträgen war man sich bewusst, dass dadurch hauptsächlich Frauen be-

nachteiligt würden, da diese früher häufiger keine Berufsausbildung absolviert hatten. 

Zur Erreichung des übergeordneten Ziels des Gesetzesvorhabens sei diese Benachteili-

gung in Kauf zu nehmen. Die Kürzung der Schulzeiten wurde damit begründet, dass es 

durch die demographische Entwicklung nicht mehr gerechtfertigt sei, diese der Versi-

cherungsgemeinschaft aufzubürden783. 
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8.1.5 Erste Lesung im Bundestag 

Die erste Lesung im Bundestag verlief unspektakulär. Die Kritik hielt sich in Grenzen. 

Dies war auch zu erwarten, da die Zielrichtung in der Rentenpolitik zumindest bei den 

großen Parteien in dieselbe Richtung lief. Ulla Schmidt begründete das Gesetzesvorha-

ben wie folgt: 

„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Bewahren durch Ergänzen“, so laute-

te unser Motto bei der Erarbeitung des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes, das wir heute hier in 

erster Lesung beraten. Um die gesetzliche Rentenversicherung als verlässliche Säule der Al-

terssicherung für die Menschen bewahren zu können, muss sie um zwei wichtige Faktoren 

ergänzt werden: um den Nachhaltigkeitsfaktor und um eine verbesserte kapitalgestützte 

Säule. Nur so kann der Grundsatz „Jung für Alt“, der in Deutschland schon seit über 100 

Jahren verfolgt wird, auch in Zukunft gelten.“
784

 

Andreas Storm von der CDU/CSU bedauerte, dass von der SPD-Koalitionsregierung 

gleich zu Beginn ihrer Amtszeit der von der CDU favorisierte demographische Faktor 

außer Kraft gesetzt worden sei. Damit seien fünf wertvolle Jahre verloren gegangen, in 

denen dieser Faktor bereits seine Wirkung hätte entfalten können. Den Nachhaltigkeits-

faktor hielt er für zu intransparent. Für den Laien sei damit die Rentenformel kaum noch 

nachvollziehbar. Außerdem werde mit ihm ausschließlich das Ziel verfolgt, den Bei-

tragssatz stabil zu halten. Inwieweit das Rentenniveau damit noch gehalten werden 

könne, werde nicht diskutiert. Dieses sei seiner Meinung nach in keiner Weise mehr 

geschützt, sondern nach unten offen. Auch sei die CDU der Meinung, dass die Famili-

enkomponente noch mehr gestärkt werden müsste
785

. Von Wolfgang Zöller wurde die 

Nachhaltigkeit wie folgt in Frage gestellt: 

„Erstens. Ein Beitragssatz von 22 Prozent mutet der kommenden Generation von Beitrags-

zahlern zunächst einmal mehr zu, als wir, die wir heute in das Rentensystem einzahlen, be-

reit sind zu zahlen. Ist das nachhaltig? Zweitens. Eine Rentendrosselung, die aus mehreren 

Faktoren resultiert – angefangen bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes bis zur Entwick-

lung der Lebenserwartung und des Altersvorsorgefaktors -, birgt das große Risiko eines 

freien Falls des Rentenniveaus. Ist das nachhaltig? Drittens. Ihr Nachhaltigkeitsfaktor wird 

die Rentnerinnen und Rentner für jede Form schlechter Arbeitsmarkt- oder Wirtschaftspoli-

tik faktisch in Mithaftung nehmen. Ist das nachhaltig? Viertens. Durch das sinkende Ren-

tenniveau entsteht eine gewisse Verunsicherung und umso weniger wird die private Alters-
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vorsorge in Anspruch genommen. Wer schon heute von einem Beitragssatz in Höhe von 22 

Prozent spricht, muss natürlich auch berücksichtigen, dass sich viele junge Menschen die 

Frage stellen: Wie kann ich meine zusätzliche Alterssicherung bei diesen hohen Beitragss-

ätzen überhaupt finanzieren?“
786

 

Er sah außerdem das Problem, dass bei einem Rentenniveau, das nur noch geringfügig 

über der Sozialhilfe liege, die Menschen die Legitimation des Rentensystems in Frage 

stellten
787

. 

 

Für die FDP ging die Reform in die richtige Richtung. Allerdings wurde auch von ihr 

kritisiert, dass durch die Nichteinführung des demographischen Faktors kostbare Zeit 

verloren gehe. Dr. Heinrich Kolb sieht die Lösung zur Vermeidung einer flächende-

ckenden Altersarmut im Jahr 2030 in einem zügigen Ausbau der privaten und betriebli-

chen Altersvorsorge
788

.  

 

Einzig und allein komplett abgelehnt wurde die Reform von den Vertretern der PDS. 

Sie sah im Nachhaltigkeitsfaktor schlicht einen Rentenkürzungsfaktor und zwar sowohl 

für die jetzigen Rentner als auch für die zukünftigen Rentnergenerationen. Die PDS 

plädierte für eine Erwerbstätigenversicherung, in der auch Beamte und Selbständige mit 

versichert seien, sowie für eine Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze
789

.  

8.1.6 Anhörung der Verbände und Sachverständige 

- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Parallel zur ersten Beratung im Bundestag erfolgte eine Anhörung der Verbände und 

Sachverständigen zu dem Gesetzesvorhaben. Die Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände hielt die mit dem Entwurf des RV-Nachhaltigkeitsgesetz beab-

sichtigten Maßnahmen zwar für nicht ausreichend, aber in die richtige Richtung wei-

send. Der Beitragssatz solle langfristig auf unter 20 Prozent gesenkt werden. Die Her-
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aufsetzung der Altersgrenze für die Regelaltersrente auf das 67. Lebensjahr solle nicht 

aufgeschoben und die Hinterbliebenenversorgung weiter reformiert werden, um den 

Beitragssatz zu stabilisieren. Die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors sei richtig. 

Konsequent wäre es, keinerlei Schul- und Ausbildungszeiten mehr rentensteigernd zu 

berücksichtigen. Damit wäre auch das Äquivalenzprinzip gestärkt
790

. 

 

- Wissenschaft 

Von Seiten der Wissenschaft wurde übereinstimmend kritisiert, dass keine Anhebung 

der Regelaltersgrenze vorgesehen war. Alle anderen Maßnahmen wurden von Professo-

rin Dr. Gisela Färber begrüßt. Professor Dr. Winfried Schmähl sah die Tatsache sehr 

kritisch, dass es kein konkretes Sicherungsziel mehr geben solle. Vor allem deshalb, 

weil für einen Großteil der Bevölkerung die gesetzliche Rentenversicherung auch wei-

terhin das quantitativ wichtigste Teilsystem der deutschen Alterssicherung darstelle, auf 

der die private Vorsorgeplanung aufbaue. Für die Planungssicherheit sei es äußerst 

wichtig zu wissen, mit welchem Leistungsniveau aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung zu rechnen sei. Das Argument, dass es aufgrund des stufenweisen Übergangs zur 

nachgelagerten Besteuerung nicht möglich sei, ein einheitliches Rentenniveau zu be-

stimmen, ließ Schmähl nicht gelten. Entsprechend der stufenweisen Einführung von 

Abschlägen könnte auch ein stufenweises Nettorentenniveau für das jeweilige Renten-

zugangsjahr bestimmt werden. Der Nachhaltigkeitsfaktor habe seiner Meinung nach nur 

den Zweck, die individuellen Rentenzahlungen und die Rentenausgaben zu reduzieren. 

Er sah eine Tendenz dahingehend, dass das Leistungsniveau immer mehr von der Ein-

nahmesituation abhängig gemacht werde. Wenn sich die gesetzliche Rente, die ur-

sprünglich die Aufgabe hatte, zu einer Einkommensverstetigung im Alter beizutragen, 

durch die Rentenkürzungen und der sich ändernden Erwerbsbiographien kaum noch 

vom Grundsicherungsniveau unterscheide, dann sei es aus ökonomischen und politi-

schen Gründen nicht zu vertreten, das jetzige System weiterhin aufrechtzuerhalten
791

. 
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- Gesetzliche Rentenversicherung 

Aus Sicht der gesetzlichen Rentenversicherung wurde geäußert, dass die alleinige Ziel-

setzung, das Beitragssatzniveau zu begrenzen zu einseitig sei. Auch dem zukünftigen 

Leistungsniveau müsse weiterhin Bedeutung zugemessen werden. Der soziale Aspekt 

komme hierbei zu kurz. Ein verlässliches Rentenniveau sei für die Versicherten von 

großer Bedeutung, denn es gäbe Vertrauen und Sicherheit zur privaten Vorsorgepla-

nung
792

. Bei den Änderungen an der Rentenanpassungsformel sah der Verband der Ren-

tenversicherungsträger (VDR) eine doppelte Rentenkürzung. Es sollte seiner Meinung 

nach immer das Gesamtsystem der Entgeltpunkteberechnung betrachtet werden. Verän-

derungen nur an einer Stelle würden Ungerechtigkeiten mit sich bringen
793

. Nach Mei-

nung des VDR wäre auch zu prüfen, ob die Beitragsbemessungsgrenze entsprechend 

anzupassen sei
794

. Die Änderungen bei der Bewertung der schulischen Ausbildungszei-

ten sah er als verfassungsrechtlich sehr bedenklich. Dass nur noch Fachschulzeiten und 

Zeiten des Besuchs von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen rentensteigernd be-

rücksichtigt werden sollten könne als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 

3 Abs.1 GG betrachtet werden. Er widersprach der Argumentation, dass Personen mit 

Hochschulzeiten laut Gesetzesbegründung im Berufsleben bessere Verdienstmöglich-

keiten hätten. Es seien nicht nur Hochschulabsolventen von der Kürzung betroffen, son-

dern alle Versicherten, die nach der Vollendung des 17. Lebensjahres Schulzeiten zu-

rückgelegt hätten. Hierunter fielen beispielsweise auch Haupt-, Real- und Gesamtschü-

ler, die eine Klasse wiederholten und im späteren Berufsleben nicht so gut gestellt seien. 

Auch sei es fraglich, ob noch davon ausgegangen werden könne, dass ein Hochschul-

studium die Garantie dafür biete, dass später ein überdurchschnittlicher Verdienst erzielt 

werde und dementsprechend auch überdurchschnittlich hohe Rentenanwartschaften auf-

gebaut würden. Vom VDR wurde deshalb eine seiner Meinung nach gerechtere Lösung 

vorgeschlagen. Schul- und Ausbildungszeiten sollten sich nur dann rentensteigernd 
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auswirken, wenn bei der Rentenberechnung der Durchschnittswert aus allen übrigen 

Versicherungszeiten einen bestimmten Grenzwert nicht übersteige
795

. 

 

- Sozialverband 

Vom Sozialverband wurde der Gesetzentwurf insgesamt abgelehnt. Mit diesen Geset-

zesänderungen könnten sich die Versicherten und Rentner nicht mehr auf die gesetzli-

che Rentenversicherung verlassen. Das Rentenniveau müsse oberhalb der Sozialhilfe-

grenze liegen, um Altersarmut zu vermeiden. Dies sei durch die beabsichtigten Kürzun-

gen nicht mehr gewährleistet. Bereits durch die „Riester-Rentenreform“ habe sich die 

Lage zugespitzt, was mit dem jetzigen Gesetzentwurf nochmals verstärkt würde. Die 

Altersarmut würde hiermit erneut rasch anwachsen796.  

 

- Gewerkschaften 

Vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) wurde der Nachhaltigkeitsfaktor abgelehnt. 

Der DGB war der Meinung, dass dieser das im Jahr 1957 eingeführte Prinzip, die Rent-

ner an der Lohnentwicklung der Erwerbstätigen zu beteiligen, faktisch wieder aufheben 

würde. Es wurde die Frage gestellt, ob nicht auch die Rentenanpassung unter den ver-

fassungsrechtlichen Eigentumsschutz des Art. 14 GG falle, wenn durch die gedämpften 

Anpassungen der Inflationsschutz nicht mehr erreicht werde. Die Funktion der gesetzli-

chen Rentenversicherung sei damit gefährdet. Eine Niveausicherungsklausel wurde für 

unverzichtbar gehalten. Auch die Kürzungen bei der Bewertung von Schul- und Ausbil-

dungszeiten wurden vom DGB abgelehnt. Es gab seiner Meinung nach keinen Grund 

dafür der dagegen spreche, nicht alle Schul- und Ausbildungszeiten gleich zu behan-

deln
797

. 
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Vom federführenden Ausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung wurden Ände-

rungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine umfassendere Berichtspflicht der Bundes-

regierung gefordert wurde. Es sollte beobachtet werden, wie sich die Maßnahmen aus-

wirken. Dazu sollte das Gesamtversorgungsniveau der einzelnen Rentenzugangsjahr-

gänge ermittelt und im Alterssicherungsbericht dargestellt werden. Die Gefahr der Al-

tersarmut wurde vom Ausschuss nicht explizit angesprochen. Aber er bestand darauf, 

dass ein Mindestsicherungsziel zu bestimmen sei, welches von der Bundesregierung 

überwacht und durch geeignete Maßnahmen einzuhalten sei
798

. Von den Mitgliedern der 

CDU/CSU-Fraktion wurde kritisiert, dass es praktisch nicht machbar sei, zum einen den 

Beitragssatz stabil zu halten, so dass er bis zum Jahr 2030 nicht über 22 Prozent steigen 

werde und gleichzeitig ein Sicherungsziel von 46 Prozent vor Steuern zu garantieren. 

Wenn dieses Sicherungsziel erhalten werden solle, dann wäre nach Berechnungen der 

Rentenversicherer ein Beitrag von 23,6 Prozent erforderlich. Mit den Bürgern werde 

deshalb nicht ehrlich umgegangen. Es könnten nicht beide Ziele in dem vorgegebenen 

Rahmen eingehalten werden
799

.  

8.1.7 Zweite Lesung im Bundestag 

Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Gesundheit und Soziale 

Sicherung waren Grundlage der zweiten Lesung im Bundestag, die am 11. März 2004 

stattfand. Der Gesetzentwurf wurde mit 302 Stimmen von der SPD und dem Bündnis 

90/Die Grünen im Bundestag angenommen. Dagegen stimmten 291 Abgeordnete von 

der CDU/CSU, der FDP und den fraktionslosen Abgeordneten. Es gab eine Enthal-

tung
800

.  
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Gerald Weiß fasst die Ablehnung der CDU/CSU in folgendem Satz zusammen: 

„Die CDU/CSU wird einem gestrigen, unmodernen und nicht nachhaltig wirkenden Gesetz 

ihre Zustimmung nicht geben.“
801

 

Das Mindestrentenniveau wird als „fauler Formelkompromiss“
802

 bezeichnet, das nach 

Meinung der CDU/CSU willkürlich bestimmt und nicht zu halten sein werde. Durch 

den Riester-Faktor und den Nachhaltigkeitsfaktor würde auf die Rentenanpassung in 

doppelter Wirkung belastend eingewirkt. Die beabsichtigten Maßnahmen ergäben kein 

in sich schlüssiges und aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept
803

. Von Hildegard 

Müller wurde kritisiert, dass die Belange der Frauen im Gesetzentwurf nicht berück-

sichtigt worden seien. Sie würden durch die Kürzungen der gesetzlichen Rente stärker 

benachteiligt, da sie es seien, die weniger verdienen und mehr und längere Unterbre-

chungen in ihrer Erwerbsbiographie hätten. Das was man ihnen bei früheren Reformen 

beispielsweise für die Kindererziehung angerechnet habe, werde ihnen ihrer Meinung 

nach durch die vorgesehenen Kürzungen wieder weggenommen
804

. Auch die Kürzun-

gen bei der Bewertung der Schul- und Ausbildungszeiten treffe die Frauen stärker, da 

deren Rentenansprüche insgesamt niedriger seien und sie früher nicht so oft eine Aus-

bildung absolviert hätten als Männer. Dies mache sich an der Rentenhöhe stärker be-

merkbar
805

.  

 

Horst Seehofer war der Meinung, dass Altersarmut in Zukunft nur über eine Stärkung 

der privaten Vorsorge zu vermeiden sei: 

„Um in Zukunft Altersarmut zu vermeiden, ist es dringend erforderlich, die private Vorsor-

ge in der Praxis endlich so zu gestalten, zu entbürokratisieren und zu deregulieren, dass sie 

auch funktioniert. Die Menschen werden eine solche Vorsorge nur betreiben, wenn sie die 

Inhalte und die Kriterien der privaten Vorsorge auch verstehen. Was Sie dazu vorschlagen, 

verdient den Namen „Entbürokratisierung“ nicht.“
806
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Obwohl von der FDP der Nachhaltigkeitsfaktor und die Orientierung der Rentenanpas-

sung an der Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte mitgetragen wur-

den, stimmte sie dem Gesetzentwurf nicht zu. Kritik wurde an der Niveausicherung ge-

äußert, die ihrer Meinung nach nicht eingehalten werden könne. Nach Meinung der 

FDP werde die gesetzliche Rentenversicherung in Zukunft nur noch die Rolle einer Ba-

sissicherung übernehmen
807

. Somit wäre es auch konsequent, sie vollkommen von ver-

sicherungsfremden Leistungen zu befreien. Schulische und berufliche Ausbildungszei-

ten sollten entsprechend dem VDR-Vorschlag nur noch dann angerechnet werden, wenn 

die durchschnittlichen Entgeltpunkte einen bestimmten Grenzwert nicht überschrei-

ten
808

. 

 

Von den fraktionslosen Bundestagsabgeordneten der PDS wurde das Gesetzesvorhaben 

insgesamt abgelehnt, da nach deren Meinung hiermit vor allem die Armen und Bedürf-

tigen getroffen würden. Petra Pau erinnerte sich durch die Reform an folgende Ge-

schichte:  

„Natürlich kann das Rentensystem nicht mehr so funktionieren, wie es einmal gedacht war. 

Wir sind inzwischen im 21. Jahrhundert. Es liegt auf der Hand, dass die Sozialsysteme auf 

neue Füße gestellt werden müssen. Was Sie aber vorhaben, erinnert mich sehr an das 

sprichwörtliche Experiment eines Bauern. Dieser Bauer wollte eine Kuh züchten, die ohne 

Futter auskommt. Stück für Stück kürzte er die Rationen, bis die Kuh auf Nulldiät war. 

Neugierig fragte ein Nachbar: „Klappt´s?“ – „Bestens“, meinte stolz der Bauer, bis auf eine 

Kleinigkeit: Die Kuh spielt nicht mehr mit. Sie ist längst verstorben.“ Genau so gehen Sie 

mit Ihrer Rentenreform vor. Sie entziehen dem System zwei lebenswichtige Nährstoffe: die 

Solidarität und die Sozialpflicht der Unternehmer. Übrig bleibt Magerkost. Wer mehr 

braucht, muss zuzahlen oder muss sehen, wo er bleibt.“
809

 

8.1.8 Bundesrat 

Auch vom Bundesrat wurde der Gesetzentwurf in seiner Stellungnahme vom 

13.02.2004 abgelehnt. Es handelte sich seiner Meinung nach um keine gerechte und 
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solidarische Reform. Die Last des Geburtenrückgangs gleichermaßen auf alle Beitrags-

zahler zu verteilen, ohne die Familien zu entlasten, die einen Beitrag zum Fortbestand 

des Umlageverfahrens leisten, wird als nicht gerecht empfunden. Familien sollten bei 

der Beitragszahlung entlastet und Zeiten der Kindererziehung stärker als bisher in der 

Rentenversicherung honoriert werden. Auch für die Ungleichbehandlung bei der Be-

wertung von Schulzeiten sah der Bundesrat keine schlüssige Erklärung. Im Gegenteil, 

aus volkswirtschaftlicher Sicht sollte es vom Staat belohnt werden, wenn sich seine 

Bürger gut ausbilden. Der Bundesrat sah zwar einen weiterreichenden Handlungsbedarf, 

der auch die Bildungs- Wirtschafts- Arbeitsmarkt und Steuerpolitik mit beinhaltet. Das 

Problem einer zukünftig entstehenden Altersarmut wurde von ihm allerdings nicht er-

wähnt bzw. problematisiert
810

. Ausgehend von dieser kritischen Haltung war zu erwar-

ten, dass die Zweite Kammer ihre Vetomöglichkeiten ausschöpfte. Die CDU–regierten 

Länder hatten die Mehrheit im Bundesrat. Es wurde der Vermittlungsausschuss angeru-

fen. Auch in diesem konnte keine Einigung erzielt werden. Das Vermittlungsverfahren 

endete deshalb am 5.5.2004 ohne Ergebnis. Am 14.05.2004 wurde vom Bundesrat Ein-

spruch gegen das Gesetz eingelegt. Er hatte hierzu das Recht, da es sich gem. Art. 77 

Abs. 3 und 4 GG  um ein Einspruchsgesetz handelte. Diesen Einspruch musste der 

Bundestag mit Kanzlermehrheit zurückweisen, damit das Gesetz in Kraft treten konnte. 

Am 16.06.2004 fand die Abstimmung im Bundestag statt. Die Kanzlermehrheit kam mit 

einer Stimme Mehrheit zustande, so dass der Einspruch des Bundesrates zwar knapp, 

aber dennoch erfolgreich abgewehrt werden konnte. Das Gesetz wurde am 21.07.2004 

vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 26.07.2004 im Bundesgesetzblatt ver-

kündet. Folgende Neuerungen konnten somit in Kraft treten: 

- In die Rentenanpassungsformel wurde ein sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor 

aufgenommen, mit dem die Folgen des demographischen Wandels (längere Le-

benserwartung, weniger Erwerbstätige als Rentner) versucht werden zu regulie-

ren, indem die Beitragszahler zu den Rentnern ins Verhältnis gesetzt werden. 

Durch einen Faktor α wird die Stärke dieses Eingriffs bestimmt. 

- Neu aufgenommen wurde die Niveausicherungsklausel, nach der das Nettoren-

tenniveau vor Steuern bis zum Jahr 2020 47% und bis zum Jahr 2030 43% nicht 
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unterschreiten soll. Die Bundesregierung ist verpflichtet zu prüfen und darüber 

zu berichten, ob dieses Niveau eingehalten werden kann, bzw. ob Handlungsbe-

darf besteht, um das Niveau zu sichern (§ 154 SGB VI). 

- Rentensteigernd wirken sich nach einer Übergangszeit ab dem Jahr 2009 nicht 

mehr alle Schul- und Hochschulzeiten, sondern nur noch Zeiten des Fachschul-

besuchs und Zeiten des Besuchs von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 

aus.  

- Die pauschale höhere Bewertung der ersten drei Berufsjahre bis zur Vollendung 

des 25. Lebensjahres als Ausbildungszeit entfällt, es werden nach einer Über-

gangszeit nur noch tatsächliche Berufsausbildungszeiten höher bewertet, wenn 

nicht schon drei Jahre an Schulzeiten berücksichtigt wurden. 

- Die bisherige Schwankungsreserve wird in eine Nachhaltigkeitsrücklage umge-

wandelt und auf 1,5 Monatsausgaben erhöht.  

- Wurde eine Altersrente bindend festgestellt, ist kein Wechsel in eine andere Al-

tersrente mehr möglich. 

- Die Rentenanpassung orientiert sich künftig nicht mehr an der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung, sondern an der Veränderung der Bruttolohn- und Ge-

haltssumme. 

- Berichtspflicht der Bundesregierung über die Beschäftigungssituation älterer 

Arbeitnehmer um festzustellen, ob Handlungsbedarf besteht, die Altersgrenze 

für die Regelaltersrente anzuheben, damit das Sicherungsziel eingehalten wer-

den kann
811

. 

 

Diese Maßnahmen haben zum Ziel, den Beitragssatz langfristig stabil zu halten und die 

Ausgaben zu reduzieren. Von der Deutschen Rentenversicherung wurden die Auswir-

kungen im Einzelnen berechnet wie die folgende Tabelle zeigt: 

 

                                                 
811

 Deutscher Bundestag, 2004: Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der 

gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) vom 21.7.2004, Bundesgesetzblatt Teil 

I Nr. 38: 1791-1805 



„Zweite Reformwelle“ 

Seite 265 

Tabelle 9: Wirkungen der Gesetzesänderungen 

 

Quelle: Axel Reimann: Das RV-Nachhaltigkeitsgesetz - Gesamtwirkungen und Bewertung. 

Deutsche Rentenversicherung 6-7/2004. S. 329 

 

Eindeutig erkennbar ist, dass die Modifizierte Rentenanpassung und damit hauptsäch-

lich der Nachhaltigkeitsfaktor eine starke Wirkung auf den Beitragssatz und auf das 

Rentenniveau hat. Im Jahr 2030 soll er eine Reduzierung des Beitragssatzes um 1,7 Pro-

zent bewirken und gleichzeitig hat er zur Folge, dass das Rentenniveau um 3,5 Prozent 

sinkt. Dies wirkt sich sowohl auf die Lohnnebenkosten als auch auf die Staatsausgaben 

positiv aus. Von der Deutschen Rentenversicherung wurde berechnet, dass alle Kür-

zungsmechanismen (Nachhaltigkeitsfaktor, Altersvorsorgeanteil und Entwicklung des 

Rentenversicherungsbeitragssatzes) zusammen zur Folge haben werden, dass die Ren-

ten um ca. 17 Prozent hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben werden. Mit ca. 7,5 

Prozentpunkten trägt hierzu der Nachhaltigkeitsfaktor fast zur Hälfte bei
812

.  

 

Auch von Axel Börsch-Supan, Anette Reil-Held und Christina Benita Wilke wurden 

Berechnungen angestellt welche Auswirkungen der Nachhaltigkeitsfaktor auf das Brut-

torentenniveau und die Beitragssatzentwicklung haben wird. Wie die untenstehende 

Grafik zeigt berechneten sie für das Jahr 2030 einen Beitragssatz von knapp unter 23% 

wenn die Arbeitsmarktprognosen positiv verlaufen und einen Beitragssatz von 25% bei 

einer pessimistischeren Arbeitsmarktentwicklung. Das Bruttorentenniveau beträgt nach 
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deren Berechnungen bei der optimistischeren Variante im Jahr 2030 40% und bei einer 

schlechteren Arbeitsmarktentwicklung ca. 37%.  

Abbildung 24: Entwicklung des Bruttorentenniveaus 

 

Quelle: Börsch-Supan et al, 2004: Der Nachhaltigkeitsfaktor und andere Formelmodifikationen 

zur langfristigen Stabilisierung des Beitragssatzes zur GRV. S. 26 

 

Diese Berechnungen zeigen ebenfalls, dass sich der gesetzliche Rentenanspruch durch 

den Nachhaltigkeitsfaktor stark verringert
813

. 

Wenn die Dynamisierung der Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung geringer 

ausfällt, dann müsste hierfür nach Meinung von Winfried Schmähl entweder in der pri-

vaten oder in der betrieblichen Altersvorsorge ein Ausgleich geschaffen werden. Dies 

ist bei der Reform jedoch nicht erfolgt, was zur Folge hat, dass sich der Realwert der 

Renten während der Dauer des Rentenbezugs verringert
814

. Beispielsweise sinkt die 

Kaufkraft der Rente bei einer angenommenen Inflationsrate von 2% im Verlauf von 15 
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Jahren bereits um ein Viertel
815

. Die Dynamisierung ist deshalb zur Vermeidung von 

Altersarmut ein wesentlicher Aspekt. Insbesondere auch deshalb, da sich die Ausgaben-

struktur im Alter beispielsweise durch höhere Ausgaben im Zusammenhang mit Krank-

heit, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit von der „durchschnittlichen“ Ausgabenstruktur un-

terscheidet. Dieser Aspekt wurde bei der Reform in keiner Weise berücksichtigt, was 

von Winfried Schmähl bemängelt wird
816

.  

 

Wird die Entwicklung der Rentenanpassungen seit Beginn der 1990er Jahre betrachtet, 

dann ist zu erkennen, dass diese in den letzten Jahren deutlich geringer ausfielen. In den 

Jahren 2004 bis 2006 gab es keine Rentenanpassung, im Jahr 2007 betrug sie 0,54%, im 

Jahr 2008 1,10%, 2009  (Wahljahr) 2,41%, und 2010 war wieder eine Nullrunde. 2011 

betrug die Rentenanpassung 0,99% und 2012 2,18%.  
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Abbildung 25: Renten-Anpassungssätze 2003 bis 2013 in v.H. 

 

Quelle: Steffen, Johannes, 2013: Die Anpassung der Renten in den Jahren 2003 bis 2013. S. 3 

 

Geringe Rentenanpassungen sind gerade für niedrige Rentenbezieher eine starke Belas-

tung. Sie können für diese bedeuten, dass sie im Laufe ihres Rentenbezugs in die 

Grundsicherung fallen. Dies kann dann passieren, wenn beispielsweise die Lebenshal-

tungskosten stärker ansteigen als die Renten. 

 

Von der Deutschen Rentenversicherung wurde berechnet, dass die Kürzung der Schul-

zeiten im Durchschnitt eine Rentenkürzung um ca. 5% bedeutet. Frauen wären weniger 

stark davon betroffen, da sie im Allgemeinen kürzere Schul- und Studienzeiten haben. 

Diese Annahme trifft für die Generation der Baby-Boomer Frauen nicht mehr zu. Von 

Barbara Riedmüller und Ulrike Schmalreck wurde analysiert, dass diese sehr gut ausge-

bildet seien817. Kürzungen bei den Schul- und Hochschulzeiten trifft die Frauen dieser 

Generation somit in gleicher Weise wie die Männer. Auch ist heute nicht mehr garan-

tiert, dass eine gute Ausbildung bzw. ein Studium auch einen guten Verdienst zur Folge 
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habe
818

. Es wurde ein Einsparvolumen in Höhe von über 50 Mio. Euro berechnet, das 

die Kürzung der Schulzeiten pro Rentenzugangsjahr mit sich bringen soll
819

. Dieses 

Einsparvolumen dürfte sich im Laufe der Jahre erhöhen, wenn die gut ausgebildeten 

Babyboomer Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Bei den Schulzeiten spart der Staat, da 

diesen Zeiten keine Beitragszahlungen zugrunde liegen. Wenn die zukünftigen Rent-

nergenerationen längere Schul- und Studienzeiten zurückgelegt haben bewirkt dies an 

deren Renten eine stärkere Rentenkürzung und für den Staat ein höheres Einsparpoten-

tial.  

8.1.9 Zusammenfassung  

Mit dem Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz sind die gesetzlichen Renten stark 

gekürzt worden. Begründet wurden die Maßnahmen damit, dass das System dadurch 

langfristig sicher und finanzierbar gehalten werden kann. Die vorgenommenen Ände-

rungen bewirken hauptsächlich, den Beitragssatz stabil zu halten. Das Problem der Al-

tersarmut wurde zwar nicht verkannt. Aber da die Finanzierungsseite als dringlicher 

betrachtet wurde, konnte keine Rücksicht darauf genommen werden. Mit der Rentenre-

form des Jahres 1957 war es das Anliegen von Konrad Adenauer, dass auch die Rentner 

am Wohlstand und dem wirtschaftlichen Wachstum beteiligt werden. Diese Reform war 

die Geburtsstunde der dynamischen Rentenanpassung. Sie hatte wesentlich dazu beige-

tragen, dass mit der Rente der Lebensstandard gesichert und die Mehrzahl der Bevölke-

rung vor Altersarmut geschützt werden konnte820. Auch für Axel Reimann ist die Ren-

tenanpassungsformel ein zentrales Element in einem lohndynamischen Alterssiche-

rungssystem, welche die Rentner an den Einkommenszuwächsen der Erwerbstätigen 

beteiligt
821

.  

 

Uwe Fachinger und sein Forschungsteam untersuchen in Kooperation mit Winfried 

Schmähl inwieweit sich das neue Mischungsverhältnis zwischen staatlicher, betriebli-

cher und privater Altersvorsorge in Zukunft auf die Rentenhöhe und die Dynamisierung 
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der Leistungen auswirken wird. Ihrer Meinung nach wurde bei den Rentenreformen 

lediglich der Zeitpunkt des Renteneintritts betrachtet. Der Frage wie die weitere Ent-

wicklung aussieht wurde weder bei der „Riester Rentenreform“ noch beim Rentenversi-

cherungs–Nachhaltigkeitsgesetz nachgegangen. Diese ist jedoch genauso von Bedeu-

tung. Wenn die Dynamisierung der gesetzlichen Rente gekürzt wird, dann müsste dies 

bei der Dynamisierung der Betriebsrente und der privaten Altersvorsorge ausgeglichen 

werden. Dies ist aber nicht der Fall. Private kapitalfinanzierte Renten werden typi-

scherweise nicht wie die gesetzliche Rente dynamisiert. Das Forschungsteam befürchtet 

deshalb, dass Rentner durch die mangelnde Dynamisierung im Laufe des Rentenbezugs 

vermehrt in die Altersarmut rutschen werden. Es werden insbesondere ältere Frauen 

davon betroffen sein822.  

 

Die Rentenanpassungsformel ist ein beliebtes Instrument um Kürzungen vorzunehmen. 

Zum einen wirkt sich eine geringe Anpassung sowohl auf die Bestandsrentner als auch 

auf die Zugangsrentner aus, das heißt sie hat einen großen Wirkungskreis. Zum anderen 

werden die Maßnahmen sofort wirksam und können ohne lange Übergangsfristen um-

gesetzt werden
823

. Dass diese Vorteile mehrfach genutzt wurden, zeigen die zahlreichen 

Veränderungen, die im Laufe der Zeit an ihr vorgenommen wurden. Mit der Rentenre-

form 1992 ging man von der Bruttorentenanpassung in eine Nettorentenanpassung über. 

Dann sollte mit dem Rentenreformgesetz 1999 der demographische Faktor eingeführt 

werden. Im Zusammenhang mit der Riester-Rentenreform wurde der Altersvorsorgefak-

tor in die Formel mit aufgenommen, der weiterhin wirkt. Mit dem Rentenversicherungs-

Nachhaltigkeitsgesetz kam schließlich der Nachhaltigkeitsfaktor hinzu. Aufgrund dieser 

zahlreichen Änderungen bzw. Kürzungen bei der Rentenanpassung drängt sich die Fra-

ge auf, wo die Grenze der Kürzungen erreicht ist. Wenn es so weit kommt, dass die 

Renten unter das Grundsicherungsniveau fallen, dann stellt sich wie von Schmähl im-

mer wieder betont die Frage nach der Legitimation der Rentenversicherung. Bei der 

Reform wurde immer wieder auf die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Sys-

tems hingewiesen. Bereits im Eckpunktepapier vom 19.10.2003 wurde betont, dass die 
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Rente nur dann sicher und zukunftsfest sei, wenn sie finanzierbar ist
824

. Sicherlich ist 

die Finanzierbarkeit ein wesentlicher Punkt und diese muss gesichert sein. Aber wenn 

das System soweit „gesundgeschrumpft“ wird, dass die Renten unterhalb des Grundsi-

cherungsniveaus liegen und ergänzende Sozialhilfeleistungen erforderlich sind, dann ist 

das Ziel und die Funktionsfähigkeit des Systems verfehlt. Bei der Reform wurde zu 

einseitig nur auf die Reduzierung der Ausgaben Wert gelegt. Es fand keine ausgegli-

chene sachliche Diskussion darüber statt, die sowohl die Leistungs- als auch die Bei-

tragsseite gleichermaßen ins Auge fasste. Zwar wurde aufgrund von Protesten von Sei-

ten der Gewerkschaften und des linken Flügels der SPD noch ein Niveausicherungsziel 

ins Gesetz mit aufgenommen. Aber dieses orientiert sich weiterhin am Eckrentner mit 

45 Beitragsjahren, was für die jüngeren Generationen unrealistisch ist. Dies ist bereits 

durch die AVID-Studie belegt825. Wenn man sich die Rahmenbedingungen der Reform 

im Jahre 1957 mit denen zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Rentenversicherungs-

Nachhaltigkeitsgesetzes betrachtet, dann drängt sich die Frage auf, ob die Rentner nur 

dann am Wohlstand der Gesellschaft beteiligt werden, wenn es der Gesellschaft wirt-

schaftlich gut geht und für alle Bürger genug zum Verteilen vorhanden ist. Die finanzi-

elle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung war zum Zeitpunkt der Reform sehr 

angespannt. Die Konjunkturschwäche und hohe Arbeitslosigkeit führten zu Engpässen 

auf der Einnahmenseite. Durch mehrere Sofortmaßnahmen wurde eine Beitragssatzer-

höhung vermieden. Sicherlich haben der finanzielle Druck und das Bestreben des Staa-

tes seine Ausgaben zu reduzieren auch dazu beigetragen, dass das Augenmerk bei der 

Reform auf einer Reduzierung der Ausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung 

lag.  
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8.2 Pensions Act 2007 und Pensions Act 2008 

Die Zahl der Rentner die in Armut lebten, ging in Großbritannien seit der Regierungs-

übernahme von New Labour im Jahr 1997 deutlich zurück. Mehr als zwei Millionen 

Rentenempfängern gelang es, aus der absoluten Armut und einer Million Rentenbezie-

hern gelang es, aus der relativen Armut heraus zu kommen
826

. Wie Abbildung 26 zeigt, 

lag bei ca. 28% der Rentner in den Jahren 1996/1997 das Einkommen sowohl unter der 

relativen als auch unter der absoluten Armutsgrenze. Bis zum Jahr 2004/2005 hatte sich 

die absolute Armut unter den Rentenbeziehern auf ca. 7% reduziert, ein Rückgang um 

über 20%. Sie war damit unter den Rentnern nicht mehr höher als unter der restlichen 

Bevölkerung. Die relative Armut hatte zwar auch abgenommen, aber nicht in dem Maße 

wie die absolute. Sie sank auf ca. 17% im Jahr 2004/2005 und ging damit um 11% zu-

rück. Die Reduzierung der absoluten Armut konnte hauptsächlich durch die Verbesse-

rung der einkommensabhängigen Leistungen, durch die Einführung des Pension Credit 

und des Wintergeldes erreicht werden
827

. Von Deborah Price wird betont, dass die Ar-

mut unter den Rentnern während der Regierungszeit von New Labour zwar zurückge-

gangen sei, es aber immer noch 1,1 Millionen Rentner gäbe, deren Einkommen unter-

halb von 50% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens liege828. Die Bekämpfung 

der Altersarmut mit einkommensabhängigen Leistungen ist ihrer Meinung aus verschie-

denen Gründen problematisch. Zum einen sei es den Betroffenen oft nicht bekannt, dass 

sie Ansprüche auf zusätzliche Leistungen hätten oder diese würden von ihnen aus 

Scham nicht in Anspruch genommen. Auch werde das Antragsverfahren als zu kompli-

ziert empfunden. Besonders stark von Altersarmut betroffen seien insbesondere ältere 

Rentner, ethnische Minderheiten, Personen mit Behinderung oder pflegebedürftige 

Rentner sowie Rentnerinnen und Rentner die in Pflegeheimen oder zur Miete wohnten. 

Die Ursache hierfür sei, dass diese Personen oft unterbrochene Erwerbsbiographien 

hätten oder ein geringes Einkommen erzielten und somit nicht in der Lage gewesen sei-
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en genügend Rentenansprüche sowohl im staatlichen als auch im privaten System zu 

erwerben829. 

Abbildung 26: Anteil Rentner in GB in relativer und absoluter Armut 

 

Quelle: Department for Work and Pensions, 2006: Security in retirement: towards a new pen-

sions system. Summary, http://www.dwp.gov.uk/docs/white-paper-summary.pdf (Zu-

griff am 4.11.2013). S. 4 

Mit der Unterhauswahl am 7. Juni 2001 ging New Labour in ihre zweite Amtszeit830. 

Tony Blair wurde als Premierminister in seinem Amt bestätigt und ging als Sieger aus 

der Wahl hervor. Für die Konservativen bestritt deren damaliger Parteichef William 

Hague den Wahlkampf831. Er konnte sich gegenüber Blair nicht durchsetzen. Die Tories 

hatten es schwer, mit ihrer Wirtschaftspolitik zu trumpfen, nachdem auch New Labour 

                                                 
829

 Price, Debora, 2006: The poverty of older people in the UK. Journal of Social Work Practice, Vol. 20, 

No. 3: 251-266. S. 257, 258, 259 
830

 Handelsblatt, 10. 5. 2007: Chronik der Ära Tony Blair. 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/britischer-premierminister-chronik-der-aera-tony-

blair/2806846.html (Zugriff am 17. 8. 2013). 
831

 Handelsblatt, 29. 5. 2001: William Hague: Politisch seit der Schulzeit. 

http://www.handelsblatt.com/archiv/seit-vier-jahren-parteichef-der-konservativen-william-hague-

politisch-seit-der-schulzeit/2070078.html (Zugriff am 17. 8. 2013). 



„Zweite Reformwelle“ 

Seite 274 

unter ihrem Finanzminister Gordon Brown ebenfalls Neo–liberale Züge verfolgte. Die 

Wirtschaft begann zu wachsen und die Arbeitslosigkeit sank. Obwohl auch die Armut 

sank und der Wohlstand zunahm, hatte sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter 

geöffnet
832

. 

8.2.1 Pensions Commission 

Im Dezember 2002 wurde von New Labour eine unabhängige Rentenkommission ein-

berufen, die sogenannte Pensions Commission. Sie bestand aus drei Mitgliedern. Als 

Vorsitzender der Kommission wurde der Wirtschaftsmanager und Hochschullehrer A-

dair Turner benannt. Jeannie Drake war als Vertreterin der Gewerkschaft in der Kom-

mission und John Hills als renommierter Professor und Direktor des Zentrums für sozia-

le Ungleichheitsforschung an der London School of Economics. Die Kommission be-

kam von der Regierung den Auftrag zu analysieren, ob die Bürger Großbritanniens aus-

reichend für das Alter vorsorgten. Dies zu wissen war nach den in der ersten Legislatur-

periode von New Labour verabschiedeten Rentenreformen wichtig, denn wie unter 

Punkt 5.2 dargestellt, wurden Gesetzesänderungen dahingehend vorgenommen, dass 

sich der Staat mehr aus der Verantwortung zog und erwartet wurde, dass die Bürger 

mehr privat für das Alter vorsorgen sollten. Das private Sparen wurde nicht obligato-

risch angeordnet. Daher war eine Bestandsaufnahme angebracht, um festzustellen, ob 

Handlungsbedarf bestand833.  

 

Von der Kommission wurden insgesamt drei Berichte erstellt. Im Juni 2003 legte sie 

einen Arbeitsplan vor, in dem dargestellt wurde, welche Analysen für den ersten Bericht 

vorgenommen werden sollten. Der erste Bericht mit einer umfassenden Bestandsauf-

nahme der damaligen „Ist–Situation“ wurde im Oktober 2004 vorgelegt834. Der Bericht 

sollte ein objektives Bild über die damalige Situation in der Alterssicherung in Großbri-

tannien darlegen. In der Vergangenheit war allzu oft nur ein spezielles Problem isoliert 

betrachtet und gelöst worden. Dies sollte mit dem von der Kommission erstellten Be-
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richt vermieden werden. Es wurden Hochrechnungen vorgenommen, wie die Situation 

im Jahre 2050 aussehen würde, wenn das bestehende System beibehalten würde. Von 

der Kommission wurde betont, dass der Bericht faktenorientiert aufgebaut sei und eine 

Diskussion anregen solle, die objektiv und sachorientiert erfolge. Den Kommissions-

teilnehmern war eine angemessene Problemlösung wichtig. Daher waren sie darauf be-

dacht, dass mit diesem Reformprozess ein Konsens über die Parteigrenzen hinweg er-

zielt werden sollte
835

. Generell standen nach Ansicht der Kommission lediglich vier 

Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen die Probleme in der Altersvorsorge gelöst 

werden können: 

1. die Rentner werden ärmer im Vergleich zum Rest der Bevölkerung; 

2. die Steuern bzw. Beiträge zur Sozialversicherung müssen erhöht werden; 

3. das Sparen muss erhöht werden; 

4. das Renteneintrittsalter muss ansteigen836. 

Die erste Option, dass die Rentner ärmer würden wollte man nicht, und eine Maßnahme 

alleine würde nicht ausreichen, um die Herausforderungen in den Griff zu bekommen. 

Deshalb musste nach Meinung der Pensions Commission ein Mix aus den restlichen 

drei Maßnahmen erfolgen
837

. 

 

Die Pensions Commission berechnete unter Zugrundelegung von optimistischen An-

nahmen
838

, dass 9,6 Millionen Menschen bezüglich ihrer Altersvorsorge unterversorgt 

waren. 5,2 Millionen von ihnen sparten überhaupt nicht und 4,4 Millionen sorgten zwar 
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für ihr Alter vor, aber unzureichend. Dies waren 60% aller Arbeitnehmer, die zum da-

maligen Zeitpunkt älter als 35 Jahre alt waren. Auffallend war, dass sich neben den bis-

herigen Problemgruppen
839

  eine neue Gruppe Unterversorgter etablierte. Dies waren 

Vollzeitbeschäftigte mit mittlerem Einkommen
840

. Nicht die untersten Einkommens-

gruppen wären von den Rentenkürzungen am stärksten betroffen gewesen, sondern die 

Durchschnittsverdiener und die knapp unterhalb des Durchschnittsverdienstes liegenden 

Einkommensbezieher, die in kleineren und mittleren Unternehmen arbeiteten
841

. Sie 

wären die Verlierer der bisherigen von New Labour verabschiedeten Rentenreformen 

gewesen. Zwei Probleme im staatlichen Rentensystem behinderten bzw. blockierten das 

private Sparen. Es waren die Zunahme der einkommensabhängigen Leistungen und die 

Komplexität des Systems. Wenn die bestehenden Indexierungsregelungen beibehalten 

worden wären, dann wären die einkommensabhängigen Leistungen bis zum Jahr 2050 

auf über 70% angestiegen. Dies wäre aus zwei Gründen passiert: erstens, da die Leis-

tungen der BSP unter Beibehaltung der Anpassungsregelung kontinuierlich gesunken 

wäre und zweitens, da sich ungefähr ab dem Jahr 2035 die Kürzungen bei den Betriebs-

renten bemerkbar gemacht hätten. Für Durchschnittsverdiener und knapp darunter lie-

gende Einkommensbezieher war aus diesen Gründen kein Anreiz vorhanden, privat 

vorzusorgen. Sie mussten damit rechnen, dass sie im Alter auf einkommensabhängige 

Leistungen angewiesen wären. 

Einkommensabhängige Leistungen untergraben Vorsorgeentscheidungen in zweierlei 

Hinsicht. Zum einen aus rationalen Erwägungen und zum anderen aber auch aus Grün-

den des Empfindens und der Wahrnehmung842. Hinzu kommt, dass die Komplexität des 

staatlichen Rentensystems Vorsorgeentscheidungen nicht einfach macht. Viele Bürger 

wussten nicht, in welcher Höhe sie Leistungen vom Staat erhalten würden und waren 

deshalb nicht in der Lage, rationale Vorsorgeentscheidungen zu treffen
843

. 
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Der erste Bericht gab der Öffentlichkeit und der Fachwelt Gelegenheit, Stellung zu den 

von der Kommission gemachten Annahmen und Berechnungen zu nehmen und Kritik 

zu üben bzw. Verbesserungsvorschläge zu machen. Ausgehend von diesen Rückmel-

dungen und den gewonnenen Erkenntnissen veröffentlichte die Kommission im No-

vember 2005 ihren zweiten Bericht. In diesem wurden Empfehlungen gegeben und 

Vorschläge gemacht, wie den zukünftigen Herausforderungen begegnet werden könnte. 

Die Kommission stellte grundlegend fest, es könne von der bisherigen Annahme des 

Staates nicht mehr ausgegangen werden, dass das Defizit, das bei seinem Rückzug aus 

der Leistungsverantwortung entstehe durch das betriebliche und private Engagement 

ausgeglichen werde. Nach deren Erkenntnissen habe sich das Umfeld in dreierlei Hin-

sicht geändert: 

1. das betriebliche Engagement bezüglich der Gewährleistung von Betriebsrenten-

systemen gehe zurück; 

2. nach Ende des Booms auf dem privaten Rentenmarkt würde ersichtlich, dass für 

Personen mit mittlerem und niedrigerem Einkommen diese Anlageform auf-

grund der hohen Verwaltungsgebühren nicht rentabel sei; 

3. erfreulich festzustellen sei, dass der Immobilienbesitz an Eigenheimen zuge-

nommen habe; es sei nach dem Rückgang der staatlichen Leistungen verbunden 

mit dem geringeren betrieblichen Engagement und dem unrentablen Renten-

markt von den Bürgern mehr in Immobilien als Altersvorsorge investiert wor-

den; unter den damaligen 70 bis 80ig jährigen seien 70% Eigentümer eines Ei-

genheims; diese Veränderung habe zur Folge, dass die Ersatzrate nicht für alle 

gleich sein mußte, wie das noch bei Einführung der Betriebsrenten der Fall ge-

wesen war
844

. 

Ausgehend von diesen Fakten sollte nach Ansicht der Pensions Commission ein Ren-

tensystem, das auf das 21. Jahrhundert vorbereitet ist, auf folgenden Annahmen basie-

ren: 

1. es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Unternehmenspolitik ändern werde 

und eine Umkehr im Rückgang der Betriebsrentensysteme zu erwarten sei; Un-

ternehmer von kleineren und mittleren Unternehmen werden für ihre Mitarbeiter 
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im mittleren und unteren Einkommensbereich freiwillig keine Betriebsrente an-

bieten; 

2. für Personen mit Durchschnittsverdienst und darunter liegendem Verdienst so-

wie für Selbständige bietet der private Rentenmarkt keine rentablen Produkte an; 

dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern; 

3. die Zunahme des Eigentumsbesitzes von Häusern trägt zwar zur Altersvorsorge 

bei; aber damit können nicht alle Probleme gelöst werden
845

.  

Ausgehend von dieser Problematik sollten folgende elf Punkte Grundlage für die Re-

formvorschläge sein:  

1. die Reform sollte das System einfacher und mehr verständlich machen; 

2. der Anstieg der Ausgaben sollte in Grenzen gehalten werden; in den nächsten 

zehn bis fünfzehn Jahren sollte ein signifikanter Anstieg der Rentenausgaben am 

Bruttosozialprodukt vermieden werden; 

3. die ärmsten Rentner sind weiterhin aufbauend auf den bisher erzielten Verbesse-

rungen zu schützen; 

4. eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben für diejenigen, die keine Hilfe benöti-

gen, ist zu vermeiden; 

5. die Reformen sollten für einen Durchschnittsverdiener eine Lohnersatzrate von 

45% von gesetzlicher und privater Altersvorsorge zusammen erreichen; 

6. ein effektives Sparen mit geringen Kosten sollte für alle Versicherte ermöglicht 

werden; 

7. die einkommensabhängigen Leistungen sind zu reduzieren; 

8. die Reformen sollten die Gefahr begrenzen, dass weitere Betriebsrentensysteme 

geschlossen beziehungsweise verschlechtert werden; 

9. die Situation der Frauen, die wegen Erziehungs- oder Pflegezeiten Unterbre-

chungen in der Erwerbsbiographie haben, sollte verbessert werden; 

10. den Selbständigen sollte es ermöglicht werden, dass sie angemessene staatliche 

Renten erhalten und sich zu niedrigen Kosten privat versichern können; 

11. im Hinblick auf die längere Lebenserwartung ist das System zu stabilisieren
846

. 
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Basierend auf diesen Annahmen und Zielsetzungen machte die Kommission Lösungs-

vorschläge, von denen sie überzeugt war, dass damit die Probleme gelöst werden könn-

ten. Sie legte sich nicht nur auf einen Lösungsvorschlag fest, sondern zeigte verschiede-

ne Möglichkeiten auf, die denkbar wären. Für den von der Kommission favorisierten 

Lösungsweg wurden Empfehlungen abgegeben, die diesen Weg als bevorzugt begrün-

den847. Das neue „Rentenabkommen“, welches nach Ansicht der Kommission erforder-

lich sei, beinhaltete zwei wesentliche Innovationen. Das war zum einen der Vorschlag 

zur Schaffung eines neuen quasi obligatorischen Betriebsrentensystems, das sogenannte 

National Pensions Savings Scheme (NPSS) und zum anderen die Umgestaltung des 

staatlichen Rentensystems848. 

 

In dem neu zu schaffenden National Pensions Savings Scheme (NPSS) sollten alle Ar-

beitnehmer automatisch versichert sein, wenn sie eine Beschäftigung aufnahmen. Sie 

haben zwar die Möglichkeit, sich von der Beitragspflicht befreien zu lassen. Dies muss 

allerdings dem Arbeitgeber gegenüber ausdrücklich erklärt werden. Für die Ausgestal-

tung des Schemas machte die Kommission mehrere Vorschläge. Sie befürwortete das 

Modell, in dem insgesamt eine Beitragsleistung von 8% des monatlichen Arbeitsent-

gelts einzuzahlen wären, wovon der Arbeitgeber drei Prozent und der Arbeitnehmer vier 

Prozent zu leisten hätte. Ein Prozent sollte durch Steuerermäßigungen vom Staat beige-

tragen werden. Die moderate Beitragsleistung der Arbeitgeber sollte eine Einflussnah-

me auf die Arbeitnehmer verhindern, sich von der Beitragszahlung befreien zu lassen. 

Dadurch, dass Arbeitgebern die bestehende Betriebsrentensystemen betreiben die Mög-

lichkeit eingeräumt wird sich von dem National Pensions Savings Scheme befreien zu 

lassen soll verhindert werden, dass bessere Betriebsrentensysteme geschlossen werden 

und auf das NPSS gewechselt wird849.  
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Das staatliche Rentensystem sollte entweder zu einem Grundrentenmodell für alle Bür-

ger Großbritanniens umgestellt werden oder aber, was die Pensions Commission befür-

wortete, in dem bestehenden zwei Säulenmodell reformiert werden. Die State Second 

Pension sollte beschleunigt zu einer Pauschalleistung umgewandelt werden, was 

dadurch erreicht werden kann, dass sich die Beitragsleistungen der oberen Einkom-

mensgruppen nicht mehr leistungssteigernd auswirken850. Die einkommensabhängigen 

Leistungen sollten reduziert werden, indem deren Leistungsanpassung ausgesetzt wird. 

Im Gegenzug hierzu sollte die Basic State Pension wieder entsprechend der Lohnsteige-

rung angepasst werden und bei der beitragsbezogenen zweiten staatlichen Rente sollten 

sich Zeiten der Unterbrechung der Erwerbsarbeit aufgrund von Kindererziehungs- oder 

Pflegezeiten stärker rentensteigernd auswirken. Außerdem ist das Renteneintrittsalter 

anzuheben851.  

Der dritte und abschließende Bericht der Pensions Commission wurde am 4. April 2006 

vorgelegt. Er enthält weitere Änderungen und Kommentare zu den Rückmeldungen, die 

die Kommission auf ihren zweiten Bericht erhielt852. 

8.2.2 Nationale Rentendebatte 

Vom Arbeits- und Sozialministerium war beabsichtigt, auch die Bevölkerung an der 

Rentendebatte zu beteiligen. Es sollten die Herausforderungen, mit denen das System in 

Zukunft konfrontiert sein wird und die von der Pensions Commission hierzu gemachten 

Lösungsvorschläge vorgetragen und im ganzen Land diskutiert werden. Schließlich 

seien es die Bürger, die von der Reform betroffen sein werden. Wenn sie die Konse-

quenzen zu tragen haben, dann müsse ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, 

hierzu Stellung zu nehmen. Dies ist die Begründung von John Hutton, dem damaligen 

Sozialminister, der die Debatte leitete: 

 „It is vital that the UK public have their say on reforms which directly affect them.”
853
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Konkret sollten durch die Debatte folgende Fragen beantwortet werden:  

1. In welchem Maße werden die Reformen des staatlichen Rentensystems und die 

Anhebung des Renteneintrittsalters von der Bevölkerung befürwortet? 

2. In welchem Maße wird das Erfordernis zusätzlich privat vorzusorgen von der 

Bevölkerung akzeptiert bzw. für wichtig erachtet? 

3. Welche Finanzierungsmöglichkeiten werden am ehesten akzeptiert? 

Die nationale Rentendebatte vollzog sich in der Zeit vom 18. Februar 2006 bis zum 28. 

März 2006. Es wurden durch verschiedene Veranstaltungen sowie einer Online–Debatte 

insgesamt die Stimmen von 6.529 Personen gehört. Höhepunkt der Debatte war der 

Nationale Rententag am Samstag, dem 18. März 2006. An sechs verschiedenen Orten 

im Land kamen ausgewählte Bürger
854

 zusammen, um in Gruppen von zehn Personen 

den ganzen Tag über das Thema Rente zu diskutieren. Zu Beginn der Veranstaltung 

wurde den Beteiligten das Rentensystem erklärt, die zukünftigen Herausforderungen 

dargestellt und die von der Pensions Commission gemachten Reformvorschläge erläu-

tert, so dass jeder ausreichend informiert war, um sich an der Debatte beteiligen zu kön-

nen. Dies war auch der Grund dafür, warum man sich für diese Form der Durchführung 

entschieden hatte: um sicherzustellen, dass die Fragen verstanden wurden und Unklar-

heiten sofort geklärt werden konnten. Diese Möglichkeit hätte bei einer schriftlichen 

Umfrage nicht bestanden. An diesem großen „Rententag“ beteiligten sich 1075 Perso-

nen. An der Online–Debatte, die in der Zeit vom 25. Februar 2006 bis zum 28. März 

2006 stattfand waren 5.250 Bürger beteiligt
855

. Die abgegebenen Meinungen wurden in 

einem Abschlussbericht zusammengefasst. Die Teilnehmer waren sehr erstaunt und 

erfreut darüber, dass ihnen diese Möglichkeit angeboten wurde, ihre Meinung zu äu-

ßern: 
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hörten einer ethnischen Minderheit an. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 48 Jahren, 17% 

waren jünger als 34 Jahre und von diesen waren wiederum nur 2% im Alter zwischen 16 und 24 Jah-

ren. 



„Zweite Reformwelle“ 

Seite 282 

 „Very surprised and pleased how serious the Government are about it,”
856

 

war die Antwort eines Beteiligten aus Birmingham. Ein weiterer Bürger aus Belfast 

meinte: 

„Impressed that the Government generally cared enough to listen – almost like a  referen-

dum. Feel like it´s a genuine effort to listen.”
857

 

Den Teilnehmern gefiel außerdem, dass sie in kleinen Gruppen mit Personen aus den 

verschiedensten Bereichen diskutieren konnten. Dies trug dazu bei, dass man verschie-

dene Ansichten hörte und darauf Stellung nehmen konnte: 

 „It´s given me a lot of information from different kinds of people, different viewpoints, 

perspec tive on the scale of the situation,“
858

 

so die Meinung eines Teilnehmers aus London.  

Insgesamt bestand bei den Beteiligten eine große Zustimmung zu den von der Pensions 

Commission gemachten Reformvorschlägen. Es bestand Einigkeit darüber, dass man 

nicht möchte, dass in Zukunft die Rentner ärmer sein werden als der Rest der Bevölke-

rung. Um die Herausforderungen zu meistern, fand der Vorschlag, die Steuern zu erhö-

hen die höchste Zustimmung, gefolgt von den Vorschlägen mehr zu sparen und länger 

zu arbeiten. Man stimmte mit der Meinung der Pensions Commission überein, dass eine 

Maßnahme allein nicht ausreichend sein würde, um die Probleme zu bewältigen, son-

dern dass ein neuer „Rentenpakt“ zwischen dem Staat, den Bürgern sowie den Arbeit-

gebern erforderlich sei und jeder der Beteiligten seinen Beitrag leisten müsse
859

. Über 

den Vorschlag, eine Grundrente für alle Bürger einzuführen, gingen die Meinungen 

auseinander. Wie die Abstimmung in Abbildung 27 darstellt, stimmte die Hälfte der 

Beteiligten dem Vorschlag zu, 21% von ihnen sogar nachdrücklich. Jedoch über zwei 

Drittel lehnte ihn ab und weitere 14% enthielten sich der Meinung.  

 

                                                 
856 

Department for Work and Pensions, 2006: National Pensions Debate – Final Report. London: Depart-

ment for Work and Pensions. S. 79 
857 

Department for Work and Pensions, 2006: National Pensions Debate – Final Report. London: Depart-

ment for Work and Pensions. S. 79 
858 

Department for Work and Pensions, 2006: National Pensions Debate – Final Report. London: Depart-

ment for Work and Pensions. S. 79 
859 

Department for Work and Pensions, 2006: National Pensions Debate – Final Report. London: Depart-

ment for Work and Pensions. S.104 



„Zweite Reformwelle“ 

Seite 283 

Abbildung 27: Abstimmungsergebnis zur Frage, ob für alle Bürger Großbritanniens eine 

         Grundrente eingeführt werden soll. 

 

Quelle: National Pensions Debate, Final Report: S. 30 

Diejenigen, die für eine Grundrente stimmten, sahen dies als ein gerechteres System an, 

da damit alle erreicht würden, auch diejenigen, die die Rente am dringendsten benöti-

gen.  

„I agree with residency. I feel it is fairer. How much you get is proportional to how long 

you  live here… everyone has a right to a pension,“
860 

die Meinung eines am nationalen „Rententag” Beteiligten aus London.  

Als einen weiteren Vorteil wurde genannt, dass damit auch Verwaltungskosten gespart 

werden könnten
861

. Die Gegner meinten es sei ein ungerechteres System, da es den Bür-

gern erlaube eine Leistung ohne Gegenleistung zu erhalten (to get „something for 

nothing“
862

). Es würde wenig Ansporn geben, arbeiten zu gehen und Beiträge zu bezah-
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len
863

. Generell wurde eine zweite staatliche Rente befürwortet, die auf einer Beitrags-

zahlung beruht. Die Frage war jedoch, welche Zeiten bei der Berechnung der Rente mit 

berücksichtigt werden sollten. Dass Beschäftigungszeiten zu berücksichtigen sind fand 

große Übereinstimmung. 91% der Teilnehmer stimmten dieser Frage zu. Auch Zeiten 

der Kindererziehung, der Pflege eines Pflegebedürftigen, längere Zeiten der Krankheit 

oder Erwerbunfähigkeit und Zeiten des freiwilligen sozialen Dienstes sollten nach der 

Mehrheit der Befragten mit berücksichtigt werden. 

„Social contributions are equal to working contributions – helping society is just as  im-

portant as working,“
864

 

so die Meinung einer Teilnehmerin aus Birmingham.  

Bei der Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit gingen die Meinungen ausei-

nander. 39% stimmten zu, dass auch Zeiten, in denen jemand arbeitslos war und aktiv 

nach Arbeit suchte bei der Rente zu berücksichtigen seien. Aber genauso viele waren 

dagegen, diese Zeiten bei der Rente zu berücksichtigen. 22% der Befragten enthielten 

sich bzw. hatten keine Meinung zu dieser Frage. Bei Zeiten der Arbeitslosigkeit war bei 

den Teilnehmern das Problem des Missbrauchs der strittige Punkt. Diejenigen, die un-

verschuldet arbeitslos wurden und aktiv nach Arbeit suchten sollten diese Zeiten ange-

rechnet bekommen, aber bei denjenigen, die angeblich nicht arbeiten wollen, sollten sie 

nicht berücksichtigt werden. Eine zeitlich begrenzte Anrechnung könnte den Miss-

brauch begrenzen. Hierzu eine Teilnehmerin aus Belfast: 

„Yes, only if they are really looking hard for work. They should set limits. E.g. if people on-

ly stay in work for very short periods then go on unemployment – these should not bene-

fit.“
865

 

Dass mehr gespart werden muss, wurde von den Beteiligten eingesehen und auch be-

fürwortet. Die Mehrheit befürwortete das neue Betriebsrentensystem wie von der Pensi-

ons Commission vorgeschlagen. Das wurde als ein geeignetes Instrument angesehen, 

um zu erreichen, dass die Bürger mehr sparen, insbesondere diejenigen mit niedrigeren 
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Einkommen
866

. Es wurde allerdings auch die Gefahr gesehen, dass es Betriebe geben 

könnte, die dadurch versuchen werden ihr besseres Betriebsrentensystem abzuschaffen. 

Bedenken wurden bezüglich der Haftungsfrage geäußert und dass die Arbeitgeber even-

tuell dazu geneigt sein werden, ihren zu leistenden Beitrag durch Lohnkürzungen bzw. 

nicht zu erfolgenden Lohnsteigerungen auszugleichen
867

. Einige forderten ein flexible-

res System, in dem je nach Bedarf ein- und ausgetreten werden kann
868

. Annähernd 

zwei Drittel der Befragten (60%) antworteten auf die Frage, ob sie wahrscheinlich in 

diesem System bleiben würden mit „ja“
869

. Die jüngeren Teilnehmer sahen es als erfor-

derlich an, dass sie zusätzlich sparen müssen, da die staatlichen Leistungen nicht ausrei-

chend sein werden. Sie waren auch besorgt darüber, ob sie sich die zusätzliche private 

Altersvorsorge in ausreichendem Maße leisten können. Die Begründung, dass länger 

gearbeitet werden muss, da die Lebenserwartung steigt war für die Beteiligten größten-

teils einsichtig. Einer stufenweisen Anhebung des Renteneintrittsalters stimmten des-

halb 56% zu, etwas mehr als ein Drittel (32%) waren dagegen. Bedenken wurden geäu-

ßert, dass es für Personen in körperlich beanspruchenden Berufen schwierig sein wird, 

diese Belastung länger auszuhalten und es sich Bezieher unteren Einkommensgruppen 

nicht leisten können, früher in Rente zu gehen.  

8.2.3 White Paper 

Im Mai 2006 wurde von der Regierung das White Paper - Security in retirement: towa-

rds a new pensions system - vorgelegt. In dieses flossen sowohl die Meinungen aus der 

öffentlichen Rentendebatte, aber hauptsächlich die Empfehlungen der Pensions Com-

mission ein. Tony Blair betonte im Vorwort, dass es der Regierung zwar gelungen sei 

die Armut unter den derzeitigen Rentnern zu reduzieren, sie aber auch ein Konzept vor-

legen müsse, mit dem die zukünftigen Herausforderungen bewältigt werden können. 

Wie von der Pensions Commission analysiert, werden drei wesentliche Entwicklungen 

genannt, denen gegenzusteuern sei:  
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1. Unzureichendes privates Sparen; 

2. Ungleichheiten im staatlichen Rentensystem und 

3. Komplexität des Gesamtsystems. 

Die Arbeit der Kommission bot die Basis für eine Lösungsfindung im Konsens. Dies 

war auch das Interesse des Premierministers wie von Tony Blair im Vorwort des White 

Papers ausdrücklich betont wurde: 

“Over the coming months, we will work to build on this support to forge a national consen-

sus. We know this will not be easy but tackling long-term challenges rarely are. Our objec-

tive is to put in place a sustainable, affordable and trusted pensions system which will meet 

the needs of those in retirement and our country in the future.”
870

 

Es wurden fünf Prinzipien genannt, auf denen die Reformen basieren sollen: 

1. Die Verantwortung des einzelnen Bürgers für seine Altersvorsorge soll gestärkt 

werden.  

2. Die Reformen sollen gerecht sein. Die Ärmsten sind weiterhin zu schützen, und 

Frauen sollen Zeiten der Kindererziehung und Pflege stärker honoriert bekom-

men.  

3. Das System ist insgesamt zu vereinfachen, so dass eine klare Rollenzuteilung 

zwischen dem Staat, dem Arbeitgeber und dem Bürger ersichtlich wird. 

4. Die Altersvorsorge soll weiterhin für die Gesamtwirtschaft bezahlbar bleiben. 

5.  Die Reformen sollen nachhaltig sein, damit Vertrauen und Beständigkeit ein-

tritt
871

. 

 

Im Einzelnen sollten folgende Maßnahmen verabschiedet werden:  

 Wie von der Pensions Commission vorgeschlagen ist, um das private Sparen 

insbesondere für Einkommensbezieher im unteren Bereich zu fördern, ab dem 

Jahr 2012 ein neues Rentensparsystem für Arbeitnehmer einzuführen. Auch 

Selbständige können diesem System beitreten. 
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 Die staatliche Rente soll eine solide Basis garantieren. Die Basic State Pension 

soll ab dem Jahr 2012 entsprechend der Lohnerhöhung angepasst und die State 

Second Pension schneller zu einer Flatrate Leistung umgewandelt werden.  

 Die Voraussetzungen für einen vollen Rentenanspruch werden erleichtert, indem 

die Versicherungsjahre für den Anspruch auf eine volle Basic State Pension auf 

30 Jahre reduziert werden soll. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen so-

wohl bei der Basic State Pension als auch der State Second Pension stärker be-

rücksichtigt werden. 

 Das Renteneintrittsalter ist ab dem Jahr 2024 schrittweise bis zum Jahr 2044 um 

zwei Jahre auf 67 Jahre anzuheben.  

 Das Austreten aus der State Second Pension bei Betriebsrentensystemen, die le-

diglich eine Beitragszahlung garantieren, soll abgeschafft werden
872

. 

Der Vorschlag der Pensions Commission, eine Grundrente für alle Bürger einzuführen, 

wurde von der Regierung nicht übernommen. Auch werden Zeiten der Arbeitslosigkeit 

weder bei der Basic State Pension noch bei der SSP berücksichtigt. Zur Grundrente und 

der Bewertung von Zeiten der Arbeitslosigkeit sind die Ansichten in der Bevölkerung 

geteilt, wie die Meinungen bei der Bürgerbeteiligung am Nationalen Rententag ergaben.  

 

Das zweite White Paper - Personal accounts: a new way to save - , in dem es aus-

schließlich um die Einführung der sogenannten Personal accounts ging, wurde im De-

zember 2006 veröffentlicht. Der Vorschlag der Pensions Commission für die Arbeit-

nehmer die keinen Zugang zu einem Betriebsrentensystem haben ein neues kapitalfi-

nanziertes Vorsorgesystem einzuführen, zu dem auch die Arbeitgeber einen Beitrag 

leisten müssen, fand großen Zuspruch und wurde von der Regierung aufgegriffen
873

. 

Zielgruppe des Systems sind ca. sieben Millionen Bürger, die entweder gar keine oder 

eine zu geringe private Altersvorsorge betreiben und auch keinen Zugang zu einem Be-

triebsrentensystem haben. Dies sind hauptsächlich jüngere Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmer mit niedrigem Einkommen, wobei es sich hierbei überwiegend um Frauen han-
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delt
874

. Es sind im Wesentlichen drei Gründe, die diese Personen von der privaten Al-

tersvorsorge abhalten: 

1. die Komplexität des britischen Rentensystems; 

2. die hohen Verwaltungsgebühren bei niedrigem Einkommen, sowie; 

3. die Verhaltensangewohnheit keine Entscheidung zu treffen, wenn man mit 

schwierigen Finanzentscheidungen konfrontiert ist
875

. 

Aus diesen Gründen wurde von der Pensions Commission die Einführung eines neuen 

quasi Betriebsrentensystems vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde von der Regierung 

aufgegriffen und im White Paper erläutert, wie die Umsetzung aussehen sollte. Um die 

Entscheidungsblockade zu umgehen, sollte man automatisch dem System angehören, 

wenn eine Beschäftigung aufgenommen wird und nicht die Möglichkeit besteht einem 

Betriebsrentensystem beizutreten. Insgesamt sollten acht Prozent vom Lohn an Beiträ-

gen entrichtet werden, wovon der Arbeitgeber drei Prozente und der Arbeitnehmer vier 

Prozent bezahlt. Ein Prozent zahlt der Staat in Form von Steuerermäßigungen. Beiträge 

sind von einem jährlichen Lohn zwischen 5.000 und 33.500 Pfund zu entrichten. Diese 

Obergrenze ist bewusst gewählt, um zu verhindern, dass durch das neue System beste-

hende Betriebsrentensysteme verdrängt werden. Ein wesentliches Anliegen der Regie-

rung war es, ein klar strukturiertes Modell zu schaffen, das für die Arbeitgeber einfach 

zu handhaben ist und die Verwaltungskosten niedrig gehalten werden können. Es sollte 

durch das neue System nicht zu einer Verdrängung von bestehenden Betriebsrentensys-

temen kommen
876

. 

8.2.4 Reaktionen auf das White Paper 

- Wissenschaft 

Pemberton, Thane und Whiteside sind der Meinung, dass bei den Reformvorschlägen 

der Pensions Commission die Umverteilung zugunsten der Frauen zu kurz kommt. Die-

se wäre wichtig, damit sich auch Frauen adäquate und eigenständige Rentenanwart-
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schaften aufbauen könnten877. Zwar soll die Kindererziehung künftig stärker berücksich-

tigt werden, aber das ist für Baroness Hollis nicht ausreichend. Es ist nicht alleine die 

Kindererziehung die hauptsächlich von den Frauen ausgeübt wird und für Unterbre-

chungen im Erwerbsleben sorgt. Auch Pflegetätigkeiten werden überwiegend von Frau-

en ausgeübt und sollten daher ebenfalls angemessen bei der Rente berücksichtigt wer-

den878. Die Lösung des Problems wäre die Einführung einer Bürgerrente. Damit wäre 

der Bezug von Erwerbsarbeit und Rentenanspruch aufgehoben, der für die Frauen auf-

grund ihrer Unterbrechungen im Berufsleben dazu führt, dass sie geringere Rentenan-

wartschaften erwerben und daher stärker von Altersarmut bedroht sind. Nach Meinung 

der Kommentatoren wäre die Umstellung auf eine Bürgerrente finanzierbar879. Von 

Pemberton, Thane und Whiteside wird befürchtet, dass sich insbesondere kleine Unter-

nehmen gegen die Einführung des obligatorischen National Pensions Saving System 

wehren werden. Damit wird gegen das freie Marktprinzip verstoßen, welches bei den 

Betriebsrenten Tradition hat. Dass die private Rentenindustrie dem neuen betrieblichen 

Pflichtsystem ablehnend gegenübersteht sehen sie außerdem als ein Problem.  

 

- Unternehmerverbände 

Von Seiten der Unternehmer wurde das neu einzuführende quasi Betriebsrentensystem 

abgelehnt. Vom Arbeitgeberverband Confederation of British Industry wurden Beden-

ken geäußert, dass insbesondere kleine Unternehmen durch die verpflichtenden Arbeit-

geberbeiträge zu stark belastet würden. Außerdem ist nicht sichergestellt, dass es bei 

dem festgelegten Beitrag bleiben wird, denn beispielsweise kann von der Gewerkschaft 

eine höhere Beitragszahlung durch die Arbeitgeber gefordert werden880. 
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- Verband der Betriebsrenten 

Auch der Verband der Betriebsrenten stand der Einführung des National Pension 

Savings Scheme kritisch gegenüber. In der Financial Times vom 6.2.2006 wurde das 

neue System von ihm als „stalinistisch“ bezeichnet881. 

 

-  Gewerkschaft 

Seitens der Gewerkschaften wurde die Förderung des zusätzlichen privaten Rentenspa-

rens in Form der Personal Accounts grundsätzlich befürwortet. Es war schon früher eine 

Forderung der Gewerkschaft, die private Altersvorsorge zur Pflicht zu machen. Aller-

dings sah sie die Möglichkeit des wahlweisen Austretens aus dem System kritischer als 

die Regierung, die davon ausging, dass sich maximal ein Drittel der Beschäftigten von 

der Beitragszahlung befreien lassen werden. Diese Auffassung teilte die Gewerkschaft 

nicht und plädierte deshalb für eine obligatorische Beitragszahlung der Arbeitnehmer. 

Auch die Arbeitgeber sollten nach Meinung der Gewerkschaft stärker in die Pflicht ge-

nommen werden. Zum einen sollten sie einen höheren Beitrag leisten und zum anderen 

sollten sie von der Beitragszahlung nicht befreit sein, wenn der Arbeitnehmer aus dem 

System austritt
882

. Damit müsste nicht befürchtet werden, dass die Arbeitgeber in ir-

gendeiner Weise versuchen würden, ihre Mitarbeiter zum Austritt zu beeinflussen 
883

.  

 

- Private Rentenversicherungswirtschaft 

Die anfänglich ablehnende Haltung der privaten Rentenversicherungswirtschaft dem 

Gesetzesvorhaben gegenüber insbesondere bezüglich der Einführung der Personal Ac-

counts hat sich im Laufe der Debatte gelegt. Wenn die Zielgruppe der Personal Ac-
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counts wirklich lediglich die unteren Einkommensbezieher sein werden, die bisher nicht 

privat für das Alter vorsorgten, dann sieht die Versicherungswirtschaft keine größere 

Gefahr für ihre Produkte durch das Gesetzesvorhaben. Allerdings ist sie skeptisch, ob es 

aufgrund der propagierten niedrigen Gebühren auch bei diesem Personenkreis bleiben 

werde, der die Personal Accounts in Anspruch nimmt und nicht auch höhere Einkom-

mensbezieher zu dieser Anlageform wechseln werden, aufgrund des Anreizes der nied-

rigeren Gebühren. Aus diesem Grund sehen sich die privaten Rentenversicherungsun-

ternehmen in der Pflicht, darauf zu achten, dass sie ihre Gebühren niedrig halten. In 

diesem Punkt ist zu erwarten, dass es zu einem stärkeren Wettbewerb kommen wird. 

Die Versicherungswirtschaft will sich mit ihren Produkten deshalb in Zukunft vermehrt 

auf die höheren Einkommensbezieher konzentrieren. Auch besteht die Befürchtung, 

dass es Unternehmen geben wird, die ihre Betriebsrentensysteme auflösen wollen884.  

8.2.5 Gesetzesvorlage im Parlament 

Die erste Lesung im Parlament bei der das Gesetz ohne Debatte vorgestellt wurde fand 

bei der Pension Reform 2007
885

 am 28. 11. 2006 und bei der Pension Reform 2008
886

 

am 5. 12. 2007 statt. Vom Sozialminister John Hutton wurde das Ziel des Gesetzes wie 

folgt formuliert: 

“This Bill takes forward the key recommendations for pensions reform made by the Turner 

commission in 2005. These reforms will help to lay the foundations for a sustainable and af-

fordable pensions system marked by significantly less means testing and greater personal 

responsibility for ensuring financial security in retirement. They will also provide a fairer 

deal for women and carers
887

.” 

Es soll das staatliche System ausgebaut werden, um eine solide staatliche Plattform zu 

bieten, auf der die Bürger ihre individuelle private Altersvorsorge aufbauen können. Es 

wird somit sowohl der Staat als auch der Einzelne in die Pflicht genommen, Verantwor-
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tung für die Altersvorsorge zu übernehmen. Die staatliche Fürsorge bleibt für die Be-

dürftigsten weiterhin erhalten.  

 

Von den Konservativen wurde hinterfragt, weshalb das Inkrafttreten der Gesetzesände-

rungen, speziell die Anpassung der Basic State Pension entsprechend der Löhne erst im 

Jahr 2012 eingeführt werden soll. Sie vermuteten, dass wahltaktische Gründe dahinter 

steckten, damit die Implementationskosten erst in der nächsten Legislaturperiode nach 

den Wahlen anfallen würden
888

. Dies wurde von der Regierung bestritten. Sie argumen-

tierte, dass die Basic State Pension erst dann entsprechend der Löhne angepasst werden 

könne, wenn hierzu parallel das Renteneintrittsalter angehoben werde.  

 

Kali Mountford von den Liberalen kritisierte, dass bei den Reformen die Situation der 

geringfügig Beschäftigten nicht verbessert wurde, die mehrere Teilzeitjobs ausüben für 

die keine Beiträge zur Sozialversicherung entrichtet werden und damit auch keine Ren-

tenanwartschaften erworben werden
889

.  

 

Von der eingesetzten Kommission zur Prüfung des Gesetzesvorhabens wurden die Neu-

regelungen insgesamt begrüßt. Diskutiert wurde hauptsächlich über die Frage, ab wann 

die Gesetzesänderung in Kraft treten sollte. Würde beispielsweise die Regelung, dass 

mit 30 Beitragsjahren Anspruch auf die volle Basic State Pension besteht auch auf die 

bestehende Rentnergeneration angewandt, würde dies jährlich zusätzliche Kosten in 

Höhe von einer Billion Pfund verursachen
890

. Wenn die Bestandsrentner zwar nicht in 

den Genuss des Gesetzes kommen sollen, dieses aber bereits zwei Jahre früher, im Jahr 

2008 in Kraft getreten wäre, hätte dies zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 100 Millio-

nen Pfund jährlich verursacht. Diese Kosten wären jedes Jahr bis zum Jahr 2030 zusätz-
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lich entstanden
891

. Aus diesen Kostengründen wurde das in Kraft treten des Gesetzes in 

die Zukunft verlegt. Von den Konservativen wurde argumentiert, dass absichtlich ein 

Datum in der nächsten Legislaturperiode gewählt wurde, in der ihre Partei höchstwahr-

scheinlich wieder an der Regierung sein werde und deshalb die Auswirkungen des Ge-

setzes sehr genau zu prüfen seien
892

. Von den Rentnern wird es als Ungerechtigkeit 

empfunden, wenn einer vor dem Stichtag in Rente geht und diese Rente  nach dem alten 

Recht berechnet wird,  nach dem mit derselben Anzahl von Versicherungsjahren die 

Rente im Jahr 1000 Pfund niedriger ist im Vergleich zu einer Rente die nach neuem 

Recht berechnet wurde
893

. Auch die Regelungen zum Übergang auf die neuen versiche-

rungsrechtlichen Voraussetzungen sind von Bedeutung. Wenn jemand vor dem Jahr 

2010 in Rente geht braucht er mehr Versicherungsjahre, um die volle Basic State Pensi-

on zu bekommen als wenn er nach 2010 in Rente geht. Dann reichen 30 Jahre mit quali-

fizierten Beiträgen aus, um einen vollen Rentenanspruch auf eine Basic State Pension 

zu erwerben und damit eine höhere Rente zu bekommen
894

. Dies wurde als Ungerech-

tigkeit empfunden und deshalb im Ausschuss problematisiert. Der Ausschuss sah es als 

seine Aufgabe an, diese Ungerechtigkeiten im Übergang von der bestehenden Gesetzes-

lage zum neuen Gesetzesvorhaben durch gerechte Übergangsregelungen zu glätten, da-

mit für alle akzeptable Lösungen gefunden werden konnten
895

. 

 

Die Anpassung der Basic State Pension an die Erhöhung der Löhne wurde in der Kom-

mission ausgiebig diskutiert und deren Vor- und Nachteile abgewogen.  Hauptargument 

gegen die Anpassung an die Lohnerhöhung war das Argument der Finanzierbarkeit.  

Die Kosten für die Erhöhung der Renten würden sich annähernd auf 400 Millionen 

Pfund belaufen, wovon bereits 320 Millionen Pfund auf die Erhöhung der Basic State 

Pension entfallen würden896. Dieses Kostenargument war auch Grund dafür, dass sowohl 
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unter der Konservativen Regierung, als auch zu Beginn der Labour Regierung die Basic 

State Pension lediglich entsprechend der Preissteigerung erhöht wurde. Dies führte da-

zu, dass deren Wert von 25% in den 80er Jahren auf einen Wert von 16% im Jahr 2006 

sank. Von der Kommission wird aus drei Gründen befürwortet, dass die Basic State 

Pension entsprechend der Löhne erhöht werden sollte: 

1. aus dem einfachen Grund weil es richtig ist dies zu tun; 

2. da damit die Rentner erreicht werden, die die Hilfe am Dringendsten benötigen; 

3. da es wichtig ist, eine ordentliche „Basisrente“ vom Staat zu gewähren, auf die 

die   Menschen ihre zusätzliche private Altersvorsorge aufbauen können
897

. 

 Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wurde ersichtlich, dass eine solide staatliche 

Rentenleistung erforderlich ist, um damit den Bürgern Sicherheit für eine zusätzliche 

private Altersvorsorge zu geben. 

8.2.6 Vorlage in der Zweiten Kammer 

Auch vom House of Lords wurde die Gesetzesvorlage begrüßt und befürwortet. Baro-

ness Hollis of Heigham war erfreut darüber, dass durch den Pensions Act 2007 die Zei-

ten der Kindererziehung und Pflege stärker in der gesetzlichen Rente berücksichtigt 

werden sollen und für einen vollen Anspruch auf die Basic State Pension sowohl für die 

Frauen als auch die Männer nur noch 30 Beitragsjahre erforderlich seien. Hierdurch 

würden die Rentenansprüche der Frauen verbessert, die bisher im gesetzlichen System 

benachteiligt waren, wenn Sie Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiographie aufgrund 

von Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege eines Familienangehörigen hätten. Als 

bedauerlich fand sie es, dass die nächsten Renteneintrittsjahrgänge noch nicht von den 

Neuregelungen profitieren sollten
898

.  
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8.2.7 Verabschiedete Gesetze 

Mit dem Pensions Act 2007 wurden die das gesetzliche Rentensystem betreffenden Ge-

setzesänderungen verabschiedet. Wesentliche Änderungen bei der Basic State Pension 

sind: 

 Reduzierung der Versicherungsjahre die für den vollen Anspruch auf die Basic 

State Pension erforderlich sind von vorher 39 Jahren bei den Frauen und 44 Jah-

ren bei den Männern auf einheitlich 30 Jahre sowohl für Frauen und Männer; 

 ab April 2011 wurde die Basic State Pension entsprechend der Löhne angepasst 

bzw. erhöht und nicht mehr entsprechend der Preise; 

 die Bedingungen zur Beitragszahlung wurden vereinfacht, so dass es nunmehr 

einfacher ist sich Rentenansprüche in der Basic State Pension aufzubauen; 

 Die Ansprüche bei Kindererziehung und Pflege wurden ausgeweitet. Kinderer-

ziehungszeiten können für Kinder unter 12 Jahren erworben werden. Wenn eine 

Person die krank oder behindert ist mindestens 20 Stunden in der Woche ge-

pflegt wird, werden in der Basic State Pension Pflegezeiten berücksichtigt
899

. 

 

Auch in der State Second Pension wurden die Ansprüche für Pflege- und Kindererzie-

hungszeiten verbessert. Ab April 2012 war es nicht mehr möglich, aus der State Second 

Pension auszutreten, wenn lediglich eine Betriebsrente mit Beitragszahlungsgarantie 

oder eine Stakeholder Pension oder Personal Pension bestand. Das Renteneintrittsalter 

wird stufenweise bis zum Jahr 2046 für Frauen und Männer auf das 68. Lebensjahr an-

gehoben
900

.  

 

Mit dem Pensions Act 2008 wurden am 26. 11. 2008 die Regelungen zur Verbesserung 

des privaten Rentensparens erlassen. Ab dem Jahr 2012 wurden alle Arbeitnehmer die 

nicht Mitglied eines Betriebsrentensystems sind automatisch Mitglied in dem sogenann-

ten National Employment Savings Trust. Dabei handelt es sich um ein quasi Betriebs-

rentensystem das speziell für Arbeitnehmer im unteren Einkommensbereich gedacht ist 
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901
. Die Arbeitgeber sind verpflichtet ihre Arbeitnehmer in das System aufzunehmen, 

sofern diese ihm gegenüber nicht ausdrücklich erklären, dass sie davon befreit sein wol-

len
902

. Es wurden außerdem eine Reihe von Regelungen erlassen, die darauf zielen das 

System insgesamt zu vereinfachen
903

. 

8.2.8 Evaluation 

Von Paul Bridgen wurden die Auswirkungen der Reformen anhand von Mikrosimulati-

onsberechnungen untersucht. Er berechnete und verglich die Rentenansprüche aus fikti-

ven Erwerbsverläufen die einmal komplett vor und einmal vollständig nach der Geset-

zesänderung zurückgelegt wurden
904

. Es wurden drei Biografien von Frauen ausgewählt 

mit Unterbrechungen im Erwerbsleben durch Zeiten der Kindererziehung. Als Ver-

dienst wurde ein unter dem Durchschnittsverdienst liegendes Einkommen zugrunde 

gelegt, das bei Teilzeiterwerbstätigen Frauen realistisch ist. Eine Biografie entspricht 

einem gut verdienenden Finanzmanager als Vergleich und um die Effekte der Reform 

auf unterschiedliche Erwerbsverläufe aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Berechnungen 

zeigt folgende Tabelle: 
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Paul Bridgen betont, dass die Ergebnisse von Simulationen immer von den gemachten Annahmen 

abhängen. Er ging von einem pessimistischen Szenario aus. Seine zugrunde gelegten Annahmen bei 

den Berechnungen: jährliche Inflationsrate 1,9%, durchschnittliche Lohnsteigerung 3,9%, jährliche 
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Renteneintritt auf dem minimalen Niveau der Beitragszahlung angenommen. Die Verzinsung der Per-

sonal Accounts wurde mit 3,5% berechnet nach Abzug der Gebühren.  
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Tabelle 10: Vergleich der Rentenansprüche vor und nach dem Pensions Act 2007 und 

Pensions Act 2008 

State Non-state Overall State Non-state Overall

The mother and unqualified 

part-time worker in the retail 

sector 

The unqualified 

worker in the car 

industry

Old system 47 0 47 Old system 54 0 54

New System 63 19 82 New System 65 45 110

Difference 16 19 35 Difference 11 45 56

The mother and qualified part-

time worker in the welfare 

sector

The middle manager 

in financial services

Old system 48 0 48 Old system 63 0 63

New System 63 23 86 New System 66 66 132

Difference 15 23 38 Difference 3 66 69

The married carer The small business 

entrepreneur

Old system 39 0 39 Old system 23 0 23

New System 63 1 64 New System 43 0 43

Difference 24 1 25 Difference 20 0 20
Source: own calculations

Table two: Comparison of pre-reform and post-reform projected outcomes on retirement for UK biographies 

without voluntary occupational provision as percentage  of social exclusion line

 

Quelle: Bridgen, Paul Juli 2010: S.19 

Die Ansprüche aus dem „alten System“ beruhen ausschließlich aus den staatlichen Ren-

tenansprüchen. Wird davon ausgegangen, dass alle Biografien in dem neuen „quasi Be-

triebsrentensystem“ der Personal Accounts eingeschrieben bleiben und von der Mög-

lichkeit des Austretens nicht Gebrauch machen, dann erhöhen sich die Rentenansprüche 

beachtlich im Vergleich zu den Ansprüchen vor den Reformen. Für die Teilzeit arbei-

tende Mutter im Einzelhandel und die Sozialarbeiterin macht die Verbesserung ca. 30 

Prozent aus und für den ungelernten Fabrikarbeiter in der Autoindustrie sogar über 50 

Prozent. Die Verbesserungen im staatlichen System sind deutlich sichtbar bei der Kin-

der erziehenden Hausfrau und dem Selbständigen. Bei ihnen haben sich die staatlichen 

Rentenansprüche um ca. 20 Prozent erhöht. Die im staatlichen System beabsichtigte 

Umverteilung auf untere Einkommensgruppen kommt bei den Berechnungen deutlich 

zum Vorschein. Der staatliche Rentenanspruch des Finanzmanagers erhöht sich nach 

den Reformen um lediglich drei Prozentpunkte. Bei den Berechnungen von Paul 
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Bridgen würden es alle Biografien mit ihren Rentenansprüchen nach den Reformen über 

die Grenze des Sozialhilfeniveaus schaffen. Der selbständige Unternehmer allerdings 

nur, wenn er auch Beiträge zu den Personal Accounts bezahlen würde
905

. Die Berech-

nungen von Bridgen sind zwar sehr optimistisch was die ununterbrochene Beitragszah-

lung in die Personal Accounts angeht. Auch ist nicht vorhersehbar wie sich der Kapi-

talmarkt entwickelt. Dennoch ist eindeutig erkennbar, dass die Reformen zu steigenden 

Rentenansprüchen führen werden. 

8.2.9 Zusammenfassung 

Vom Verfahrensablauf der Reformen ist eindeutig erkennbar, dass die Pensions Com-

mission eine herausragende Rolle spielte. Sie leistete große Vorarbeiten bezüglich der 

Analyse der Schwachstellen im System und des Aufzeigens von Lösungsmöglichkeiten. 

Dass dies mit größter Sorgfalt erfolgte, zeigt allein schon die Dauer der Kommissions-

arbeit. Im Dezember 2002 wurde die Pensions Commission einberufen und am 4. April 

2006 legte sie ihren abschließenden Bericht vor. Das Konzept war aus einem Guss und 

umfasste sowohl Veränderungen bei den staatlichen Leistungen als auch bei den Be-

triebsrenten. Es war ein Anliegen der Kommission eine einvernehmliche Lösung zu 

finden, die von allen Beteiligten mitgetragen wird. Sogar die Bevölkerung wurde inte-

griert, was von dieser sehr positiv bewertet wurde. Aufgrund dieser umfangreichen vor-

parlamentarischen Arbeiten verlief der Gesetzgebungsprozess relativ reibungslos. Von 

der Opposition wurde weniger inhaltliche Kritik geübt als vielmehr das späte Inkrafttre-

ten der Gesetzesänderungen bemängelt.  

 

Inhaltlich wurden die Reformen von Seiten der Wissenschaft stark kritisiert. Es wurde 

argumentiert, dass sie nicht dazu beitrugen, die Situation der jetzigen Rentner zu ver-

bessern und die Altersarmut zu beseitigen906. Auch die Vereinfachung des Systems 

konnte durch die getroffenen Maßnahmen nicht erreicht werden. Eine Zusammenlegung 
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der State Second Pension mit der Basic State Pension wurde nicht vorgenommen. Paul 

Bridgen sieht dies anders. Für ihn ist durch die Reformen ein starker Wandel im briti-

schen Rentensystem erfolgt. Es steckt seiner Meinung nach ein großes Potential in den 

vorgenommenen Änderungen. Die Rolle des Staates ist sowohl als Anbieter als auch als 

Regulator in bedeutender Weise gestiegen. Beispielsweise findet er die Rückkehr der 

Anpassung der Basic State Pension entsprechend der Lohnsteigerung bemerkenswert im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern, in denen man zur Preisindexierung zu-

rückkehrte. Durch die Reformen wird das Bruttosozialprodukt um einen Prozentpunkt 

steigen. Auch das ist im Vergleich zu anderen Ländern, in denen versucht wird die 

staatlichen Ausgaben zu kürzen eine Kehrtwendung. Für ihn ist ein Paradigmenwechsel 

hin zu einem konservativen Wohlfahrtsstaat eingetreten907. 

 

Wesentliches Ziel der Reformen war es auf lange Sicht, bis zum Jahr 2050 die einkom-

mensabhängigen Leistungen auf 30% zu reduzieren. New Labour wurde bewusst, dass 

die Doppelstrategie, die aktuelle Altersarmut mit einkommensabhängigen Leistungen zu 

bekämpfen und gleichzeitig die staatlichen Rentenleistungen zurückzufahren nicht 

funktionierte. Deren Erkenntnisse aus der „Ersten Reformwelle“ war, dass eine solide 

gesetzliche Rente garantiert werden müsse, die über dem Sozialhilfeniveau liege, damit 

die Bürger zu mehr Eigeninitiative und Vorsorge bereit seien.  
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9 Zwischenergebnis nach der „Zweiten Reformwelle“ 

In beiden Ländern hat sich an der Regierungszusammensetzung gegenüber der „Ersten 

Reformwelle“ nichts geändert. In Deutschland ging die SPD zusammen mit den Grünen 

und in Großbritannien die Labour Party in ihre zweite Amtszeit. Es waren somit weiter-

hin zwei sozialdemokratische Parteien an der Macht, die ihre eigenen Reformen zu 

überprüfen hatten bzw. weitere Maßnahmen erforderlich würden, wenn sich die erhoff-

ten Erfolge nicht einstellten. Neu am Regierungshandeln war, dass in beiden Ländern 

Kommissionen zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen eingesetzt wurden. In 

Deutschland war es die „Rürup–Kommission“, die aus 26 Mitgliedern bestand und in 

Großbritannien wurde die Pensions Commission einberufen, die sich aus drei Personen 

zusammensetzte. Professor Rürup war, wie bereits erwähnt ein Anhänger der kapitalfi-

nanzierten Altersvorsorge. Damit vertrat er stärker die Position von Gerhard Schröder 

als eine sozialdemokratische Linie. Die Ernennung der Leiter der Kommissionen war 

keine Zufallsauswahl, sondern erfolgte bewusst. Sicherlich, die Kommissionen betonten 

im Rahmen ihres Auftrags objektiv zu arbeiten. Aber die Zielrichtung wurde durch die 

Einstellung deren Vorsitzender geprägt. Von Gerhard Schröder wurden Kommissionen 

bewusst und gerne eingesetzt. Sie halfen ihm, seine Ziele auch innerparteilich besser 

durchsetzen zu können. Es war taktisch klug, die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

an externe Experten zu delegieren, die seine Auffassung teilten. Beim Gesetzgebungs-

verfahren konnte er sich auf die Expertenmeinung berufen und nahm damit den eigenen 

Kritikern den Wind aus den Segeln.  

 

- Institutionalismus–Theorie 

Dadurch, dass die Konzeptentwicklung auf außerhalb des parlamentarischen Verfahrens 

beauftragte Kommissionen verlagert wurde, verlief der Gesetzgebungsprozess relativ 

reibungslos ab. In Deutschland konnte der Einspruch des Bundesrats mit der Kanzler-

mehrheit abgewehrt werden. Somit standen institutionelle Hürden auch bei der „Zwei-

ten Reformwelle“ den Vorhaben nicht entgegen. Auch in Großbritannien verlief das 

Gesetzgebungsverfahren zügig und ohne viel Widerspruch. Die Pensions Commission 

leistete großartige Arbeit, was von den Akteuren betont wurde.  
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- Akteurzentrierter Institutionalismus 

Es waren mit den Regierungschefs Gerhard Schröder und Tony Blair bei der „Zweiten 

Reformwelle“ wieder dieselben Hauptakteure tätig. Damit trat zumindest in Deutsch-

land keine Änderung in der Zielrichtung der Reformen ein. Veränderungen gab es bei 

der Organisation und Besetzung der Ministerien. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung wurde aufgelöst. Die bisherige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt be-

kam das Aufgabenfeld „Soziales“ mit dazu. Sie verfolgte den bisherigen Kurs weiter. 

Tony Blair nahm mit seiner Rentenpolitik eine Kurskorrektur vor. Er stärkte die Stel-

lung des Staates. Um dieses Ziel zu erreichen war ein Konsens zwischen den Akteuren 

erforderlich, den er auch erzielte. Er ging das Problem, dass in Zukunft die Altersarmut 

und damit verbunden die Staatsausgaben drastisch ansteigen würden offensiv an. Es 

wurde eine offene Debatte geführt. Bereits in der Pensions Commission wurden alle 

Akteure vereint908 und mit ins Boot genommen, was dazu beitrug, dass ein breiter Kon-

sens zustande kam. 

 

- Institutioneller Wandel 

Die Gesetzesänderungen in Deutschland sind im Wesentlichen mit Kürzungen im staat-

lichen System verbunden. Dadurch sollten schnelle Erfolge erzielt werden, damit eine 

Beitragssatzerhöhung vermieden werden konnte. Der Einteilung Peter Hall entspre-

chend kann bei diesen Reformen von einem Wandel zweiter Ordnung gesprochen wer-

den. Mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors wurde zur Zielerreichung ein neues 

Instrument eingeführt. In Großbritannien hingegen wurden neue Instrumente mit aufge-

nommen. Außerdem wurde die Zielrichtung bei den Reformen geändert. Das staatliche 

System wurde zum Schutz der unteren und mittleren Einkommensgruppen ausgebaut. 

Mit der Einführung des quasi obligatorischen Betriebsrentensystems „NEST“ kam ein 

neues Instrument hinzu. Es kann hierbei von einem Paradigmenwechsel gesprochen 

werden. 

 

Dem inkrementellen Wandel von Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen folgend trifft 

in Deutschland mit dem Nachhaltigkeitsfaktor das Abdriften zu. Die gesetzliche Rente 
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verliert schleichend an Wert. Dabei besteht die Gefahr, dass im Laufe des Rentenbezugs 

ein Abrutschen in die Grundsicherung erfolgt. In Großbritannien kamen neue Instru-

mente zu den bereits bestehenden hinzu. Es erfolgte eine Schichtung. Das neue zusätzli-

che Betriebsrentensystem birgt die Gefahr in sich, dass die Arbeitgeber dazu geneigt 

sind ihre für die Arbeitnehmer besseren Systeme für neue Mitarbeiter nicht mehr anzu-

bieten und somit langsam auslaufen zu lassen.  

 

- Pfadabhängigkeit 

In Deutschland wurde bei den Reformen der Pfad nicht verlassen. Es war lediglich ein 

„Nachjustieren“ des mit der „Riester-Reform“ eingeschlagenen Wegs erfolgt. In Groß-

britannien hingegen wurden neue Wege gegangen. Es wurde erkannt, dass durch die 

bestehenden Strukturen Altersarmut nicht vermieden werden konnte. Im Gegenteil, die-

se hätte sich in Zukunft weiter verbreitet. Der Staat sah sich in der Pflicht, mehr zu leis-

ten. Er übernahm durch die Reformen mehr Verantwortung. Durch die Abschaffung des 

contracting out und der Anpassung der Basic State Pension an die Lohnentwicklung 

wurde dafür Sorge getragen, dass sich jeder Bürger eine solide Basisleistung im staatli-

chen System aufbauen kann. Auch die Arbeitgeber wurden stärker in die Pflicht ge-

nommen. Das bisher bestehende eiserne Prinzip der Freiheit der Arbeitgeber wurde mit 

der Einführung der „NEST-Leistung“ gebrochen. Es wurde erkannt, dass eine Trennung 

zwischen der staatlichen Fürsorge für die ärmsten Rentner in Form von Sozialhilfeleis-

tungen außerhalb des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung und eine parallel 

hierzu geforderte stärkere Eigeninitiative zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge 

nicht funktionieren. Ein „Sparen“ bei den Staatsausgaben wäre mit dieser Strategie auf 

Dauer nicht möglich gewesen. Diese Einsicht hat zum Umdenken geführt, dass man 

bereit war den eingeschlagenen Weg zumindest teilweise wieder zu verlassen. Die staat-

lichen Leistungen wurden verbessert, insbesondere auch für Frauen. 

 

- Blame avoidance 

Dadurch, dass die Ausarbeitung der Konzepte auf Kommissionen übertragen wurde 

hatte man quasi einen „Sündenbock“, der für die Maßnahmen verantwortlich gemacht 

werden konnte. Die Politik konnte sich auf die Ergebnisse des Expertengremiums beru-

fen. Auch bei dieser Reform wurden die negativen Folgen sowohl auf die Rentner als 

auch auf die Beitragszahler aufgeteilt. Der Nachhaltigkeitsfaktor wirkt sich sowohl auf 

die jetzigen Renten als auch auf die Höhe der zukünftigen Rentenzahlungen aus. Der 
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aktuelle Rentenwert ist an die Rentenanpassung gekoppelt. Er steigt bei einer niedriger 

ausfallenden Rentenanpassung ebenfalls langsamer an und bewirkt damit, dass auch die 

zukünftigen Renten mit einem geringeren aktuellen Rentenwert berechnet werden. Dies 

ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich und erfolgt in einem schleichenden Prozess. 

Damit sind die negativen Folgen der Reform wieder zwischen den Generationen aufge-

teilt. Der Rentenartfaktor wurde zwischenzeitlich so kompliziert und undurchsichtig, 

dass er für den Laien nicht mehr zu verstehen ist. Mit dem Nachhaltigkeitsfaktor wurde 

ein Kürzungsmechanismus eingeführt, der jedes Jahr automatisch wirkt und nicht im 

Parlament neu verhandelt werden muss. Es ist mit ihm quasi ein „Kürzungsautomatis-

mus“ geschaffen worden.  

 

In Großbritannien treten die wesentlichen Wirkungen der Reformen erst in der Zukunft 

ein. Es wurden die negativen Folgen der zusätzlichen Kosten somit verlagert.  

 

- Internationale Hypothese 

In Deutschland geht man mit der weiteren Kürzung der staatlichen Leistungen konform 

mit dem kontinentaleuropäischen Trend. Dies hilft die Staatsschulden abzubauen. In 

Großbritannien hingegen bewegte man sich mit der Aufwertung der staatlichen Leis-

tungen gegenläufig zu diesem mainstream.  
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Tabelle 11: Zusammenfassung der Theorieprüfung 

 Deutschland Großbritannien 

Institutionalismus Theorie Einspruch konnte abge-

wehrt werden  

unbedeutend 

Akteurszentrierter Instituti-

onalismus 

weiterhin starker Akteur 

mit Gerhard Schröder 

weiterhin starker Akteur 

mit Tony Blair 

Vetospieler unbedeutend unbedeutend 

Institutioneller Wandel 

nach Hall 

Wandel zweiter Ordnung Wandel dritter Ordnung 

Institutioneller Wandel 

nach Streeck/Thelen 

Schichtung, Abdriften Schichtung, Verlagerung  

Pfadabhängigkeit Reformen im Pfad Reformen verlassen Pfad 

Blame Avoidance Strategie der Aufteilung Strategie der Aufteilung  

Internationale Hypothese bestätigt --- 

Bestehende Altersarmut unbedeutend Rentner sind nicht mehr 

ärmer als der Rest der Be-

völkerung 

Armutsvermeidung Nicht problematisiert, 

Spielte keine Rolle 

Ziel der Reform für das 

Jahr 2050 

Quelle: Eigene Darstellung 

9.1.1 Prüfung der Annahmen  

1. Annahme: Im Vergleich zu Großbritannien hat die Armutsvermeidung in Deutsch-

land in der gesetzlichen Rentenversicherung keine Tradition. 

Die Armutsvermeidung stand bei der „Zweiten Reformwelle“ nicht zur Debatte. Ziel 

war es die aktuellen Probleme der Beitragsstabilisierung und Ausgabenreduzierung in 

den Griff zu bekommen. Es wurden die geltenden Prinzipien beibehalten. Diese An-

nahme kann als bestätigt betrachtet werden. 

 

2. Annahme: Es sind nicht die potentiellen Wählergruppen der regierenden Parteien, die 

von der Altersarmut betroffen sind. 

Die getroffenen Maßnahmen wirken auf alle Rentner gleichermaßen. Eine Abstufung 

des Nachhaltigkeitsfaktors entsprechend der Rentenhöhe wurde zwar angesprochen, 
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stand aber nicht zur Diskussion. Diese Annahme ist bei der „Zweiten Reformwelle“ 

nicht bestätigt.  

 

3. Annahme: Im Unterschied zu Großbritannien ist in Deutschland die Altersarmut kein 

real existierendes Problem und wird deshalb nicht zum „Agenda–Setting“. 

Altersarmut ist weiterhin kein akutes Problem in Deutschland. Diese Annahme betätigt 

sich. 

 

4. Annahme: Durch das kurzfristige Denken in der Politik werden langfristig entstehen-

de Probleme vernachlässigt. 

Schnelle Wirkungen der Maßnahmen zur Behebung der finanziellen Probleme standen 

bei der Reform im Vordergrund. Die Annahme bestätigt sich.  
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9.1.2 Was kann Deutschland vom Reformprozess in Großbritannien 

lernen? 

Aus dem in Großbritannien erfolgten Reformprozess kann Deutschland wesentliche 

Erkenntnisse sowohl bezüglich der Policy als auch der Politics gewinnen. Diese sind: 

 die Erkenntnis, dass das private Sparen nur dann angeregt bzw. gefördert wird, 

wenn eine solide staatliche Rente gewährt wird; 

 die Bekämpfung der Altersarmut mit einkommensabhängigen Leistungen außer-

halb der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zielführend ist; 

 sachliche Diskussionen erforderlich sind, um eine Problemlösung zu erzielen 

ohne parteipolitisches Machtgehabe; 

 langfristiges Denken in der Rentenpolitik erforderlich ist; 

 die Bevölkerung in den Reformprozess mit einbezogen werden kann; dies 

schafft einen Konsens und Akzeptanz auf breiter Basis; 

 die transparente und offene Arbeit der Pensions Commission; es konnten Stel-

lungnahmen abgegeben und Kritik geübt werden; die Kommission befasste sich 

damit und begründete ihr Vorgehen; 

Die Frage ist nur, ob die Reformen auch tatsächlich umgesetzt werden können. Die Be-

fürchtung, dass die Nachfolgeregierung die Maßnahmen teilweise wieder außer Kraft 

setzen, wurde auch von Paul Bridgen geäußert
909

. Was aktuell diskutiert wird und beab-

sichtigt ist zu ändern, zeigt das folgende Kapitel. 

                                                 
909

 Bridgen, Paul, 2010: Towards a social democratic pension system? Assessing the significance of the 

2007 and 2008 Pension Acts. A paper submitted to the Social Policy Association conference, July 

2010. University of Lincoln. S. 22, 23 



Wirkung der Rentenreformen in Deutschland 

Seite 307 

10 Wirkung der Rentenreformen in Deutschland 

Es gibt bereits eine Vielzahl von Berechnungen, wie sich die Rentenreformen auf die 

zukünftigen Rentenansprüche auswirken werden. Hier wird allerdings speziell auf die 

besonders vor Altersarmut betroffenen Erwerbsverläufe eingegangen und geprüft, ob 

für diese Versicherungsbiographien die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung ausreichend sein werden, um damit über das Grundsicherungsniveau zu gelangen. 

Es sind insbesondere Frauen, die von der Altersarmut betroffen sein werden. Allerdings 

ist zu differenzieren, denn unter der Generation der Babyboomerinnen, die am stärksten 

betroffen sein wird, ist eine höhere Vielfalt an Lebens- und Erwerbsverläufen vorzufin-

den. Dies wurde von Barbara Riedmüller und Ulrike Schmalreck bei ihrer Analyse fest-

gestellt. Sie bildeten Cluster und fassten die Erwerbsverläufe unter sieben Kategorien 

zusammen. Es kamen im Vergleich zur Generation der zwischen 1947 bis 1951 gebore-

nen Frauen zwei neue Cluster hinzu. Diese sind gut ausgebildete Frauen und Frauen mit 

langen Zeiten der Arbeitslosigkeit. Hier wurde lediglich von den Clustern die Rente 

berechnet, die am stärksten vor der Altersarmut bedroht sein werden. Die Bildungssta-

ken und Vollzeiterwerbstätigen Frauen sind hiervon am wenigsten betroffen. Folgende 

Erwerbsverläufe wurden den Berechnungen zugrunde gelegt: 

10.1 Westdeutsche Babyboomerinnen 

- Langzeitarbeitslose 

Die „Langzeitarbeitslose“ hat sich unter den Babyboomerinnen als neues Cluster her-

auskristallisiert910. Kennzeichnend bei ihr sind die langen Zeiten der Arbeitslosigkeit911. 

Es wurde ein Versicherungsverlauf mit zwei Jahren Schulzeit nach Vollendung des 17. 

Lebensjahres, drei Jahren Fachschulausbildung, daran anschließend fünf Jahren Voll-

zeiterwerbstätigkeit mit einem Verdienst von 1/2 Durchschnittsverdienst, der Geburt 

eines Kindes mit anschließender vierjähriger Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, acht 

Jahren Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug, vier Jahren geringfügiger Beschäftigung 

                                                 
910

 Ihr Anteil beträgt 6% der untersuchten Erwerbsverläufe. 
911 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 48 
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und daran anschließend drei Jahren Vollzeitbeschäftigung mit einem Verdienst eines 

1/2 Durchschnittsverdieners berechnet.  

 

- Zwei-Phasen Frauen 

Die Erwerbsverläufe der „Zwei-Phasen-Frauen“ sind gekennzeichnet durch eine Phase 

der Erwerbstätigkeit und einer längeren Zeit der Unterbrechung der Berufstätigkeit we-

gen Zeiten der Kindererziehung912. Es wurde bei der Berechnung ein Versicherungsver-

lauf zugrunde gelegt mit zwei Jahren Schulzeit nach Vollendung des 17. Lebensjahres, 

drei Jahren Fachschulausbildung, daran anschließend neun Jahre Vollzeiterwerbstätig-

keit (1/2 Durchschnittsverdienst). Es werden zwei Kinder geboren und aufgrund Kin-

dererziehung die Beschäftigung fünf Jahre lang unterbrochen. Nach einem Jahr Arbeits-

losigkeit ohne Leistungsbezug wird eine Teilzeitbeschäftigung mit einem Verdienst von 

1/4 des Durchschnittseinkommens aufgenommen. 

 

- Familienorientierte 

Kennzeichnend für die „Familienorientierte“ ist die lange Zeit der Unterbrechung der 

Berufstätigkeit. 19% der Babyboomerinnen gehören diesem Cluster an913. Der Berech-

nung wurde ein Erwerbsverlauf mit zwei Jahren Schulzeit, drei Jahren Fachschulausbil-

dung, anschließender vierjähriger Vollzeiterwerbstätigkeit mit einem ½ Durchschnitts-

verdienst zu Grunde gelegt. Nach einer 14-jährigen Erwerbsunterbrechung wegen Kin-

dererziehung (zwei Kinder) wurde eine geringfügige Beschäftigung mit einem Ver-

dienst von 400,00 Euro aufgenommen.  

 

- Mischerwerbstätige 

Bei der „Mischerwerbstätigen“ finden bedingt durch Arbeitsplatzwechsel häufigere 

Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen statt. Von der „Teilzeiterwerb-

stätigen“ unterscheidet sich die „Mischerwerbstätige“ dadurch, dass sie nach der Zeit 

                                                 
912

 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 47 
913

 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 46 
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der Kindererziehung nicht endgültig in eine Teilzeitbeschäftigung wechselte914. Auch 

bei ihr werden zwei Jahre Schulzeit und drei Jahre Fachschulausbildung der Berech-

nung zugrunde gelegt. Daran anschließend folgen fünf Jahre Vollzeitbeschäftigung. 

Nach der Geburt des ersten Kindes und einer Unterbrechung der Berufstätigkeit von 

einem Jahr wird wieder eine Vollzeitbeschäftigung aufgenommen. Erst nach der Geburt 

des zweiten Kindes und einem erneuten Jahr Mutterschaftsurlaub folgen fünf Jahre 

Teilzeiterwerbstätigkeit, anschließend fünf Jahre Vollzeitbeschäftigung und bedingt 

durch Kündigung und ½ Jahr Arbeitslosigkeit anschließend vier Jahre Teilzeiterwerbs-

tätigkeit915. 

 

Abbildung 28: bisher erworbene gesetzliche Rentenansprüche der westdeutschen Baby 

boomerinnen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit RV-Win 

 

Wie das Schaubild zeigt hat die „Mischerwerbstätige“ mit einem jetzigen Rentenan-

spruch von 487,19 Euro und die „Zwei-Phasen Frau“ mit 442,04 Euro bisher die höchs-

ten Rentenansprüche unter den vor Armut gefährdeten Babyboomerinnen erworben. 

                                                 
914

 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 45 
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 Während der Zeiten der Vollzeiterwerbstätigkeit wurde ½ Durchschnittsverdienst der Berechnung zu 

Grunde gelegt und während der Zeiten der Teilzeitbeschäftigung ¼ Durchschnittsverdienst.  
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Der Anspruch der „Familienorientierten“ mit 220,73 Euro sowie der „Langzeitarbeitslo-

sen“ mit 220,35 Euro ist hiervon fast nur die Hälfte. 

 

10.2 Ostdeutsche Babyboomerinnen 

Die Erwerbsverläufe der Ostdeutschen Babyboomerinnen unterscheiden sich von denen 

der Westdeutschen in zwei Punkten. Sie weisen längere Zeiten der Erwerbstätigkeit auf 

und die Unterbrechungen wegen Kindererziehung sind kürzer916. Rentenberechnungen 

der Bildungsstarken und der Vollzeiterwerbstätigen wurden nicht vorgenommen, da 

deren Rentenanspruch ausreichend sein wird um vor Altersarmut geschützt zu sein917. Es 

wurde der bisherige Rentenanspruch der „Mischerwerbstätigen“, der „Teilzeiterwerbstä-

tigen“ sowie der „Langzeitarbeitslosen“ berechnet. 

 

- Mischerwerbstätige 

Die „Mischerwerbstätige“ ostdeutsche Babyboomerin hat im Unterschied zur Teilzeit-

erwerbstätigen ihre Teilzeitjobs insbesondere nach der Geburt der Kinder ausgeübt918. 

Es wurde ein Erwerbsverlauf mit zwei Jahren Schulzeit, drei Jahren Fachschulbesuch, 

anschließend vier Jahren Vollzeiterwerbstätigkeit und einem Jahr Arbeitslosigkeit mit 

Leistungsbezug zu Grunde gelegt. Nach der Geburt des ersten Kindes wurden zwei Jah-

re Mutterschaftsurlaub in Anspruch genommen, bevor das zweite Kind geboren wurde. 

Daran anschließend wurde ein Jahr die Beschäftigung unterbrochen, bevor eine Teil-

zeitbeschäftigung aufgenommen wurde. Diese wurde fünfeinhalb Jahre ausgeübt bis in 

eine Vollzeittätigkeit gewechselt wurde919. Aufgrund einer Kündigung wird seit dem 

Jahr 2008 nur noch eine geringfügige Beschäftigung ausgeübt. 
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 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 50 
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 Der Anteil der Vollzeiterwerbstätigen unter den ostdeutschen Babyboomerinnen beträgt 43%. Das 

Cluster der Familienorientierten ist mit 4% fast nicht existent. Die Teilzeiterwerbstätige und Misch-

erwerbstätige ist mit jeweils 14% vorzufinden und die Langzeitarbeitslose zu 16%. 
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 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 

mittleren Lebensalter. Wandel und rentenpolitische Implikation. Berlin: Freie Universität. 

http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf (Zu-

griff am 25.8.2013). S. 55 
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 Bei der Teilzeiterwerbstätigkeit wurde ein Verdienst in Höhe eines Viertels eines Durchschnittsver-

dienstes zu Grunde gelegt und während der Vollzeiterwerbstätigkeit ein Verdienst in Höhe der Hälfte 

des Durchschnittsverdienstes.  
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- Teilzeiterwerbstätige 

Kennzeichnend für die „Teilzeiterwerbstätige“ sind die langen Phasen der Teilzeitarbeit, 

die größtenteils erst mit Beginn der 1990er Jahre zurückgelegt wurden sowie die kurze 

Unterbrechung wegen Kindererziehung. Nach der frühen Geburt der Kinder wurde wie-

der voll gearbeitet920. Es wurde ein Erwerbsverlauf mit zwei Jahren Schulzeit, drei Jah-

ren Fachschulausbildung und daran anschließender zweijähriger Vollzeitbeschäftigung 

zu Grunde gelegt. Nach der Geburt des ersten Kindes wurde nach einem halben Jahr 

Mutterschaftsurlaub ein Jahr in Vollzeit gearbeitet, bis das zweite Kind geboren wurde. 

Daran folgte nach einem halben Jahr Mutterschaftsurlaub eine 14 jährige Teilzeiter-

werbstätigkeit, bis ab dem Jahr 2009 wieder eine Vollzeitbeschäftigung aufgenommen 

wurde. 

 

- Langzeitarbeitslose 

Die „Langzeitarbeitslose“ ist im Durchschnitt acht Jahre lang arbeitslos gemeldet. Den 

ostdeutschen Babyboomerinnen gehören 16% diesem Cluster an. Es wurde der Renten-

berechnung ein Erwerbsverlauf mit zwei Jahren Schulzeit, drei Jahren Fachschulausbil-

dung und anschließender vierjähriger Vollzeiterwerbstätigkeit zu Grunde gelegt. Nach 

der Geburt des ersten Kindes wurde ein Jahr Mutterschaftsurlaub in Anspruch genom-

men. Danach folgen zwei Jahre Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug. Es wurde das 

zweite Kind geboren mit anschließendem einjährigem Erziehungsurlaub. Danach folg-

ten vier Jahre Arbeitslosigkeit, bevor wieder eine volle Erwerbstätigkeit aufgenommen 

werden konnte. 

 

                                                 
920

 Riedmüller, Barbara, Schmalreck, Ulrike, 2012: Die Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen im 
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griff am 25.8.2013). S. 54 



Wirkung der Rentenreformen in Deutschland 

Seite 312 

Abbildung 29: bisher erworbene gesetzliche Rentenansprüche der ostdeutschen Baby-

boomerinnen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit RV-Win 

 

Auffallend bei den Ostdeutschen Erwerbsverläufen ist, dass der bisherige Rentenan-

spruch der „Teilzeiterwerbstätigen“ mit 403,24 Euro am geringsten ausfällt, sogar ge-

ringer als bei der „Langzeitarbeitslosen“, die mit den bis zum 30.09.2013 gespeicherten 

Versicherungszeiten einen Anspruch in Höhe von 436,55 erworben hat. Dies zeigt, dass 

bei langen Zeiten der geringfügigen Beschäftigung der Rentenanspruch nur minimal 

steigt. 
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10.3 Hochrechnung der Rentenansprüche auf das 67. 

Lebensjahr 

Abbildung 30: hochgerechneter gesetzlicher Rentenanspruch bis zum Renteneintritt mit 

1/2 Durchschnittsverdienst 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit RV-Win 

 

Für die Hochrechnung wurde ab Oktober 2013 bis zum Beginn der Regelaltersrente 

(nach Vollendung des 67. Lebensjahres) davon ausgegangen, dass ohne weitere Unter-

brechungen der Erwerbstätigkeit ein Verdienst in Höhe der Hälfte des Durchschnitts-

verdienstes erzielt würde. Unter dieser Annahme würde keiner der Cluster einen Ren-

tenanspruch über 800,00 Euro erzielen. Die Babyboomerinnen mit diesen Erwerbsver-

läufen hätten somit sowohl Anspruch auf die von der CDU propagierte Lebensleistungs-

rente als auch auf die von der SPD favorisierte Solidarrente, wenn die weiteren Voraus-

setzungen für diese Leistungen erfüllt sind. Am niedrigsten fallen die Rentenansprüche 

der Familienorientierten (West) sowie der Langzeitarbeitslosen (West) aus. Wenn man 

bedenkt, dass sich von den Westdeutschen Babyboomerinnen 72% in diesen vier Clus-

tern befinden, dann ist zu erwarten, dass Babyboomerinnen die im Niedriglohnsektor 

beschäftigt sind von der Altersarmut betroffen sein werden, wenn sie nicht noch vom 

Einkommen ihres Partners profitieren. 
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Abbildung 31: hochgerechneter gesetzlicher Rentenanspruch bis zum Renteneintritt mit 

einem Durchschnittsverdienst 

 

Quelle: Eigene Berechnungen mit RV-Win 

 

Bei einer zweiten Hochrechnung wurde davon ausgegangen, dass ab Oktober 2013 bis 

zur Vollendung des 67. Lebensjahres ohne Unterbrechung ein Verdienst in Höhe des 

Durchschnittsverdienst erzielt wurde. Diese Annahme ist sehr unrealistisch, aber sie 

zeigt, dass damit die „Mischerwerbstätige“ und die „Familienorientierte“ in West-

deutschland sowie alle ostdeutschen Babyboomerinnen über das derzeitige Existenzmi-

nimum von 677,00 Euro und die 850,00 Euro der Lebensleistungs- oder Solidarrente 

gelangen würden. Die „Langzeitarbeitslose“ würde es nicht mehr schaffen die fehlenden 

Lücken auszugleichen. Sie fällt in die Altersarmut. Eine lange Zeit der Erwerbstätigkeit 

mit einem guten Verdienst sind in der gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin für 

einen Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung von Bedeutung. Sobald längere 

Zeiten der Erwerbsunterbrechung, ein geringer Verdienst oder längere Zeiten der Ar-

beitslosigkeit vorliegen wird es schwierig sich einen Rentenanspruch oberhalb des 

Grundsicherungsniveaus aufzubauen. Deshalb ist auch bei der Arbeitsmarktpolitik an 

die Rentenpolitik zu denken.  
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11 Aktuelle Rentendiskussion 

11.1 Aktuelle Rentendiskussion in Großbritannien 

Mit den Unterhauswahlen im Mai 2010 ging für New Labour eine 13-jährige Regie-

rungszeit zu Ende. Gordon Brown, der damalige Premierminister und Labour Spitzen-

kandidat schaffte es nicht, die Wahlen zu gewinnen. Auch die Konservativen unter der 

Führung von David Cameron verfehlten mit 36,1% der Stimmen die absolute Mehrheit. 

Sie waren gezwungen mit den Liberaldemokraten eine Koalitionsregierung einzugehen. 

Diese Situation hatten die Briten seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das West-

minster Modell hatte seither immer für klare Machtverhältnisse gesorgt. Man war ge-

spannt darauf, wie es funktionieren würde. Bis jetzt hat die Koalitionsregierung ganz 

gut funktioniert
921

.  

 

Bereits im Wahlkampf propagierten die Konservativen, dass sie die neu eingeführte und 

verpflichtende „NEST“–Betriebsrente wieder rückgängig machen würden. Dies ist nicht 

erfolgt. Aber wie von Paul Bridgen angedeutet, war es schon länger Absicht der Tories 

die State Second Pension abzuschaffen
922

.  

 

In der Koalitionsvereinbarung wurde betont, dass für die Rentner ein Leben in Würde 

garantiert werden solle. Die Basic State Pension ist ab April 2011 entweder entspre-

chend der Löhne oder der Preise zu erhöhen, je nachdem welcher Wert höher ist. Liegen 

beide Werte unter 2,5%, so hat die Anpassung mindestens in Höhe von 2,5% zu erfol-

gen923. Der Renteneintritt soll flexibler gestaltet werden und das Renteneintrittsalter ent-

sprechend der gestiegenen Lebenserwartung angehoben werden. Die Regeln des staatli-

chen Rentensystems sollen vereinfacht werden, um das betriebliche Sparen neu zu bele-

                                                 
921

 Leithäuser, Johannes, 2010: Cameron & Clegg, Koalition in Großbritannien. Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 14.05.2010, http://www.faz.net/aktuell/politik/koalition-in-grossbritannien-cameron-clegg-

1979176.html (Zugriff am 8.8.2013) 
922

 Bridgen, Paul, 2010: Towards a social democratic pension system? Assessing the significance of the 

2007 and 2008 Pension Acts. A paper submitted to the Social Policy Association conference, July 

2010. University of Lincoln. S. 22 
923

 HM Treasury, 2010: Budget 2010, HC 61, London: HM Treasury 

http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/

dg_188581.pdf (Zugriff am 9.8.2013) S. 34 



Aktuelle Rentendiskussion 

Seite 316 

ben. Es soll mit der Industrie zusammengearbeitet werden, um sicherzustellen, dass das 

neue Betriebsrentensystem zu einem Erfolgserlebnis wird
924

.  

 

Als große Herausforderung der neuen Regierung gilt es, die Staatsverschuldung in den 

Griff zu bekommen und die Wirtschaft wieder zu beleben, die durch die Euro-Krise in 

eine Rezession fiel. Trotz der umfassenden Rechtsänderungen, die von der Vorgänger-

regierung unter anderem mit dem Pensions Act 2007 verabschiedet worden waren, sieht 

die Koalitionsregierung weiteren Handlungsbedarf, da die Neuerungen ihre volle Wir-

kung erst nach langen Übergangszeiten entfalten. Als wesentliche Probleme des derzei-

tigen Systems, die durch die bisherigen Reformen nicht behoben wurden, werden die 

folgenden drei Punkte genannt:  

 

1. Einkommensabhängige Leistungen behindern das private Sparen 

Dass einkommensabhängige Leistungen als letztes Auffangbecken für die Ärmsten er-

forderlich sind steht außer Frage. Das soll auch weiterhin so bleiben. Aber im derzeiti-

gen Rentensystem von Großbritannien sind mit 45% Rentnern, die Anspruch auf den 

Pension Credit haben, fast die Hälfte der Rentner auf einkommensabhängige Leistungen 

angewiesen. Dies ist den Sparern bewusst und entmutigt sie zusätzlich für das Alter 

vorzusorgen. Diese Vorsorgeleistungen könnten ihnen eventuell später angerechnet 

werden und sie wären finanziell nicht besser gestellt als wenn sie nicht gespart hätten. 

Diese negative Anreizwirkung ist es, die zu beseitigen ist. Mit dem Pensions Act 2007 

ging man dieses Problem an. Bis zum Jahr 2050 sollten durch die bessere Absicherung 

mit der State Second Pension und der Aufwertung der Basic State Pension die einkom-

mensabhängigen Leistungen auf ein Drittel reduziert werden. Das dauert der Koalitions-

regierung zu lange. In Anbetracht der Herausforderungen, denen die jetzige Generation 

gegenübersteht, muss die Wirkung früher eintreten und ihr mehr Sicherheit gegeben 

werden, so dass sich ihre Altersvorsorge lohnt. Hinzu kommt außerdem, dass eine 

gleichbleibend hohe Zahl von Berechtigten ihre Ansprüche auf den Pension Credit nicht 

geltend macht
925

,
926

. 
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2. Komplexität und Unsicherheit im System 

Durch die Gesetzesänderungen der vergangenen Jahrzehnte wurde das britische Renten-

system immer komplizierter. Von der Pensions Commission wurde es sogar als das 

komplizierteste der Welt bezeichnet
927

. Auch der Pensions Commission war es deshalb 

ein Anliegen, das System zu vereinfachen. Mit den bisherigen Rentenreformen, insbe-

sondere mit dem Pensions Act 2007 und Pensions Act 2008 ist dies jedoch nur zum Teil 

gelungen. Hieran muss nach Meinung der liberal–konservativen Regierung weiter gear-

beitet werden. Für die Bürger müsse aus zweierlei Gründen klar ersichtlich sein wie 

hoch ihr staatlicher Rentenanspruch ist. Zum einen hängt hiervon die generelle Ent-

scheidung ab, ob jemand bereit ist zu sparen oder nicht und zum anderen die Entschei-

dung, in welcher Höhe eine zusätzliche private Altersvorsorge betrieben werden soll
928

.  

 

3. Mehr Fairness im gesetzlichen Rentensystem für Frauen und Geringverdiener 

Die staatlichen Rentenansprüche von Frauen sind im Durchschnitt um ungefähr 40 

Pfund geringer als die der Männer. Sie beziehen auch häufiger einkommensabhängige 

Leistungen. Annähernd zwei Drittel der Bezieher des Pension Credit sind Frauen. Die 

Gründe hierfür sind, dass Frauen zum einen weniger verdienen als Männer und zum 

anderen durch Kindererziehungs- und Pflegezeiten häufiger Unterbrechungen in ihrer 

Erwerbsbiografie haben. Mit dem Pensions Act 2007 hat man versucht hiergegen Abhil-

fe zu schaffen, indem die Zeiten der Kindererziehung und Pflege stärker berücksichtigt 

wurden und die erforderlichen Beitragsjahre für den vollen Anspruch auf die Basic Sta-

te Pension auf 30 Jahre reduziert wurde. Bis diese Maßnahmen jedoch ihre volle Wir-

kung entfalten und die Rentenhöhe der Frauen derer der Männer angeglichen sein wird, 

wird es bis zum Jahr 2050 dauern. Dies hat zur Folge, dass die nächsten Rentnergenera-

tionen weiterhin auf einkommensabhängige Leistungen angewiesen sein werden und die 

Unsicherheit für private Vorsorgeentscheidungen weiterhin bestehen bleibt
929

. Hierge-

gen muss Abhilfe geschaffen werden.  
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Mit dem Green Paper - A state pension for the 21st century - das von der Regierung im 

April 2011 vorgelegt und zur Diskussion gestellt wurde, werden Vorschläge gemacht, 

wie die genannten Probleme im staatlichen Rentensystem behoben werden können. Es 

wird betont, dass ein wesentliches Ziel der Reformen die Vereinfachung des staatlichen 

Rentensystems sei. Der gesetzliche Rentenanspruch solle einfacher und gerechter ge-

staltet werden, damit er eine solide Basis für die eigene private Altersvorsorge biete, auf 

die man sich verlassen könne. Außerdem sollen die bisher im System am meisten Be-

nachteiligten - Frauen, Geringverdiener und Selbständige - besser geschützt werden. 

Dies wurde von Steve Webb, dem zuständigen Minister für Rentenangelegenheiten, im 

Vorwort des Green Paper zum Ausdruck gebracht: 

„It is right that people are asked to take responsibility for their retirement by saving while 

they are working. But to do this we need a simple and fair state pension which acts as a 

foundation for building up retirement income and rewards people for taking responsibil-

ity.”
930

 

Zur Behebung dieser Schwächen im gesetzlichen Rentensystem werden zwei Re-

formoptionen vorgeschlagen: 

 

1.  Eine schnellere Einführung der „Flatrate–Leistung“ 

Eine Möglichkeit wäre es, die bereits in die Wege geleiteten Reformen zu beschleuni-

gen, indem ihr Inkrafttreten vorverlegt werde. Die State Second Pension sollte bereits 

zehn Jahre früher, im Jahr 2020 in eine Pauschalleistung umgewandelt werden und nicht 

erst im Jahr 2030. Diese „Flatrate–Rente“ könnte dann beispielsweise 140 Pfund in der 

Woche betragen, wenn die Voraussetzung von dreißig Jahren mit qualifizierten Bei-

tragsjahren erfüllt wäre. Dies hätte den Vorteil, dass die Angleichung der Regelungen 

der Basic State Pension mit der State Second Pension schneller durchgeführt werden 

könnten, damit für alle Arbeitnehmer die gleichen Leistungen gewährleistet werden 

könnten, und auch die Rentenanpassung in gleicher Höhe erfolgen könnte. Der Ausstieg 

aus der State Second Pension sollte bei Betriebsrentensystemen mit garantierter Leis-

tungsgewährung bestehen bleiben
931

.  
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2.  Reduzierung der gesetzlichen Rente auf eine Säule 

Die zweite Option wäre als radikalere Variante das Zusammenlegen der Basic State 

Pension mit der State Second Pension zu einer „Flatrate–Rente“. Die zukünftigen Rent-

ner würden dann, wenn sie 30 Jahre mit Beiträgen erfüllt hätten, eine Rente von derzeit 

140 Pfund wöchentlich erhalten. Ein Rentenanspruch bestünde erst, wenn mindestens 

sieben Beitragsjahre vorhanden seien. Dieser Rentenanspruch läge über dem Grundsi-

cherungsniveau des Pension Credit
932

. Bei dieser Variante wäre ein Ausstieg aus dem 

staatlichen Rentensystem nicht mehr möglich.  

 

Beide Optionen sind so ausgelegt, dass durch sie keine zusätzlichen Kosten entstehen 

würden und auch den bereits für die kommenden Jahre vorausberechneten Kostenan-

stieg nicht übersteigen würden. Die zweite Variante würde auch damit finanziert, dass 

durch sie sowohl der Anspruch auf die State Second Pension erlöschen würde, als auch 

die einkommensabhängige Leistung des Savings Credit wegfallen würde. Die Kosten in 

Grenzen zu halten ist ein oberstes Gebot bei der Reform
933

.   

 

3.  Anhebung des Renteneintrittsalters 

Die Anhebung des Renteneintrittsalters ist bzw. wird immer wieder erforderlich sein, 

um das System auf Dauer leistungsfähig und stabil zu halten. Es wird vorgeschlagen, 

die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 66 Jahre auf den April 2020 vorzuziehen und 

nicht erst im Jahr 2026 einzuführen. Außerdem wird nach einem Mechanismus gesucht, 

der das Renteneintrittsalter automatisch entsprechend der gestiegenen Lebenserwartung 

anpasst
934

.  

 

Diese Reformoptionen wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen der öffentli-

chen Anhörung wurde Gelegenheit gegeben, darauf zu antworten und die eigene Mei-

nung mitzuteilen. Es waren hierzu zwölf Wochen Zeit bis zum 24. Juni 2011. Außer-

dem wurde eine Internetseite eingerichtet, auf der Unterstützung zum Antworten ange-

boten wurde. Es konnte bei Unklarheiten auch telefonisch nachgefragt werden. Wäh-
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rend der Anhörungszeit wurden außerdem vier Gesprächsrunden mit dem Minister und 

mit Vertretern von Interessengruppen durchgeführt. Treffen mit Arbeitgebervertretern, 

privaten Rentenversicherungsunternehmen, Konsumentengruppen und Vertretern von 

Freiwilligenorganisationen fanden zusätzlich dazu statt
935

.  

Die Vereinfachung des staatlichen Rentensystems mit nur noch einer einheitlichen Leis-

tung fand großen Zuspruch. Die Rentenexpertin Dr. Ros Altmann meinte hierzu: 

„ A single tier pension would definitely help personal responsibility for future retirees, 

because it would help people realise what the state will pay, so they can plan to provide 

more for themselves if they want it. “
936

 

 

- Arbeitgeber 

Auch seitens der Arbeitgeber wird in der Vereinfachung und Klarheit des staatlichen 

Rentensystems eine wichtige Voraussetzung gesehen, um die Bürger zu befähigen pri-

vat vorzusorgen. Das gibt den Vorsorgenden Sicherheit
937

. Hierzu die Meinung des 

CBI: 

„Moving to a single-tier state pension regime would simplify the system in the long term 

and provide certainty for individuals about how much pension they will be receiving. We 

believe that this simpler state pension combined with automatic enrolment would help raise 

awareness among individuals that it pays to save.”
938 

Wenn die staatliche Rente bestehend aus einer Säule eingeführt würde hätte dies zur 

Folge, dass gleichzeitig das sogenannte „contracting out“ abgeschafft würde, das bisher 

noch möglich war, wenn der Arbeitnehmer einem Betriebsrentensystem beitrat, das im 

Alter eine Rentenzahlung garantierte. Vom Arbeitgeber waren in diesem Fall niedrigere 

Beiträge zur National Insurance zu bezahlen. Dies würde mit der Gesetzesänderung 
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wegfallen. Von der CBI wird betont, dass sie der Einführung der staatlichen Rente aus 

einer Säule nur dann zustimmen würden, wenn für die Arbeitgeber ein Ausgleich für die 

zusätzlichen Kosten geschaffen werde, die ihnen durch den höheren Beitrag zur Natio-

nal Insurance entstehen.  

 

- Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft sieht in der Vereinfachung der staatlichen Rentenstruktur 

eine wichtige Voraussetzung dafür, die Bürger zu befähigen privat vorzusorgen
939

. Die 

Versicherungsgemeinschaft der Betriebsrenten (NAPF) ist der Meinung, dass eine staat-

liche Rente aus einer Säule besser zu dem neu eingeführten verpflichtenden Betriebs-

rentensystem des sogenannten „NEST“ passe. Als Grund hierfür wird ebenfalls die Ein-

fachheit und Klarheit genannt, die dazu beitrage, dass die Arbeitnehmer besser planen 

könnten, was sie selbst zusätzlich an Altersvorsorge leisten müssten
940

. Vom NAPF 

wird vorgeschlagen, den Arbeitgebern eine außerordentliche Erlaubnis zu erteilen, ihre 

Satzungen bezüglich ihrer Betriebsrentensysteme zu ändern. Damit sollte ihnen die 

Möglichkeit gegeben werden, die zusätzlichen Kosten umzuverteilen, die durch den 

Wegfall der verminderten Beitragszahlung zur National Insurance entstehen 
941

. 

 

- Gewerkschaft 

Von Seiten der Gewerkschaft werden weitere Reformen im Rentensystem mit den Ziel-

setzungen der Fairness, Einfachheit, persönlichen Verantwortung und Nachhaltigkeit 

prinzipiell befürwortet. Von der TUC wird kritisiert, dass die Zielerreichung durch die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zu unpräzise bestimmt sei. Auch werde nicht detailliert 

dargelegt, inwieweit sich das Einkommen der Rentner durch die Reformen verbessere, 
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wer die Gewinner und wer die Verlierer der Reformen sein werden
942

. Die Unite Union 

plädiert dafür, ein einkommensabhängiges Element im staatlichen Rentensystem haupt-

sächlich für diejenigen beizubehalten, die keinen Zugang zu einer Betriebsrente mit 

Leistungsgarantie haben. Unite union meinte hierzu: 

“Unite opposed the move to evolve S2P to a flat-rate pension, as we felt that the princi-

ple which underpinned SERPS of allowing those with no access to an employer DB 

pension to accrue a limited state earnings–related (DB) benefit should be maintained. 

“
943 

 

- Sozialverbände 

Die Verschmelzung der staatlichen Leistungen in einer Säule wird für die ärmsten 

Rentner als vorteilhaft dafür angesehen, die Armut zu bekämpfen und die Abhängigkeit 

von einkommensabhängigen Leistungen zu reduzieren. Besorgnis äußerte Age UK in 

Bezug auf die Umstellungsphase. Diese werde unter dem Aspekt der Klarheit und Ein-

fachheit sicherlich problematisch werden. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen bis 

das neue System klar und übersichtlich sein wird. Um Verwirrungen zu vermeiden wird 

es als wichtig angesehen, dass während der Umstellungsphase eine klare Kommunikati-

on stattfinde 
944

. Die Organisation Carers UK befürwortet, dass auch Pflegezeiten im 

System mit berücksichtigt werden und somit Pflegende zusammen mit ihren weiteren 

Beschäftigungszeiten die Versicherungsjahre höchstwahrscheinlich zusammenbekom-

men werden. Sie denken aber auch an andere Gruppen wie beispielsweise Migranten, 

für die es schwierig sein werde 30 Versicherungsjahre zu erwerben. Sie würden keine 

oder nur sehr geringe Renten bekommen
945

. Vom Committee for Social Development 

wird der Zusammenhang zwischen dem Anspruch auf einkommensabhängige Leistun-
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gen und dem damit verbundenen negativen Anreiz zum privaten Sparen bestritten, wie 

er von der Regierung aufgestellt werde. Sie betonen, dass es Personen mit niedrigem 

Einkommen bereits aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht möglich sei private Alters-

vorsorge zu betreiben. Auch erwerbsgeminderten oder kranken Bürgern sei es schwer 

bzw. nicht möglich, die erforderliche Anzahl an Beitragsjahren zu erwerben
946

.  

 

- Bürger 

Von Seiten der an der Anhörung beteiligten Bürger wird die einheitliche staatliche Ren-

te als Vereinfachung und als gute Planungsgrundlage für das Alter gesehen. Außerdem 

trägt diese Zusammenlegung der Ansprüche auch zu einer Verwaltungsvereinfachung 

bei, wodurch der Staat Kosten sparen kann
947

. Um ein Durcheinander durch die Umstel-

lungsphase zu vermeiden wird eine Stichtagsregelung vorgeschlagen
948

. Insgesamt er-

hielt die Regierung auf das Green Paper - A state pension for the 21st century - vom 

April 2011 1.600 schriftliche Antworten von Bürgern und 102 Antworten von Organisa-

tionen. Das Konzept der Verschmelzung der staatlichen Rentenleistungen zu einer 

„Flatrate-Rente“ fand großen Zuspruch. Zwei Drittel der Antwortenden befürworteten 

diese Reformoption
949

. Im Januar 2013 wurde nunmehr das White Paper - The single-

tier pension: a simple foundation for saving - vorgestellt, in dem die ausgearbeiteten 

Reformvorhaben der Regierung dargestellt sind.  

 

Wie von der Mehrheit der Befragten befürwortet, entschied sich die Koalitionsregierung 

für die Verschmelzung der Basic State Pension mit der State Second Pension zu einer 

einzigen pauschalen Rentenleistung. Diese soll über dem Niveau der Grundsicherung 

liegen. Damit will man das Ziel der Einfachheit und Klarheit des staatlichen Systems 

                                                 
946

 Department for Work and Pensions, 2011: A state pension for the 21st century: A summary of re-

sponses to the public consultation. Cm 8131, London: Department for Work and Pensions. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190100/state-pension-

21st-century-response.pdf.pdf (Zugriff am 8. 8. 2013) S. 24 
947

 Department for Work and Pensions, 2011: A state pension for the 21st century: A summary of re-

sponses to the public consultation. Cm 8131, London: Department for Work and Pensions. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190100/state-pension-

21st-century-response.pdf.pdf (Zugriff am 8. 8. 2013) S. 24 
948

 Department for Work and Pensions, 2011: A state pension for the 21st century: A summary of re-

sponses to the public consultation. Cm 8131, London: Department for Work and Pensions. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190100/state-pension-

21st-century-response.pdf.pdf (Zugriff am 8. 8. 2013) S. 36 
949

 Department for Work and Pensions, 2013: The single-tier pension: a simple foundation for saving. Cm 

8528, London: Department for Work and Pensions. 

 



Aktuelle Rentendiskussion 

Seite 324 

erreichen, das dazu beitragen soll, dass die Bürger Planungssicherheit für ihre private 

Altersvorsoge erhalten. Der volle Anspruch auf diese Leistung besteht, wenn 35 Jahre 

mit qualifizierenden Versicherungsjahren vorhanden sind. Werden diese nicht erreicht, 

so besteht Anspruch auf eine anteilige Rentenhöhe. Eine Zahlung erfolgt erst, wenn 

mindestens zwischen sieben und zehn Jahren an Beiträge gezahlt wurden. Diese neue 

Rentenleistung soll frühestens zum April 2017 eingeführt werden
950

. Die Anpassung 

dieser Rente soll entsprechend der Regelung zur Anpassung der Basic State Pension 

nach dem Günstigkeitsprinzip 
951

 erfolgen
952

. Es kann auch nur der Versicherte selbst 

einen Anspruch auf Leistungen erwerben. Es muss sich jeder seinen eigenen Rentenan-

spruch erarbeiten. Abgeleitete Ansprüche für Ehepartner wird es nicht mehr geben
953

.  
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Abbildung 32: Hochgerechneter Netto-Rentenanspruch für Versicherte, die im Jahr 

2040 das Renteneintrittsalter erreichen unter dem noch geltenden staatli-

chen System und der neuen einheitlichen Rentenleistung 

 

Quelle: Department for Work and Pansions, January 2013, Cm 8528 S. 9 

 

Wie obige Abbildung zeigt, werden auf die “neue” staatliche Rente im Jahr 2040 über 

80% der Bürger einen Anspruch besitzen, der ca. 161 bis 170 Pfund wöchentlicher Leis-

tung umfasst. Damit ist fast jeder, auch die Selbständigen, im System versichert und 

erwirbt sich den staatlichen Rentenanspruch. Dieser soll helfen, dass einkommensab-

hängige Leistungen vermieden werden können. Es wurde vorausgerechnet, dass diese 

um die Hälfte zurückgehen werden. Bis im Jahr 2060 sollen sie sogar unter 10% an An-

spruchsberechtigten fallen, was einen enormen Rückgang bedeuten würde. Auch die 

„Geschlechter – Ungleichheit“ soll durch die pauschalierte Rente überwunden wer-

den
954

. 

 

Mit der Einführung dieser einheitlichen staatlichen Rente geht die Abschaffung der Sta-

te Second Pension und des sogenannten „contracting out“ beim Vorhandensein einer 

Betriebsrente mit Leistungsgarantie einher. Der Regierung ist bewusst, dass dies kein 
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einfaches Vorhaben ist, denn es soll vermieden werden, dass die Arbeitgeber dadurch 

geneigt sind, ihre Betriebsrentensysteme umzustellen oder gar ganz aufzugeben. Auch 

wird die Übergangszeit nicht einfach zu verwalten sein
955

. Bereits bei der Anhörung 

wurde von den Arbeitgebern Besorgnis darüber geäußert, dass sie finanziell nicht in der 

Lage seien, für die zusätzlichen Beiträge zur National Insurance aufzukommen. Der 

zusätzliche Beitrag beläuft sich auf ca. 3,4% des Bruttolohnes eines Arbeitnehmers. Die 

Regierung kam dieser Forderung nicht nach. Sie machte den Arbeitgebern den Vor-

schlag, die zusätzlichen Kosten auf die Arbeitnehmer zu übertragen oder diese an den 

späteren Rentenzahlungen einzubehalten. Um allerdings die Aufrechterhaltung der Sys-

teme nicht zu gefährden räumte die Regierung den Arbeitgebern gegenüber ein, dass 

diese berechtigt sein werden, die Vertragsbedingungen in eingeschränktem Rahmen 

unter Rücksprache mit den Treuhändern zu ändern und der neuen Situation anzupas-

sen
956

.  

 

Im White Paper wird intensiv auf die zu beschließenden Übergangsregelungen einge-

gangen, die erforderlich sind, um die nicht einfache Verschmelzung der Basic State 

Pension mit der State Second Pension zu einer einzigen staatlichen Leistung zu verwal-

ten. Nach Berechnungen der Regierung soll die Reform nicht mehr kosten als das be-

stehende System. Im Gegenteil, Hochrechnungen entsprechend würden die Rentenaus-

gaben ohne Reformen im Jahr 2060/61 8,5% des Bruttosozialprodukts betragen und mit 

den Reformen 8,1% des Bruttosozialprodukts
957

. 
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11.1.1  Zusammenfassung 

Unter dem Deckmantel der Vereinfachung des staatlichen Systems wird es nunmehr 

möglich, die SSP mit der Basic State Pension zu verschmelzen. Bereits Margaret That-

cher wollte die von den Liberalen eingeführte damalige einkommensabhängige SERPS-

Rente abschaffen, was ihr allerdings aufgrund zu starken Widerstandes auch von Seiten 

der Gewerkschaften nicht gelungen war958. Nunmehr scheint es kein Problem mehr zu 

sein, das Gesetzesvorhaben zu verabschieden. Vielleicht hat der kontinuierliche inkre-

mentelle Wandel in der Rentenpolitik der durch die Pension Commission und den Pen-

sions Act 2007 und Pensions Act 2008 in die Wege geleitet wurde dazu beigetragen, 

dass die Konservativen ihr Ziel doch noch erreichen werden. Es wird betont, dass damit 

das private Sparen gefördert und die Abhängigkeit der Rentner von einkommensabhän-

gigen Leistungen reduziert werden soll. Es kommt nochmals klar zum Ausdruck, dass 

die hohe Abhängigkeit der Rentner von einkommensabhängigen Leistungen die Vor-

sorgebereitschaft stark vermindert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
958 Pierson, Paul, 1994: Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrench-

ment. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press. S. 58-64 
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11.2 Aktuelle Rentendiskussion in Deutschland 

Von der jetzigen Bundesministerin für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen wurde 

das Thema Altersarmut auf die Agenda gesetzt. Während der großen Koalition von 

CDU/CSU und SPD in der Zeit von November 2005 bis zum Oktober 2009 als zuerst 

Franz Müntefering und anschließend Olaf Scholz Minister für Arbeit und Soziales wa-

ren, tat sich in der Rentenpolitik wenig
959

. Von ihnen wurde das Thema Altersarmut 

nicht problematisiert, obwohl die große Koalition eine gute Gelegenheit gewesen wäre, 

Lösungen im Konsens zu finden. Im Oktober 2009 ging Angela Merkel in ihre zweite 

Amtszeit zusammen mit der FDP als neuer Koalitionspartner. Bis zum 30.11.2009 war 

Franz Josef Jung Bundesminister für Arbeit und Soziales und seit dem 30.11.2009 ist es 

Ursula von der Leyen. Diese zweite Amtszeit ist geprägt von der europäischen Finanz- 

und Wirtschaftskrise. Sie zwingt die Staaten Europas ihre Haushalte in Ordnung zu 

bringen und die Staatsausgaben zu begrenzen. In Deutschland wurde hierzu mit dem 

Haushaltsbegleitgesetz 2011 ein Konsolidierungspaket in Höhe von ca. 80 Mrd. Euro 

verabschiedet960. Im Rahmen dieses Gesetzes wurde beschlossen, dass für Zeiten des 

Bezugs von Arbeitslosengeld II vom Staat keine Beitragszahlung mehr für diese Zeiten 

erfolge. Sie werden nicht mehr als Beitragszeiten in der Rentenberechnung bewertet, 

sondern nur noch als Anrechnungszeiten berücksichtigt. Begründet wurde diese Ände-

rung damit, dass es systemgerecht sei. Die Beitragszahlung käme einer Fürsorgeleistung 

gleich und diese müsse nicht pauschal im Voraus geleistet werden
961

. Damit wurde un-

ter dem Druck der Haushaltskonsolidierung die Sparpolitik in der gesetzlichen Renten-

versicherung fortgesetzt. 
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Frischen Wind in die Debatte brachte im Sommer 2011 Ursula von der Leyen mit ihrem 

Vorschlag der Zuschussrente. Sie setzte das Thema Altersarmut, welches bis dahin von 

der Politik tabuisiert wurde, zur Diskussion. Die Parteien waren damit gezwungen, hier-

zu Stellung zu nehmen und Vorschläge zur Problemlösung zu präsentieren. Diese wer-

den im Folgenden vorgestellt. 

 

- CDU 

Die CDU will nach der Beilegung von internen Auseinandersetzungen und heftigen 

Diskussionen um die Zuschussrente nunmehr mit der „Mütterrente“ und der „Lebens-

leistungsrente“ als Konzepte zur Bekämpfung der Altersarmut in den Wahlkampf zie-

hen. Mütter die vor 1992 Kinder geboren und erzogen haben, soll ein Entgeltpunkt mehr 

an der Rente angerechnet werden962. Auf die Lebensleistungsrente, die monatlich 850,00 

Euro betragen soll und in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren ist, besteht 

Anspruch, wenn 40 Jahre an Beitragszeiten zurückgelegt sind und mit einer Riester-

Rente privat vorgesorgt wurde963.  

 

- CSU 

Die CSU steht für eine strenge Trennung zwischen Ansprüchen aus der Sozialversiche-

rung und Fürsorgeleistungen. Die Armutsvermeidung soll ihrer Ansicht nach durch bes-

sere Leistungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgen. 

Hier soll es Zuschläge geben. In der gesetzlichen Rentenversicherung sollen die Kin-

dererziehungszeiten und Pflegezeiten besser bewertet werden. Mütter mit Kindern die 

vor 1992 geboren sind sollen ebenfalls drei Jahre an Kindererziehungszeiten angerech-

net bekommen
964

. 
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- FDP 

Die FDP steht zu den bisherigen Rentenreformen. Sie will die private und betriebliche 

Altersvorsorge stärken, damit sie auch für Geringverdiener attraktiver werde. Der FDP–

Fraktionsvize Heinrich Kolb meinte hierzu: 

„Aus unserer Sicht ist wichtig, dass die Menschen selbst etwas tun. Das heißt, es muss 

zur Selbstverständlichkeit werden, dass junge Menschen eine private und betriebliche 

Vorsorge aufbauen. Es muss auch selbstverständlich sein, dass diejenigen, die einen ge-

ringen Verdienst haben, für ihr Alter vorsorgen.“
965

 

Um dies zu erreichen, sollen die ersten 100,00 Euro Betriebs- oder Riesterrente nicht 

auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Ab diesem Betrag soll es zu einer 

gestaffelten Anrechnung kommen
966

. Der Übergang in die Rente solle flexibler gestaltet 

werden. Ab Vollendung des 60. Lebensjahres sollte, wenn die versicherungsrechtlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, der Rentenbeginn frei wählbar sein. Bei einem 

entsprechend früheren Renteneintritt wären dann entsprechende Abschläge in Kauf zu 

nehmen. Parallel hierzu sollten auch die Hinzuverdienstgrenzen wegfallen, so dass be-

liebige Kombinationen aus einer Teilrente mit einer Teilzeitbeschäftigung möglich wä-

ren967. Zur Vermeidung von Altersarmut wird von der FDP die Einführung eines soge-

nannten Bürgergeldes vorgeschlagen. Dieses soll an die Stelle der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung treten. Anspruch darauf würde bestehen, wenn länger 

als 40 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt wurden und privat vorge-

sorgt wurde. Das Bürgergeld sollte aus Steuermitteln finanziert werden968. Die Zu-

schussrente wurde von der FDP abgelehnt. Sie war mit den Wertvorstellungen der FDP 

nicht vereinbar, da sie mit Sozialversicherungsbeiträgen finanziert werden sollte und im 

System der gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehen war. Dies würde sich zu Las-

ten der Lohnnebenkosten auswirken, was die FDP nicht unterstützt. Im Koalitionsaus-

schuss vom 4. November 2012 hat man sich mit dem Koalitionspartner CDU/CSU auf 
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die Lebensleistungsrente geeinigt, die auch von der FDP mitgetragen wird, da sie deren 

Vorstellungen entsprechend dem Bürgergeld eher entspricht969. 

 

- SPD 

Die SPD tat sich schwer ein Konzept zur Vermeidung von Altersarmut vorzulegen, zu-

mal die von ihr verabschiedeten Renten- und Arbeitsmarktreformen wesentlich dazu 

beitragen, dass die Altersarmut zurückkehren wird. Sowohl der Fraktionschef Frank–

Walter Steinmeier als auch der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück erklärten, dass sie an 

den gemachten Reformen festhalten werden und mit ihnen eine Abkehr von den eigenen 

Regierungsbeschlüssen nicht zu machen sei
970

. Für eine sozialdemokratische Partei ist 

es jedoch unerlässlich, zu dieser zentralen Sozialpolitischen Frage eine Antwort zu ge-

ben. Im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 wird hierzu Stellung genommen. Da 

die Altersarmut aktuell nicht als akutes Problem wahrgenommen wird, soll erst ab dem 

nächsten Jahrzehnt (im Jahr 2020) entsprechend der dann vorherrschenden Gegebenhei-

ten (Arbeitsmarktlage, Konjunktur) entschieden werden971. Die Erwerbsarmut, welche 

später die Altersarmut zur Folge hat, ist durch die Einführung eines gesetzlichen Min-

destlohns von 8,50 Euro zu bekämpfen972. Auch soll die betriebliche Altersvorsorge 

weiter verbreitet werden. Entsprechend der Lebensleistungsrente der CDU schlägt die 

SPD die Einführung einer Solidarrente vor. Diese soll aus Steuermitteln finanziert wer-

den und außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, quasi als Ersatz der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung, angesiedelt werden. Sie soll 850,00 Euro 

betragen. Anspruch darauf soll haben, wer 40 Versicherungsjahre und hiervon mindes-

tens 30 Jahre mit Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegt 

hat. Für den Anspruch auf die Solidarrente ist es nicht Voraussetzung, dass eine Ries-

ter–Rente abgeschlossen wurde. Aber es werden, anders als bei der Lebensleistungsren-

te, andere Einkünfte auf die Leistung angerechnet. Die Solidarrente soll eine Ausnah-
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meleistung werden. In erster Linie sollen die Rentenansprüche für Geringverdiener so 

erhöht werden, dass die Solidarrente erst gar nicht in Anspruch genommen werden 

muss. Dies will man durch eine Höherwertung der Zeiten der Arbeitslosigkeit und der 

Beschäftigungszeiten im Niedriglohnsektor erreichen
973

. Auch die SPD will die Über-

gänge in die Rente etwas flexibler gestalten. Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, 

solle mit 63 Jahren ohne Abschläge in Kauf zu nehmen in Rente gehen können. Ab dem 

60. Lebensjahr sollen Teilrenten- bzw. flexible Übergangsmodelle möglich sein
974

. 

 

- Die Grünen 

Die Grünen setzen sich für einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde 

ein. Die Minijobs sollen begrenzt und langfristig ganz abgeschafft werden975. Durch eine 

steuerfinanzierte Garantierente in Höhe von 850,00 Euro, auf die jeder einen Anspruch 

haben soll, der 30 Versicherungsjahre vorzuweisen hat, soll Altersarmut vermieden 

werden. Diese Garantierente soll bei der Rentenversicherung angesiedelt sein, um Stig-

matisierungen auszuschließen. Es soll keine Bedürftigkeitsprüfung erfolgen aber eine 

Anrechnung von Einkommen
976

. Mittelfristig soll die Rentenversicherung zu einer Er-

werbstätigenversicherung ausgebaut werden, in der alle Bürgerinnen und Bürger erfasst 

sind und sich jeder seine Rentenansprüche selbst aufbaut. Übergangsweise sind die An-

sprüche von Ehegatten zu splitten
977

. 

 

- Die Linke 

Die Linke beabsichtigt die Rentenkürzungen der vergangenen Reformen wieder rück-

gängig zu machen. Sie will die Lebensstandardsicherung im Alter durch die gesetzliche 

Rentenversicherung wieder herstellen. Die Förderung der privaten kapitalfinanzierten 
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 Bündnis 90/Die Grünen, 2013: Zeit für den Grünen Wandel - Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaf-

fen. Bundestagswahlprogramm 2013 von Bündnis 90/Die Grünen. 

http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Wahlprogramm-

barrierefrei.pdf (Zugriff am 21.9.2013) S. 134, 135, 136 
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Altersvorsorge solle wieder abgeschafft werden. Die gesetzliche Rentenversicherung ist 

zu einer Erwerbstätigenversicherung auszubauen, in der auch Beamte, Politiker und 

Selbständige versichert sind. Die Beitragsbemessungsgrenze soll abgeschafft und zu-

sätzlich eine Obergrenze der Rentenhöhe eingeführt werden. Es sollen sowohl die Rente 

nach Mindestentgeltpunkten weitergeführt als auch die Versicherungszeiten höher be-

wertet werden
978

. Wenn sich trotz dieser Maßnahmen ein Rentenanspruch ergibt, der 

unterhalb des Grundsicherungsniveaus liegt, dann greift der Anspruch auf eine Min-

destrente. Diese soll in Höhe von 1.050,00 Euro netto gezahlt werden
979

.  

 

- Gewerkschaften 

„Gewerkschaften stehen für echte Demokratie, für demokratische Beteiligung im Be-

trieb und in der ganzen Gesellschaft. Uns geht es um eine Gesellschaft, in der jeder und 

jede die Chance hat, auf Augenhöhe teilzuhaben, um eine Gesellschaft, in der die Wür-

de der Menschen respektiert wird. Würde, das heißt auch Würde im Alter. Und das 

heißt, niemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat, ob nun bei Audi, auf dem Bau, als 

Verkäuferin, in der Altenpflege oder wo auch immer, niemand darf dann im Alter noch 

aufs Amt geschickt werden! Wer jahrzehntelang geschuftet hat, hat ein Recht auf eine 

Rente, von der man im Alter in Würde leben kann!“
980

 

So das Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach auf der 1. Mai-Kundgebung des DGB in 

Ingolstadt 2013. Auch die Gewerkschaft setzt sich dafür ein, dass Altersarmut vermie-

den wird. Sie schlägt hierzu sowohl Maßnahmen die den Arbeitsmarkt als auch die Ren-

tenversicherung betreffen vor. Der Niedriglohnsektor soll eingedämmt werden. Ein 

Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro soll eingeführt und die Minijobs sollen abgeschafft 

werden
981

. In der Rentenversicherung soll vorerst die Rente nach Mindesteinkommen982 
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 Auch für Kindererziehungszeiten vor 1992 sollen drei Jahre angerechnet werden, Pflegezeiten sind 
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weitergeführt werden. Langfristig ist diese zu einer Erwerbstätigenversicherung auszu-

bauen. Für Zeiten des Arbeitslosengeld-II-Bezugs sind vom Staat wieder Beiträge, min-

destens in Höhe des halben Durchschnittsverdienstes zu bezahlen. Die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zielen auf einen Ausbau der staatlichen Leistungen, die aus Steuermitteln 

zu finanzieren sind. Es sollen keine Grundsicherungselemente in die Rentenversiche-

rung mit aufgenommen werden. Auch die Gewerkschaft will keine Vermischung von 

bedürftigkeitsgeprüften Leistungen und Versicherungsleistungen
983

. 

 

- Wissenschaft 

1. Richard Hauser´s 30-30-Modell 

Das 30–30 Modell von Richard Hauser basiert auf dem Prinzip des sozialen Ausgleichs. 

Es ist im System der gesetzlichen Rentenversicherung integriert. Voraussetzungen für 

den Leistungsanspruch sind: 

- mindestens 30 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten; wobei auch Zeiten der Kinderer-

ziehung, Pflegezeiten, Anrechnungszeiten, Ersatzzeiten und Zurechnungszeiten 

berücksichtigt werden und dazuzählen; 

- aus den eigenen Versicherungszeiten werden weniger als 30 Entgeltpunkte er-

zielt; 

- auch unter Hinzurechnung weiterer eigener Rentenansprüche wird keine Ren-

tenhöhe erreicht, die über dem Betrag von 30 Entgeltpunkten liegt984. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, dann wird die Rente, wenn sie einem Wert ent-

spricht der unter 30 Entgeltpunkten liegt auf den Betrag aufgestockt, der sich bei einer 

Rentenberechnung mit 30 Entgeltpunkten ergeben würde
985

. Die Beiträge zur Kranken- 

und Pflegeversicherung werden auch übernommen und es werden nur eigene Renten 

aus der Sozialversicherung auf die Leistung angerechnet. Private Zusatzleistungen wie 

                                                 
http://www.igbau.de/Binaries/Binary21097/DGB-Beschluss-Gute-Arbeit-Sichere-Rente-Soziales-

Europa-Aktiver-Staat.pdf (Zugriff am 26.9.2013) S. 5, 6 
982

 Wenn 35 Jahre an Beitragszeiten vorhanden sind, dann sollen diese Zeiten um das 1,5-fache aber auf 

maximal 75 Prozent des Durchschnitts aufgewertet werden. 
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les 9/2011: 285-290. S 286 
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beispielsweise eine Riester–Rente oder eine Betriebsrente könnten ungekürzt zusätzlich 

bezogen werden. Richard Hauser würde das Modell sowohl für die Bestandrentner als 

auch für die Neurentner einführen, so dass alle davon profitieren würden
986

.  

 

2. Bert Rürups Sockelrente 

Von Bert Rürup wird vorgeschlagen, eine sogenannte Sockelrente im System der ge-

setzlichen Rentenversicherung einzuführen. Diese solle von ihrer Höhe etwas über dem 

Grundsicherungsniveau liegen. Insbesondere Personen mit niedrigen Einkünften und 

langen Zeiten der Arbeitslosigkeit sollen von der Sockelrente profitieren. Anspruch hie-

rauf soll bestehen, wenn 35 Jahre mit Beitragszeiten vorliegen. Damit soll vor allem für 

untere Einkommensbezieher der Anreiz zum privaten Sparen verstärkt werden. Denn 

auf die Sockelrente sollen im Unterschied zur Grundsicherungsleistung private Renten 

nicht angerechnet werden. Auch würde damit die Akzeptanz des gesetzlichen Renten-

systems erhöht
987

. 

 

- Sozialverbände 

Von den Sozialverbänden wurde bereits bei den Gesetzgebungsverfahren auf die dro-

hende Gefahr der Altersarmut hingewiesen. Sie sind der Meinung, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, da sich die Situation ansonsten dramatisch verschlimmere und 

immer mehr Rentner auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sein werden. Vom 

Sozialverband Deutschland wurde deshalb ein zehn-Punkte-Plan an Maßnahmen vorge-

schlagen: 

- Das Rentenniveau muss dauerhaft stabil bleiben und darf 50 Prozent des durch-

schnittlichen Nettolohns nicht unterschreiten;  

- Die Rentenversicherung ist zu einer Erwerbstätigenversicherung auszubauen; 

- Kindererziehungszeiten und Zeiten der Pflege sind besser zu bewerten, auch für 

Kindererziehungszeiten vor 1992 sind drei Jahre anzurechnen; 

- Mindestentgeltpunkte bei langjähriger Versicherung und geringem Verdienst; 
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- Bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer; 

- Zeiten der Arbeitslosigkeit wieder bei der Rentenberechnung berücksichtigen; 

- Keine Abschläge bei Renten wegen Erwerbsminderung; 

- Angleichung der Renten in Ost und West; 

- Keine Anrechnung von Renten auf die Grundsicherung; 

- Gezieltere Förderung der privaten Altersvorsorge für Geringverdiener
988

. 

 

- Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände 

Aus Sicht der Arbeitgeber sind die Weichen richtig gestellt und die Altersarmut kann 

mit den getroffenen Maßnahmen abgefangen werden. Die Grundsicherung im Alter hilft 

die „verschämte Altersarmut“ zu vermeiden. Wenn der Einzelne entsprechend vorsorgt, 

dann kann damit die Rentenkürzung im staatlichen System ausgeglichen werden. Den 

besten Schutz gegen Armut im Alter bietet nach Auffassung der BDA ein hohes Be-

schäftigungsniveau. Um dieses zu halten ist in die Bildung und Weiterbildung zu inves-

tieren und es ist die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit zu erleich-

tern. Solo-Selbständige sind zu verpflichten für das Alter vorzusorgen. Das kann in der 

gesetzlichen Rentenversicherung oder aber durch eine private Altersvorsorge erfol-

gen989.  

11.2.1 Vorgehen der Koalitionsregierung 

Die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen hatte einen straffen Plan, wie sie ihre 

Zuschussrente verabschieden wollte. Am 7. September 2011 eröffnete sie den „Regie-

rungsdialog Rente“990. Entgegen dem Koalitionsvertag vom Oktober 2009 in dem be-

schlossen worden war, dass zur Erarbeitung von Vorschlägen gegen die Altersarmut 

eine Regierungskommission gebildet werden sollte, entschied sich die Ministerin für 

eine Gesprächsreihe. Es sollte den Interessenvertretungen Gelegenheit gegeben werden 
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im Rahmen des „Regierungsdialog Rente“ Vorschläge einzubringen. Zwar hatte das 

Ministerium einen eigenen Vorschlag. Aber es stand neuen Ideen und Anregungen ge-

genüber offen. Nach Abschluss dieser Gesprächsrunde sollte das Gesetzgebungsverfah-

ren zügig durchgeführt werden, damit die Gesetzesänderungen bereits zum 1. Januar 

2013 hätten in Kraft treten können. Es kam jedoch anders. Sowohl aus den eigenen Rei-

hen als auch von den Koalitionspartnern erntete die Ministerin heftige Kritik991. Von 

Seiten der Gewerkschaft und den Sozialverbänden wurde die Zuschussrente als 

„Scheinlösung“ bezeichnet, mit der das Problem nicht gelöst werden könne. Es schaltete 

sich außerdem die Bundeskanzlerin in die Debatte ein. Ihr war ihre Ministerin zu 

schnell vorgeprescht992. Vor den Wahlen wird es zu keiner Entscheidung mehr kommen. 

Im Koalitionsausschuss vom 4. November 2012 einigte man sich mit den Koalitions-

partnern auf die Lebensleistungsrente993. 
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Tabelle 12: Zusammenfassung der Vorschläge zur Vermeidung von Altersarmut 

 
Arbeits-

markt-

politik 

universelles 

Konzept 

eines Bür-

gergeldes 

Veränderung 

in der Be-

wertung der 

Vers. Zeiten 

(ALO, 

KIZT) 

Mindest-

entgeltpunkte 

bei geringem 

Arbeits-

entgelt 

Erwerbs-

tätigen 

Vers. 

Armuts-

vermeid. 

außerh. 

d. ges. 

RV 

 

CDU X  X X  X 

Lebens-

leistungs-

rent 850 

Euro 

CSU   X   X  

FDP  X    X  

SPD X  X X X X 

Solidar-

rente 

850 Euro 

Grüne X X X  X  

Garantie-

rente 850 

Euro 

Linke X  X X X  

Mindest-

rente 

1050 

Euro 

Gewerk- 

schaft 
X  X X X X  

Richard 

Hauser 
      

30-30-

Modell 

Rürup       
Sockel-

rente 

Sozial- 

Verb. 
X  X X X X  

Arbeitg.      X  

Summe 6 2 7 5 5 7  

Quelle: Eigene Darstellung 

11.2.2 Zusammenfassung 

Wie auch aus der Tabelle hervorgeht, liegen die Vorschläge nicht allzu weit auseinan-

der. Insbesondere die Vorschläge der CDU und der SPD ähneln sich sehr. Beim Zustan-

dekommen einer großen Koalition wäre damit ein Rentenkonsens möglich. Die Unter-

schiede der CDU zur FDP und CSU sind größer. Alle Parteien schlagen eine Auswei-

tung der Leistungen vor. Wie diese zu finanzieren sind, bleibt offen. Die Programme 

sind deshalb mit Vorsicht zu betrachten insbesondere auch daher, da es sich um Wahl-

programme handelt. Kürzungen bzw. Strukturveränderungen im System wie beispiels-

weise die Abschaffung der Witwenrente, der Riester-Rente oder der Minijobs werden 
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nicht vorgeschlagen. Auch Korrekturen bei der Riester-Rente z.B., dass diese obligato-

risch werden solle, wird nicht diskutiert. Es werden lediglich Korrekturen an den beste-

henden Strukturen vorgenommen. Eine kritische Überprüfung der bestehenden Systeme 

auf ihre Wirksamkeit erfolgt nicht. Die Armutsvermeidung wird überwiegend außerhalb 

der gesetzlichen Rentenversicherung angesiedelt. Sie ist nach Ansicht der Akteure mit 

dem Äquivalenzprinzip in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vereinbar. Durch 

die Bundesministerin für Arbeit und Soziales wurde versucht das Thema auf die Agen-

da zu setzen. Es sollte am Runden Tisch nach Lösungen gefunden werden. Damit wurde  

quasi ein kleiner offener Diskurs angestoßen. Dieser verstummte allerdings wieder, 

nachdem die Bundeskanzlerin aus dem Sommerurlaub zurückkehrte. Es stellt sich die 

Frage, weshalb war man in Großbritannien bei der „Zweiten Reformwelle“ unter Einbe-

ziehung aller Akteure bereit offen über das Thema zu diskutieren und in Deutschland 

wird versucht das Problem totzuschweigen bzw. unter den Tisch zu kehren? In Deutsch-

land existiert keine Kultur der Armutsdebatte, da das Problem hier keine Tradition hat. 

Es ist neu und man weiß nicht wie damit umzugehen. Vielleicht ist auch Resignation 

damit verbunden.  
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12 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die wesentlichen Ergebnisse dieses Vergleichs können in vier Punkten zusammenge-

fasst werden:  

1.  die Armutsvermeidung hat im System der gesetzlichen Rentenversicherung zu 

erfolgen; 

2.  das private Sparen wird nur dann von der Bevölkerung angenommen, wenn die-

ses auf einer soliden staatlichen Rente aufgebaut werden kann; 

3.  Parteipolitik ist aus der Rentenpolitik außen vor zu lassen, um sachorientiert 

nach der besten Lösung zu suchen; 

4.  die Bevölkerung kann in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden; ein 

offener gesellschaftlicher Diskurs ist möglich. 

 

 Endergebnisse aus der Theorieprüfung 

Die Analyse der Rentenreformen zeigt, dass ein Wandel in der Rentenpolitik stattge-

funden hat. Dieser erfolgte nicht in einer großen Reform, sondern er ging in einem 

schleichenden Prozess über mehrere Legislaturperioden und auch unter verschieden 

zusammengesetzten Regierungen einher. Die Annahmen des inkrementellen Wandels 

von Wolfgang Streeck und Kathleen Thelen finden sich bei den Reformen wieder. Der 

Staat nahm sich aus der Leistungsgewährung zurück. Dieser Wandel ist hauptsächlich 

der geänderten Auffassung und Zielsetzung der Akteure, insbesondere der von Gerhard 

Schröder zuzuschreiben. Das Konzept des Akteurzentrierten Institutionalismus spielt 

somit eine bedeutende Rolle. Durch kalkuliertes Agieren sowie unter Anwendung von 

Blame-Avoidance-Strategien mit denen die Bürger vernebelt wurden konnten zwar un-

ter Eingeständnissen die Vorhaben aber dennoch in ihren wesentlichen Zügen in Geset-

ze verabschiedet werden. Das Institutionengefüge der deutschen Konsensus Demokratie 

stellte hierbei keine Blockade dar. Es war kein relevanter Veto-Player vorhanden, der 

das Vorhaben verhinderte. Die Liberalisierung des Systems traf im Unterschied zu 

Großbritannien auf eine Struktur, in der die Armutsvermeidung außerhalb der Sozial-

versicherung angesiedelt ist. Zu einer Pfadabweichung und einer Durchbrechung dieser 

Trennung war man nicht bereit bzw. man hat in diesem Punkt dem Widerstand insbe-

sondere von Seiten der Selbstverwaltung nachgegeben und nicht für einen Wandel ge-

kämpft. In der aktuellen Diskussion wird in Deutschland nunmehr die Altersarmut auf 
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die Agenda gesetzt und es stehen Lösungswege zur Debatte, die eine Pfadabweichung 

darstellen würden. Der Einfluss der Europäischen Union war bei den Reformen unbe-

deutend. Er erfolgte hauptsächlich auf indirektem Wege über die Finanzministerien. 

 

 Endergebnis bezüglich der geprüften Annahmen 

Die Annahmen, dass in Deutschland die Armutsvermeidung in der gesetzlichen Renten-

versicherung keine Tradition hat und in der Politik kurzfristiges Denken vorherrscht, 

haben sich bei den Reformen bestätigt. Bei der aktuellen Diskussion wird nunmehr im 

Nachhinein versucht für die Versäumnisse Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die übri-

gen zwei Annahmen wurden weniger stark erkennbar. Es kann kein exakter Zusam-

menhang zwischen der zu erwartenden Altersarmut und den potentiellen Wählergrup-

pen der Parteien hergestellt werden. Durch die Riester-Förderung sind zwar die mittle-

ren Einkommensgruppen, insbesondere durch die Steuervergünstigungen besser gestellt 

als die Ärmsten und auch bei der Diskussion um die Zuschussrente wären die potentiel-

len Wählerinnen der CDU/CSU bevorzugt gewesen. Dies reicht jedoch nicht aus, um 

hieraus eine generelle Aussage abzuleiten. Auch lässt sich kein kausaler Zusammen-

hang zwischen der Tatsache herstellen, dass in Deutschland die Altersarmut kein Mas-

senphänomen darstellt wie dies in Großbritannien der Fall ist und es aus diesem Grund 

nicht zum Agenda-Setting kam.  

 

 Beantwortung der Ausgangsfrage 

Es ist auf die Ausgangsfrage dieser Arbeit - warum die Politik die Altersarmut in Kauf 

nimmt - zurückzukommen. Der Reformprozess unter der rot–grünen Koalitionsregie-

rung setzte auf eine Liberalisierung der Rentenversicherung, indem die Leistungen im 

staatlichen System gekürzt und parallel hierzu ein Ausgleich durch den Markt gefördert 

wurde. Insbesondere die versteckte Altersarmut sollte durch Grundsicherungsleistun-

gen, die außerhalb der Sozialversicherung angesiedelt wurden, vermieden werden. Kräf-

te aus der Selbstverwaltung verhinderten die Eingliederung in der gesetzlichen Renten-

versicherung. Die Regierung kämpfte zu wenig um das System armutsfester zu gestal-

ten. Mit Gerhard Schröder agierte zwar ein starker Akteur, aber er setzte andere 

Schwerpunkte bei den Reformen. Für ihn war es in erster Linie wichtig, dass die kapi-

talfinanzierte „Riester–Rente“ verabschiedet wurde. Das war sein Hauptziel. Die Ar-

mutsvermeidung war ein Problem, das in der Zukunft lag. An ihr ließ er sich nicht mes-

sen, aber an den Arbeitslosenzahlen.  
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Auch bei der „Zweiten Reformwelle“ war die Vermeidung von Altersarmut von unter-

geordneter Bedeutung. Im Rürup–Bericht wurde sogar ausdrücklich erwähnt, dass man 

darauf keine Rücksicht nehmen könne, da die Beitragsstabilität ein wichtigeres Problem 

sei. Somit verlagerte man die Problemlösung abermals in die Zukunft. Die damaligen 

finanziellen Probleme in der Sozialversicherung standen im Vordergrund. Diese galt es 

in den Griff zu bekommen. Daran wurde die Politik gemessen, nicht an der Problemlö-

sung von eventuellen zukünftigen Armutszenarien. Wenn sich die Politik nicht um zu-

künftige Probleme kümmert, dann stellt sich die Frage, warum man in Großbritannien 

bei der „Zweiten Reformwelle“ bereit war, sich des Problems anzunehmen und voraus-

schauend zu handeln. Der Grund liegt darin, dass in Großbritannien die negativen Aus-

wirkungen der Doppelstrategie mit Armutsvermeidung außerhalb der Rentenversiche-

rung und Förderung der privaten Altersvorsorge ohne gesetzlicher Verpflichtung bereits 

ersichtlich waren. Die Zahl der Bezieher von Grundsicherungsleistungen unter den 

Rentnern ist in Großbritannien mit annähernd 50% sehr hoch und sie wäre ohne weitere 

Maßnahmen bis zum Jahr 2050 auf 90 Prozent angestiegen. Diese alarmierende Progno-

se bewegte die Akteure zum Handeln. In Deutschland wurde bereits von Barbara Ried-

müller und Michaela Willert berechnet, wie sich der Anstieg der Grundsicherungsleis-

tungen entwickeln würde, wenn er weiterhin so steigt wie bisher. Diese Warnhinweise 

wurden bisher von der Politik unter Verweis auf die aktuell niedrigen Zahlen von Be-

ziehern von Grundsicherungsleistungen im Alter als „Panikmache“ verharmlost.  
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Erst in der jetzigen Diskussion unter der Arbeitsministerin Ursula von der Leyen wurde 

das Thema Altersarmut auf die Agenda gesetzt. Sie wollte mit der Zuschussrente neue 

Akzente setzen, wurde allerdings aus den eigenen Reihen und vom Koalitionspartner 

ausgebremst. Die „Zweite Reformwelle“ von Großbritannien mit dem Pensions Act 

2007 und Pensions Act 2008 sind ein Beispiel das zeigt, dass auch sachorientiert nach 

der besten Lösung gesucht werden kann. In Deutschland gab es bei den hier untersuch-

ten Reformen keine der „Zweiten Reformwelle“ in Großbritannien vergleichbaren qua-

litativ hochwertigen Reformprozess, bei dem versucht wurde alle Aspekte gleichwertig 

mit einzubeziehen. Allerdings sind die Reformen in Großbritannien bedingt durch den 

Regierungswechsel und das Westminster Modell nur von kurzer Dauer994. Die von Bar-

bara Riedmüller für Europa vorausgesagte „Sockelarmut“ unter den Rentnern wird des-

halb wohl kaum noch aufzuhalten sein995.  

                                                 
994

 Das Verhältnis der in der Arbeit dargestellten Sachverhalte von Großbritannien zu denen in Deutsch-

land ist nicht ausgewogen. Ein Grund hierfür ist, dass sich der Forschungsaufenthalt in Southampton 

der zur Recherche diente etwas schwierig gestaltete. 
995

 Riedmüller, Barbara, 2010: In Europa bildet sich eine Sockelarmut. Interview mit dem Tagesspiegel 

am 11.4.2010. http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/interview-in-europa-bildet-sich-eine-

sockelarmut/1786280.html (Zugriff am 5.11.2013). 
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13 Summary 

13.1  Question of the study  

 
In this analysis the question is why, in Germany, poverty in old age will increase. The 

inspiration for this research was given from the OECD Study from 2007. In this study it 

was calculated, that in Germany poverty in old age will increase especially for low-

income earners, for people with broken employment history, with periods of unem-

ployment or temporary employment. Contrary to the trend in Germany, the study also 

showed that the state pensions in Great Britain will improve for the low paid. The ques-

tion is why will this change happen? Germany is, especially in the opinion of Esping-

Andersen, a conservative welfare state where, till the “Riester-Pension reforms” the 

living standard was protected in the state system and Great Britain is a liberal welfare 

state where the state pension system only provides a minimum basic pension. Why can 

it happen, that in a conservative welfare state, poverty in old age will increase? Why 

was this development accepted by the politicians? This is the question of the study.  

13.2  Research design  

To find an answer to this question it was decided to make a policy comparing analysis 

and analyse the most important pension reforms in both countries since 1999. In politics 

it is not possible to make experiments therefore we need something similar and this is 

for example the comparison. With the comparison we can see the special aspects of the 

system. It provides a better perspective of the system when viewed from the outside. 

The opposing trend in the reforms of Germany and Great Britain makes it clear that the 

comparison has to happen with Great Britain. Great Britain is also, like Germany, a 

western industrial state with a similar standard of living. With the policy analysis it is 

possible to break down the political decisions, recognise the veto players and the institu-

tional factors. It is a mixture of the policy, polity and the politics prospect. Therefore it 

gives a comprehensive view of the political process. To give the analysis a structure it 

was decided to take the policy-cycle with its' five steps of agenda setting, formulating 

the aims of a law, implementing the law, evaluating the law and  making corrections to 

the treated problems.   
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13.3  Assumptions  

- In the German social insurance there is no tradition to protect against poverty.  

- The aim of the politicians is to protect the middle class because this is where 

their voters are.  

- There is no real existing problem of poverty among the elderly in Germany, 

therefore it doesn't appear on the agenda.  

- Politicians think in short term periods. Problems which will arise in the future 

are ignored.  

13.4  testing theories  

My aim is to explain the change in pension politics in Germany, resulting in the aboli-

tion of the protection of the living standard and the emergence of poverty among the 

elderly. I decided to take a mixture of theories which I thought could help to explain this 

change. The reforms were carried out by politicians whose intention it was to veil the 

negative aspects of the reforms because they wanted to be re-elected. Therefore it is 

necessary to examine if they used instruments of blame avoidance. Not only the inten-

tions and actions of the politicians are important but also the institutions. In this case 

institutionalism theories are important in explaining the institutional change. Reforms 

are based on the existing principles and the historical background. It is to be investigat-

ed if the reforms were in keeping with the existing principles or not. The reforms hap-

pened in the environment of the European Union therefore it is necessary to test the 

international hypothesis as to whether the European Union had an influence on the re-

form process.  

13.5  Results  

The main results are summarized in four points: 

1st   avoiding poverty has to occur in the state pension system and not in a welfare 

system outside the state pension system;  

2nd  people are willing to save in addition for their retirement when they are sure 

to get a solid pension from the state;  

3rd  to find the best solution for the problems it is necessary to make pension pol-

itics without party politics.  

 

4th  to integrate the public in the discussion supports the likelihood that the law 

will be better accepted by the citizen;  
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The analysis shows that a change has occurred in the German pension politics. This 

change did not occur immediately but in a slow process over several legislation periods 

under different governments. The assumptions of incremental change from Wolfgang 

Streeck and Kathleen Thelen are to be found in the pension reforms. The state pension 

system was cut back. The change happened because of the changed opinion of the poli-

ticians. Especially the former chancellor Gerhard Schröder wanted a liberal welfare 

state. The concept of the institutionalism of the politicians is therefore important. By 

calculated actions and through using blame-avoidance strategies to veil the reality from 

the public, the aims could be realized in the main. The difference to Great Britain was, 

that the liberalization of the system was confronted with a system in which the preven-

tion of poverty was not integrated in the pension system. This is one of the  main differ-

ences to Great Britain. A change in this structure didn't happen in Germany. The politi-

cians couldn't carry out their aims because they were blocked by administrative power 

which wanted to keep the protection against poverty outside the social insurance sys-

tem. In the current discussion such models which could change this structure are being 

considered. The influence of the Euorpean Union on the reforms was marginal.  

 

13.6  Results of the assumptions  

The assumption that in the German state pension system there is no tradition to protect 

against poverty was confirmed. There was a clear short-term thinking by the politicians 

visible. They neglected the problem of poverty in old age. Only now in the current dis-

cussion has it been put on the agenda. The other assumptions were not so clearly visible. 

There is no connection visible between the poverty in old age and the potential voters of 

the parties. There is also no verifiable correlation between the fact that in Germany pov-

erty in old age is no mass phenomenon and it's absence from the agenda.  

 

13.7  Answer oft the opening question  

The opening question was: Why was it tolerated by the German politics that poverty in 

old age is increasing? The reason is, that the socialist and green party coalition under 

chancellor Gerhard Schröder liberalized the pension system. Mr. Schröders aim was to 

introduce the so called “Riester-Rente”. Veto players like the power of the administra-

tion avoided the integration of the prevention of poverty in the state pension insurance. 
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The chancellor didn't fight for preventing poverty in old age. His great aim was to re-

duce the unemployment. Also in the second reform wave, preventing poverty in old age 

was not important in Germany. It was considered that it is much more important to hold 

the rate of contribution stable. The future problems like the demographic change were 

seen as a huge challenge which made it necessary to act and cut the scope of benefits. In 

Great Britain the negative effects of the double strategy to cut the performance of the 

state system and support the private market wasn´t functioning. There is no motivation 

to save for the retirement when it is sure to get income related benefit in old age. There-

fore the state system has to give a good basis for pensions and the poverty prevention 

instruments have to be integrated into the state pension system. ThePensions Act 2007 and 

Pensions Act 2008 are examples for a good reform process which recognized all points. But 

due to the Westminster System in Great Britain the laws will be changed again. The Con-

servatives will unite the Basic State Pension with the SERP`s pension. So there is not a 

good future for the old people in Europe. Perhaps the forecast of Barbara Riedmüller that 

we will have poverty among the elderly in Europe will come true. 
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